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Einleitung 
M

it 
BG

Bl. 
I 

Nr. 
11/2014 

w
urde 

das 
Bundesm

inisteriengesetz 
novelliert 

und 
m

it 
1. M

ärz 2014 
in 

Kraft 
gesetzt. 

M
it 

BG
Bl. 

I 
Nr. 

49/2016 
w

urde 
das 

Bundesm
inisteriengesetz erneut novelliert und m

it 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt. Die 
erhobenen und veröffentlichten Daten beziehen sich auf die am

 31. 12. 2013 bzw
. 

31. 12. 2015 geltende/n Verteilung und Bezeichnungen der Bundesm
inisterien. 

D
er G

leichbehandlungsbericht des Bundes erscheint seit 1996 im
 2-Jahres-R

hythm
us. D

ie 
gesetzliche G

rundlage dafür ist § 12a des Bundes-G
leichbehandlungsgesetzes (B

-G
lBG

). 
D

em
zufolge hat die Bundesregierung dem

 N
ationalrat jedes zw

eite Jahr einen um
fassenden 

G
leichbehandlungsbericht 

vorzulegen. 
Ziel 

dieses 
Berichts 

ist 
es, 

über 
den 

Stand 
der 

Verw
irklichung von G

leichbehandlung und Frauenförderung im
 Bundesdienst sow

ie über die 
Tätigkeit 

der 
G

leichbehandlungskom
m

ission 
des 

Bundes 
zu 

inform
ieren. 

Infolge 
der 

N
ovellierung der Verordnung über die in die G

leichbehandlungsberichte aufzunehm
enden 

D
aten 

im
 

Jahr 
2010 

ist 
die 

aktuelle 
Ausgabe 

ausschließlich 
m

it 
dem

 
8. 

bis 
10. 

G
leichbehandlungsbericht des Bundes vergleichbar. D

ie D
aten der vorhergehenden Berichte 

sind nicht beziehungsw
eise nur begrenzt m

it diesem
 Bericht vergleichbar. W

ie bereits in den 
Vorjahren gibt der Bericht zu Beginn eine Ü

bersicht über die G
eschlechterverhältnisse im

 
gesam

ten Bundesdienst. Im
 Anschluss w

erden die R
essorts gem

äß dem
 zum

 31. 12. 2015 
geltenden Bundesm

inisteriengesetz (BM
G

) als auch das Arbeitsm
arktservice ausgew

iesen.  

►
 

Bundeskanzleram
t (BKA) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Europa, Integration und Äußeres (BM
EIA) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Arbeit, Soziales und Konsum
entenschutz (BM

ASK) 
►

 
Bundesm

inisterium
 für Bildung und Frauen (BM

BF) 
►

 
Bundesm

inisterium
 für Fam

ilien und Jugend (BM
FJ) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Finanzen (BM
F) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für G
esundheit (BM

G
) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Inneres (BM
I) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Justiz (BM
J) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Landesverteidigung und Sport (BM
LVS) 

►
 

Bundesm
inisterium

 für Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt und W
asserw

irtschaft 
(BM

LFU
W

) 
►

 
Bundesm

inisterium
 für Verkehr, Innovation und Technologie (BM

VIT) 
►

 
Bundesm

inisterium
 für W

issenschaft, Forschung und W
irtschaft (BM

W
FW

) 
►

 
Parlam

entsdirektion 
►

 
Präsidentschaftskanzlei 

►
 

R
echnungshof 

►
 

Verfassungsgerichtshof 
►

 
Verw

altungsgerichtshof 
►

 
Volksanw

altschaft 
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Der nun vorliegende Bericht besteht aus zw
ei Teilberichten: 

Teil 1 

stellt D
aten stichtagsbezogen (31. D

ezem
ber 2015 im

 Vergleich zu 31. D
ezem

ber 2013) als 
auch zeitraum

bezogen (1. Jänner 2013 bis 31. D
ezem

ber 2015) dar.  

Für folgende Personengruppen w
urde eine stichtagsbezogene D

arstellung gew
ählt: 

►
 

G
esam

tpersonal 
►

 
Teilbeschäftigte 

►
 

M
itarbeiterInnen in den höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen 

►
 

M
itarbeiterInnen in ressortspezifischen Leitungsfunktionen oder sonstigen w

ichtigen 
Führungspositionen 

►
 

Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des Bundes 

►
 

M
itglieder in Kom

m
issionen und Beiräten 

Inform
ationen 

über 
N

eubestellungen 
zu 

ressortspezifischen 
Leitungsfunktionen, 

erteilte 
Zulassungen 

zu 
Ausbildungen, 

Verletzungen 
des 

G
leichbehandlungsgebots 

sow
ie 

die 
U

m
setzung des Frauenförderungsgebots w

erden zeitraum
bezogen zur Verfügung gestellt. 

G
em

äß dem
 Bundes-G

leichbehandlungsgesetz hat jede/r Leiter/in einer Zentralstelle der 
Bundesm

inisterin für G
esundheit und Frauen Vorschläge zu berichten, die zum

 Abbau der 
Benachteiligungen von Frauen beitragen. D

ie gem
eldeten Vorschläge bilden den Abschluss 

jeder R
essortberichterstattung. 

Teil 2 

D
as 

Bundes-G
leichbehandlungsgesetz 

sieht 
vor, 

dass 
der 

von 
der 

Bundesregierung 
vorzulegende Bericht auch die Tätigkeit der Bundes-G

leichbehandlungskom
m

ission (B
-G

BK) 
um

fasst. Insbesondere ist über die Verfahren vor der Kom
m

ission und die sonstige Tätigkeit 
der Kom

m
ission, gegliedert nach R

essorts, Auskunft zu geben. 

D
er Berichtszeitraum

 ist der 1. M
ärz 2014 bis 31. D

ezem
ber 2015.  

N
ach der Aufgaben- und Zuständigkeitsauflistung w

ird der Verfahrensablauf dokum
entiert. 

D
en 

allgem
einen 

Teil 
beendet 

die 
D

arstellung 
der 

Anzahl 
der 

behandelten 
Anträge 

(aufgeschlüsselt nach G
eschlecht der AntragstellerInnen) und die Anzahl der Sitzungen.  

D
anach folgen die getrennten Tätigkeitsberichte der Senate I und II der B

-G
BK. 

D
a seit 2004 die G

utachten der Senate laufend auf der H
om

epage des Bundesm
inisterium

s für 
G

esundheit und Frauen (w
w

w.bm
gf.gv.at) veröffentlicht w

erden und auch eine Verlinkung im
 

R
IS (R

echtsinform
ationssystem

 des Bundes) erreicht w
urde, w

erden die Antragsfälle nur ganz 
kurz dargestellt und auf die H

om
epage verw

iesen (sam
t G

utachten-N
um

m
er zur leichten 

Auffindbarkeit), 
w

obei 
aber 

die 
R

eaktionen 
des 

D
ienstgebers 

auf 
Em

pfehlungen 
der 

Kom
m

ission explizit im
 Bericht aufgenom

m
en w

urden. 

D
en Abschluss bilden die M

itgliederlisten der Senate I und II der B-G
BK. 
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Teil 1:  
Stand der Verw

irklichung der 
G

leichbehandlung und 
Frauenförderung im

 Bundesdienst 
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1 
Gesam

tübersicht der Bundesbediensteten 
D

ieses Kapitel zeigt eine Analyse der Berufsgruppen, der Q
ualifikationsgruppen, der R

essorts 
und der sonstigen O

bersten O
rgane, der höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen sow

ie 
der Teilbeschäftigten nach dem

 G
eschlecht. D

anach folgen detaillierte Ausw
ertungen zu den 

einzelnen R
essorts und sonstigen O

bersten O
rganen.  

Ist eine G
ruppe von Bediensteten besonders klein, so haben individuelle Zufälligkeiten starke 

Ausw
irkungen auf statistische G

rößen. 

Von 2013 auf 2015 stieg der Frauenanteil im
 Bundesdienst von 41,2 Prozent auf 41,7 Prozent. 

In 
den 

folgenden 
Ausführungen 

w
erden 

grundsätzlich 
im

m
er 

Personen 
(„Köpfe“) 

als 
M

essgröße 
herangezogen. 

D
am

it 
bleibt 

das 
Beschäftigungsausm

aß 
(Zählw

eise 
in 

Vollbeschäftigtenäquivalenten – VBÄ) unberücksichtigt. 

W
eiters w

ird auf die Einkom
m

ensberichte gem
äß § 6a Bundes-G

leichbehandlungsgesetz 
verw

iesen, die auf w
w

w.oeffentlicherdienst.gv.at unter dem
 Q

uicklink „Publikationen“ abrufbar 
sind. 

 1.1 
Frauen-/Männeranteil - Ausbildungsverhältnisse 

Ende 
2015 

sind 
m

ehr 
als 

zw
ei 

D
rittel 

der 
768 

Verw
altungspraktikantInnen 

w
eiblich 

(68 Prozent). R
und 6 von 10 Lehrlingen sind w

eiblich.  

Im
 Vergleich zu 2013 nahm

 der Frauenanteil in beiden Ausbildungsverhältnissen leicht ab.  

Tabelle 1 Frauen- und M
änneranteil – Ausbildungsverhältnisse, 2013 und 2015 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
1.366 

873 
64%

 
493 

36%
 

1.467 
911 

62%
 

556 
38%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

506 
349 

69%
 

157 
31%

 
768 

521 
68%

 
247 

32%
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1.2 
Frauen-/Männeranteil - Berufsgruppe 

In den Berufsgruppen Verw
altungsdienst, LehrerInnen, R

ichterInnen und Staatsanw
ältInnen, 

Krankenpflegedienst liegt der Frauenanteil über 50 Prozent. In jenen Berufsgruppen, in denen 
in der Vergangenheit der Frauenanteil sehr niedrig w

ar, ist ein sukzessiver Anstieg zu 
verzeichnen: im

 Exekutivdienst von 13,7 Prozent auf 14,8 Prozent und im
 M

ilitärischen D
ienst 

von 
2,0 Prozent 

auf 
2,1 Prozent. 

W
eiters 

erhöht sich 
der Frauenanteil im

 Bereich der 
Schulaufsicht um

 3,6 Prozentpunkte auf 44,2 Prozent. D
ie Berufsgruppe „Sonstige“ um

fasst 
eine 

geringe 
Anzahl 

von 
Beschäftigten, 

daher 
haben 

individuelle 
Zufälligkeiten 

starke 
Ausw

irkungen. 

Abbildung 1 Frauen- und M
änneranteil - Berufsgruppe, 2013 und 2015 
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1.3 
Frauen-/Männeranteil - Qualifikationsgruppe 

Im
 

Vergleich 
der 

Jahre 
2013 

und 
2015 

erhöht 
sich 

der 
Frauenanteil 

unter 
den 

Akadem
ikerInnen und beim

 Fachdienst und M
ittleren D

ienst. D
er Anstieg des Frauenanteils 

unter den Akadem
ikerInnen ist eng m

it dem
 Anstieg bei den LehrerInnen, R

ichterInnen und 
Staatsanw

ältInnen zu sehen. D
ie Berufsgruppe der LehrerInnen hat aufgrund des hohen 

Anteils an Akadem
ikerInnen einen starken Einfluss auf die G

eschlechterzusam
m

ensetzung 
dieser Q

ualifikationsgruppe. 

R
und 62 Prozent der Beschäftigten im

 Fachdienst/M
ittleren D

ienst sind Beschäftigte des 
Exekutivdienstes 

und 
M

ilitärischen 
D

ienstes. 
D

er 
geringe 

Frauenanteil 
in 

diesen 
Berufsgruppen resultiert 

- trotz Steigerungen 
- zu einem

 niedrigen Frauenanteil in der 
Q

ualifikationsgruppe Fachdienst/M
ittlerer D

ienst.  

D
ie G

ruppe „sonstige Q
ualifikation“ um

fasst fast ausschließlich die Kräfte für internationale 
O

perationen (KIO
P) und M

ilitärpilotInnen m
it einem

 besonders hohen M
änneranteil.  

Abbildung 2 Frauen- und M
änneranteil - Q

ualifikationsgruppe, 2013 und 2015 
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1.4 
Frauen-/Männeranteil - Ressorts, sonstige Oberste Organe 

D
ie R

essorts und sonstigen O
bersten O

rgane w
eisen aufgrund ihrer spezifischen Strukturen 

und Aufgaben einen unterschiedlichen Frauenanteil auf. Verglichen m
it dem

 Jahr 2013 erhöht 
sich der

Frauenanteil in m
ehr als der H

älfte der R
essorts und sonstigen O

bersten O
rganen. 

D
ie höchsten Steigerungen in Prozentpunkten innerhalb der R

essorts erzielen das BM
I und 

das BM
G

. 

Abbildung 3 Frauen- und M
änneranteil - Ressorts, sonstige O

berste O
rgane, 2013 und 

2015 
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1.5 
Teilbeschäftigung im

 Bundesdienst 
M

it Vertragsbediensteten kann jedes beliebige Beschäftigungsausm
aß vereinbart w

erden. Bei 
Beam

tInnen ist ein Beschäftigungsausm
aß von w

eniger als 50 Prozent nicht m
öglich. Eine 

Ausnahm
e von dieser R

egelung besteht bei Beam
tInnen für jenen Zeitraum

, in dem
 sie 

Anspruch 
auf 

Kinderbetreuungsgeld 
haben. 

Als 
Teilbeschäftigung 

gilt 
jedes 

Beschäftigungsausm
aß kleiner als 100 Prozent.  

28,2 Prozent der unselbständig Erw
erbstätigen in Ö

sterreich (inklusive öffentlich Bedienstete) 
sind 

teilbeschäftigt 
(D

urchschnitt 
2015). 

Verglichen 
dam

it, 
ist 

die 
Teilbeschäftigung 

im
 

Bundesdienst 
m

it 
17,6 Prozent 

relativ 
niedrig. 

D
ie 

Teilzeitquote 
der 

unselbständig 
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erw
erbstätigen Frauen beträgt 47,4 Prozent und liegt dam

it um
 14,3 Prozentpunkte höher als 

im
 Bundesdienst m

it 33,1 Prozent. M
änner sind deutlich w

eniger teilbeschäftigt (11,2 Prozent 
bei den unselbständig Erw

erbstätigen und 6,6 Prozent im
 Bundesdienst). 1 

■ 
Teilbeschäftigung nach Berufsgruppen  

In den Berufsgruppen Verw
altungsdienst, LehrerInnen, Krankenpflegedienst und Sonstige ist 

der Anteil der teilbeschäftigten Frauen am
 höchsten. Bei den M

ännern w
ird die höchste 

Teilzeitquote bei den Lehrkräften erreicht. H
ier ist jeder fünfte M

ann teilbeschäftigt. D
ie 

Berufsgruppe 
„Sonstige“ 

um
fasst 

eine 
geringe Anzahl 

von 
Beschäftigten, 

daher 
haben 

individuelle Zufälligkeiten starke Ausw
irkungen. 

Tabelle 2 Teilbeschäftigung nach Berufsgruppen, 2013 und 2015 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
17,9%

 
 

31,1%
 

 
2,8%

 
17,5%

 
 

30,5%
 

 
3,0%

 

LehrerInnen 
31,1%

 
 

37,8%
 

 
21,5%

 
32,2%

 
 

38,8%
 

 
22,4%

 

Exekutivdienst 
4,3%

 
 

20,7%
 

 
1,7%

 
4,9%

 
 

21,7%
 

 
2,0%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

1,0%
 

 
7,0%

 
 

0,8%
 

1,4%
 

 
9,3%

 
 

1,2%
 

R
ichterInnen, 

Staatsanw. 
9,7%

 
 

17,9%
 

 
0,9%

 
10,6%

 
 

18,9%
 

 
1,3%

 

Krankenpflege-
dienst  

22,6%
 

 
29,6%

 
 

6,0%
 

23,0%
 

 
28,5%

 
 

11,4%
 

Schulaufsicht 
3,2%

 
 

6,8%
 

 
0,8%

 
2,9%

 
 

3,3%
 

 
2,6%

 

Sonstige 
25,8%

 
 

43,8%
 

 
20,0%

 
24,0%

 
 

43,8%
 

 
14,7%

 

 

■ 
Teilbeschäftigung nach R

essorts und sonstigen O
bersten O

rganen 
Im

 
BM

F, 
BM

ASK, 
BM

BF, 
BM

FJ, 
BM

LFU
W

 
und 

der 
Volksanw

altschaft 
liegt 

der 
Teilbeschäftigtenanteil der Frauen über dem

 D
urchschnitt der Bundesm

itarbeiterinnen von 
33,1 Prozent. 

Im
 

BM
BF 

und 
BM

LFU
W

 
ist 

dies 
auf 

den 
traditionell 

hohen 
Anteil 

an 
Teilbeschäftigten unter Lehrkräften zurückzuführen. In diesen beiden R

essorts ist auch der 
Anteil der teilbeschäftigten M

änner m
it 20,2 Prozent im

 BM
BF und 11,6 Prozent im

 BM
LFU

W
 

am
 höchsten. In der Präsidentschaftskanzlei, im

 BM
EIA, im

 Verfassungsgerichtshof, im
 

Verw
altungsgerichtshof, im

 BKA und im
 BM

LVS ist der Anteil der vollbeschäftigten Frauen am
 

höchsten (m
ehr als 83 Prozent). 

 
 

                                                 
1 http://w

w
w.statistik.at/w

eb_de/statistiken/m
enschen_und_gesellschaft/arbeitsm

arkt/arbeitszeit/teilzeitarbeit_teilz
eitquote/index.htm

l (22. 6. 2016) 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

23 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
G

esam
tübersicht der Bundesbediensteten 

 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

23 

1.6 
Frauen-/Männeranteil - höchste besoldungsrechtliche 
Einstufungen 

Eine im
 Zusam

m
enhang m

it G
leichberechtigung in der Arbeitsw

elt zentrale Frage ist, w
ie stark 

Frauen in Führungspositionen vertreten sind. Zum
 einen geht Führungsverantw

ortung m
it 

Entscheidungsm
öglichkeiten einher, zum

 anderen korreliert sie m
it der Einkom

m
enshöhe. 

Von 
2013 

auf 
2015 

steigt 
der 

Anteil 
von 

Frauen 
in 

Führungspositionen 
bei 

den 
Akadem

ikerInnen 
und 

M
aturantInnen 

an. 
D

er 
stärkste 

prozentuelle 
Anstieg 

ist 
in 

der 
Q

ualifikationsgruppe der Akadem
ikerInnen A1/4-6 (und Vergleichbare) zu verzeichnen. 2015 

hat m
ehr als ein D

rittel der Frauen (34,5 Prozent) eine Führungsposition inne. Verglichen m
it 

dem
 Anteil der Frauen am

 G
esam

tpersonal (41,7 Prozent), besteht trotz der Verbesserungen 
in der Vergangenheit Aufholbedarf. 

Abbildung 4 Frauen- und M
änneranteil – höchste besoldungsrechtliche  

Einstufungen, 2013 und 2015 

 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
zum

 Beispiel R
eferatsleitung, Leitung m

ittlerer  kleinerer nachgeordneter D
ienststellen 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 
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1.7 
Gesam

tpersonal des Bundes 

Tabelle 3 Alle Beschäftigten nach O
rganisationen, 2013 und 2015 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

sonstige O
berste 

O
rgane 

1.182 
607 

51%
 

575 
49%

 
1.182 

620 
52%

 
562 

48%
 

Zentralleitungen 
9.221 

4.637 
50%

 
4.584 

50%
 

10.380 
5.270 

51%
 

5.110 
49%

 

nachgeordneter 
Bereich 

128.577 
52.036 

40%
 

76.541 
60%

 
128.903 

52.623 
41%

 
76.280 

59%
 

G
esam

t 
138.980 

57.280 
41%

 
81.700 

59%
 

140.465 
58.513 

42%
 

81.952 
58%

 

Tabelle 4 Alle Beschäftigten nach Berufsgruppen, 2013 und 2015 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
47.546 

25.245 
53%

 
22.301 

47%
 

48.061 
25.326 

53%
 

22.735 
47%

 

LehrerInnen 
43.978 

25.917 
59%

 
18.061 

41%
 

44.439 
26.434 

59%
 

18.005 
41%

 

Exekutivdienst 
30.490 

4.192 
14%

 
26.298 

86%
 

30.736 
4.554 

15%
 

26.182 
85%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

13.784 
271 

2%
 

13.513 
98%

 
13.598 

280 
2%

 
13.318 

98%
 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
2.673 

1.392 
52%

 
1.281 

48%
 

3.061 
1.616 

53%
 

1.445 
47%

 

Krankenpflege-
dienst  

226 
159 

70%
 

67 
30%

 
244 

165 
68%

 
79 

32%
 

Schulaufsicht 
217 

88 
41%

 
129 

59%
 

276 
122 

44%
 

154 
56%

 

Sonstige 
66 

16 
24%

 
50 

76%
 

50 
16 

32%
 

34 
68%

 

G
esam

t 
138.980 

57.280 
41%

 
81.700 

59%
 

140.465 
58.513 

42%
 

81.952 
58%

 

Tabelle 5 Alle Beschäftigten nach Q
ualifikationsgruppen, 2013 und 2015 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

46.513 
25.661 

55%
 

20.852 
45%

 
47.781 

26.786 
56%

 
20.995 

44%
 

M
aturantInnen 

24.426 
10.622 

43%
 

13.804 
57%

 
24.736 

10.694 
43%

 
14.042 

57%
 

Fachdienst/M
ittlerer 

D
ienst  

60.793 
17.538 

29%
 

43.255 
71%

 
61.351 

17.974 
29%

 
43.377 

71%
 

H
ilfsdienst 

6.036 
3.437 

57%
 

2.599 
43%

 
5.403 

3.034 
56%

 
2.369 

44%
 

sonst. Q
ualifikation 

1.212 
22 

2%
 

1.190 
98%

 
1.194 

25 
2%

 
1.169 

98%
 

G
esam

t 
138.980 

57.280 
41%

 
81.700 

59%
 

140.465 
58.513 

42%
 

81.952 
58%
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1.8 
Teilbeschäftigte des Bundes 

Tabelle 6 Alle Teilbeschäftigten nach O
rganisationen, 2013 und 2015 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

sonstige O
berste 

O
rgane 

132 
111 

84%
 

21 
16%

 
149 

118 
79%

 
31 

21%
 

Zentralleitungen 
1.068 

974 
91%

 
94 

9%
 

1.172 
1.078 

92%
 

94 
8%

 

nachgeordneter 
Bereich  

22.759 
17.778 

78%
 

4.981 
22%

 
23.468 

18.165 
77%

 
5.303 

23%
 

G
esam

t 
23.959 

18.863 
79%

 
5.096 

21%
 

24.789 
19.361 

78%
 

5.428 
22%

 

Tabelle 7 Alle Teilbeschäftigten nach Berufsgruppen, 2013 und 2015 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
8.493 

7.860 
93%

 
633 

7%
 

8.401 
7.717 

92%
 

984 
8%

 

LehrerInnen 
13.686 

9.806 
72%

 
3.880 

28%
 

14.295 
10.265 

72%
 

4.030 
28%

 

Exekutivdienst 
1.314 

869 
66%

 
445 

34%
 

1.507 
990 

66%
 

517 
34%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

131 
19 

15%
 

112 
85%

 
186 

26 
14%

 
160 

86%
 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
260 

249 
96%

 
11 

4%
 

324 
305 

94%
 

19 
6%

 

Krankenpflege-
dienst  

51 
47 

92%
 

4 
8%

 
56 

47 
84%

 
9 

16%
 

Schulaufsicht 
7 

6 
86%

 
1 

14%
 

8 
4 

50%
 

4 
50%

 

Sonstige 
17 

7 
41%

 
10 

59%
 

12 
7 

58%
 

5 
42%

 

G
esam

t 
23.959 

18.863 
79%

 
5.096 

21%
 

24.789 
19.361 

78%
 

5.428 
22%

 

Tabelle 8 Alle Teilbeschäftigten nach Q
ualifikationsgruppen, 2013 und 2015 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

11.472 
8.592 

75%
 

2.880 
25%

 
12.355 

9.290 
75%

 
3.065 

25%
 

M
aturantInnen 

5.053 
3.669 

73%
 

1.384 
27%

 
5.037 

3.623 
72%

 
1.414 

28%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

5.680 
4.895 

86%
 

785 
14%

 
5.910 

5.008 
85%

 
902 

15%
 

H
ilfsdienst 

1.751 
1.706 

97%
 

45 
3%

 
1.484 

1.440 
97%

 
44 

3%
 

sonst.  
Q

ualifikation 
3 

1 
33%

 
2 

67%
 

3 
0 

0%
 

3 
100%

 

G
esam

t 
23.959 

18.863 
79%

 
5.096 

21%
 

24.789 
19.361 

78%
 

5.428 
22%
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1.9 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 9 Alle höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen, 2013 und 2015 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

453 
119 

334 
26,3%

 
461 

126 
335 

27,3%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

4.192 
1.544 

2.648 
36,8%

 
4.538 

1.745 
2.793 

38,5%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

5.055 
1.462 

3.593 
28,9%

 
5.267 

1.602 
3.665 

30,4%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

8.819 
3.125 

5.694 
35,4%

 
8.930 

3.153 
5.777 

35,3%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

18.519 
6.250 

12.269 
33,7%

 
19.196 

6.626 
12.750 

34,5%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten 

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 
 1.10 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 10 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen, 2013 und 2015 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
1.366 

873 
64%

 
493 

36%
 

1.467 
911 

62%
 

556 
38%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

506 
349 

69%
 

157 
31%

 
768 

521 
68%

 
247 

32%
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2 
Ressortberichte im

 Detail 

2.1 
Bundeskanzleram

t 
M

it BG
Bl. I N

r. 11/2014 w
urde das Bundesm

inisteriengesetz novelliert und m
it 1. M

ärz 2014 in 
Kraft gesetzt. Som

it beziehen sich die erhobenen und veröffentlichten D
aten zum

 31. 12. 2013 
noch auf die „alten“ Bundesm

inisterienverteilungen und –bezeichnungen. 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

2.1.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 11 Alle Beschäftigten des BKA nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
681 

434 
64%

 
247 

36%
 

954 
586 

61%
 

368 
39%

 

nachgeordneter 
Bereich 

320 
179 

56%
 

141 
44%

 
528 

316 
60%

 
212 

40%
 

G
esam

t 
1.001 

613 
61%

 
388 

39%
 

1.482 
902 

61%
 

580 
39%

 

Tabelle 12 Alle Beschäftigten des BKA nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
925 

581 
63%

 
344 

37%
 

1.319 
825 

63%
 

494 
37%

 

LehrerInnen 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

R
ichterInnen, 

Staatsanw. 
73 

31 
42%

 
42 

58%
 

163 
77 

47%
 

86 
53%

 

Sonstige 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
1.001 

613 
61%

 
388 

39%
 

1.482 
902 

61%
 

580 
39%
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Tabelle 13 Alle Beschäftigten des BKA nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

440 
239 

54%
 

201 
46%

 
732 

392 
54%

 
340 

46%
 

M
aturantInnen 

202 
124 

61%
 

78 
39%

 
287 

185 
64%

 
102 

36%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

342 
239 

70%
 

103 
30%

 
442 

314 
71%

 
128 

29%
 

H
ilfsdienst 

15 
10 

67%
 

5 
33%

 
21 

11 
52%

 
10 

48%
 

sonst.  
Q

ualifikation 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
1.001 

613 
61%

 
388 

39%
 

1.482 
902 

61%
 

580 
39%

 

2.1.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 14 Alle Teilbeschäftigten des BKA nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
98 

97 
99%

 
1 

1%
 

130 
122 

94%
 

8 
6%

 

nachgeordneter 
Bereich  

19 
17 

89%
 

2 
11%

 
28 

26 
93%

 
2 

7%
 

G
esam

t 
117 

114 
97%

 
3 

3%
 

158 
148 

94%
 

10 
6%

 

Tabelle 15 Alle Teilbeschäftigten des BKA nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
116 

113 
97%

 
3 

3%
 

157 
147 

94%
 

10 
6%

 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
117 

114 
97%

 
3 

3%
 

158 
148 

94%
 

10 
6%

 

Tabelle 16 Alle Teilbeschäftigten des BKA nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

45 
43 

96%
 

2 
4%

 
60 

55 
92%

 
5 

8%
 

M
aturantInnen 

24 
23 

96%
 

1 
4%

 
29 

28 
97%

 
1 

3%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

48 
48 

100%
 

0 
0%

 
66 

63 
95%

 
3 

5%
 

H
ilfsdienst 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
3 

2 
67%

 
1 

33%
 

G
esam

t 
117 

114 
97%

 
3 

3%
 

158 
148 

94%
 

10 
6%
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2.1.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 17 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BKA
 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

17 
8 

9 
47,1%

 
20 

7 
13 

35,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

247 
128 

119 
51,8%

 
370 

188 
182 

50,8%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

127 
74 

53 
58,3%

 
177 

113 
64 

63,8%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

45 
32 

13 
71,1%

 
60 

43 
17 

71,7%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

436 
242 

194 
55,5%

 
627 

351 
276 

56,0%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.1.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 18 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BKA – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionschefIn 
6 

4 
2 

33%
 

6 
4 

2 
33%

 
- 

- 
- 

- 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, 
AL m

it SL -
Stellvertretung 

7 
4 

3 
43%

 
6 

4 
2 

33%
 

2 
1 

1 
50%

 

AbteilungsleiterIn 
40 

19 
21 

53%
 

46 
22 

26 
54%

 
16 

6 
10 

63%
 

FachexpertIn 
2 

2 
0 

0%
 

2 
1 

1 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

R
eferatsleiterIn 

36 
14 

22 
61%

 
50 

20 
30 

60%
 

9 
3 

6 
67%
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Tabelle 19 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BKA – Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Ständige Vertretungen 

LeiterIn 
ständige 
Vertretung 

2 
0 

2 
100%

 
2 

0 
2 

100%
 

- 
- 

- 
- 

Ö
sterreichisches Staatsarchiv 

G
eneral-

direktorIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

D
irektorIn   

5 
5 

0 
0%

 
5 

5 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Bestandsgrup
pe  

24 
16 

8 
33%

 
22 

16 
6 

27%
 

- 
- 

- 
- 

Kom
m

unikationsbehörde Austria 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Datenschutzbehörde (vorm
als Datenschutzkom

m
ission) 

LeiterIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

G
leichbehandlungsanw

altschaft 

LeiterIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

BüroleiterIn 
6 

0 
6 

100%
 

7 
0 

7 
100%

 
2 

0 
2 

100%
 

Bundesverw
altungsgerichtshof (vorm

als Asylgerichtshof) 

PräsidentIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Vize-
präsidentIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Präsidialbüro 

1 
1 

0 
0%

 
1 

0 
1 

1005 
1 

0 
1 

100%
 

LeiterIn 
Personal u. 
Budget  

- 
- 

- 
- 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

LeiterIn 
Stababteilung 

- 
- 

- 
- 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

Senats-
vorsitzende/r 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
- 

Bundesdenkm
alam

t 

PräsidentIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

Fach-
direktorIn,  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Abteilung im

 
Fachbereich 

6 
5 

1 
17%

 
7 

5 
2 

27%
 

1 
0 

1 
100%

 

Verwaltungsdi
rektorIn 

- 
- 

- 
%

 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Landes-
konservatorIn 

9 
6 

3 
33%

 
9 

6 
3 

33%
 

1 
1 

0 
0%

 

M
useen (M

useum
 für Volkskunde) 

M
useum

s-
direktorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Hofm
usikkapelle 

Adm
in. 

LeiterIn  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Künstlerische 
LeiterIn 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

2.1.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 20 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BKA

 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
13 

9 
69%

 
4 

31%
 

15 
13 

87%
 

2 
13%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
7 

4 
57%

 
3 

43%
 

2.1.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 21 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BKA

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion 

57 
22 

38,6%
 

35 
61,4%

 
57 

23 
40%

 
34 

60%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on 
16 

10 
62,5%

 
6 

37,5%
 

14 
9 

65%
 

5 
35%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

19 
12 

63,2%
 

7 
36,8%

 
16 

10 
63%

 
6 

37%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
8 

4 
50%

 
4 

50%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Berufungskom
m

ission 
12 

5 
41,7%

 
7 

58,3%
 

- 
- 

- 
- 

- 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

32 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BKA 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

32 

Tabelle 22 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BKA

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige 
Begutachtungsk
om

m
ission 

13 
9 

69,2%
 

4 
30,8%

 
12 

8 
67%

 
4 

33%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

29 
18 

62,1%
 

11 
37,9%

 
37 

22 
59%

 
15 

41%
 

Begutachtungskom
m

issionen im
 Einzelfall w

erden gem
äß § 7 Abs. 2 Ausschreibungsgesetz 

1989 bestellt (D
ie Leiterin/der Leiter der zuständigen Zentralstelle hat in jedem

 Fall ein 
w

eibliches und ein m
ännliches M

itglied zu bestellen.) D
ieselbe R

egelung gilt auch für die 
Zusam

m
ensetzung der W

eiterbestellungskom
m

issionen. 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit 

sie 
als 

Bedienstete 
des 

Bereichs 
Bundeskanzleram

t-Zentralleitung 
von 

diesem
 

nom
iniert oder bestellt w

urden: 

Tabelle 23 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BKA

 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Beiräte 
262 

65 
24,8%

 
197 

75,2%
 

287 
87 

30,3%
 

200 
68,7%

 

2.1.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 24 Ausbildungen/BKA
 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

g  
129 

85 
65,9%

 
44 

34,1%
 

157 
113 

72%
 

44 
28%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 

1.807 
1.171 

64,8%
 

636 
35,2%

 
2.994 

1.923 
64%

 
1.071 

36%
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2.1.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 25 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BKA

 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.1.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 26 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BKA
 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Ausbildungsm
aßnahm

en, auf die kein R
echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 

766 

zu W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
1.923 

2.1.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Im
 Bundeskanzleram

t bekennt m
an sich zu einer aktiven G

leichbehandlungspolitik. Zur 
G

ew
ährleistung 

der 
C

hancengleichheit 
für 

Frauen 
und 

M
änner 

w
erden 

im
 

Sinne 
des 

Frauenförderungsplans (BG
Bl. II N

r. 206/2014) insbesondere folgende Ziele verfolgt: 

1. Förderung 
einer 

positiven 
Einstellung 

zur 
Berufstätigkeit 

von 
Frauen 

auf 
allen 

H
ierarchieebenen und die Behandlung der Frauen als gleichw

ertige und gleichberechtigte 
M

itarbeiterinnen; 

2. Förderung des Selbstbew
usstseins und der beruflichen Identität von Frauen; 

3. Förderung der G
leichw

ertigkeit der Arbeit von Frauen und M
ännern; 

4. W
eiterhin Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fam

ilie, im
 Besonderen durch die 

Erm
öglichung 

von 
verschiedenen 

M
odellen 

der 
Teilzeitbeschäftigung 

und 
der 

Inanspruchnahm
e von Telearbeit; 

5. Entsprechend dem
 prozentuellen Anteil an der Beschäftigung w

ird die gleichberechtigte 
R

epräsentanz der Frauen in allen Entscheidungsstrukturen gefördert; 

6. Beibehaltung des Frauenanteils in allen Verw
endungs- und Entlohnungsgruppen sow

ie in 
Führungspositionen; 
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7. Bedachtnahm
e auf die Frauenförderung in Struktur- und R

eorganisationsprogram
m

en für 
die Personalplanung und Personalentw

icklung; 

8. M
otivierung m

ännlicher M
itarbeiter zur Inanspruchnahm

e des Elternkarenzurlaubs 

9. D
er 

Leitgedanke 
des 

G
ender 

M
ainstream

ing 
w

urde 
in 

säm
tliche 

M
aßnahm

en 
des 

Bundeskanzleram
tes 

integriert. 
Eine 

Arbeitsgruppe 
für 

„G
ender 

M
ainstream

ing 
im

 
Bundeskanzleram

t“ w
urde eingerichtet und hat bereits m

ehrere Projekte eingeleitet bzw. 
abgeschlossen. Besonders hervorzuheben ist die Sensibilisierung aller Bediensteten sow

ie 
in verstärktem

 Ausm
aß der politischen und adm

inistrativen Führungsebene zu diesem
 

Them
a. 

D
arüber hinausgehend w

erden folgende Bereiche speziell forciert: 

1. Angebote bei der Aus- und Fortbildung 

►
 

M
itarbeiterinnen w

erden um
fassend und zeitgerecht über zur Ausw

ahl stehende 
Bildungsangebote inform

iert und zur Teilnahm
e erm

utigt; 
►

 
Bei Sem

inaren am
 D

ienstort w
ird nach M

öglichkeit bei den Kurszeiten auf 
unaufschiebbare soziale Tätigkeiten (Betreuungspflichten) geachtet; 

►
 

D
ie Erhöhung des Frauenanteils bei Vortragenden w

ird angestrebt und regelm
äßig 

evaluiert; 
►

 
D

ie Schulung neu eingetretener Kolleginnen und Kollegen zu den Them
enbereichen 

„G
leichbehandlung im

 Bundesdienst“ sow
ie „G

ender M
ainstream

ing“ w
urde in die 

G
rundausbildung aufgenom

m
en. 

2. Beruflicher Aufstieg 

Frauenförderung kann nicht nur bei Führungspositionen ansetzen, sondern m
uss auf allen 

hierarchischen und organisatorischen Ebenen aktiv von den unm
ittelbaren Vorgesetzten und 

vom
 D

ienstgeber speziell gefördert w
erden.  

Aus 
diesem

 
G

rund 
w

erden 
M

itarbeiterinnen 
zur 

Teilnahm
e 

an 
speziellen 

Fortbildungssem
inaren und darauf aufbauend auch zur Ü

bernahm
e von Führungspositionen 

m
otiviert. D

ie Teilnahm
e w

eiblicher, sow
ohl vollzeit-, w

ie auch teilzeitbeschäftigter Bediensteter 
an 

Führungskräftelehrgängen, 
vor 

allem
 

in 
jenen 

Bereichen, 
in 

denen 
Frauen 

unterrepräsentiert sind, w
ird gefördert. 

3. Vertretung in G
rem

ien 

Frauen, 
die 

die 
M

itarbeit 
in 

Kom
m

issionen 
und 

Beiräten 
anstreben, 

w
erden 

von 
Personalverantw

ortlichen 
und 

Vorgesetzten 
unterstützt 

und 
gefördert. 

In 
diesem

 
Zusam

m
enhang 

w
ird 

darauf 
hingew

iesen, 
dass 

speziell 
in 

Arbeitsgruppen 
betreffend 

Verw
altungsreform

m
aßnahm

en sow
ie Personalplanung und Personalentw

icklung viele Frauen 
m

itw
irken. 

4. Förderung des W
iedereinstiegs 
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Im
 

Bundeskanzleram
t 

w
urde 

und 
w

ird 
versucht, 

einen 
gleitenden 

W
iedereinstieg 

nach 
M

aßgabe der dienstlichen Erfordernisse in allen Tätigkeitsbereichen zu erm
öglichen. Als 

begleitende M
aßnahm

e besonders hervorzuheben ist die M
öglichkeit, eines „R

em
ote-Zugriffs“ 

von zu H
ause auf den eigenen elektronischen Arbeitsplatz. 

5. M
aßnahm

en zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fam
ilie 

N
ach den budgetären M

öglichkeiten und den Erfordernissen des D
ienstbetriebes w

erden 
frauen- und fam

ilienfreundliche organisatorische Änderungen und Einrichtungen (z.B. flexiblere 
Arbeitszeiten oder Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere w

ährend 
der Ferienzeit) durchgeführt. 

Anträge auf H
erabsetzung der W

ochendienstzeit bzw. Teilzeitbeschäftigung und Anträge auf 
G

ew
ährung von Karenzurlauben sow

ie auch auf „Telearbeit“ w
erden unter W

ürdigung der 
Situation der Betroffenen genauestens geprüft und unter Berücksichtigung der dienstlichen 
Erfordernisse positiv erledigt. 

6. Cross-M
entoring-Program

m
 des Bundes 

M
it der Teilnahm

e am
 C

ross-M
entoring-Program

m
 des Bundes sollen Frauen individuell 

gefördert und strategisch auf bestim
m

te berufliche Positionen vorbereitet w
erden. W

eiters soll 
den Teilnehm

erinnen dadurch bew
usst der Einstieg in neue berufliche Kontaktnetze erleichtert 

w
erden. 

7. Sprachliche G
leichbehandlung 

In 
allen 

Erlässen 
sow

ie 
internen 

und 
externen 

Schriftstücken 
des 

R
essorts 

sind 
Personenbezeichnungen in w

eiblicher und m
ännlicher bzw. geschlechtsneutraler Form

 zu 
verw

enden. 
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2.2 
Bundesm

inisterium
 für Europa, Integration und Äußeres 

M
it BG

Bl. I N
r. 11/2014 w

urde das Bundesm
inisteriengesetz novelliert und m

it 1. M
ärz 2014 in 

Kraft gesetzt. Som
it beziehen sich die erhobenen und veröffentlichten D

aten zum
 31. 12. 2013 

noch auf die „alten“ Bundesm
inisterienverteilungen und –bezeichnungen. 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.2.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 27 Alle Beschäftigten des BM
EIA nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
539 

251 
47%

 
288 

53%
 

538 
262 

49%
 

276 
51%

 

nachgeordneter 
Bereich  

632 
314 

50%
 

318 
50%

 
609 

295 
48%

 
314 

52%
 

G
esam

t 
1.171 

565 
48%

 
606 

52%
 

1.147 
557 

49%
 

590 
51%

 

Tabelle 28 Alle Beschäftigten des BM
EIA nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
1.171 

565 
48%

 
606 

52%
 

1.147 
557 

49%
 

590 
51%

 

G
esam

t 
1.171 

565 
48%

 
606 

52%
 

1.147 
557 

49%
 

590 
51%

 

Tabelle 29 Alle Beschäftigten des BM
EIA nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

416 
140 

34%
 

276 
66%

 
428 

151 
35%

 
277 

65%
 

M
aturantInnen 

241 
100 

41%
 

141 
59%

 
240 

103 
43%

 
137 

57%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

489 
319 

65%
 

170 
35%

 
452 

297 
66%

 
155 

34%
 

H
ilfsdienst 

25 
6 

24%
 

19 
76%

 
27 

6 
22%

 
21 

78%
 

G
esam

t 
1.171 

565 
48%

 
606 

52%
 

1.147 
557 

49%
 

590 
51%

 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

37 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
EIA 

 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

37 

2.2.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 30 Alle Teilbeschäftigten des BM
EIA nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
27 

27 
100%

 
0 

0%
 

31 
30 

97%
 

1 
3%

 

nachgeordneter 
Bereich  

20 
20 

100%
 

0 
0%

 
17 

16 
94%

 
1 

6%
 

G
esam

t 
47 

47 
100%

 
0 

0%
 

48 
46 

96%
 

2 
4%

 

Tabelle 31 Alle Teilbeschäftigten des BM
EIA nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2013 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
47 

47 
100%

 
0 

0%
 

48 
46 

96%
 

2 
4%

 

G
esam

t 
47 

47 
100%

 
0 

0%
 

48 
46 

96%
 

2 
4%

 

Tabelle 32 Alle Teilbeschäftigten des B
M

EIA nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

7 
7 

100%
 

0 
0%

 
9 

9 
100%

 
0 

0%
 

M
aturantInnen 

8 
8 

100%
 

0 
0%

 
7 

7 
100%

 
0 

0%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

31 
31 

100%
 

0 
0%

 
30 

29 
97%

 
1 

3%
 

H
ilfsdienst 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

G
esam

t 
47 

47 
100%

 
0 

0%
 

48 
46 

96%
 

2 
4%
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2.2.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 33 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
EIA

 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

48 
9 

39 
18,8%

 
54 

11 
43 

20,4%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

218 
73 

145 
33,5%

 
217 

74 
143 

34,1%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

174 
65 

109 
37,4%

 
178 

70 
108 

39,3%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

16 
9 

7 
56,3%

 
19 

11 
8 

57,9%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

456 
156 

300 
34,2%

 
468 

166 
302 

35,5%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.2.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 34 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
EIA – Zentralleitung 

Leitungsfunktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015  

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esamt  

M
 

F 
Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneralsekretärIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

SektionschefIn 
5 

4 
1 

20%
 

7 
6 

1 
14%

 
5 

5 
0 

0%
 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, 
AL m

it  
SL-Stellvertretung 

8 
5 

3 
38%

 
9 

6 
3 

33%
 

3 
3 

0 
0%

 

AbteilungsleiterIn, 
G

eneral -
inspektorIn 

43 
31 

12 
28%

 
45 

29 
16 

36%
 

20 
10 

10 
50%

 

FachexpertIn 
4 

4 
0 

0%
 

4 
4 

0 
0%

 
- 

- 
- 

     - 

R
eferatsleiterIn 

79 
55 

24 
30%

 
81 

58 
23 

28,5%
 

46 
29 

17 
37%
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Tabelle 35 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
EIA – Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag 31.12.2013 
Stichtag 31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Vertretungsbehörden/Ausland 

LeiterIn österr. 
Vertretung bei EU

 
u. internat. 
O

rganisationen 

5 
4 

1 
20%

 
5 

4 
1 

20%
 

1 
1 

0 
0%

 

LeiterIn österr. 
Botschaft  

76 
57 

5 
25%

 
75 

56 
19 

25,5%
 

32 
23 

9 
28%

 

LeiterIn österr. 
G

eneralkonsulat 
8 

4 
4 

50%
 

8 
3 

5 
62,5%

 
3 

1 
2 

67%
 

LeiterIn 
Kulturforum

 
(vorm

als LeiterIn 
selbst. 
Kulturforum

)  

6 
2 

4 
67%

 
6 

1 
5 

83,5%
 

2 
0 

2 
100%

 

LeiterIn 
Konsularabteilung 

4 
4 

0 
0%

 
4 

4 
0 

0%
 

3 
3 

0 
0%

 

Erstzugeteilte/r an 
österr. Ver -
tretungsbehörde 

59 
39 

20 
34%

 
53 

34 
19 

36%
 

34 
25 

9 
26,5%

 

KanzlerIn an 
österr. 
Vertretungsbehör
de ohne Funktion 
einer/s 
Erstzugeteilten 

62 
46 

16 
26%

 
57 

41 
16 

28%
 

34 
25 

9 
26,5%

 

KanzlerIn an 
österr. 
Vertretungsbehör
de (Ö

B) m
it 

Funktion einer/s  
Erstzugeteilten 

31 
17 

14 
45%

 
34 

17 
17 

50%
 

15 
9 

6 
40%
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2.2.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 36 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

EIA
 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
4 

4 
100%

 
0 

0%
 

13 
7 

54%
 

6 
46%

 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

43 
28 

65%
 

15 
35%

 
49 

40 
82%

 
9 

18%
 

2.2.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 37 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

EIA
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

D
ienstprüfungsk

om
m

ission 
9 

4 
44%

 
5 

56%
 

9 
4 

44%
 

5 
56%

 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
7 

3 
43%

 
4 

57%
 

7 
3 

43%
 

4 
57%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

8 
4 

50%
 

4 
50%

 
8 

4 
50%

 
4 

50%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission 
3 

1 
33%

 
2 

67%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

Berufungskom
m

ission 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 

Tabelle 38 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

EIA
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige 
Begutachtungsk
om

m
ission  

4 
3 

75%
 

1 
25%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Begutachtungsk
om

m
ission im

 
Einzelfall  

14 
7 

50%
 

7 
50%

 
8 

4 
50%

 
4 

50%
 

Auswahlkom
m

is
sion  

13 
4 

31%
 

9 
69%

 
13 

5 
38%

 
8 

62%
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M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 39 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

EIA
 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Beiräte 
20 

3 
15%

 
17 

85%
 

32 
6 

19%
 

26 
81%

 

2.2.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 40 Ausbildungen/BM
EIA

 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

g slehrgänge 
310 

170 
55%

 
140 

45%
 

182 
95 

52%
 

87 
48%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

654 
374 

57%
 

280 
43%

 
466 

251 
54%

 
215 

46%
 

2.2.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 41 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

EIA
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 
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2.2.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 42 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
EIA

 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
66,67%

 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
34,41%

 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
 

2.2.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
as 

BM
EIA 

ist 
bem

üht, 
den 

Frauenanteil 
in 

allen 
Bereichen/Tätigkeitsfeldern 

des 
diplom

atischen D
ienstes laufend zu erhöhen, in erster Linie durch strikt bevorzugte Aufnahm

e 
von Bew

erberinnen bei gleicher Q
ualifikation. 

Zielvorgabe 
ist 

es 
zudem

, 
in 

allen 
Verw

endungsgruppen 
das Ausm

aß 
eines 

50%
igen 

Frauenanteiles m
öglichst bald zu erreichen und zu halten. 

D
er Frauenanteil im

 Bereich der Telearbeit im
 Inland (Einführung per 1.10.2015) beträgt 

52,94%
 (18 Frauen von insgesam

t 34 Personen). 
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2.3 
Bundesm

inisterium
 für Arbeit, Soziales und 

Konsum
entenschutz 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.3.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 43 Alle Beschäftigten des BM
ASK nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
576 

329 
57%

 
247 

43%
 

568 
322 

57%
 

246 
43%

 

nachgeordneter 
Bereich  

1.049 
632 

60%
 

417 
40%

 
1.061 

646 
61%

 
415 

39%
 

G
esam

t 
1.625 

961 
59%

 
664 

41%
 

1.629 
968 

59%
 

661 
41%

 

Tabelle 44 Alle Beschäftigten des BM
ASK nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
1.609 

951 
59%

 
658 

41%
 

1.617 
959 

59%
 

658 
41%

 

Sonstige 
10 

8 
80%

 
2 

20%
 

9 
7 

78%
 

2 
22%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

3 
0 

0%
 

3 
100%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

Krankenpflege-
dienst

3 
2 

67%
 

1 
33%

 
3 

2 
67%

 
1 

33%
 

G
esam

t 
1.625 

961 
59%

 
664 

41%
 

1.629 
968 

59%
 

661 
41%

 

Tabelle 45 Alle Beschäftigten des BM
ASK nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

531 
244 

46%
 

287 
54%

 
544 

265 
49%

 
279 

51%
 

M
aturantInnen 

679 
384 

57%
 

295 
43%

 
689 

385 
56%

 
304 

44%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

410 
332 

81%
 

78 
19%

 
394 

318 
81%

 
76 

19%
 

H
ilfsdienst 

5 
1 

20%
 

4 
80%

 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

G
esam

t 
1.625 

961 
59%

 
664 

41%
 

1.629 
968 

59%
 

661 
41%
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2.3.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 46 Alle Teilbeschäftigten des BM
ASK nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
90 

79 
88%

 
11 

12%
 

92 
84 

91%
 

8 
9%

 

nachgeordneter 
Bereich 

253 
230 

91%
 

23 
9%

 
265 

240 
91%

 
25 

9%
 

G
esam

t 
343 

309 
90%

 
34 

10%
 

357 
324 

91%
 

33 
9%

 

Tabelle 47 Alle Teilbeschäftigten des BM
ASK nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
338 

304 
90%

 
34 

10%
 

353 
320 

91%
 

33 
9%

 

Sonstige 
3 

3 
100%

 
0 

0%
 

2 
2 

100%
 

0 
0%

 

Krankenpflege-
dienst  

2 
2 

100%
 

0 
0%

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
343 

309 
90%

 
34 

10%
 

357 
324 

91%
 

33 
9%

 

Tabelle 48 Alle Teilbeschäftigten des BM
ASK nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

92 
72 

78%
 

20 
22%

 
104 

86 
83%

 
18 

17%
 

M
aturantInnen 

140 
127 

91%
 

13 
9%

 
141 

128 
91%

 
13 

9%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

110 
109 

99%
 

1 
1%

 
112 

110 
98%

 
2 

2%
 

H
ilfsdienst 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
343 

309 
90%

 
34 

10%
 

357 
324 

91%
 

33 
9%
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2.3.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 49 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
ASK

 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

20 
5 

15 
25,0%

 
20 

7 
13 

35,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

175 
73 

102 
41,7%

 
206 

95 
111 

46,1%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

129 
69 

60 
53,5%

 
138 

78 
60 

56,5%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

69 
48 

21 
69,6%

 
76 

59 
17 

77,6%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

393 
195 

198 
49,6%

 
440 

239 
201 

54,3%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.3.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 50 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
ASK – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneral-

sekretärIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

SektionschefIn 
7 

4 
3 

43%
 

7 
3 

4 
57%

 
2 

1 
1 

50%
 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, 
AL m

it  
SL-Stellver-
tretung, 
Bereichsstellvert
retung  

14 
10 

4 
29%

 
14 

9 
5 

36%
 

2 
0 

2 
100%

 

Abteilungs-
leiterIn 

49 
27 

22 
45%

 
48 

26 
22 

46%
 

5 
3 

2 
40%

 

FachexpertIn 
7 

6 
1 

14%
 

5 
4 

1 
20%

 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

5 
4 

1 
20%

 
7 

3 
4 

57%
 

3 
0 

3 
100%
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Tabelle 51 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
ASK –  

Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Sozialm
inisterium

service 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Landesstelle, 
Support  

10 
6 

4 
40%

 
10 

6 
4 

40%
 

2 
1 

1 
50%

 

LeiterIn 
Ärztlicher 
D

ienst 
8 

4 
4 

50%
 

8 
3 

5 
63%

 
2 

0 
2 

100%
 

Abteilungs-
leiterIn  

42 
26 

16 
38%

 
40 

25 
15 

38%
 

2 
0 

2 
100%

 

Arbeitsinspektorate 

LeiterIn 
20 

17 
3 

15%
 

19 
16 

3 
16%

 
- 

- 
- 

- 

Abteilungs-
leiterIn  

29 
23 

6 
21%

 
28 

23 
6 

21%
 

3 
2 

1 
33%

 

2.3.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 52 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

ASK
 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
50 

31 
62%

 
19 

38%
 

43 
26 

60%
 

17 
40%

 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

26 
13 

50%
 

13 
50%

 
20 

11 
55%

 
9 

45%
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2.3.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Zentralleitung, Bundessozialam
t, Arbeitsinspektorate 

Tabelle 53 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

ASK
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion 

90 
36 

40%
 

54 
60%

 
84 

33 
39,3%

 
51 

60,7%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
16 

7 
43,8%

 
9 

56,2%
 

13 
6 

46,2%
 

7 
53,8%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

22 
10 

45,5%
 

12 
54,5%

 
22 

10 
45,5%

 
12 

54,5%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
6 

4 
66,7%

 
2 

33,3%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Berufungskom
m

ission 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Tabelle 54 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

ASK
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be- 
gutachtungsko
m

m
ission  

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
ission 

101 
59 

58,4%
 

42 
41,6%

 
102 

66 
64,7%

 
36 

35,3%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie Bedienstete des berichtslegenden R

essorts sind und als R
essortvertreterInnen von 

diesem
 nom

iniert oder bestellt w
urden: 

Tabelle 55 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

ASK
 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
84 

35 
41,7%

 
49 

58,3%
 

81 
36 

44,4%
 

45 
55,6%
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2.3.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Zentralleitung, Bundessozialam
t und Arbeitsinspektorate (nur 2009) 

Tabelle 56 Ausbildungen/BM
ASK

 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
151 

90 
59,6%

 
61 

40,4%
 

96 
63 

65,6%
 

33 
34,4%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung * 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

4.452 
2.562 

57,5%
 

1.890 
42,5%

 
4.450 

2.733 
61,4%

 
1.717 

38,6%
 

 * 
ohne Supervision, C

oaching, Team
entw

icklung, ELAK
-Schulungen 

2.3.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 57 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

ASK
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.3.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 58 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
ASK

 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
1 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.3.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
as Bundesm

inisterium
 für Arbeit, Soziales und Konsum

entenschutz bekennt sich zu einer 
aktiven G

leichbehandlungs- und Frauenförderungspolitik. D
ies zeigt sich vor allem

 durch 
folgende, in der Vergangenheit gesetzte und zukünftig um

zusetzende M
aßnahm

en: 
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D
er Frauenförderungsplan w

urde durch Verordnung BG
Bl. II N

r. 184/2016, kundgem
acht am

 
11. Juli 2016, erlassen. 

N
eben der Festlegung der verbindlichen Vorgaben für die Erhöhung des Frauenanteils im

 
Bereich jeder D

ienstbehörde hat sich die Abbildung eines aktuelleren und unabhängig von 
besoldungsrechtlichen Besonderheiten rein nach Funktionen gegliederten Ist-Zustands der 
Aufteilung nach G

eschlechtern, um
 einen realistischen Ü

berblick zu liefern und für bestehende 
U

ngleichheiten zu sensibilisieren, bew
ährt. 

D
ie M

aßnahm
en zum

 Abbau von Benachteiligungen von Frauen konzentrieren sich auf die 
Bereiche „Verbesserung der Karrierechancen“ und „Vereinbarkeit von Fam

ilie und Beruf“: 

A
usw

ahlkom
m

ission, H
earings, A

usschreibungstexte 

D
ie ausnahm

slose Beiziehung der jew
eils zuständigen G

leichbehandlungsbeauftragten zu den 
Sitzungen 

der 
Begutachtungskom

m
issionen 

- 
auch 

jenen, 
die 

bloß 
in 

Analogie 
zum

 
Ausschreibungsgesetz 

zw
ingend 

abgehalten 
w

erden 
- 

als 
nicht 

stim
m

berechtigte 
Sachverständige 

der 
Kom

m
issionen 

hat 
sich 

als 
w

irksam
es 

G
leichbehandlungs- 

und 
Frauenförderungsinstrum

ent bestätigt. G
erade die Stellvertretungsfunktionen dien(t)en als 

Sprungbrett für w
eiteren beruflichen Aufstieg. D

ie (ständigen) Begutachtungskom
m

issionen 
w

erden seitens des D
ienstgebers auch in jenen Fällen, in denen das Ausschreibungsgesetz 

nicht 
zur 

Anw
endung 

gelangt, 
geschlechterparitätisch 

beschickt 
und 

die 
M

itglieder 
entsprechend bestellt. 

Verankerung des K
riterium

s „Förderung eines diskrim
inierungsfreien K

lim
as“ in 

w
ichtigen Entscheidungs- und H

andlungsfragen 

D
urch die zw

ingende Berücksichtigung des M
erkm

als „Förderung eines diskrim
inierungsfreien 

Klim
as“ bei der Vergabe von Belohnungen an Führungskräfte und des übergeordneten 

Kriterium
s „soziale Kom

petenz“ bei der Eignungsbeurteilung von Bew
erberInnen für eine 

Funktion w
ird die W

ichtigkeit von G
leichbehandlung unterstrichen und sollte langfristig in das 

alltägliche H
andeln einfließen. 

§ 3 (1) des Frauenförderungsplans w
urde um

 den H
inw

eis auf das M
obbingverbot in § 43a 

BD
G

 1979 m
it der Verpflichtung der Bediensteten zum

 achtungs- und respektvollen U
m

gang 
ergänzt. Auch w

ird in Abs. 2 auf die M
obbingpräventionsstrategie des Bundesm

inisterium
s für 

Arbeit, Soziales und Konsum
entenschutz hingew

iesen. 

Inform
ationen, B

eiziehung der G
leichbehandlungsbeauftragten und Stellungnahm

en 

Inform
ationen über geplante O

rganisationsänderungen, Belohnungsvergaben sow
ie geplante 

befristete 
und 

unbefristete 
N

euaufnahm
en, 

D
ienstzuteilungen 

und 
Versetzungen 

an 
die 

zuständigen 
G

leichbehandlungsbeauftragten 
und 

Kontaktfrauen 
sollen 

nicht 
nur 

die 
Transparenz 

erhöhen, 
sondern 

auch 
die 

M
öglichkeit 

schaffen, 
geeignete 

Frauen 
zur 

Bew
erbung bzw. zur M

obilität zu m
otivieren. D

ie sum
m

arische, tabellarische Aufbereitung der 
Inform

ationen 
über 

den 
Frauenanteil 

in 
Kom

m
issionen, 

Beiräten 
und 

G
rem

ien, 
Arbeitsplatzbew

ertungen 
und 

Belohnungsvergaben 
soll 

m
ögliche 

U
rsachen 

für 
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Einkom
m

ensdisparitäten, die als Basis für die Analyse m
öglicher D

iskrim
inierungen dienen, 

und die entsprechende H
andlungsanleitungen zur Beseitigung rascher identifizieren lassen. 

O
rganisationsänderungen 

D
ie 

G
leichbehandlungsbeauftragten 

bzw. 
die 

Arbeitsgruppe 
haben 

das 
R

echt, 
zu 

beabsichtigten O
rganisationsänderungen Stellung zu beziehen. Einzelne Vertreterinnen der 

Arbeitsgruppe für G
leichbehandlungsfragen können zu Arbeits- und Projektgruppen im

 Vorfeld 
ressortinterner Vorhaben und M

aßnahm
en beigezogen w

erden. 

W
eiterbildungsm

aßnahm
en 

Im
 R

ahm
en der ressortinternen W

eiterbildung sollen die speziell für Frauen konzipierten 
Sem

inare 
eine 

Fortführung 
erfahren. 

Einm
al 

jährlich 
w

ird 
ein 

Laufbahn- 
und 

Karriereplanungssem
inar angeboten. D

aneben sind Kurse m
it dem

 Inhalt Sprachkenntnisse, 
Kom

m
unikation 

und 
Team

arbeit 
verstärkt 

für 
D

ienstnehm
erinnen 

der 
Verw

endungs-
/Entlohnungsgruppen C

/c und D
/d bzw. A3/v3 und A4/v4 anzubieten. 

Telearbeit 

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Fam
ilie w

urde auch die Zulässigkeit der m
it 

Präsenzarbeit am
 selben Arbeitstag alternierenden Telearbeit erm

öglicht. 

Erm
unterung m

ännlicher M
itarbeiter zur Inanspruchnahm

e des Elternkarenzurlaubs; 
Förderung von Inanspruchnahm

e von Elternkarenz und B
eteiligung an 

B
etreuungspflichten 

Väter sollen (w
eiterhin) verstärkt m

otiviert w
erden, Elternkarenz in Anspruch zu nehm

en. D
ies 

kann durch Vorbildw
irkung und gezielte Inform

ation auch über alternative Arbeitszeitm
odelle 

und Kom
m

unikation, z.B. auch im
 R

ahm
en von M

itarbeitergesprächen, erfolgen. In § 8a w
urde 

die Bestim
m

ung über die Inform
ation von Vätern hinsichtlich Väterkarenz sow

ie zeitliche 
Erfordernisse bzw. R

ahm
enbedingungen in den Frauenförderungsplan aufgenom

m
en. Parallel 

dazu w
urde § 16 (5) form

uliert: Im
 M

itarbeiterInnengespräch sind m
it m

ännlichen und 
w

eiblichen 
Bediensteten 

Them
en 

w
ie 

flexiblere 
Arbeitszeitgestaltung 

im
 

R
ahm

en 
der 

gesetzlichen M
öglichkeiten zu behandeln. D

abei ist die Ü
bernahm

e von Betreuungspflichten 
durch M

änner zu fördern. 
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2.4 
Bundesm

inisterium
 für Bildung und Frauen 

M
it BG

Bl. I N
r. 11/2014 w

urde das Bundesm
inisteriengesetz novelliert und m

it 1. M
ärz 2014 in 

Kraft gesetzt. M
it BG

Bl. I N
r. 49/2016 w

urde das Bundesm
inisteriengesetz erneut novelliert und 

m
it 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt. D

ie erhobenen und veröffentlichten D
aten beziehen sich auf 

die am
 31. 12. 2013 beziehungsw

eise 31. 12. 2015 geltenden Bundesm
inisterienverteilungen 

und geltenden Bundesm
inisterienbezeichnungen. 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

2.4.1
Gesam

tes Personal

Tabelle 59 Alle Beschäftigten des BM
BF nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
664 

429 
65%

 
235 

35%
 

633 
426 

67%
 

207 
33%

 

nachgeordneter 
Bereich  

50.003 
30.324 

61%
 

19.679 
39%

 
50.211 

30.520 
61%

 
19.691 

39%
 

G
esam

t 
50.667 

30.753 
61%

 
19.914 

39%
 

50.844 
30.946 

61%
 

19.898 
39%

 

Tabelle 60 Alle Beschäftigten des BM
BF nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
7.073 

5.008 
71%

 
2.065 

29%
 

6.720 
4.651 

69%
 

2.069 
31%

 

LehrerInnen 
43.358 

25.640 
59%

 
17.718 

41%
 

43.825 
26.154 

60%
 

17.671 
40%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
3 

0 
0%

 
3 

100%
 

Krankenpflege-
dienst 

19 
17 

89%
 

2 
11%

 
19 

18 
95%

 
1 

5%
 

Schulaufsicht 
217 

88 
41%

 
129 

59%
 

276 
122 

44%
 

154 
56%

 

Sonstige 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
50.667 

30.753 
61%

 
19.914 

39%
 

50.844 
30.946 

61%
 

19.898 
39%
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Tabelle 61 Alle Beschäftigten des BM
BF nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

35.832 
21.392 

60%
 

14.440 
40%

 
36.530 

22.114 
61%

 
14.416 

39%
 

M
aturantInnen 

9.163 
5.274 

58%
 

3.889 
42%

 
8.985 

5.069 
56%

 
3.916 

44%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

3.184 
2.118 

67%
 

1.066 
33%

 
3.083 

2.042 
66%

 
1.041 

34%
 

H
ilfsdienst 

2.488 
1.969 

79%
 

519 
21%

 
2.446 

1.721 
77%

 
525 

23%
 

G
esam

t 
50.667 

30.753 
61%

 
19.914 

39%
 

50.844 
30.946 

61%
 

19.898 
39%

 

2.4.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 62 Alle Teilbeschäftigten des BM
BF nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
75 

73 
97%

 
2 

3%
 

81 
78 

96%
 

3 
4%

 

nachgeordneter 
Bereich  

15.731 
11.899 

76%
 

3.832 
24%

 
16.182 

12.161 
75%

 
4.021 

25%
 

G
esam

t 
15.806 

11.972 
76%

 
3.834 

24%
 

16.263 
12.239 

75%
 

4.024 
25%

 

Tabelle 63 Alle Teilbeschäftigten des BM
BF nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
2.373 

2.285 
96%

 
88 

4%
 

2.211 
2.092 

95%
 

119 
5%

 

LehrerInnen 
13.419 

9.675 
72%

 
3.744 

28%
 

14.036 
10.136 

72%
 

3.900 
28%

 

Krankenpflege-
dienst  

7 
6 

86%
 

1 
14%

 
7 

6 
86%

 
1 

14%
 

Schulaufsicht 
7 

6 
86%

 
1 

14%
 

8 
4 

50%
 

4 
50%

 

Sonstige 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
15.806 

11.972 
76%

 
3.834 

24%
 

16.263 
12.239 

75%
 

4.024 
25%
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Tabelle 64 Alle Teilbeschäftigten des BM
BF nach Berufsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

10.298 
7.663 

74%
 

2.635 
26%

 
11.033 

8.225 
75%

 
2.808 

25%
 

M
aturantInnen 

3.306 
2.224 

67%
 

1.082 
33%

 
3.226 

2.116 
66%

 
1.110 

34%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

901 
810 

90%
 

91 
10%

 
885 

804 
91%

 
81 

9%
 

H
ilfsdienst 

1.301 
1.275 

98%
 

26 
2%

 
1.119 

1.094 
98%

 
25 

2%
 

G
esam

t 
15.806 

11.972 
76%

 
3.834 

24%
 

16.263 
12.239 

75%
 

4.024 
25%

 

2.4.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 65 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
BF 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

31 
12 

19 
38,7%

 
31 

11 
20 

35,5%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

884 
343 

541 
38,8%

 
939 

398 
541 

42,4%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

168 
90 

78 
53,6%

 
156 

83 
73 

53,2%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

522 
485 

37 
92,9%

 
513 

475 
38 

92,6%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

1.605 
930 

675 
57,9%

 
1.639 

967 
672 

59,0%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 
 

 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

54 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
BF 

 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

54 

2.4.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 66 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
BF – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneralsekretärIn 

0 
0 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

SektionschefIn 
7 

6 
1 

14%
 

4 
2 

2 
50%

 
1 

0 
1 

100%
 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, 
AL 

m
it 

SL-Stell-
vertretung  

6 
4 

2 
33%

 
10 

6 
4 

40%
 

5 
3 

2 
40%

 

AbteilungsleiterIn 
57 

29 
28 

49%
 

45 
21 

24 
53%

 
11 

3 
8 

73%
 

FachexpertIn 
5 

3 
2 

40%
 

6 
4 

2 
33%

 
2 

1 
1 

50%
 

R
eferatsleiterIn 

62 
25 

37 
60%

 
34 

17 
17 

50%
 

12 
1 

11 
92%

 

Tabelle 67 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
BF –  

Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Landesschulräte und Stadtschulrat 

Landesschulratsdi
rektorIn 

9 
6 

3 
33%

 
9 

6 
3 

33%
 

- 
- 

- 
- 

D
ezernatsleiterIn 

8 
6 

2 
25%

 
7 

4 
3 

43%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
59 

34 
25 

42%
 

55 
32 

23 
42%

 
9 

2 
7 

78%
 

R
eferatsleiterIn 

127 
49 

78 
61%

 
123 

54 
69 

56%
 

12 
4 

8 
67%

 

Schulaufsicht: 
Landesschul -, 
Pflichtschul-, 
Berufsschul,-
FachinspektorInn
en 

 
(vorm

als 
Landesschul-, 
Bezirksschul- und 
FachinspektorInn
en) 

325 
179 

146 
45%

 
305 

165 
140 

46%
 

36 
16 

20 
56%

 

Bundesschulen, Bundesschülerheim
e 

D
irektorIn  

716 
440 

276 
39%

 
715 

434 
281 

39%
 

24 
15 

9 
38%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Fach-/Abtei-
lungsvorstand 

291 
167 

124 
43%

 
299 

166 
133 

44%
 

2 
1 

1 
50%

 

ErziehungsleiterIn 
9 

4 
5 

56%
 

10 
4 

6 
60%

 
1 

0 
1 

100%
 

Pädagogische Hochschulen 

R
ektorIn 

8 
3 

5 
63%

 
8 

4 
4 

50%
 

3 
3 

0 
0%

 

VizerektorIn 
15 

6 
9 

60%
 

16 
7 

9 
56%

 
2 

0 
2 

100%
 

InstitutsleiterIn 
44 

19 
25 

57%
 

44 
19 

25 
57%

 
6 

1 
5 

83%
 

PraxisschulleiterIn 
13 

4 
9 

69%
 

14 
3 

11 
79%

 
2 

0 
2 

100%
 

Bundesinstitut für Erw
achsenenbildung 

LeiterIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

2.4.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 68 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

BF 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
189 

151 
80%

 
38 

20%
 

176 
132 

75%
 

44 
25%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

34 
30 

88%
 

4 
12%

 
45 

33 
73%

 
12 

27%
 

2.4.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 69 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF – Zentralstelle 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  

35 
16 

46%
 

19 
54%

 
24 

10 
42%

 
14 

58%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
11 

6 
55%

 
5 

45%
 

8 
4 

50%
 

4 
50%
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Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

D
isziplinarkom

m
ission 

15 
8 

53%
 

7 
47%

 
10 

5 
50%

 
5 

50%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission 
7 

2 
29%

 
5 

71%
 

 
 

 
 

 

Berufungskom
m

ission 
7 

2 
29%

 
5 

71%
 

 
 

 
 

 

Tabelle 70 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Stadtschulrat für W

ien 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  

12 
4 

33%
 

8 
67%

 
12 

4 
33%

 
8 

67%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

onen  
21 

10 
48%

 
11 

52%
 

21 
10 

48%
 

11 
52%

 

D
isziplinarkom

m
issionen  

9 
6 

67%
 

3 
33%

 
9 

6 
67%

 
3 

33%
 

Tabelle 71 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Niederösterreich 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on en 
26 

8 
31%

 
18 

69%
 

26 
8 

31%
 

18 
69%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

25 
10 

40%
 

15 
60%

 
25 

10 
40%

 
15 

60%
 

Tabelle 72 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Burgenland 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on 
67 

39 
58%

 
28 

42%
 

64 
38 

59%
 

26 
41%

 

D
isziplinarkom

m
issionen 

26 
12 

46%
 

14 
54%

 
26 

12 
46%

 
14 

54%
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Tabelle 73 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für O

berösterreich 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on en 
42 

12 
29%

 
30 

71%
 

24 
7 

29%
 

17 
71%

 

D
isziplinarkom

m
ission 

26 
10 

38%
 

16 
62%

 
26 

8 
31%

 
18 

69%
 

Tabelle 74 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Salzburg 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
37 

17 
46%

 
20 

54%
 

37 
17 

46%
 

20 
54%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

24 
7 

29%
 

17 
71%

 
24 

8 
33%

 
16 

67%
 

Tabelle 75 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Steierm

ark 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
49 

21 
43%

 
28 

57%
 

32 
10 

31%
 

22 
69%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

30 
11 

37%
 

19 
63%

 
20 

3 
15%

 
17 

85%
 

Tabelle 76 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Kärnten 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on en 
38 

16 
42%

 
22 

58%
 

38 
16 

42%
 

22 
58%

 

D
isziplinarkom

m
issionen  

28 
13 

46%
 

15 
54%

 
24 

10 
42%

 
14 

58%
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Tabelle 77 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Tirol 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
36 

11 
31%

 
25 

69%
 

29 
13 

45%
 

16 
55%

 

D
isziplinarkom

m
ission 

43 
15 

35%
 

28 
65%

 
43 

15 
35%

 
28 

65%
 

Tabelle 78 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

BF –  
Landesschulrat für Vorarlberg 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
11 

6 
55%

 
5 

45%
 

11 
7 

64%
 

4 
36%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

27 
14 

52%
 

13 
48%

 
10 

5 
50%

 
5 

50%
 

 Leistungsfeststellungskom
m

issionen der LSR
/SSR

 für W
ien 2013: Aufhebung des § 88 Abs. 1 BD

G
 1979 durch 

den VfG
H

 und N
euregelung durch BG

Bl. I N
r. 210/2013 (der VfG

H
 hat lediglich die G

eschäftseinteilungen 
aufgehoben, die Kom

m
issionsm

itglieder sind davon nicht berührt). 

Tabelle 79 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF – Zentralstelle 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission  

3 
2 

67%
 

1 
33%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

33 
14 

42%
 

19 
58%

 
26 

12 
46%

 
14 

54%
 

Tabelle 80 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Stadtschulrat für W

ien 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission 

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
issionen  

16 
8 

50%
 

8 
50%

 
16 

8 
50%

 
8 

50%
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Tabelle 81 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Niederösterreich 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission  

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
issionen 

13 
3 

23%
 

10 
77%

 
13 

3 
23%

 
10 

77%
 

Tabelle 82 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Burgenland 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Aufnahm
e- u. 

W
eiterbestellun

gskom
m

issione
n  

10 
5 

50%
 

5 
50%

 
10 

5 
50%

 
5 

50%
 

Tabelle 83 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für O

berösterreich 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission  

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Begutachtungsk
om

m
ission *  

16 
4 

25%
 

12 
75%

 
16 

4 
25%

 
12 

75%
 

 *  
Begutachtungskom

m
ission im

 Einzelfall, W
eiterbestellungskom

m
ission sow

ie Aufnahm
ekom

m
ission sind 

zusam
m

engefasst 

Tabelle 84 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Salzburg 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission 

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

14 
8 

57%
 

6 
43%

 
12 

9 
75%

 
3 

25%
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Tabelle 85 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Steierm

ark 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission 

11 
3 

27%
 

8 
73%

 
11 

3 
27%

 
8 

73%
 

Tabelle 86 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Kärnten 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission  

19 
10 

53%
 

9 
47%

 
17 

9 
53%

 
8 

47%
 

Tabelle 87 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Tirol 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission 

21 
5 

24%
 

16 
76%

 
21 

5 
24%

 
16 

76%
 

Tabelle 88 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

BF –  
Landesschulrat für Vorarlberg 

Kom
m

ission 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission  

9 
4 

44%
 

5 
56%

 
8 

4 
50%

 
4 

50%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: Tabelle 89 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

BF – Zentralstelle 

Beirat 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Beiräte 
7 

4 
57%

 
3 

43%
 

10 
5 

50%
 

5 
50%

 

Von den Landesschulräten/Stadtschulrat für W
ien erfolgte eine Leerm

eldung. 
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2.4.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 90 Ausbildungen/BM
BF – Zentralstelle 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
30 

24 
80%

 
6 

20%
 

31 
20 

65%
 

11 
35%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 

127 
89 

70%
 

38 
30%

 
71 

48 
68%

 
23 

32%
 

Tabelle 91 Ausbildungen/BM
BF – Stadtschulrat für W

ien 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
41 

30 
73%

 
11 

27%
 

44 
31 

70%
 

13 
30%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge 

94 
78 

83%
 

16 
17%

 
73 

55 
75%

 
18 

25%
 

Tabelle 92 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Niederösterreich 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
26 

21 
81%

 
5 

19%
 

17 
9 

53%
 

8 
47%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge  

82 
68 

83%
 

14 
17%

 
70 

58 
83%

 
12 

17%
 

Tabelle 93 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Burgenland 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
7 

6 
86%

 
1 

14%
 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge  

19 
16 

84%
 

3 
16%

 
16 

10 
63%

 
6 

38%
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Tabelle 94 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für O

berösterreich 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
49 

34 
69%

 
15 

31%
 

41 
27 

66%
 

14 
34%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge  

44 
39 

89%
 

5 
11%

 
41 

28 
68%

 
13 

32%
 

Tabelle 95 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Steierm

ark 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
17 

13 
76%

 
4 

24%
 

32 
20 

63%
 

12 
37%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgäng e 

70 
49 

70%
 

21 
30%

 
72 

53 
74%

 
19 

26%
 

Tabelle 96 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Salzburg 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
17 

8 
47%

 
9 

53%
 

16 
12 

75%
 

4 
25%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge 

34 
29 

85%
 

5 
15%

 
28 

20 
71%

 
8 

29%
 

Tabelle 97 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Kärnten 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
11 

8 
73%

 
3 

27%
 

13 
5 

38%
 

8 
62%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge  

25 
23 

92%
 

2 
8%

 
27 

20 
74%

 
7 

26%
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Tabelle 98 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Tirol 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
26 

24 
92%

 
2 

8%
 

15 
11 

73%
 

4 
27%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
einschl. 
Führungskräftel
ehrgänge  

30 
26 

87%
 

4 
13%

 
41 

34 
83%

 
7 

17%
 

Tabelle 99 Ausbildungen/BM
BF – Landesschulrat für Vorarlberg 

Ausbildung 
2013 (BM

UKK) 
2015 (BM

BF) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
19 

16 
84%

 
3 

16%
 

11 
6 

55%
 

5 
45%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 
7 

6 
86%

 
1 

14%
 

2.4.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 100 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

UKK
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

1 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

1 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.4.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 101 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
BF 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
6 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
*) 686 

 * 
Beim

 Landesschulrat für O
berösterreich läuft ein eigenes Ausbildungsprogram

m
 und es w

urden 612 
Bew

erberinnen zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassen. 
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2.4.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
as 

Bundesm
inisterium

 
für 

Bildung 
und 

Frauen 
bekennt 

sich 
zu 

einer 
aktiven 

G
leichbehandlungs-, G

leichstellungs- und Frauenförderungspolitik. Am
 27. N

ovem
ber 2015 

w
urde 

der 
Frauenförderungsplan 

als 
Verordnung 

BG
Bl. 

II 
N

r. 
387 

neu 
erlassen. 

Zur 
G

ew
ährleistung der C

hancengleichheit für Frauen und M
änner sind im

 Frauenförderungsplan 
insbesondere folgende Ziele verankert: 

1. D
ie Förderung des Konsens über die G

leichw
ertigkeit der Arbeit von Frauen und M

ännern 
auf allen H

ierarchieebenen sow
ie der Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen, 

2. die Anhebung des Frauenanteils auf 50%
 in allen Verw

endungs- und Entlohnungsgruppen, 
insbesondere in Führungspositionen, Funktionen, Kom

m
issionen und G

rem
ien, 

3. die 
Förderung 

einer 
gleichberechtigten 

R
epräsentanz 

von 
Frauen 

in 
allen 

Entscheidungsstrukturen entsprechend ihrem
 Anteil an der Beschäftigung, 

4. die Schaffung eines diskrim
inierungsfreien Arbeitsum

feldes für Frauen und M
änner, 

5. die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Fam
ilie für Frauen und M

änner sow
ie 

6. die 
Förderung 

der 
Akzeptanz 

der 
Inanspruchnahm

e 
von 

Elternkarenzzeiten, 
Teilzeitbeschäftigungen 

gleicherm
aßen 

durch 
Frauen 

als 
auch 

durch 
M

änner 
und 

Frühkarenzurlaub im
 R

essort sow
ie 

7. das Ziel der Erreichung der G
leichstellung von Frauen und M

ännern m
ittels der Strategie 

des G
ender M

ainstream
ing. 

Für 
die 

G
leichbehandlung 

und 
Frauenförderung 

stellt 
der 

Frauenförderungsplan 
einen 

w
esentlichen Bestandteil der Personal- und O

rganisationsentw
icklung dar. 

Im
 Bildungsbereich konnte der Frauenanteil in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert 

w
erden. 

In 
sehr 

vielen 
Bereichen 

ist 
die 

Frauenquote 
bereits 

erfüllt. 
Bei 

höheren 
Führungspositionen sow

ie im
 technischen und gew

erblichen Schulbereich sind Frauen jedoch 
noch unterrepräsentiert. In diesen Bereich ist die Frauenförderung durch die Ziele und 
M

aßnahm
en des Frauenförderungsplans w

eiterhin zu intensivieren. 

Im
 Berichtszeitraum

 w
urde zur Förderung der Frauen eine R

eihe von zusätzlichen speziellen 
Schulungen, 

Inform
ations- 

und 
Fortbildungsveranstaltungen 

w
ie 

z.B. 
D

ienstrecht, 
Persönlichkeitsentw

icklung, Team
bildung, Konfliktm

anagem
ent, C

oaching, N
etzw

erkbildung 
usw. organisiert und durchgeführt. 

M
otivation von Frauen, sich für Führungspositionen zu bew

erben z.B. in Form
 persönlich 

adressierter 
M

itteilungen, 
persönliche 

G
espräche, 

telefonische 
Kontaktaufnahm

e. 
W

eiterführung der Führungslehrgänge und Sem
inare. 
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2.5 
Bundesm

inisterium
 für Fam

ilien und Jugend 
Aufgrund der N

eugründung des Bundesm
inisterium

s für Fam
ilien und Jugend zum

 1.3.2014 
liegen keine D

aten zum
 Stichtag 31.12.2013 vor. 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.5.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 102 Alle Beschäftigten des BM
FJ nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
- 

- 
- 

- 
- 

117 
82 

70%
 

35 
30%

 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

117 
82 

70%
 

35 
30%

 

Tabelle 103 Alle Beschäftigten des BM
FJ nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
- 

- 
- 

- 
- 

117 
82 

70%
 

35 
30%

 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

117 
82 

70%
 

35 
30%

 

Tabelle 104 Alle Beschäftigten des BM
FJ nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
47 

31 
66%

 
16 

34%
 

M
aturantInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
43 

33 
77%

 
10 

23%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

- 
- 

- 
- 

- 
26 

18 
69%

 
8 

31%
 

H
ilfsdienst 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

117 
82 

70%
 

35 
30%
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2.5.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 105 Alle Teilbeschäftigten des BM
FJ nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
- 

- 
- 

- 
- 

32 
29 

91%
 

3 
9%

 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

32 
29 

91%
 

3 
9%

 

Tabelle 106 Alle Teilbeschäftigten des BM
FJ nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
- 

- 
- 

- 
- 

32 
29 

91%
 

3 
9%

 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

32 
29 

91%
 

3 
9%

 

Tabelle 107 Alle Teilbeschäftigten des BM
FJ nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
9 

8 
89%

 
1 

11%
 

M
aturantInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
17 

15 
88%

 
2 

12%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

- 
- 

- 
- 

- 
6 

6 
100%

 
0 

0%
 

H
ilfsdienst 

- 
- 

- 
- 

- 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

32 
29 

91%
 

3 
9%

 

2.5.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 108 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
FJ 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen
- 

anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und Vergleichbare *  
- 

- 
- 

- 
4 

3 
1 

75,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und Vergleichbare ** 
- 

- 
- 

- 
24 

16 
8 

66,7%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und Vergleichbare *** 
- 

- 
- 

- 
23 

16 
7 

69,6%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und Vergleichbare 
****  

- 
- 

- 
- 

6 
6 

0 
100,0%

 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrechtliche 
Einstufungen  

- 
- 

- 
- 

57 
41 

16 
71,9%
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* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.5.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 109 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
FJ – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionschefIn 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

G
ruppen-, 

BereichsleiterIn, 
AL m

it SL -Stell-
vertretung  

- 
- 

- 
- 

2 
1 

1 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

AbteilungsleiterIn 
- 

- 
- 

- 
11 

6 
5 

45.5%
 

- 
- 

- 
- 

FachexpertIn 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

- 
- 

- 
- 

3 
2 

1 
33,3%

 
- 

- 
- 

- 

2.5.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 110 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

FJ 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
7 

5 
71%

 
2 

29%
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2.5.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 111 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

FJ 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion  

- 
- 

- 
- 

- 
7 

4 
57,1%

 
3 

42,9%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

D
isziplinarkom

m
ission 

- 
- 

- 
- 

- 
M

itbetreuung BM
LFU

W
 

 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
- 

- 
- 

- 
- 

Zuständigkeit BVW
G

 
 

Berufungskom
m

ission  
- 

- 
- 

- 
- 

Zuständigkeit BVW
G

 
 

Tabelle 112 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

FJ 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
ission  im

 
Einzelfall  

- 
- 

- 
- 

- 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Ständige Be-
gutachtungs-
kom

m
ission  

- 
- 

- 
- 

- 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

- 
- 

- 
- 

- 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 113 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

FJ 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
- 

- 
- 

- 
- 

7 
6 

85,7%
 

1 
14,3%
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2.5.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 114 Ausbildungen/BM
FJ 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
- 

- 
- 

- 
- 

5 
4 

80%
 

1 
20%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

- 
- 

- 
- 

- 
39 

36 
92,3%

 
3 

7,7%
 

2.5.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 115 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

FJ 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.5.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 116 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
FJ 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
18 

2.5.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
a keine Benachteiligung von Frauen im

 Bundesm
inisterium

 für Fam
ilien und Jugend vorliegt, 

w
erden – derzeit – auch keine Vorschläge erstattet. 
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2.6 
Bundesm

inisterium
 für Finanzen 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

 

2.6.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 117 Alle Beschäftigten des BM
F nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
729 

340 
47%

 
389 

53%
 

723 
336 

46%
 

387 
54%

 

nachgeordneter 
Bereich  

10.336 
4.916 

48%
 

5.420 
52%

 
10.478 

4.982 
48%

 
5.496 

52%
 

G
esam

t 
11.065 

5.256 
48%

 
5.809 

52%
 

11.201 
5.318 

47%
 

5.883 
53%

 

Tabelle 118 Alle Beschäftigten des BM
F nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
11.052 

5.256 
48%

 
5.796 

52%
 

10.977 
5.218 

48%
 

5.759 
52%

 

Exekutivdienst 
3 

0 
0%

 
3 

100%
 

3 
0 

0%
 

3 
100%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

10 
0 

0%
 

10 
100%

 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

220 
100 

45%
 

120 
55%

 

G
esam

t 
11.065 

5.256 
48%

 
5.809 

52%
 

11.201 
5.318 

47%
 

5.883 
53%

 

Tabelle 119 Alle Beschäftigten des BM
F nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

1.556 
589 

38%
 

967 
62%

 
1.623 

620 
38%

 
1.003 

62%
 

M
aturantInnen 

4.777 
1.918 

40%
 

2.859 
60%

 
4.871 

1.978 
41%

 
2.893 

59%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst

4.630 
2.668 

58%
 

1.962 
42%

 
4.626 

2.655 
57%

 
1.971 

43%
 

H
ilfsdienst 

102 
81 

79%
 

21 
21%

 
81 

65 
80%

 
16 

20%
 

G
esam

t 
11.065 

5.256 
48%

 
5.809 

52%
 

11.201 
5.318 

47%
 

5.883 
53%
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2.6.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 120 Alle Teilbeschäftigten des BM
F nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
44 

38 
86%

 
6 

14%
 

63 
55 

87%
 

8 
13%

 

nachgeordneter 
Bereich 

1.959 
1.789 

91%
 

170 
9%

 
1.939 

1.768 
91%

 
171 

9%
 

G
esam

t 
2.003 

1.827 
91%

 
176 

9%
 

2.002 
1.823 

91%
 

179 
9%

 

Tabelle 121 Alle Teilbeschäftigten des BM
F nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
2.002 

1.827 
91%

 
175 

9%
 

1.996 
1.818 

91%
 

178 
9%

 

Exekutivdienst 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

1 
0 

0%
 

1 
100%

 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

5 
5 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
2.003 

1.827 
91%

 
176 

9%
 

2.002 
1.823 

91%
 

179 
9%

 

Tabelle 122 Alle Teilbeschäftigten des BM
F nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

137 
119 

87%
 

18 
13%

 
157 

137 
87%

 
20 

13%
 

M
aturantInnen 

748 
654 

87%
 

94 
13%

 
766 

670 
87%

 
96 

13%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

1.086 
1.022 

94%
 

64 
6%

 
1.054 

991 
94%

 
63 

6%
 

H
ilfsdienst 

32 
32 

100%
 

0 
0%

 
25 

25 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
2.003 

1.827 
91%

 
176 

9%
 

2.002 
1.823 

91%
 

179 
9%
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2.6.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 123 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
F 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

22 
7 

15 
31,8%

 
19 

7 
12 

36,8%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

539 
208 

331 
38,6%

 
564 

218 
346 

38,7%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

1.105 
319 

786 
28,9%

 
1.090 

323 
767 

29,6%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

3.559 
2.011 

1.548 
56,5%

 
3.594 

1.989 
1.605 

55,3%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

5.225 
2.545 

2.680 
48,7%

 
5.267 

2.537 
2.730 

48,2%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.6.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 124 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
F – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneral-

sekretärIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

Sektions-
chefIn 

6 
6 

0 
0%

 
5 

5 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterI
n, AL m

it  
SL-Stellver-
tretung  

12 
7 

5 
42%

 
12 

6 
6 

50%
 

2 
1 

1 
50%

 

Abteilungs-
leiterIn  

44 
30 

14 
32%

 
44 

31 
13 

30%
 

4 
3 

1 
25%

 

FachexpertIn 
11 

8 
3 

27%
 

13 
10 

3 
23%

 
3 

2 
1 

33%
 

R
eferats-

leiterIn 
0 

0 
0 

0%
 

0 
0 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 
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Tabelle 125 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
F – Nachgeordneter Bereich 

Leitungs 
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Steuer- und Zollkoordination 

R
egional-

m
anagerIn 

5 
4 

1 
20%

 
5 

4 
1 

20%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
eines Fach -
bereiches 

7 
5 

2 
29%

 
7 

5 
2 

29%
 

2 
1 

1 
50%

 

AbteilungsleiterIn 
R

isiko -, 
Inform

ations- und 
Analysezentrum

 
(R

IA)  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

PersonalleiterIn 
5 

3 
2 

40%
 

5 
3 

2 
40%

 
- 

- 
- 

- 

Finanz-/Zolläm
ter, Steuerfahndung, G

roßbetriebsprüfung, Finanzpolizei 

Vorstand 
(Finanz am

tes, 
Zollam

t, 
bzw.FAG

VG
) 

48 
34 

14 
29%

 
48 

33 
15 

31%
 

2 
1 

1 
50%

 

Vorstand der 
Steuerfahndung 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Vorstand der 
G

roß-
betriebsprüfung 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Finanzpolizei  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Fachvorstand 
(Finanzam

t, Zoll-
am

t, 
G

roßbetriebsprüfu
ng, 
Steuerfahndung) 

50 
36 

14 
28%

 
51 

36 
15 

29%
 

3 
2 

1 
33%

 

R
egionen-/Stand-

ortverantwortliche 
(G

roßbetriebsprüfu
ng)  

5 
3 

2 
40%

 
5 

3 
2 

40%
 

- 
- 

- 
- 

R
egionale/r 

LeiterIn 
Finanzpolizei  

4 
4 

0 
0%

 
5 

5 
0 

0%
 

1 
1 

- 
0%

 

Team
leiterIn 

G
roßbetriebs -

prüfung 
39 

30 
9 

23%
 

37 
28 

9 
24%

 
- 

- 
- 

- 

Team
leiterIn 

Finanzpolizei + 
O

rganisationsleiter 
43 

39 
4 

9%
 

48 
41 

7 
15%

 
11 

7 
4 

36%
 

Team
leiterIn 

(Finanzam
t, Zoll-

am
t , 

Steuerfahndung 
bzw. FAG

VG
)  + 

O
rganisationleiter 

597 
435 

162 
27%

 
596 

426 
170 

29%
 

31 
21 

11 
34%

 

R
egionale/r 

KoordinatorIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 
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Leitungs 
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Strafsachen 

LeiterIn 
Strafsachen 

43 
34 

9 
21%

 
42 

33 
9 

21%
 

1 
1 

- 
0%

 

 Bundesfinanzgericht (vorm
als Unabhängiger Finanzsenat (UFS)) 

PräsidentIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

VizepräsidentIn 
 

 
 

 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

- 
0%

 

R
ichterIn des  

BFinG
 

 

 
 

 
 

219 
119 

100 
46%

 
219 

119 
100 

46%
 

LeiterIn 
R

essourcenm
ana

gem
ent  u. 

Personal 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

Senatsvorsitzende
/r  

27 
16 

11 
41%

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Senatsm
itglied 

196 
106 

90 
46%

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

 Finanzprokuratur  

PräsidentIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Präsidialanwalt/an
wältin  

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

Leitende/r 
Prokuraturanwalt/-
anwältin  

8 
7 

1 
13%

 
8 

7 
1 

13%
 

- 
- 

- 
- 

Prokuraturanwalt/ 
-anwältin  

20 
13 

7 
35%

 
23 

12 
11 

48%
 

6 
2 

4 
67%

 

Prokuraturanwalts
anwärterIn  

21 
5 

16 
76%

 
14 

3 
11 

79%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
R

echnungswesen 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

Bundesfinanzakadem
ie 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 
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2.6.6 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 126 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

F 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Lehrlinge 
201 

144 
72%

 
57 

28%
 

196 
129 

66%
 

67 
34%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

53 
34 

64%
 

19 
36%

 
46 

21 
46%

 
25 

54%
 

2.6.7 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 127 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

F 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen 

323 
90 

27,9%
 

233 
72,1%

 
268 

87 
33%

 
181 

67%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
14 

7 
50%

 
7 

50%
 

12 
6 

50%
 

6 
50%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

93 
33 

35,5%
 

60 
64,5%

 
93 

36 
38,7%

 
57 

61,3%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission 
19 

12 
63,2%

 
7 

36,8%
 

Seit 1.1.2014 beim
 Bundesverwaltungsgericht 

Berufungskom
m

ission  
20 

3 
15%

 
17 

85%
 

Tabelle 128 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

F 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
ission im

 
Einzelfall  

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission 

56 
28 

50%
 

28 
50%

 
52 

26 
50%

 
26 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
ission 

24 
12 

50%
 

12 
50%

 
50 

23 
46%

 
27 

54%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte,  

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
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w
urden: 

Tabelle 129 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

F 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
128 

24 
18,75%

 
104 

81,25%
 

146 
23 

15,75%
 

123 
84,25%

 

2.6.8 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 130 Ausbildungen/BM
F 

Ausbildung 
2013 

2013 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildung

slehrgänge  
451* 

181 
40,1%

 
270 

59,9%
 

446* 
215 

48%
 

231%
 

52%
 

Berufsbegleitende 
Fortbildung 
(Führungskräftele
hrgänge)  

89.581 
39.447 

44%
 

50.134 
56%

 
39.153 

16.258 
42%

 
22.895 

58%
 

 * 
U

m
fasst G

rundausbildung, U
m

steiger/innen-Ausbildung und verw
endungsspezif. Ausbildung 

2.6.9 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 131 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

F 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.6.10 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 132 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
F 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
8 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 
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2.6.11 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Auf das BG
Bl II N

r. 383/2014 – Frauenförderungsplan w
ird hingew

iesen. 

D
as Bundesm

inisterium
 für Finanzen bekennt sich zu einer aktiven G

leichbehandlungs- und 
G

leichstellungspolitik, um
 C

hancengleichheit für Frauen und M
änner zu gew

ährleisten. Ziele 
des Frauenförderungsplanes sind daher auch: 

■ 
Förderung der Anliegen und U

nterstützung von M
aßnahm

en zur Frauenförderung unter 
den Führungskräften. 

■ 
Förderung der beruflichen Identität und des Selbstbew

usstseins von Frauen, um
 ihre 

Bereitschaft zu erhöhen, Einfluss zu nehm
en, m

itzugestalten, Entscheidungen zu treffen 
und Verantw

ortung zu übernehm
en. 

■ 
D

ie Erhöhung der Vereinbarkeit beruflicher und privater – insbesondere fam
iliärer – 

Verpflichtungen für Frauen und M
änner. 

■ 
D

ie Schaffung eines diskrim
inierungsfreien Arbeitsum

feldes durch das Anstreben von 
Vereinbarkeit von Beruf und fam

iliären Verpflichtungen. 

■ 
D

ie 
Förderung 

der Teilnahm
e 

w
eiblicher 

(auch 
teilzeitbeschäftigter) 

Bediensteter 
an 

Führungskräftelehrgängen, 
insbesondere 

bei 
U

nterrepräsentanz 
von 

Frauen 
in 

den 
entsprechenden Funktionen. 

■ 
D

ie 
Förderung 

der 
gleichberechtigten 

R
epräsentanz 

der 
Frauen 

in 
allen 

Entscheidungsstrukturen, 
insbesondere 

die 
Anhebung 

des 
Frauenanteils 

in 
Führungspositionen. 

■ 
D

ie 
Einbeziehung 

der 
Ziele 

der 
G

leichstellung 
und 

Frauenförderung 
in 

alle 
Zielvereinbarungen. 

■ 
D

ie Strategie des G
ender M

ainstream
ing – die G

leichstellung von Frauen und M
ännern in 

allen politischen und gesellschaftlichen Belangen – in säm
tliche M

aßnahm
en und Politiken, 

in die O
rganisation und in das System

 der Personalplanung und Personalentw
icklung des 

Bundesm
inisterium

s 
für 

Finanzen 
zu 

integrieren 
und 

als 
durchgängiges 

Prinzip 
zur 

G
leichstellung 

von 
Frauen 

und 
M

ännern 
in 

allen 
Tätigkeitsbereichen 

des 
Bundesm

inisterium
s für Finanzen zu verankern und um

zusetzen. 

■ 
D

ie 
aktive 

R
olle 

des 
Finanzressorts, 

die 
G

leichbehandlungsthem
atik 

in 
einer 

Vorbildfunktion nach außen zu vertreten und so als O
rganisation auf das gesellschaftliche 

U
m

feld positiv zu w
irken. 

■ 
Förderung des W

iedereinstiegs durch die R
ichtlinie „KarriereKom

passKarenz“, die auf 
W

unsch der Karenzierten die Aufrechterhaltung eines besonderen Inform
ationsflusses 

w
ährend 

der 
Karenz 

gestattet 
und 

bei 
R

ückkehr 
besondere 

W
iedereingliederungsm

aßnahm
en vorsieht. 
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2.7 
Bundesm

inisterium
 für Gesundheit 

M
it BG

Bl. I N
r. 49/2016 w

urde das Bundesm
inisteriengesetz novelliert und m

it 1. Juli 2016 in 
Kraft gesetzt. D

ie erhobenen und veröffentlichten D
aten beziehen sich auf die am

 31. 12. 2013 
beziehungsw

eise 
31. 12. 2015 

geltenden 
Bundesm

inisterienverteilungen 
und 

geltenden 
Bundesm

inisterienbezeichnungen. 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.7.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 133 Alle Beschäftigten des BM
G

 nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
367 

227 
62%

 
140 

38%
 

367 
230 

63%
 

137 
37%

 

nachgeordneter 
Bereich  

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
367 

227 
62%

 
140 

38%
 

367 
230 

63%
 

137 
37%

 

Tabelle 134 Alle Beschäftigten des BM
G

 nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
366 

226 
62%

 
140 

38%
 

366 
229 

63%
 

137 
37%

 

Krankenpflege-
dienst  

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
367 

227 
62%

 
140 

38%
 

367 
230 

63%
 

137 
37%

 

Tabelle 135 Alle Beschäftigten des BM
G

 nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

194 
105 

54%
 

89 
46%

 
196 

108 
55%

 
88 

45%
 

M
aturantInnen 

87 
62 

71%
 

25 
29%

 
88 

63 
72%

 
25 

28%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

85 
60 

71%
 

25 
29%

 
82 

59 
72%

 
23 

28%
 

H
ilfsdienst 

1 
0 

0%
 

1 
100%

 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

G
esam

t 
367 

227 
62%

 
140 

38%
 

367 
230 

63%
 

137 
37%

 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

79 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
G

 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

79 

2.7.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 136 Alle Teilbeschäftigten des BM
G

 nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
59 

52 
88%

 
7 

12%
 

55 
50 

91%
 

5 
9%

 

nachgeordneter 
Bereich 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
59 

52 
88%

 
7 

12%
 

55 
50 

91%
 

5 
9%

 

Tabelle 137 Alle Teilbeschäftigten des BM
G

 nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
58 

51 
88%

 
7 

12%
 

54 
49 

91%
 

5 
9%

 

Krankenpflege-
dienst  

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
59 

52 
88%

 
7 

12%
 

55 
50 

91%
 

5 
9%

 

Tabelle 138 Alle Teilbeschäftigten des BM
G

 nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

31 
24 

77%
 

7 
23%

 
29 

24 
83%

 
5 

17%
 

M
aturantInnen 

15 
15 

100%
 

0 
0%

 
14 

14 
100%

 
0 

0%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

13 
13 

100%
 

0 
0%

 
12 

12 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
59 

52 
88%

 
7 

12%
 

55 
50 

91%
 

5 
9%
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2.7.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 139 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
G

 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

9 
4 

5 
44,4%

 
9 

4 
5 

44,4%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

62 
34 

28 
54,8%

 
66 

38 
28 

57,6%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

58 
40 

18 
69,0%

 
58 

39 
19 

67,2%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

8 
4 

4 
50,0%

 
12 

7 
5 

58,3%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

137 
82 

55 
59,9%

 
145 

88 
57 

60,7%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.7.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 140 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
G

 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Sektions-
chefIn 

3 
2 

1 
33%

 
3 

2 
1 

33,3%
 

- 
- 

- 
- 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterI
n. AL m

it SL-
Stellver 
tretung 

5 
3 

2 
40%

 
5 

3 
2 

40,0%
 

- 
- 

- 
- 

Abteilungs-
leiterIn  

35 
17 

18 
51%

 
36 

16 
20 

55,6%
 

2 
1 

1 
50%

 

FachexpertIn 
2 

1 
1 

50%
 

2 
1 

1 
50,0%

 
- 

- 
- 

- 

R
eferats-

leiterIn 
4 

1 
3 

75%
 

4 
1 

3 
75,0%

 
- 

- 
- 

- 

2.7.5 
Ausbildungsverhältnisse 
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Tabelle 141 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

G
 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
18 

10 
56%

 
8 

44%
 

17 
8 

47%
 

9 
53%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

9 
6 

67%
 

3 
33%

 
8 

6 
75%

 
2 

25%
 

2.7.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 142 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

G
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion  

28 
19 

67,9%
 

9 
32,1%

 
32 

18 
56,25%

 
14 

43,75%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on 
12 

5 
41,7%

 
7 

58,3%
 

13 
7 

53,8%
 

6 
46,2%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

11 
5 

45,5%
 

6 
54,5%

 
10 

5 
50%

 
5 

50%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission 
6 

6 
100%

 
0 

0%
 

6 
6 

100%
 

0 
0%

 

Berufungskom
m

ission  * 
3 

3 
100%

 
0 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

 * 
D

ie Berufungskom
m

ission w
urde m

it Inkrafttreten der Verw
altungsgerichtsbarkeits-N

ovelle 2012 aufgelöst 
(vgl. Art. 151 Abs. 51 Z 8 iVm

 Anlage A Z 17 B
-VG

 idF Bundesgesetz BG
Bl. I N

r. 51/2012). 

Tabelle 143 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

G
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission  

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

12 
4 

33,3%
 

8 
66,7%

 
21 

12 
57,1%

 
9 

42,9%
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M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, * 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 144 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

G
 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
154 

87 
56,5%

 
67 

43,5%
 

229 
131 

57,2%
 

98 
42,8%

 

 * 
w

ie bereits in den Vorjahren, sind in der gem
eldeten Anzahl nicht nur gesetzliche Beiräte sondern auch 

gesetzlich eingerichtete Kom
m

issionen, Ausschüsse etc. enthalten. 

2.7.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 145 Ausbildungen/BM
G

 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
26 

20 
76,9%

 
6 

23,1%
 

17 
10 

58,8%
 

7 
41,2%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

368 
236 

64,1%
 

132 
35,9%

 
159 

107 
67,3%

 
52 

32,7%
 

2.7.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 146 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

G
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 
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2.7.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 147 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
G

 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
107 

2.7.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
ie 

U
m

setzung 
des 

Frauenförderungsplanes 
des 

Bundesm
inisterium

s 
für 

G
esundheit, 

BG
Bl. II, N

r. 146/2014, gew
ährleistet die C

hancengleichheit für Frauen und M
änner. 
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2.8 
Bundesm

inisterium
 für Inneres 

M
it BG

Bl. I N
r. 11/2014 w

urde das Bundesm
inisteriengesetz novelliert und m

it 1. M
ärz 2014 in 

Kraft gesetzt. Som
it beziehen sich die erhobenen und veröffentlichten D

aten zum
 31. 12. 2013 

noch auf die „alten“ Bundesm
inisterienverteilungen und –bezeichnungen. 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

2.8.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 148 Alle Beschäftigten des BM
I nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
1.763 

655 
37%

 
1.108 

63%
 

2.552 
1.060 

42%
 

1.492 
58%

 

nachgeordneter 
Bereich 

30.322 
6.125 

20%
 

24.197 
80%

 
30.354 

6.262 
21%

 
24.092 

79%
 

G
esam

t 
32.085 

6.780 
21%

 
25.305 

79%
 

32.906 
7.322 

22%
 

25.584 
78%

 

Tabelle 149 Alle Beschäftigten des BM
I nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t
weiblich

m
ännlich

G
esam

t
weiblich

m
ännlich

Verwaltungsdienst 
4.682 

2.993 
64%

 
1.689 

36%
 

5.315 
3.202 

60%
 

2.113 
40%

 

M
ilitärischer D

ienst 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

38 
1 

3%
 

37 
97%

 

Exekutivdienst 
27.401 

3.787 
14%

 
23.614 

86%
 

27.553 
4.119 

15%
 

23.434 
85%

 

G
esam

t 
32.085 

6.780 
21%

 
25.305 

79%
 

32.906 
7.322 

22%
 

25.584 
78%

 

Tabelle 150 Alle Beschäftigten des BM
I nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich

Akadem
ikerInnen 

860 
249 

29%
 

611 
71%

 
913 

272 
30%

 
641 

70%

M
aturantInnen 

1.539 
499 

32%
 

1.040 
68%

 
1.723 

571 
33%

 
1.152 

67%

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

27.481 
5.146 

19%
 

22.335 
81%

 
28.299 

5.683 
20%

 
22.616 

80%

H
ilfsdienst 

2.205 
886 

40%
 

1.319 
60%

 
1.971 

796 
40%

 
1.175 

60%

G
esam

t 
32.085 

6.780 
21%

 
25.305 

79%
 

32.906 
7.322 

22%
 

25.584 
78%
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2.8.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 151 Alle Teilbeschäftigten des BM
I nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
109 

97 
89%

 
12 

11%
 

188 
167 

89%
 

21 
11%

 

nachgeordneter 
Bereich 

1.871 
1.429 

76%
 

442 
24%

 
1.956 

1.464 
75%

 
492 

25%
 

G
esam

t 
1.980 

1.526 
77%

 
454 

23%
 

2.144 
1.631 

76%
 

513 
24%

 

Tabelle 152 Alle Teilbeschäftigten des BM
I nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
779 

732 
94%

 
47 

6%
 

780 
729 

93%
 

51 
7%

 

Exekutivdienst 
1.201 

794 
66%

 
407 

34%
 

1.364 
902 

66%
 

462 
34%

 

G
esam

t 
1.980 

1.526 
77%

 
454 

23%
 

2.144 
1.631 

76%
 

513 
24%

 

Tabelle 153 Alle Teilbeschäftigten des BM
I nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

56 
33 

59%
 

23 
41%

 
71 

47 
66%

 
24 

34%
 

M
aturantInnen 

83 
72 

87%
 

11 
13%

 
98 

83 
85%

 
15 

15%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

1.556 
1.142 

73%
 

414 
27%

 
1.756 

1.286 
73%

 
470 

27%
 

H
ilfsdienst 

285 
279 

98%
 

6 
2%

 
219 

215 
98%

 
4 

2%
 

G
esam

t 
1.980 

1.526 
77%

 
454 

23%
 

2.144 
1.631 

76%
 

513 
24%
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2.8.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 154 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
I 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

27 
2 

25 
7,4%

 
26 

2 
24 

7,7%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

311 
74 

237 
23,8%

 
342 

88 
254 

25,7%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

929 
246 

683 
26,5%

 
1.068 

301 
767 

28,2%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

3.313 
193 

3.120 
5,8%

 
3.365 

216 
3.149 

6,4%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste besol-
dungsrechtliche  
Einstufungen  

4.580 
515 

4.065 
11,2%

 
4.801 

607 
4.194 

12,6%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.8.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 155 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
I – Zentralleitung  

(inkl. G
edenkstätte M

authausen, ZM
R) 

Leitungs 
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionschefIn, 
G

eneraldirektorIn 
für öffentliche 
Sicherheit 

5 
5 

0 
0%

 
4 

4 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, AL 
m

it SL -
Stellvertretg. 

8 
8 

0 
0%

 
8 

8 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
40 

29 
11 

28%
 

41 
32 

9 
22%

 
3 

2 
1 

33%
 

FachexpertIn 
4 

2 
2 

50%
 

7 
4 

3 
43%

 
2 

2 
0 

0%
 

R
eferatsleiterIn 

74 
56 

18 
24%

 
71 

54 
17 

24%
 

15 
10 

5 
33%

 

Bundeskrim
inalam

t 
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Leitungs 
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t  
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
7 

5 
2 

29%
 

7 
5 

2 
29%

 
- 

- 
- 

- 

BüroleiterIn 
24 

19 
5 

21%
 

25 
21 

4 
16%

 
3 

2 
1 

33%
 

R
eferatsleiterIn, 

Fachbereichs-
leiterIn 

37 
31 

6 
16%

 
37 

31 
6 

16%
 

3 
3 

0 
0%

 

G
ruppenführerIn 

26 
26 

0 
0%

 
30 

29 
1 

3%
 

5 
4 

1 
20%

 

Direktion für Spezialeinheiten/EKO
 Cobra (Neuorganisation ab 1.6.2013)  

D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn*) 
26 

25 
1 

4%
 

26 
25 

1 
4%

 
- 

- 
- 

- 

*) 
davon 

Kom
m

andantInnen 
AST(E2a) 

3 
3 

0 
0%

 
3 

3 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Bundesam
t für Verfassungsschutz und Terrorism

usbekäm
pfung  

D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
4 

4 
0 

0%
 

4 
4 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

8 
6 

2 
25%

 
8 

6 
2 

25%
 

3 
3 

0 
0%

 

Bundesam
t für Korruptionsprävention und Korruptionsbekäm

pfung  

D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
3 

3 
0 

0%
 

3 
2 

1 
33%

 
2 

1 
1 

50%
 

R
eferatsleiterIn 

13 
9 

4 
31%

 
10 

6 
4 

40%
 

4 
1 

3 
75%

 

Tabelle 156 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
I – Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen
- 

anteil 

Bundesam
t für Frem

denw
esen und Asyl  ( vorm

als Bundesasylam
t) –  

BFA w
urde m

it 01.01.2014 NEU besetzt – kein Vergleich m
öglich 

D
irektorIn BFA 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

 
 

 
 

VizedirektorIn 
BFA 

1 
1 

0 
0%

 
2 

1 
1 

50%
 

 
 

 
 

LeiterIn 
einer 

Außenstelle 
7 

5 
2 

29%
 

1 
1 

0 
0%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen
- 

anteil 

stv .LeiterIn einer 
Außenstelle 

7 
4 

3 
43%

 
0 

0 
0 

0%
 

 
 

 
 

R
egional-

direktorIn 
 

 
 

 
9 

7 
2 

23%
 

 
 

 
 

LeiterIn 
einer 

Erstaufnahm
estel

le 
2 

1 
1 

50%
 

2 
1 

1 
50%

 
 

 
 

 

stv. LeiterIn einer 
Erstaufnahm

estel
le 

2 
2 

0 
0%

 
2 

2 
0 

0%
 

 
 

 
 

AbteilungsleiterIn 
(+ Leiter KoordB) 

1 
0 

1 
100%

 
6 

4 
2 

34%
 

 
 

 
 

R
eferatsleiterIn 

20 
11 

9 
45%

 
10 

5 
5 

50%
 

 
 

 
 

Team
leiterIn 

in 
den 

R
egional-

direktionen, 
Erstaufnahm

estel
len 

und 
Außenstellen 

 
 

 
 

38 
27 

11 
29%

 
 

 
 

 

Landespolizeidirektionen (Neuorganisation der Sicherheits- und Polizeidirektionen sow
ie Landespolizeikom

m
anden ab 

1.9.2012)  

PolizeipräsidentI
n 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
 0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Polizeivizepräsid
entIn 

2 
1 

1 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

- 
- 

- 
- 

Landespolizeidire
ktorIn  

8 
7 

1 
13%

 
8 

7 
1 

13%
 

- 
- 

- 
- 

Stv 
Landespolizeidire
ktorIn 

16 
16 

0 
0%

 
16 

16 
 0 

0%
 

1 
1 

 0 
0%

 

AbteilungsleiterIn 
LPD

 
63 

62 
1 

2%
 

63 
62 

1 
2%

 
2 

2 
0  

0%
 

LeiterIn 
Landeskrim

inala
m

t (W
ien) 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
 0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
PK 

der 
LPD

 W
ien 

12 
12 

0 
0%

 
13 

13 
 0 

0%
 

2 
2 

 0 
0%

 

LeiterIn 
Bezirkspolizeiko
m

m
ando 

77 
75 

2 
3%

 
77 

75 
2 

3%
 

3 
3 

0  
0%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen
- 

anteil 

LeiterIn 
Stadtpolizeikom
m

ando 
27 

27 
0 

0%
 

25 
25 

 0 
0%

 
1 

1 
0  

0%
 

Inspektionskom
m

andantIn, 
G

ruppenfrührerIn 
1.169 

1.161 
8 

1%
 

1.042 
1.035 

7 
1%

 
215 

212 
3 

1%
 

Bildungszentren  

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Kom
m

andantIn 
(Aus- 

u. 
Fort-

bildung, 
Personal,

O
rganisation 

und
Logistik) **) 

11 
9 

2 
18%

 
11 

9 
2 

18%
 

1 
1 

0 
0%

 

**)davon 
Kom

m
andantInn

en BIZS 
9 

7 
2 

22%
 

9 
7 

2 
22%

 
1 

1 
0 

0%
 

2.8.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 157 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

I 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
129 

87 
67%

 
42 

33%
 

167 
116 

69%
 

51 
31%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

45 
27 

60%
 

18 
40%

 
246 

173 
70%

 
73 

30%
 

2.8.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 158 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

I – Zentralleitung und 
G

D
-Nachgeordnete 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  

737 
152 

20,6%
 

585 
79,4%

 
1.372 

297 
22%

 
1.075 

78%
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Kom
m

ission 
2013 

2015 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on 
seit 1.1.2012 
keine bei 
N

achgeordnete 

25 
1 

4%
 

24 
96%

 
27 

1 
3,7%

 
26 

96,3%
 

D
isziplinarkom

m
ission  

94 
18 

19,1%
 

76 
80,9%

 
92 

18 
19,6%

 
74 

80,4%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
48 

11 
22,9%

 
37 

77,1%
 

Einführung d. Verwaltungsgerichtsbarkeit m
it 1.1.14 

Berufungskom
m

ission  
25 

2 
8%

 
23 

92%
 

Einführung d. Verwaltungsgerichtsbarkeit m
it 1.1.14 

Tabelle 159 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

I – BFA
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
6 

3 
50%

 
3 

50%
 

keine m
ehr im

 BFA 

Begutachtungsk
om

m
ission  

N
EU

 
7 

3 
42,9%

 
4 

57,1%
 

7 
3 

42,9%
 

4 
57,1%

 

Tabelle 160 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

I – Zentralleitung u. 
G

D
-Nachgeordnete 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
ission  

72 
18 

25%
 

54 
75%

 
75 

20 
26,7%

 
55 

73,3%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

70 
13 

18,6%
 

57 
81,4%

 
72 

14 
19,4%

 
58 

80,6%
 

Tabelle 161 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

I – BFA
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission 

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
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M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 162 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

I 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zivildienstrat * 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

1 
0 

0%
 

1 
100%

 

Sicherheitsakad
em

iebeirat  
6 

2 
33%

 
4 

67%
 

10 
4 

40%
 

6 
60%

 

Präventionsbeir
at 

nicht aktiv 
 

 
nunm

ehr BM
EIA 

Integrationsbeir
at  

1 
0 

0%
 

1 
100%

 
nunm

ehr BM
EIA 

Staatendokum
e

ntationsbeirat ** 
4 

0 
0%

 
4 

100%
 

4 
0 

0%
 

4 
100%

 

G
lückspielwese

n  
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

2 
0 

0%
 

2 
100%

 

* 
nunm

ehr unabhängiger Beirat für Zivildienstbeschw
erdeangelegenheiten 

** 
eingestellt m

it Ende 2014 

2.8.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 163 Ausbildungen/BM
I 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
2.132 

597 
28%

 
1.535 

72%
 

2.508 
813 

32%
 

1.695 
68%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  * 

43 
4 

9,3%
 

39 
90,7%

 
89 

5 
5,6%

 
84 

94,4%
 

 * 
Seit Aufnahm

e des Studienbetriebes des in Kooperation m
it der Fachhochschule W

iener N
eustadt (FH

W
N

) 
durchgeführten FH

-M
aster-Studienganges „Strategisches Sicherheitsm

anagem
ent“ m

it dem
 

W
intersem

ester 2009/2010 w
urden keine ressortinternen Führungskräftelehrgänge durchgeführt. 

 
D

ie für den Berichtszeitraum
 ausgew

iesenen D
aten/Inform

ationen beziehen sich som
it auf die G

ew
ährung 

dienstlicher Förderm
aßnahm

en in G
efolge der Zulassung zum

 Studiengang. D
ie Zulassung der 

Teilnehm
erinnen und Teilnehm

er zum
 Studiengang selbst erfolgt durch die FH

W
N

 auf G
rundlage eines 

öffentlichen, dreistufigen Ausw
ahlverfahrens. 
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2.8.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 164 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

I 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

4 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

4 

rechtskräftige Schuldsprüche 
3 

Tabelle 165 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

I – BFA
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.8.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 166 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
I 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
* 

 * Im
 Berichtszeitraum

 w
urden insgesam

t 10 (2 von Frauen, 8 von M
ännern) Bew

erbungen/Zulassungen zum
 

BAC
H

ELO
R

/M
ASTER

-Studiengang „Public M
anagem

ent“ gefördert (Sonderurlaub). 
 U

nter Bedachtnahm
e auf den Frauenförderungsplan – BM

.I (BG
Bl. II N

r. 481/2010 vom
 29.12.2010) sow

ie auf die 
für Bildungsm

aßnahm
en allgem

ein geforderte Bedarfs-, Zielgruppen- und Praxisorientierung w
ird auf den Anteil 

w
eiblicher Teilnehm

er an Aus- und Fortbildungsm
aßnahm

en der SIAK, insbesondere durch entsprechende 
H

inw
eise in den Ausschreibungen und durch die bevorzugte Berücksichtigung bei gleicher Eignung besonders 

Bedacht genom
m

en. 
Schon angesichts der Kom

plexität und Vielschichtigkeit der Fortbildungsstruktur des BM
.I sow

ie der strukturierten 
W

echselw
irkung zw

ischen zentralen und dezentralen Fortbildungen, aber auch im
 H

inblick auf die allgem
ein 

w
irkende Zielgruppengröße von m

ehr als 31.300 M
itarbeiterinnen und M

itarbeitern, w
erden – nicht zuletzt auch 

aus verw
altungsökonom

ischen Ü
berlegungen bzw. Zw

ängen – keine durchgehenden Aufzeichnungen/Evidenzen 
in der angefragten G

liederungstiefe bzw. Erfassungsbreite geführt. 
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2.8.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
as BM

I nim
m

t nach w
ie vor aktiv an dem

 vom
 Bundeskanzleram

t durchgeführten Projekt 
„C

ross M
entoring im

 Bundesdienst“ teil. 

D
as Bundeskanzleram

t führt auch w
eiterhin das Projekt „Ferienbetreuung für Kinder“ durch. 

D
ie anfallenden Kosten für die Kinder von M

itarbeiterinnen und M
itarbeitern der Zentralstelle 

w
erden vom

 R
essort übernom

m
en. 

D
er im

 Juni 2012 im
 BM

I eröffnete Betriebskindergarten stellt einen w
eiteren Schritt zur 

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fam
ilie dar. 

N
achfolgeveranstaltung des im

 O
ktober 2011 durch die Frau Bundesm

inister ins Leben 
gerufenen 

„M
odenatreffen“ 

ist 
die 

seit 
Ende 

2014 
halbjährlich 

stattfindende 
Veranstaltungsreihe 

„Frauen 
im

 
D

ialog“. 
D

ie 
Treffen 

dienen 
dem

 
Kennenlernen, 

dem
 

Inform
ationsaustausch 

zu 
diversen 

frauenrelevanten 
Them

en 
(z.B. 

G
ew

altprävention, 
G

esundheit, IT) und der besseren Vernetzung der w
eiblichen Bediensteten des BM

I. 

Im
 N

ovem
ber letzten Jahres w

urde das Projekt „Think (Fe-)m
ale“ gestartet.  

Im
 

R
ahm

en 
dieses 

Projektes 
soll 

im
 

Sinne 
eines 

„Best-Practice-M
odelles“ 

ein 
organisationsübergreifender W

issens- und Erfahrungsaustausch zw
ischen Polizistinnen sow

ie 
w

eiblichen 
Angehörigen 

des 
BM

I 
und 

M
itarbeiterinnen 

der 
Firm

a 
„R

obert 
Bosch 

AG
“ 

stattfinden. Ziel ist es, zur D
urchsetzung eines ausgew

ogenen Beschäftigungsanteiles von 
Frauen und M

ännern in säm
tlichen H

ierarchieebenen beizutragen. 

D
ie bisher nur im

 Bereich E2a (D
ienstführendenausbildung) durchgeführten Schulungen zu 

G
leichbehandlung 

und 
G

leichstellung 
w

urden 
auf 

den 
Bereich 

E1 
(O

ffiziersausbildung) 
ausgedehnt, und es ist eine Ausw

eitung dieser Schulungsm
aßnahm

en auf die gesam
te 

Polizeigrundausbildung geplant. 

U
m

 für Polizistinnen nach der Karenz den W
iedereinstieg in das Berufsleben zu erleichtern, 

erhalten diese unm
ittelbar nach dem

 D
ienstantritt die Einberufung in das Einsatztraining, 

w
odurch auch die H

andlungssicherheit im
 exekutiven Außendienst gestärkt w

ird. 

 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

94 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
J 

 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

94 

2.9 
Bundesm

inisterium
 für Justiz 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.9.1 
Gesam

tes Personal 

Tabelle 167 Alle Beschäftigten des BM
J nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
221 

109 
49%

 
112 

51%
 

291 
155 

53%
 

136 
47%

 

nachgeordneter 
Bereich  

11.365 
5.943 

52%
 

5.422 
48%

 
11.556 

6.083 
53%

 
5.473 

47%
 

G
esam

t 
11.586 

6.052 
52%

 
5.534 

48%
 

11.847 
6.238 

53%
 

5.609 
47%

 

Tabelle 168 Alle Beschäftigten des BM
J nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
5.826 

4.218 
72%

 
1.608 

28%
 

5.892 
4.287 

73%
 

1.605 
27%

 

LehrerInnen 
14 

1 
7%

 
13 

93%
 

14 
2 

14%
 

12 
86%

 

Exekutivdienst 
3.086 

405 
13%

 
2.681 

87%
 

3.180 
435 

14%
 

2.745 
86%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

4 
0 

0%
 

4 
100%

 
11 

0 
0%

 
11 

100%
 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.
2.531 

1.345 
53%

 
1.186 

47%
 

2.612 
1.423 

54%
 

1.189 
46%

 

Krankenpflege-
dienst  

108 
79 

73%
 

29 
27%

 
124 

86 
69%

 
38 

31%
 

Sonstige 
17 

4 
24%

 
13 

76%
 

14 
5 

36%
 

9 
64%

 

G
esam

t 
11.586 

6.052 
52%

 
5.534 

48%
 

11.847 
6.238 

53%
 

5.609 
47%
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Tabelle 169 Alle Beschäftigten des BM
J nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

2.681 
1.425 

53%
 

1.256 
47%

 
2.762 

1.511 
55%

 
1.251 

45%
 

M
aturantInnen 

1.601 
945 

59%
 

656 
41%

 
1.672 

1.004 
60%

 
668 

40%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

7.089 
3.612 

51%
 

3.477 
49%

 
7.242 

3.673 
51%

 
3.569 

49%
 

H
ilfsdienst 

214 
70 

33%
 

144 
67%

 
171 

50 
29%

 
121 

71%
 

sonst. 
Q

ualifikation  
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

 
 

 
 

 

G
esam

t 
11.586 

6.052 
52%

 
5.534 

48%
 

11.847 
6.238 

53%
 

5.609 
47%

 

2.9.2 
Teilbeschäftigte 

Tabelle 170 Alle Teilbeschäftigten des BM
J nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
15 

14 
93%

 
1 

7%
 

22 
21 

95%
 

1 
5%

 

nachgeordneter 
Bereich  

1.630 
1.514 

93%
 

116 
7%

 
1.746 

1.611 
92%

 
135 

8%
 

G
esam

t 
1.645 

1.528 
93%

 
117 

7%
 

1.768 
1.632 

92%
 

136 
8%

 

Tabelle 171 Alle Teilbeschäftigten des BM
J nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
1.221 

1.173 
96%

 
48 

4%
 

1.253 
1.210 

97%
 

43 
3%

 

LehrerInnen 
11 

0 
0%

 
11 

100%
 

10 
0 

0%
 

10 
100%

 

Exekutivdienst 
112 

75 
67%

 
37 

33%
 

142 
88 

62%
 

54 
38%

 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
259 

248 
96%

 
11 

4%
 

318 
299 

94%
 

19 
6%

 

Krankenpflege-
dienst 

30 
29 

97%
 

1 
3%

 
36 

31 
86%

 
5 

14%
 

Sonstige 
12 

3 
25%

 
9 

75%
 

9 
4 

44%
 

5 
56%

 

G
esam

t 
1.645 

1.528 
93%

 
117 

7%
 

1.768 
1.632 

92%
 

136 
8%
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Tabelle 172 Alle Teilbeschäftigten des BM
J nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

308 
275 

89%
 

33 
11%

 
366 

332 
91%

 
34 

9%
 

M
aturantInnen 

250 
214 

86%
 

36 
14%

 
274 

245 
89%

 
29 

11%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

1.064 
1.017 

96%
 

47 
4%

 
1.113 

1.042 
94%

 
71 

6%
 

H
ilfsdienst 

23 
22 

96%
 

1 
4%

 
15 

13 
87%

 
2 

13%
 

G
esam

t 
1.645 

1.528 
93%

 
117 

7%
 

1.768 
1.632 

92%
 

136 
8%

 

2.9.3 
Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 173 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
J 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

82 
22 

60 
26,8%

 
84 

23 
61 

27,4%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

262 
107 

155 
40,8%

 
283 

116 
167 

41,0%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

312 
127 

185 
40,7%

 
329 

141 
188 

42,9%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

324 
129 

195 
39,8%

 
333 

132 
201 

39,6%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

980 
385 

595 
39,3%

 
1.029 

412 
617 

40,0%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 
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2.9.4 
Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 174 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
J – Zentralleitung 

Leitungsfunktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionschefIn 
4 

4 
0 

0%
 

4 
4 

0 
0%

 
2 

2 
0 

0%
 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, AL m
it 

SL -Stellvertretung 
3 

2 
1 

33%
 

4 
3 

1 
25%

 
2 

2 
0 

        0%
 

AbteilungsleiterIn 
30 

21 
9 

30%
 

25 
18 

7 
28%

 
11 

7 
4 

36%
 

LeiterIn der Stabstelle 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

FachexpertIn 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

0 
0 

0 
0%

 
7 

4 
3 

43%
 

7 
4 

3 
43%

 

Tabelle 175 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
J – Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

O
berster G

erichtshof, G
eneralprokuratur, Justizbehörden in den Ländern  

(O
berlandesgerichte G

raz, Innsbruck, Linz, W
ien) 

PräsidentIn des 
O

G
H

 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

VizepräsidentIn 
d es O

G
H

 
2 

0 
2 

100%
 

2 
1 

1 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

SenatspräsidentIn 
des O

G
H

 
13 

13 
0 

0%
 

14 
13 

1 
7%

 
8 

6 
2 

25%
 

R
ichterIn des 

O
G

H
 

42 
27 

15 
36%

 
43 

26 
17 

40%
 

10 
5 

5 
50%

 

LeiterIn der G
e-

neralprokuratur 
0 

0 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

         0%
 

1. Stv. LeiterIn der 
G

eneral -
prokuratur 

3 
2 

1 
33%

 
3 

2 
1 

33%
 

- 
- 

- 
- 

Stv. LeiterIn der 
G

eneral -
prokuratur 

12 
8 

4 
33%

 
11 

8 
3 

27%
 

1 
1 

0 
0%

 

PräsidentIn des 
O

LG
 

4 
4 

0 
0%

 
4 

4 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

VizepräsidentIn 
des O

LG
 

4 
2 

2 
50%

 
5 

3 
2 

40%
 

4 
3 

1 
25%

 

Bundeskartell-
anwalt/-anwältin 

2 
2 

0 
0%

 
2 

2 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

SenatspräsidentIn 
54 

33 
21 

39%
 

58 
35 

23 
40%

 
11 

7 
4 

36%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

des O
LG

 

R
ichterIn des 

O
LG

 
125 

70 
55 

44%
 

124 
65 

59 
48%

 
25 

10 
15 

60%
 

R
eferatsleiterIn 

O
LG

 
46 

33 
13 

28%
 

41 
30 

11 
27%

 
- 

- 
- 

- 

PräsidentIn des 
G

erichtshofes  
1. Instanz 

20 
15 

5 
25%

 
20 

12 
8 

40%
 

4 
1 

3 
75%

 

VizepräsidentIn 
des G

erichtshofes 
1. Instanz  

27 
16 

11 
41%

 
28 

19 
9 

32%
 

7 
5 

2 
29%

 

VorsteherIn des 
Bezirksgerichtes 
(vorm

als 
G

erichts -
vorsteherIn) 

123 
76 

47 
38%

 
115 

69 
46 

40%
 

8 
5 

3 
38%

 

LeiterIn der 
O

berstaats-
anwaltschaft 

3 
2 

1 
33%

 
4 

2 
2 

50%
 

3 
1 

2 
       66%

 

1. Stv. LeiterIn der 
O

berstaats -
anwaltschaft 

5 
5 

0 
0%

 
5 

5 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Stv. LeiterIn der 
O

berstaats -
anwaltschaft 

24 
12 

12 
50%

 
22 

13 
9 

41%
 

5 
3 

2 
40%

 

LeiterIn der 
Korruptionsstaats
anwaltschaft  

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

1. Stv. LeiterIn der 
Korruptionsstaats
-anwaltschaft  

1 
1 

0 
0%

 
2 

1 
1 

50%
 

1 
- 

1 
     100%

 

Stv. LeiterIn der 
Korruptionsstaats
-anwaltschaft  

10 
7 

3 
30%

 
21 

15 
6 

29%
 

23 
17 

6 
26%

 

LeiterIn d. Staats-
anwaltschaft  

16 
9 

7 
44%

 
15 

9 
6 

40%
 

2 
2 

- 
0%

 

Stv. LeiterIn der 
Staatsanwalt -
schaft 

24 
16 

8 
33%

 
21 

12 
9 

43%
 

2 
0 

2 
100%

 

LeiterIn einer 
staatsanwalt -
schaftlichen 
G

ruppe  

 
 

 
 

43 
25 

18 
42%

 
9 

6 
3 

33%
 

VorsteherIn der 
G

eschäftsstellen 
192 

97 
95 

49%
 

159 
82 

77 
48%

 
18 

6 
12 

66%
 

Justizanstalten, Vollzugsdirektion 

AnstaltsleiterIn 
Justizanstalten 

25 
19 

6 
24%

 
26 

19 
7 

27%
 

7 
5 

2 
29%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

LeiterIn 
Außenstelle  
(vorm

als LeiterIn 
G

eschäftsstelle, 
D

ienststelle, 
Außenstelle)  

7 
5 

2 
29%

 
5 

4 
1 

20%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn der 
Strafvollzugs -
akadem

ie 
 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

2.9.5 
Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 176 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

J 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
339 

270 
80%

 
69 

20%
 

409 
309 

76%
 

100 
24%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

148 
119 

80%
 

29 
20%

 
186 

138 
74%

 
48 

26%
 

2.9.6 
Kom

m
issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 177 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

J 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion  

390 
119 

30%
 

271 
70%

 
190 

60 
32%

 
130 

68%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on 
19 

9 
47%

 
10 

53%
 

6 
2 

33%
 

4 
67%

 

D
isziplinarkom

m
ission 

33 
8 

24%
 

25 
76%

 
38 

9 
24%

 
29 

76%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
10 

2 
20%

 
8 

80%
 

1 
0 

0%
 

1 
100%
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Tabelle 178 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

J 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
ission 

68 
24 

35%
 

44 
65%

 
72 

29 
40%

 
43 

60%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

252 
114 

45%
 

138 
55%

 
73 

30 
41%

 
43 

59%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 179 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

J 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
22 

13 
59%

 
9 

41%
 

19 
6 

32%
 

13 
68%

 

2.9.7 
Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 180 Ausbildungen/BM
J 

Ausbildung 
2013 (2012) 

2015 (2014) 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
1.524 

1.003 
66%

 
521 

34%
 

916 
721 

79%
 

195 
21%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 2010 
nur R

i/StA 

4.497 
2.312 

51%
 

2.185 
49%

 
4.337 

2.320 
53%

 
2.007 

47%
 

 Aufgrund von Problem
en betreffend die D

aten zu den Zulassungen zu Fortbildungsveranstaltungen w
urde auf 

den Jahresbericht 2014 über die Fortbildung von R
ichter/innen und Staatsanw

ält/innen in Ö
sterreich 

zurückgegriffen. D
ie D

aten für 2015 w
erden derzeit bearbeitet und liegen noch nicht vor, können aber 

nachgereicht w
erden. BM

J, M
ärz 2016 
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2.9.8 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 181 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

J 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.9.9 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 182 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
J 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
1 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
4 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
3 

2.9.10 Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
as 

Bundesm
inisterium

 
für 

Justiz 
verw

eist 
diesbezüglich 

auf 
die 

Verordnung 
der 

Bundesm
inisterin 

für 
Justiz 

über 
den 

Frauenförderungsplan 
des 

Justizressorts 
für 

den 
Zeitraum

 bis 31. D
ezem

ber 2020. 
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2.10 Bundesm
inisterium

 für Landesverteidigung und Sport 
D

er G
esam

tpersonalstand w
ies zum

 betreffenden Stichtag folgenden W
ert aus: 

2.10.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 183 Alle Beschäftigten des BM
LVS nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
924 

297 
32%

 
627 

68%
 

924 
297 

32%
 

627 
68%

 

nachgeordneter 
Bereich  

20.611 
2.103 

10%
 

18.508 
90%

 
20.274 

2.059 
10%

 
18.215 

90%
 

G
esam

t 
21.535 

2.400 
11%

 
19.135 

89%
 

21.198 
2.4356 

11%
 

18.842 
89%

 

Tabelle 184 Alle Beschäftigten des BM
LVS nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
7.634 

2.067 
27%

 
5.567 

73%
 

7.528 
2.017 

27%
 

5.511 
73%

 

LehrerInnen 
7 

0 
0%

 
7 

100%
 

7 
0 

0%
 

7 
100%

 

M
ilitärischer D

ienst 
13.763 

271 
2%

 
13.492 

98%
 

13.541 
279 

2%
 

13.262 
98%

 

Krankenpflege-
dienst  

95 
60 

63%
 

35 
37%

 
97 

58 
60%

 
39 

40%
 

Sonstige 
36 

2 
6%

 
34 

94%
 

25 
2 

8%
 

23 
92%

 

G
esam

t 
21.535 

2.400 
11%

 
19.135 

89%
 

21.198 
2.4356 

11%
 

18.842 
89%

 

Tabelle 185 Alle Beschäftigten des BM
LVS nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

1.119 
126 

11%
 

993 
89%

 
1.131 

148 
13%

 
983 

87%
 

M
aturantInnen 

4.004 
370 

9%
 

3.634 
91%

 
4.028 

369 
9%

 
3.659 

91%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

14.495 
1.662 

11%
 

12.833 
89%

 
14.214 

1.608 
11%

 
12.606 

89%
 

H
ilfsdienst 

709 
222 

31%
 

487 
69%

 
632 

207 
33%

 
425 

67%
 

sonst.  
Q

ualifikation 
1.208 

20 
2%

 
1.188 

98%
 

1.193 
24 

2%
 

1.169 
98%

 

G
esam

t 
21.535 

2.400 
11%

 
19.135 

89%
 

21.198 
2.356 

11%
 

18.842 
89%
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2.10.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 186 Alle Teilbeschäftigten des BM
LVS nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
40 

37 
93%

 
3 

7%
 

42 
36 

86%
 

6 
14%

 

nachgeordneter 
Bereich 

565 
359 

64%
 

206 
36%

 
614 

355 
58%

 
259 

42%
 

G
esam

t 
605 

396 
65%

 
209 

35%
 

656 
391 

60%
 

265 
40%

 

Tabelle 187 Alle Teilbeschäftigten des BM
LVS nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
462 

368 
80%

 
94 

20%
 

460 
358 

78%
 

102 
22%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

131 
19 

15%
 

112 
85%

 
186 

26 
14%

 
160 

86%
 

Krankenpflege-
dienst  

11 
9 

82%
 

2 
18%

 
10 

7 
70%

 
3 

30%
 

Sonstige 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
605 

396 
65%

 
209 

35%
 

656 
391 

60%
 

265 
40%

 

Tabelle 188 Alle Teilbeschäftigten des BM
LVS nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

39 
26 

67%
 

13 
33%

 
53 

34 
64%

 
19 

36%
 

M
aturantInnen 

104 
54 

52%
 

50 
48%

 
115 

51 
44%

 
64 

56%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

423 
290 

69%
 

133 
31%

 
452 

281 
62%

 
171 

38%
 

H
ilfsdienst 

37 
26 

70%
 

11 
30%

 
33 

25 
76%

 
8 

24%
 

sonst. Q
ualifikation 

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
3 

0 
0%

 
3 

100%
 

G
esam

t 
605 

396 
65%

 
209 

35%
 

656 
391 

60%
 

265 
40%
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2.10.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 189 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
LVS 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

28 
0 

28 
0,0%

 
32 

0 
32 

0,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

338 
24 

314 
7,1%

 
353 

29 
324 

8,2%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

1.482 
154 

1.328 
10,4%

 
1.484 

160 
1.324 

10,8%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

626 
57 

569 
9,1%

 
596 

49 
547 

8,2%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

2.474 
235 

2.239 
9,5%

 
2.465 

238 
2.227 

9,7%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten 

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.10.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 190 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
LVS – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionchefIn, 
C

hefin des  
G

eneralstabes 
6 

6 
0 

0%
 

6 
6 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Stabs- und 
G

ruppenleiterIn, 
AL m

it SL -
Stellvertretung 

13 
13 

0 
0%

 
13 

13 
0 

0 
1 

1 
0 

0%
 

AbteilungsleiterIn 
39 

37 
2 

5%
 

48 
44 

4 
8,3%

 
9 

7 
2 

22,2%
 

FachexpertIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

208 
185 

23 
11%

 
209 

180 
29 

13,9%
 

23 
17 

6 
26,1%
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Tabelle 191 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
LVS –  

Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

M
ilitärvertretungen/Verteidigungsattachés 

LeiterIn 
(M

ilitärvertretung 
und 

Büros) 
und 

Attachés  

26 
26 

0 
0%

 
25 

25 
0 

0%
 

8 
8 

0 
0%

 

AbteilungsleiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Äm
ter (inkl. H

eeresgeschichtlichem
 M

useum
) 

LeiterIn, 
Kom

m
andantIn 

(Äm
ter) 

5 
5 

0 
0%

 
5 

5 
0 

0 
2 

2 
0 

0%
 

AbteilungsleiterIn 
38 

34 
4 

11%
 

35 
31 

4 
11,4%

 
5 

4 
1 

20%
 

R
eferatsleiterIn 

237 
216 

21 
9%

 
238 

217 
21 

8,8%
 

37 
32 

5 
13,5%

 

Akadem
ien und Schulen 

Kom
m

andantIn  
5 

5 
0 

0%
 

6 
6 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

Abteilungs-/ 
InstitutsleiterIn 

37 
37 

0 
0%

 
40 

40 
0 

0%
 

7 
7 

0 
0%

 

Streitkräfteführungskom
m

ando 

Kom
m

andantIn  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

StellvertreterIn, 
C

hefIn 
des 

Stabes 
2 

2 
0 

0%
 

2 
2 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn Teilstab J 
Ausbildung, 

J 
M

ilM
ed, 

J 
SpezialE, 
Abt.LeiterIn 

11 
11 

0 
0%

 
12 

12 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

LeiterIn 
übrige 

Führungsgrundge
biete, 
AbteilungsleiterIn 

7 
6 

1 
14%

 
8 

7 
1 

12,5%
 

1 
1 

0 
0%

 

R
eferatsleiterIn 

69 
65 

4 
6%

 
74 

69 
5 

6,8%
 

7 
6 

1 
14,3%

 

M
ilitärkom

m
anden 

M
ilitärkom

m
anda

ntIn  
9 

9 
0 

0%
 

9 
9 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

StellvertreterIn 
& 

LeiterIn 
Stabsarbeit 

23 
23 

0 
0%

 
26 

26 
0 

0%
 

4 
4 

0 
0%
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

LeiterIn 
Führungsgrundge
biet  

53 
53 

0 
0%

 
55 

55 
0 

0%
 

4 
4 

0 
0%

 

Kom
m

andantIn 
Truppenübungs-
plätze 

5 
5 

0 
0%

 
5 

5 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Brigaden und vergleichbare/ähnliche Verbände 

Kom
m

andantIn  
5 

5 
0 

0%
 

6 
6 

0 
0%

 
3 

3 
0 

0%
 

StellvertreterIn, 
C

hefIn 
des 

Stabes 
12 

12 
0 

0%
 

10 
10 

0 
0%

 
2 

2 
0 

0%
 

LeiterIn 
Führungsgrundge
biet 

65 
65 

0 
0%

 
68 

68 
0 

0%
 

11 
11 

0 
0%

 

Kom
m

ando Einsatzunterstützung 

Kom
m

andantIn  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

StellvertreterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

AbteilungsleiterIn 
6 

6 
0 

0%
 

6 
6 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

R
eferatsleiterIn 

36 
32 

4 
11%

 
37 

30 
7 

18,9%
 

4 
1 

3 
75%

 

Führungsunterstützungszentrum
 

Kom
m

andantIn  
- 

- 
- 

     - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

StellvertreterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

AbteilungsleiterIn 
12 

12 
0 

0%
 

16 
16 

0 
0%

 
4 

4 
0 

0%
 

R
eferatsleiterIn 

58 
56 

2 
3%

 
55 

53 
2 

3,6%
 

9 
9 

0 
0%

 

2.10.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 192 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

LVS 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
190 

60 
32%

 
130 

68%
 

211 
76 

36%
 

135 
64%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

51 
25 

49%
 

26 
51%

 
66 

31 
47%

 
35 

53%
 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

107 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
LVS

 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

107 

2.10.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Aufgrund der Besonderheiten des R
essorts ist eine eigene Kom

m
issionsaufstellung erfolgt: 

Tabelle 193 Prüfungskom
m

issionen zivil Verw
/Entl.G

rp – BM
LVS 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

A1 
104 

12 
11,5%

 
92 

88,5%
 

109 
12 

11%
 

97 
89%

 

A2 
112 

17 
15,2%

 
95 

84,8%
 

114 
17 

14,9%
 

97 
85,1%

 

A3 
179 

13 
7,3%

 
166 

92,7%
 

183 
15 

8,2%
 

168 
91,8%

 

A4, A5 und 
Facharbeiter-
Aufstiegsausbild
ung  

95 
15 

15,8%
 

80 
84,2%

 
99 

17 
17,2%

 
82 

82,8%
 

G
esam

t 
490 

57 
11,6%

 
433 

88,4%
 

505 
61 

12,1%
 

444 
87,9%

 

Tabelle 194 Prüfungskom
m

issionen m
ilitärisch – BM

LVS 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

M
 BU

O
 1 

657 
59 

9%
 

598 
91%

 
714 

66 
9,2%

 
648 

90,8%
 

M
 BU

O
 2 

651 
51 

7,8%
 

600 
92,2%

 
710 

62 
8,7%

 
648 

91,3%
 

O
ffiziere des 

Intendanzdienst
es  

50 
3 

6%
 

47 
94%

 
*) 

 
 

 
 

M
 BO

 1 (N
EU

) 
*) 

 
 

 
 

176 
22 

12,5%
 

154 
87,5%

 

M
 BO

 2 
153 

4 
2,6%

 
149 

97,4%
 

329 
7 

2,1%
 

322 
97,9%

 

G
eneralstabsaus

bildung 
48 

7 
14,6%

 
41 

85,4%
 

49 
7 

14,3%
 

42 
85,7%

 

Auswahlkom
m

is
sion beim

 
SKFüKdo zur 
G

eneralstabsaus
bildung  

41 
7 

17,1%
 

34 
82,9%

 
41 

7 
17,1%

 
34 

82,9%
 

O
ffiziere d. 

höheren 
m

ilitärfachlichen 
D

ienstes  

67 
1 

1,5%
 

66 
98,5%

 
*) 

 
 

 
 

O
ffiziere d. 

höheren 
m

ilitärtechnische
n D

ienstes 

52 
2 

3,8%
 

50 
96,2%

 
*) 

 
 

 
 

O
ffiziere d. 

Veterinärdienste
s 

28 
3 

10,7%
 

25 
89,3%

 
*) 

 
 

 
 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

108 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
LVS

 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

108 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

O
ffiziere d. 

m
ilitärm

edizinisc
hen D

ienstes 
51 

4 
7,8%

 
47 

92,2%
 

*) 
 

 
 

 

M
usikoffiziere 

9 
0 

0%
 

9 
100%

 
9 

0 
0%

 
9 

100%
 

O
ffiziere d. 

m
ilitärpharm

aze
utischen 
D

ienstes  

27 
2 

7,4%
 

25 
92,6%

 
*) 

 
 

 
 

Auswahlkom
m

is
sion bei der 
LVAk zur 
G

eneralstabsaus
bildung 

40 
6 

15%
 

34 
85%

 
40 

6 
15%

 
34 

85%
 

G
esam

t 
1.874 

149 
8%

 
1.725 

92%
 

2.068 
177 

8,6%
 

1.891 
91,4%

 

 * 
M

it Verordnung des Bundesm
inisters für Landesverteidigung und Sport w

urde die G
rundausbildung für die 

Verw
endungsgruppe M

 BO
 1 für die Verw

endung im
 Intendanzdienst, höheren m

ilitärfachlichen D
ienst, 

höheren m
ilitärtechnischen D

ienst, m
ilitärm

edizinischen D
ienst, M

ilitärveterinärdienst und im
 

m
ilitärpharm

azeutischen D
ienst m

it 1. Jänner 2014 neu geregelt (BG
Bl. II N

r. 433/2013). 

Tabelle 195 Diverse Kom
m

issionen – BM
LVS 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission 

39 
13 

33,3%
 

26 
66,7%

 
36 

11 
30,6%

 
25 

69,4%
 

Berufungskom
m

i
ssion  

25 
5 

20%
 

20 
80%

 
** 

 
 

 
 

Ständige 
Begutachtungsk
om

m
ission  

42 
14 

33,3%
 

28 
66,7%

 
40 

13 
32,5%

 
27 

67,5%
 

D
isziplinarkom

m
i

ssion für 
Soldaten  

97 
26 

26,8%
 

71 
73,2%

 
148 

34 
23%

 
114 

77%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission für 
Soldaten 

65 
5 

7,7%
 

60 
92,3%

 
** 

 
 

 
 

D
isziplinarkom

m
i

ssion für Beam
te 

und Lehrer 
37 

10 
27%

 
27 

73%
 

41 
15 

36,6%
 

26 
63,4%

 

Leistungsfeststell
ungskom

m
ission 

* 
 

 
 

 
17 

3 
17,6%

 
14 

82,4%
 

G
esam

t 
305 

73 
23,9%

 
232 

76,1%
 

282 
76 

27%
 

206 
73%

 

 * 
bestellte Kom

m
ission ausgelaufen, N

eubestellung in G
ang 

** 
Zuständigkeit Bundesverw

altungsgericht 
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M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 196 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

LVS 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
17 

4 
23,5%

 
13 

76,5%
 

23 
4 

17,4%
 

19 
82,6%

 

2.10.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 197 Ausbildungen/BM
LVS 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
3.098 

185 
6%

 
2.913 

94%
 

2.195 
133 

5,7%
 

2.062 
94,3%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 

5.840 
878 

15%
 

4.962 
85%

 
5.279 

736 
13,9%

 
4.543 

86,1%
 

2.10.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 198 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

LVS 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 
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2.10.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 199 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
LVS 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
 

2.10.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Zur 
Erhöhung 

des 
Soldatinnenanteils 

im
 

Ö
BH

 
w

urde 
2015 

die 
Entw

icklung 
der 

zielgruppenorientierten W
erbe- und R

ekrutierungsm
aßnahm

en für Soldatinnen genehm
igt. 

D
am

it w
ird vor allem

 darauf abgezielt, den Soldatinnen-Anteil im
 Ö

sterreichischen Bundesheer 
nachhaltig zu erhöhen. 

M
it W

irksam
keit vom

 1. O
ktober 2015 w

urde ein „Zentrum
 für m

enschenorientierte Führung 
und W

ehrpolitik“ im
 BM

LVS im
plem

entiert, das u.a. für Angelegenheiten der G
leichstellung 

sow
ie des D

iversity M
anagem

ents und Beurteilung der W
irkungsdim

ensionen hinsichtlich der 
w

irkungsorientierten 
Folgenabschätzung 

bei 
R

egelungsvorhaben 
gem

. 
§ 

17 
BH

G
 

2013 
betreffend der tatsächlichen G

leichstellung von M
ännern und Frauen zuständig ist. 

Im
 

R
ahm

en 
der 

Verhandlungen 
im

 
U

N
O

-Sonderausschuss 
für 

Friedenserhaltende 
O

perationen (C
-34) im

 Jahr 2015 setzte sich Ö
sterreich erfolgreich für die N

otw
endigkeit der 

Berücksichtigung von G
ender Aspekten im

 R
ahm

en von Program
m

en zu „D
isarm

am
ent, 

D
em

obilization und R
eintegration“ ein. 

Zum
 15. Jahrestag der Sicherheitsratsresolution 1325 und als Beitrag zur Peking +20 

Kam
pagne der Vereinten N

ationen w
urde vom

 BM
LVS in ressortübergreifender Kooperation 

m
it dem

 BKA, BM
BF, BM

EIA, dem
 Ö

sterreichischen Parlam
ent und w

eiteren Partnern (Bruno 
Kreisky 

Forum
 

für 
Internationalen 

D
ialog, 

International 
Peace 

Institut 
Vienna 

O
ffice, 

D
iplom

atische Akadem
ie W

ien, Ö
sterreichische Entw

icklungszusam
m

enarbeit, U
N

 W
om

en 
N

ationalkom
itee Ö

sterreich) ein zw
eitägiges Sym

posium
 veranstaltet. In diesem

 R
ahm

en 
diskutierten hochrangige Expertinnen und Experten aus M

ilitär, Polizei, D
iplom

atie und der 
Zivilgesellschaft 

über 
Errungenschaften, 

H
erausforderungen 

und 
H

indernisse 
in 

der 
U

m
setzung der Frauen, Frieden und Sicherheits-Agenda, m

it dem
 Ziel konkrete Em

pfehlungen 
abzugeben, w

ie eine verbesserte Einbindung von Frauen und deren Anliegen in allen Phasen 
und auf allen Entscheidungsebenen des internationalen Konfliktm

anagem
ents erzielt w

erden 
kann. D

ie Ergebnisse und zentralen Em
pfehlungen des Sym

posium
s w

urden in einem
 Policy-

Papier unter anderem
 als D

okum
ent des Sicherheitsrates der Vereinten N

ationen S/2015/142 
veröffentlicht sow

ie in einer um
fassenden Publikation veröffentlicht. 
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2.11 Bundesm
inisterium

 für Land- und Forstwirtschaft, Um
welt 

und W
asserwirtschaft 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

2.11.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 200 Alle Beschäftigten des BM
LFUW

 nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
908 

527 
58%

 
381 

42%
 

909 
522 

57%
 

387 
43%

 

nachgeordneter 
Bereich  

1.864 
818 

44%
 

1.046 
56%

 
1.838 

809 
44%

 
1.029 

56%
 

G
esam

t 
2.772 

1.345 
49%

 
1.427 

51%
 

2.747 
1.331 

48%
 

1.416 
52%

 

Tabelle 201 Alle Beschäftigten des BM
LFUW

 nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
2.174 

1.069 
49%

 
1.105 

51%
 

2.153 
1.052 

49%
 

1.101 
51%

 

LehrerInnen 
598 

276 
46%

 
322 

54%
 

593 
278 

47%
 

315 
53%

 

Sonstige 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
2.772 

1.345 
49%

 
1.427 

51%
 

2.747 
1.331 

48%
 

1.416 
52%

 

Tabelle 202 Alle Beschäftigten des BM
LFUW

 nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

1.063 
426 

40%
 

637 
60%

 
1.075 

432 
40%

 
643 

60%
 

M
aturantInnen 

696 
328 

47%
 

368 
53%

 
695 

337 
48%

 
358 

52%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

844 
462 

55%
 

382 
45%

 
818 

440 
54%

 
378 

46%
 

H
ilfsdienst 

169 
129 

76%
 

40 
24%

 
158 

121 
77%

 
37 

23%
 

sonst. 
Q

ualifikation  
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
2.772 

1.345 
49%

 
1.427 

51%
 

2.747 
1.331 

48%
 

1.416 
52%
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2.11.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 203 Alle Teilbeschäftigten des BM
LFUW

 nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
192 

172 
90%

 
20 

10%
 

180 
163 

91%
 

17 
9%

 

nachgeordneter 
Bereich 

473 
321 

68%
 

152 
32%

 
468 

321 
69%

 
147 

31%
 

G
esam

t 
665 

493 
74%

 
172 

26%
 

648 
484 

75%
 

164 
25%

 

Tabelle 204 Alle Teilbeschäftigten des BM
LFUW

 nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
409 

362 
89%

 
47 

11%
 

399 
355 

89%
 

44 
11%

 

LehrerInnen 
256 

131 
51%

 
125 

49%
 

249 
129 

52%
 

120 
48%

 

G
esam

t 
665 

493 
74%

 
172 

26%
 

648 
484 

75%
 

164 
25%

 

Tabelle 205 Alle Teilbeschäftigten des BM
LFUW

 nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

254 
162 

64%
 

92 
36%

 
257 

164 
64%

 
93 

36%
 

M
aturantInnen 

175 
112 

64%
 

63 
36%

 
166 

111 
67%

 
55 

33%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

184 
168 

91%
 

16 
9%

 
176 

161 
91%

 
15 

9%
 

H
ilfsdienst 

52 
51 

98%
 

1 
2%

 
49 

48 
98%

 
1 

2%
 

G
esam

t 
665 

493 
74%

 
172 

26%
 

648 
484 

75%
 

164 
25%
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2.11.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 206 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
LFU

W
 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

19 
5 

14 
26,3%

 
18 

4 
14 

22,2%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

326 
144 

182 
44,2%

 
327 

136 
191 

41,6%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

183 
104 

79 
56,8%

 
182 

104 
78 

57,1%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

70 
48 

22 
68,6%

 
79 

53 
26 

67,1%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrechtli
che  
Einstufungen 

598 
301 

297 
50,3%

 
606 

297 
309 

49,0%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.11.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 207 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
LFUW

 – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneralsekretärIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

SektionschefIn 
7 

6 
1 

14%
 

6 
6 

0 
0%

 
2 

2 
0 

0%
 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, 
AL m

it SL -Stell-
vertretung  

7 
4 

3 
43%

 
6 

3 
3 

50%
 

4 
2 

2 
50%

 

AbteilungsleiterIn 
61 

35 
26 

43%
 

51 
29 

22 
43%

 
4 

2 
2 

50%
 

FachexpertIn 
7 

3 
4 

57%
 

5 
2 

3 
60%

 
1 

1 
0 

         0%
 

R
eferatsleiterIn 

39 
29 

10 
26%

 
32 

24 
8 

25%
 

- 
- 

- 
- 
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Tabelle 208 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
LFUW

 –  
Nachgeordneter Bereich 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Land- und Forstw
irtschaftliche Schulen 

D
irektorIn, 

LeiterIn  
12 

9 
3 

25%
 

12 
9 

3 
25%

 
1 

1 
0 

0%
 

Bundesam
t f. W

einbau, Bundesam
t für W

asserw
irtschaft, Bundesgärten, Bundesanstalten (Agrarw

irtschaft, 
M

ilchw
irtschaft, Bergbauernfragen) 

D
irektorIn, 

LeiterIn 
5 

2 
3 

60%
 

5 
3 

2 
40%

 
1 

1 
0 

        0%
 

W
ildbach- und Law

inenverbauung 

SektionsleiterIn 
7 

7 
0 

0%
 

7 
7 

0 
0%

 
1 

1 
0 

         0%
 

G
ebietsbauleite-

rIn 
21 

21 
0 

0%
 

21 
21 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

Bundeskellereiinspektion 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

2.11.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 209 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

LFUW
 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
155 

69 
45%

 
86 

55%
 

145 
57 

39%
 

88 
61%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

15 
10 

67%
 

5 
33%

 
21 

12 
57%

 
9 

43%
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2.11.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 210 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

LFUW
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
21 

9 
43%

 
12 

57%
 

21 
9 

43%
 

12 
57%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

58 
22 

38%
 

36 
62%

 
58 

22 
38%

 
36 

62%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission 
8 

6 
75%

 
2 

25%
 

Zuständigkeit BVW
G

 

Berufungskom
m

ission 
8 

6 
75%

 
2 

25%
 

Zuständigkeit BVW
G

 

Tabelle 211 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

LFUW
 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
ission im

 
Einzelfall  

9 
6 

67%
 

3 
33%

 
13 

5 
38%

 
8 

62%
 

Aufnahm
ekom

m
ission 

18 
7 

39%
 

11 
61%

 
14 

7 
50%

 
7 

50%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 212 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

LFUW
 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
62 

13 
21%

 
49 

79%
 

60 
15 

25%
 

45 
75%

 

2.11.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 213 Ausbildungen/BM
LFUW

 

Ausbildung 
2013 

2015 
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Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
85 

51 
60%

 
34 

40%
 

87 
52 

60%
 

35 
40%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

4.409 
1.987 

45%
 

2.422 
55%

 
3.409 

1.453 
43%

 
1.956 

57%
 

2.11.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 214 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

LFUW
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.11.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 215 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
LFUW

 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
1 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.11.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Betreffend Vorschläge zum
 Abbau der Benachteiligung von Frauen im

 R
essort w

ird auf den 
Frauenförderplan 

des 
Bundesm

inisterium
s 

für 
Land- 

und 
Forstw

irtschaft, 
U

m
w

elt 
und 

W
asserw

irtschaft verw
iesen. 
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2.12 Bundesm
inisterium

 für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

2.12.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 216 Alle Beschäftigten des BM
VIT nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
582 

272 
47%

 
310 

53%
 

625 
284 

45%
 

341 
55%

 

nachgeordneter 
Bereich  

246 
88 

36%
 

158 
64%

 
244 

90 
37%

 
154 

63%
 

G
esam

t 
828 

360 
43%

 
468 

57%
 

869 
374 

43%
 

495 
57%

 

Tabelle 217 Alle Beschäftigten des BM
VIT nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
828 

360 
43%

 
468 

57%
 

868 
374 

43%
 

494 
57%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

- 
- 

- 
- 

- 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

G
esam

t 
828 

360 
43%

 
468 

57%
 

869 
374 

43%
 

495 
57%

 

Tabelle 218 Alle Beschäftigten des BM
VIT nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

353 
115 

33%
 

238 
67%

 
373 

132 
35%

 
241 

65%
 

M
aturantInnen 

239 
101 

42%
 

138 
58%

 
255 

98 
38%

 
157 

62%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

234 
142 

61%
 

92 
39%

 
240 

143 
60%

 
97 

40%
 

H
ilfsdienst 

2 
2 

100%
 

0 
0%

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
828 

360 
43%

 
468 

57%
 

869 
374 

43%
 

495 
57%

 

2.12.2 Teilbeschäftigte 
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Tabelle 219 Alle Teilbeschäftigten des BM
VIT nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
64 

62 
97%

 
2 

3%
 

65 
62 

95%
 

3 
5%

 

nachgeordneter 
Bereich  

32 
23 

72%
 

9 
28%

 
32 

23 
72%

 
9 

28%
 

G
esam

t 
96 

85 
89%

 
11 

11%
 

97 
85 

88%
 

12 
12%

 

Tabelle 220 Alle Teilbeschäftigten des BM
VIT nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
96 

85 
89%

 
11 

11%
 

97 
85 

88%
 

12 
12%

 

G
esam

t 
96 

85 
89%

 
11 

11%
 

97 
85 

88%
 

12 
12%

 

Tabelle 221 Alle Teilbeschäftigten des BM
VIT nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

34 
25 

74%
 

9 
26%

 
34 

25 
74%

 
9 

26%
 

M
aturantInnen 

21 
20 

95%
 

1 
5%

 
19 

18 
95%

 
1 

5%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

40 
39 

98%
 

1 
2%

 
44 

42 
98%

 
2 

2%
 

H
ilfsdienst 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
96 

85 
89%

 
11 

11%
 

97 
85 

88%
 

12 
12%
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2.12.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 222 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
VIT 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

13 
6 

7 
46,2%

 
14 

7 
7 

50,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

182 
58 

124 
31,9%

 
201 

71 
130 

35,3%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

83 
34 

49 
41,0%

 
95 

42 
53 

44,2%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

41 
23 

18 
56,1%

 
48 

29 
19 

60,4%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

319 
121 

198 
37,9%

 
358 

149 
209 

41,6%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.12.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 223 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
VIT – Zentralleitung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneralsekretärIn 

1 
1 

0 
0 %

 
1 

1 
0 

0 %
 

- 
- 

- 
- 

SektionschefIn 
3 

2 
1 

33 %
 

3 
2 

1 
33 %

 
- 

- 
- 

- 

G
ruppen-/ 

BereichsleiterIn, 
AL m

it SL -Stell-
vertretung  

7 
3 

4 
57 %

 
7 

3 
4 

57 %
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
35 

21 
14 

40 %
 

31 
17 

14 
45 %

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn Stabstelle 
4 

4 
0 

0 %
 

5 
3 

2 
40 %

 
2 

0 
2 

100 %
 

FachexpertIn 
2 

2 
0 

0 %
 

2 
2 

0 
0 %

 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterin 

0 
0 

0 
0 %

 
0 

0 
0 

0 %
 

- 
- 

- 
- 
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Tabelle 224 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
VIT –  

Nachgeordneter Bereich 

Leitungs- 
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Ö
sterreichisches Patentam

t 

PräsidentIn 
1 

1 
0 

0 %
 

1 
0 

1 
100 %

 
1 

0 
1 

100 %
 

VizepräsidentIn 
2 

1 
1 

50 %
 

2 
1 

1 
50 %

 
- 

- 
- 

- 

Vorsitzende/r 
2 

0 
2 

100 %
 

2 
0 

2 
100 %

 
- 

- 
- 

- 

AbteilungsleiterIn 
15 

11 
4 

27 %
 

13 
10 

3 
23 %

 
1 

1 
0 

0 %
 

LeiterIn des 
zentralen 
D

ienstes  
 

 
 

 
1 

1 
0 

0 %
 

- 
- 

- 
- 

Bundesanstalt für Verkehr 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0 %
 

1 
1 

0 
0 %

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn KFZ-
Technik, 
Verkehrstechnik 

 
 

 
 

1 
1 

0 
0 %

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn der 
Sicherheitsunters
uchungsstelle des 
Bundes  

 
 

 
 

1 
1 

0 
0 %

 
- 

- 
- 

- 

Büro f. Funkanlagen und Telekom
m

unikationseinricht., Frequenzbüro, Fernm
eldebüros,  

LeiterIn 
6 

6 
0 

0 %
 

5 
5 

0 
0 %

 
- 

- 
- 

- 

2.12.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 225 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

VIT 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
10 

4 
40%

 
6 

60%
 

6 
4 

67%
 

2 
33%

 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

18 
11 

61%
 

7 
39%

 
10 

9 
90%

 
1 

10%
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2.12.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 226 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

VIT 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion  

43 
21 

48,8%
 

22 
51,2%

 
29 

16 
55,2%

 
13 

44,8%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
11 

5 
45,5%

 
6 

54,5%
 

11 
6 

54,5%
 

5 
45,5%

 

D
isziplinarkom

m
ission 

12 
6 

50%
 

6 
50%

 
12 

6 
50%

 
6 

50%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
7 

4 
57,1%

 
3 

42,9%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Berufungskom
m

ission  
5 

2 
40%

 
3 

60%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Tabelle 227 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

VIT 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
ission im

 
Einzelfall u. 
Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission  

10 
2 

20%
 

8 
80%

 
8 

2 
25%

 
6 

75%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

54 
25 

46,3%
 

29 
53,7%

 
54 

25 
46,3%

 
29 

53,7%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 228 M
itglieder der Beiräte/BM

VIT 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
W

eiblich 
m

ännlich 

Bundessenioren
beirat 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

Energielenkung
sbeirat  

2 
1 

50%
 

1 
50%
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Kom
m

ission 
2013 

2015 

Bundesversorgu
ngssicherungsa
usschuss  

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
 

 
 

 
 

N
utzerbeirat 

Bundesbeschaff
ungsges.m

.b.H
. 

2 
2 

100%
 

0 
0%

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

N
utzerbeirat 

Buchhaltungsag
entur  

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

C
ontrollingbeirat 

für Ö
sterr. 

Patentam
t/Flexi 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
 

 
 

 
 

Fachbeirat der 
Statistik Austria 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
 

 
 

 
 

Beirat des 
österr. 
Verkehrssicherh
eitsfonds  

5 
1 

20%
 

4 
80%

 
5 

1 
20%

 
4 

80%
 

Verkehrssicherh
eitsbeirat  

3 
1 

33,3%
 

2 
66,7%

 
6 

1 
16,7%

 
5 

83,3%
 

Beirat für 
historische 
Fahrzeuge  

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

Produktsicherhe
itsbeirat 

3 
1 

33,3%
 

2 
66,7%

 
3 

1 
33,3%

 
2 

66,7%
 

Akkreditierungs
beirat  

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

FFG
-Beirat für 

Basisprogram
m

e  
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

2 
0 

0%
 

2 
100%

 

FW
F-

D
elegiertenvers

am
m

lung  
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 

Beirat für 
Baukultur  

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

Fachbeirat für 
Verkehrsstatistik 

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
3 

0 
0%

 
3 

100%
 

Fachbeirat für 
R

egister und 
System

atiken 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

1 
0 

0%
 

1 
100%

 

D
as N

etz 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

 
 

 
 

 

Fachbeirat für 
Außenhandels-
statisitk  

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
3 

0 
0%

 
3 

100%
 

Beirat für die 
Internationalisier
ung der 
Forschung  

1 
0 

0%
 

1 
100%

 
 

 
 

 
 

Fachbeirat für 
W

issenschafts- 
und 
Echnologiestatis
tik 

1 
0 

0%
 

1 
100%
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Kom
m

ission 
2013 

2015 

Beirat Statistik 
Verkehr  

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
 

 
 

 
 

Ö
sterr. 

Freiwilligenrat 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 

Fachbeirat für 
U

nternehm
ens-

statistik  
 

 
 

 
 

1 
0 

0%
 

1 
100%

 

Fachbeirat für 
W

issenschafts- 
& Technologie-
statisitk 

 
 

 
 

 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

N
ES-Beirat 

 
 

 
 

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

Stiftungsbeirat 
der 
N

ationalstiftung 
für FTE 

 
 

 
 

 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

Fachbeirat 
ASFIN

AG
 M

aut 
Service  

 
 

 
 

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

Außenwirtschaft
spolitischer 
Beirat  

 
 

 
 

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

Fahrgastbeirat 
 

 
 

 
 

2 
0 

0%
 

2 
100%

 

2.12.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 229 Ausbildungen/BM
VIT 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
22 

13 
59%

 
9 

41%
 

26 
13 

50%
 

13 
50%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 

1.701 
1.007 

59,2%
 

694 
40,8%

 
2.025 

1.177 
58,1%

 
848 

41,9%
 

2.12.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 230 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

VIT 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 
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2.12.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 231 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
VIT 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.12.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

1. Frauenförderungsplan des bm
vit 

D
ieser um

fasst M
aßnahm

en im
 Bereich Bew

usstseinsbildung w
ie auch Budgetplanung, 

Ausschreibungsverfahren und zielt auf die Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe von 
Frauen und M

ännern im
 bm

vit ab. Es soll C
hancengleichheit hergestellt und die Einbindung 

von Frauen in Inform
ations- und Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen erm

öglicht w
erden. 

Ein w
eiterer Schw

erpunkt ist die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fam
ilie. D

as bm
vit 

legt hohen W
ert auf eine gute Vereinbarkeit der beruflichen Entw

icklung m
it der individuellen 

Fam
ilienplanung seiner Bediensteten. So w

ird die Väterkarenz gefördert, der W
iedereinstieg 

nach einer Karenz unterstützt (z.B. m
it geeigneten N

achschulungen) und insgesam
t der 

Ausgleich 
bestehender 

Belastungen 
angestrebt. 

Auch 
w

ährend 
einer 

Karenz 
sind 

die 
Bediensteten über Ausschreibungen zu inform

ieren, um
 das w

eitere berufliche Fortkom
m

en zu 
erm

öglichen. D
ie R

essortleitung ist w
eiters dazu angehalten aktiv über die Väterkarenz und 

M
odelle einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung zu inform

ieren. Falls Bedienstete sich für eine 
Teilzeitbeschäftigung entscheiden, darf ihnen dadurch kein beruflicher N

achteil erw
achsen. 

N
ach 

M
aßgabe 

der 
budgetären 

und 
dienstbetrieblichen 

Erfordernisse 
sind 

flexible 
Arbeitszeiten w

ie Telearbeit und Jobsharing anzubieten, sodass auch Leitungspositionen 
Teilzeitbeschäftigten offenstehen. D

a im
 bm

vit besonders viele Frauen in Teilzeit sind, soll 
diese M

aßnahm
e auch gleichzeitig den Frauenanteil in Führungspositionen erhöhen. Bei der 

Festlegung von Sitzungszeiten w
ird generell auf Kinderbetreuungspflichten nach M

öglichkeit 
R

ücksicht 
genom

m
en. 

D
urch 

eine 
rechtzeitige 

Bekanntgabe 
soll 

zudem
 

eine 
bessere 

Planbarkeit sichergestellt w
erden. Seit 2015 ist zusätzlich die Pflicht der D

ienstgeberin und des 
D

ienstgebers festgelegt Kooperationsm
öglichkeiten m

it Kinderbetreuungseinrichtungen in der 
N

ähe zu prüfen, um
 Bediensteten m

it Kindern eine m
öglichst einfache Koordinierung zu 

bieten. 

D
iese Vielzahl an M

aßnahm
en soll eine stetige Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Fam
ilie gew

ährleisten und das bm
vit als fam

ilienfreundlichen Arbeitsplatz attraktiv m
achen. 

D
as 

bm
vit 

leistet 
sohin 

auch 
einen 

Beitrag 
zu 

einem
 

m
odernen 

Verständnis 
von 

Lebensplanung 
und 

einer 
Balance 

zw
ischen 

den 
Bedürfnissen 

von 
Fam

ilien 
und 

der 
beruflichen Entw

icklung. 
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Um
fangreiches Schulungs- und W

eiterbildungsangebot zur Planung des persönlichen 
Karrierekorridors und des beruflichen Aufstiegs 

Seitens des bm
vit w

erden folgende Aktivitäten für M
itarbeiterinnen und M

itarbeiter angeboten: 

ED
V: ►

 
Access, Excel, W

ord, Pow
erpoint: interne Kurse, offen für alle Interessentinnen 

►
 

EC
D

L: (extern) Absolvierung w
ird jeder Interessentin grundsätzlich erm

öglicht 

Sprachen: 

►
 

laufende in-house-Kurse in Englisch und Französisch: offen für jede Interessentin 
►

 
spezifische individuelle Einzeltrainings für w

eibliche Führungskräfte 

Soft skills u.ä.: 

►
 

C
oaching 

►
 

Supervision 
►

 
Trainings für w

eibliche Führungskräfte 
►

 
Team

bildungssem
inare 

►
 

Telefontraining (Sekretariatsbereich), usw. …
 

G
rundsätzlich besteht ein offenes Bildungsangebot im

 R
ahm

en der finanziellen M
öglichkeiten. 

Bei dienstlichem
 Interesse kann som

it prinzipiel jedes seriöse privatw
irtschaftlich angebotene 

Schulungsprogram
m

 in Anspruch genom
m

en w
erden. Zudem

 ist natürlich das Program
m

 der 
Verw

altungsakadem
ie des Bundes unbeschränkt offen für alle Interessentinnen. 

Sprachliche G
leichbehandlung der G

eschlechter: 

Teil der Frauenförderungsstrategie des bm
vit ist die sprachliche G

leichbehandlung. In allen 
Erlässen 

sow
ie 

internen 
und 

externen 
Schriftstücken 

des 
bm

vit 
w

ird 
darauf 

abgezielt 
Personenbezeichnungen in w

eiblicher und m
ännlicher oder in geschlechtsneutraler Form

 zu 
verw

enden. D
adurch soll auch in textlicher Form

 verm
ittelt w

erden, dass sich Frauen w
ie 

M
änner angesprochen fühlen dürfen und in ihren Funktionen und Leistungen auch sprachlich 

Vertretung finden. 

M
aßnahm

en zum
 G

enderbew
usstsein/G

enderziele des bm
vit: 

D
as 

bm
vit 

hat 
im

 
R

ahm
en 

der 
w

irkungsorientierten 
Verw

altung 
in 

den 
jew

eiligen 
Kernkom

petenzbereichen 
Verkehr 

sow
ie 

Innovation 
und 

Forschung 
eigene 

G
enderziele 

form
uliert. Aufgrund 

der 
Zielvorgaben 

w
erden 

in 
den 

nächsten 
Jahren 

sukzessive 
alle 

Politikfelder 
im

 
Zuständigkeitsbereich 

des 
bm

vit 
einer 

G
enderanalyse 

unterzogen 
und 

entsprechende erforderliche H
andlungsoptionen bzw. M

aßnahm
en entw

ickelt w
erden. D

ies gilt 
sow

ohl für interne w
ie auch externe G

enderbereiche. Als Beispiele für erste konkrete 
U

m
setzungen auf Basis derart gew

onnener Studienergebnisse können folgende genannt 
w

erden: 

►
 

Entw
icklung von M

ethoden zur gendersensiblen M
obilitätserhebung 
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►
 

Erkennen von G
eschlechterkonstruktionen im

 Bereich der M
obilitätsforschung und 

Verkehrstechnologie in den M
ethoden, Verfahren, Theorien, Strukturen, 

O
rganisationen und auf Akteurinnen- und Akteuren-Ebene 

►
 

Aufzeigen der Potentialfelder im
 Bereich M

obilitätsforschung aus der 
G

enderperspektive 
►

 
Berücksichtigung eines gegenderten Fragebogens bei der österreichw

eiten Erhebung 
„Ö

sterreich unterw
egs“ 

►
 

U
m

fassende G
rundlagensam

m
lung zu genderrelevanten Aspekten in der Verw

altung, 
Aufbereitung disaggregierter D

aten für das R
essort 

►
 

Konzeptionierung/D
urchführung eines G

ender-M
oduls im

 R
ahm

en von „Ö
sterreich 

unterw
egs“ 

►
 

G
rundlagenstudie zur Integration von G

enderaspekten in der Verkehrsplanung 

D
as 

bm
vit 

m
otiviert 

außerdem
 

die 
zum

 
R

essortbereich 
zählenden 

G
esellschaften 

zur 
Erlassung eigener Frauenförderungspläne bzw. Frauenförderungsm

aßnahm
en. So ist u.a. der 

Anteil der Frauen in Aufsichtsräten kontinuierlich gestiegen. 

G
ender-Intranet-Seite im

 bm
vit: 

Im
 bm

vit Intranet steht ein eigener Bereich für G
leichstellungsfragen unter dem

 R
eiter 

„G
leichgestellt im

 bm
vit“ zur Verfügung. D

ieser Bereich soll in erster Linie dazu dienen im
 

Sinne 
einer 

Serviceleistung 
Inform

ationen 
zu 

G
leichbehandlungsfragen, 

G
ender 

M
ainstream

ing und G
ender Budgeting anzubieten. N

eben den allgem
einen gesetzlichen 

G
rundlagen 

w
ie 

dem
 

Bundes-G
leichbehandlungsgesetz 

und 
insbesondere 

dem
 

Frauenförderungsplan für das R
essort, w

odurch R
echte und Pflichten für beide G

eschlechter 
festgeschrieben w

erden, finden sich auch Inform
ationen zu den verschiedenen Aktivitäten im

 
G

ender-Bereich auf Bundesebene. 

2. FEM
tech: 

M
aßnahm

en, 
die 

im
 

Bereich 
der 

C
hancengleichheit 

und 
Frauenförderung 

durchgeführt 
w

erden: 

1. Talente – Der Förderschw
erpunkt des bm

vit 

D
ie bisherigen Program

m
linien von FEM

tech w
erden in überarbeiteter Form

 im
 Schw

erpunkt 
Talente nützen: C

hancengleichheit w
eiter geführt und das bm

vit fördert auch w
eiterhin Frauen 

in 
Forschung 

und 
Technologie 

und 
schafft 

C
hancengleichheit 

in 
der 

industriellen 
und 

außeruniversitären 
Forschung, 

an 
Fachhochschulen 

und 
in 

Forschungs- 
und 

Technologieschw
erpunkten m

it folgenden M
aßnahm

en: 

►
 

FEM
tech Karriere-C

heck für KM
U

 – G
enderanalyse 

►
 

FEM
tech Karriere – C

hancengleichheit in der angew
andten Forschung 

►
 

FEM
tech Praktika für Studentinnen – Einstieg in die Forschungskarriere 

►
 

FEM
tech Forschungsprojekte – G

endergerechte Innovation 

Im
 Jahr 2015 standen für die M

aßnahm
en rund € 2,9 M

io. zur Verfügung.  

D
es W

eiteren w
urde im

 Jahr 2015 eine neue Förderungslinie „FEM
tech Karriere-C

heck für 
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KM
U

“ eingeführt – dam
it w

erden kleine und m
ittlere U

nternehm
en unterstützt, die aktuelle 

Situation im
 eigenen U

nternehm
en im

 H
inblick auf C

hancengleichheit zu analysieren. Konkret 
w

ird 
die 

Erstellung 
einer 

G
enderanalyse 

unter 
Einbeziehung 

von 
externem

 
Know

-how
 

gefördert. D
arauf aufbauend w

erden konkrete M
aßnahm

en zur G
leichstellung von Frauen und 

M
ännern abgeleitet. D

as bm
vit hat auch im

 Jahr 2015 seine Aktivitäten, die zur Vernetzung, 
Bew

usstseinsbildung 
und 

Sensibilisierung, 
sow

ie 
zur 

Sichtbarm
achung 

von 
Frauen 

in 
Forschung und Technologie beitragen m

it folgenden M
aßnahm

en fortgesetzt: 

FEM
tech 

Expertin 
des 

M
onats: 

FEM
tech 

m
acht 

erfolgreiche 
Frauen 

in 
der 

technologieorientierten Forschung für die Ö
ffentlichkeit sichtbar! Seit nunm

ehr 10 Jahren 
w

erden m
onatlich erfolgreiche Frauen in Forschung und Technologie, ihre Leistungen und ihre 

Expertise publikum
s- und m

edienw
irksam

 präsentiert. Im
 Jahr 2015 konnten w

eitere 12 
Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen vorgestellt w

erden, um
 für die Ö

ffentlichkeit 
sichtbar zu w

erden. 

FEM
tech Expertinnendatenbank: Es gibt exzellente Expertinnen – FEM

tech zeigt sie! Seit 
Beginn des Jahres 2016 sind m

ehr als 1.900 Frauen durch die D
atenbank erfasst, sie bildet 

som
it m

ehr als 20 %
 der in Ö

sterreich in F&E beschäftigten Frauen ab. D
ie FEM

tech 
Expertinnendatenbank ist seit ihres Bestehens zu einer um

fangreichen und aktuellen Q
uelle 

von Frauen m
it unterschiedlichen Expertisen im

 gesam
ten Forschungs- und Technologiesektor 

gew
orden und ist die größte Expertinnendatenbank Ö

sterreichs. 

FEM
tech N

etzw
erktreffen: In den regelm

äßig stattfindenden FEM
tech N

etzw
erktreffen w

erden 
relevante Them

en 
vorgestellt 

und 
diskutiert. 

D
ie 

FEM
tech 

N
etzw

erktreffen 
dienen 

dem
 

Kennenlernen und der W
eitergabe von Inform

ationen, die für das Them
a Frauen in Forschung 

und 
Technologie 

relevant 
sind. 

D
as 

bm
vit 

inform
iert 

über 
N

euigkeiten 
aus 

dem
 

Förderschw
erpunkt und zeigt aktuelle Them

en auf. 

W
eitere Inform

ationen können unter w
w

w.fem
tech.at nachgelesen w

erden. 

2. Erhebung  

Im
 

Jahr 
2014 

w
urde 

von 
der 

Joanneum
 

R
esearch 

Forschungsgesellschaft 
m

bH
 

die 
G

leichstellungserhebung 
in 

der 
außeruniversitären 

Forschung 
durchgeführt. 

Ziel 
dieser 

Erhebung w
ar es, sich m

it dem
 gegenw

ärtigen Entw
icklungsstand der G

leichstellung in der 
außeruniversitären 

naturw
issenschaftlich-technischen 

Forschung 
in 

Ö
sterreich 

zu 
beschäftigen. 

Im
 

R
ahm

en 
dieser 

Erhebung 
w

urde 
die 

Beschäftigungssituation 
von 

W
issenschaftlerInnen erm

ittelt und der Stand der U
m

setzung von M
aßnahm

en und Aktivitäten 
zur Förderung von C

hancengleichheit in der außeruniversitären Forschung in Ö
sterreich 

erfragt. Ziel w
ar es, aktuelle D

aten zu erheben, zu analysieren, zu interpretieren und dam
it zur 

D
iskussion über G

leichstellung in Forschung, Technologie und Innovation beizutragen. 

D
ie Ergebnisse zeigen einen positiven Trend: D

em
 G

leichstellungsthem
a w

ird eine hohe 
Priorität 

attestiert, 
der 

Frauenanteil 
ist 

deutlich 
angestiegen, 

bei 
den 

neu 
eingestellten 

W
issenschaftlerInnen ist der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch und Teilzeitbeschäftigung 

w
ird sow

ohl bei Frauen als auch bei M
ännern häufiger. D

ieses deutet auf einen W
andel der 

Arbeitsbedingungen in der außeruniversitären Forschung hin. Trotzdem
 besteht w

eiterhin 
H

andlungsbedarf. 
D

enn die 
Entw

icklung 
verläuft nicht in allen 

Forschungseinrichtungen 
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gleichm
äßig – w

ährend einige eine dynam
ische Entw

icklung aufw
eisen, zeigen andere eher 

Anzeichen einer Stagnation. 

N
ähere D

etails zur Erhebung und zu den Ergebnissen: 

http://w
w

w.fem
tech.at/fileadm

in/dow
nloads/W

issen/W
P78_W

achstum
 

im
 

W
andel 

G
leichstellungserhebung_2014.pdf 

3. G
enderkriterien 

Bereits 
im

 
Jahr 

2010 
w

urden 
in 

den 
Basisprogram

m
en 

der 
Ö

sterreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft 

m
bH

 
(FFG

) 
G

ender 
Aspekte 

im
 

Bew
ertungsschem

a 
eingeführt. D

iese G
ender Aspekte w

urden in folgenden Kriterien abgebildet: 

►
 

G
ender Aspekt im

 Projektinhalt und positive Folgew
irkungen 

►
 

G
eschlechterspezifische Ausgew

ogenheit im
 Projekt und 

►
 

G
eschlechterspezifisch ausgew

ogene Arbeitsbedingungen im
 U

nternehm
en. 

Im
 Jahr 2011 ist es gelungen, auch in den Bereichen Strukturprogram

m
e und Them

atische 
Program

m
e der FFG

 die G
ender Aspekte im

 Bew
ertungsschem

a einzuführen. D
iese w

erden 
entsprechend w

eitergeführt. 

Im
 Zusam

m
enhang m

it der Im
plem

entierung der H
aushaltsrechtsreform

 im
 Jahr 2013 w

urden 
auf Bundesebene W

irkungsziele festgelegt, w
obei m

indestens ein Ziel je U
ntergliederung die 

tatsächliche G
leichstellung von Frauen und M

ännern behandeln m
uss. U

m
 die Erreichung des 

festgelegten Zieles „Erhöhung des Anteils von Frauen in qualifizierten Positionen im
 Bereich 

Forschung, Technologie und Innovation (FTI-Bereich)“ zu unterstützen, w
ird auf den Anteil an 

Projektleiterinnen in den geförderten Projekten der FFG
 und auf die Erhöhung des Anteils von 

Frauen in den Bew
ertungsgrem

ien (FFG
-Jury) besonderes Augenm

erk gelegt. 
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2.13 Bundesm
inisterium

 für W
issenschaft, Forschung und 

W
irtschaft 

M
it BG

Bl. I N
r. 11/2014 w

urde das Bundesm
inisteriengesetz novelliert und m

it 1. M
ärz 2014 in 

Kraft gesetzt. Som
it liegen für das Bundesm

inisterium
 für W

issenschaft, Forschung und 
W

irtschaft 
nur 

D
aten 

zum
 

31. 
12. 

2015 
vor. 

D
ie 

D
aten 

zum
 

31. 
12. 

2013 
des 

Bundesm
inisterium

s für W
irtschaft, Fam

ilie und Jugend und des Bundesm
inisterium

s für 
W

issenschaft 
und 

Forschung 
sind 

im
 

10. G
leichbehandlungsbericht 

des 
Bundes 

2014 
enthalten.  

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.13.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 232 Alle Beschäftigten des BM
W

FW
 nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
- 

- 
- 

- 
- 

1.179 
708 

60%
 

471 
40%

 

nachgeordneter 
Bereich  

- 
- 

- 
- 

- 
1.750 

561 
32%

 
1.189 

68%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

2.929 
1.269 

43%
 

1.660 
57%

 

Tabelle 233 Alle Beschäftigten des BM
W

FW
 nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
- 

- 
- 

- 
- 

2.928 
1.269 

43%
 

1.659 
57%

 

M
ilitärischer 

D
ienst  

- 
- 

- 
- 

- 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

2.929 
1.269 

43%
 

1.660 
57%

 

Tabelle 234 Alle Beschäftigten des BM
W

FW
 nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
842 

331 
39%

 
511 

61%
 

M
aturantInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
1.013 

404 
40%

 
609 

60%
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Q
ualifikation 

2013 
2015 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

- 
- 

- 
- 

- 
1.044 

514 
49%

 
530 

51%
 

H
ilfsdienst 

- 
- 

- 
- 

- 
30 

20 
67%

 
10 

33%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

2.929 
1.269 

43%
 

1.660 
57%

 

2.13.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 235 Alle Teilbeschäftigten des BM
W

FW
 nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Zentralleitung 
- 

- 
- 

- 
- 

191 
181 

95%
 

10 
5%

 

nachgeordneter 
Bereich  

- 
- 

- 
- 

- 
221 

180 
81%

 
41 

19%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

412 
361 

88%
 

51 
12%

 

Tabelle 236 Alle Teilbeschäftigten des BM
W

FW
 nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
- 

- 
- 

- 
- 

412 
361 

88%
 

51 
12%

 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

412 
361 

88%
 

51 
12%

 

Tabelle 237 Alle Teilbeschäftigten des BM
W

FW
 nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
101 

87 
86%

 
14 

14%
 

M
aturantInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
154 

129 
84%

 
25 

16%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst * 

- 
- 

- 
- 

- 
147 

136 
93%

 
11 

7%
 

H
ilfsdienst 

- 
- 

- 
- 

- 
10 

9 
90%

 
1 

10%
 

G
esam

t 
- 

- 
- 

- 
- 

412 
361 

88%
 

51 
12%
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2.13.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 238 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
W

FW
 

Bereich W
issenschaft und Forschung 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

6 
2 

4 
33,3%

 
6 

2 
4 

33,3%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

97 
38 

59 
39,2%

 
103 

40 
63 

38,8%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

69 
47 

22 
68,1%

 
66 

44 
22 

66,7%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

21 
17 

4 
81,0%

 
28 

21 
7 

75,0%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

193 
104 

89 
53,9%

 
203 

107 
96 

52,7%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

Tabelle 239 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des BM
W

FW
 

Bereich W
irtschaft 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

17 
4 

13 
23,5%

 
15 

4 
11 

26,7%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

208 
86 

122 
41,3%

 
191 

72 
119 

37,7%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

154 
47 

107 
30,5%

 
139 

39 
100 

28,1%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

155 
39 

116 
25,2%

 
148 

31 
117 

20,9%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

534 
176 

358 
33,0%

 
493 

146 
347 

29,6%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 
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2.13.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 240 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
W

FW
 – Zentralleitung 

Bereich W
issenschaft und Forschung 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionsleiterIn, 
BereichsleiterIn 

3 
1 

2 
67%

 
3 

1 
2 

67%
 

1 
0 

1 
100%

 

G
ruppenleiterIn, 

Bereichsstellvertr
etung, AL m

it SL-
Stellvertretung 

2 
2 

0 
0%

 
2 

2 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

AbteilungsleiterIn 
28 

22 
6 

21%
 

28 
22 

6 
21%

 
- 

- 
- 

- 

FachexpertIn 
5 

2 
3 

60%
 

7 
2 

5 
71%

 
2 

0 
2 

100%
 

R
eferatsleiterIn 

42 
20 

22 
52%

 
43 

20 
23 

53%
 

8 
3 

5 
63%

 

 

Tabelle 241 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
W

FW
 – Zentralleitung 

Bereich W
irtschaft 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneralsekretärIn

*   
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

SektionsleiterIn, 
BereichsleiterIn 

8 
4 

4 
50%

 
7 

4 
3 

43%
 

- 
- 

- 
- 

G
ruppenleiterIn, 

Bereichsstellvertr
etung, AL m

it SL-
Stellvertretung 

9 
8 

1 
11%

 
5 

4 
1 

20%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
71 

45 
26 

37%
 

63 
42 

21 
33%

 
5 

4 
1 

20%
 

FachexpertIn 
3 

2 
1 

33%
 

4 
2 

2 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

R
eferatsleiterIn 

31 
19 

12 
39%

 
29 

17 
12 

41%
 

9 
4 

5 
56%

 

*Im
 D

atenblatt des Bundes-G
leichbehandlungsberichts 2014 m

it Stichtag 31.12.2013 w
aren G

eneralsekretärInnen 
nicht G

egenstand der geforderten D
atenlieferung, w

eshalb nunm
ehr die D

aten für das Jahr 2013 entsprechend 
ergänzt w

urden.   

 
 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

133 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
R

essortberichte im
 D

etail: BM
W

FW
 

 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 1 

133 

Tabelle 242 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
W

FW
 – Zentralleitung 

Nachgeordneter Bereich (Bereich W
issenschaft und Forschung) 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Zentralanstalt für M
eteorologie und G

eodynam
ik 

D
irektorIn  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Stv. D
irektorIn 

0 
0 

0 
0%

 
0 

0 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

BereichsleiterIn 
4 

3 
1 

25%
 

4 
3 

1 
25%

 
1 

1 
0 

0%
 

AbteilungsleiterIn 
14 

11 
3 

21%
 

13 
11 

2 
15%

 
1 

1 
0 

0%
 

LeiterIn 
Fachabteilung 

12 
10 

2 
17%

 
11 

10 
1 

9%
 

1 
1 

0 
0%

 

G
eologische Bundesanstalt 

D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Stv. D
irektorIn  

1 
1 

0 
0%

 
0 

0 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn  
H

auptabteilung 
1 

1 
0 

0%
 

2 
2 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

LeiterIn  
Fachabteilung 

11 
10 

1 
9%

 
11 

10 
1 

9%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn  
Verwaltung 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Ö
sterreichische Akadem

ie der W
issenschaften  

PräsidentIn 
(virtuelle Plst.) 

1 
1 

0 
0%

 
0 

0 
0 

0%
 

- 
- 

- 
     - 

D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn  
H

auptabteilung 
1 

1 
0 

0%
 

0 
0 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn 
Verwaltungsstelle
n 

2 
1 

1 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn Abteilung 
0 

0 
0 

0%
 

0 
0 

0 
0%

 
- 

- 
- 

     - 

LeiterIn Bibliothek 
1 

1 
0 

0%
 

0 
0 

0 
0%

 
- 

- 
- 

     - 

Ö
sterreichisches Archäologisches Institut 

D
irektorIn  

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

Stv. D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

LeiterIn 
Verwaltung/Perso
nal  

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

Zweigstellen-
leiterIn 

2 
1 

1 
50%

 
2 

1 
1 

50%
 

- 
- 

- 
- 

Ö
sterreichisches Institut für G

eschichtsforschung 

Stv. D
irektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Fachabteilung 

0 
0 

0 
0%

 
0 

0 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Studienbeihilfenbehörde 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

Stv. LeiterIn 
0 

0 
0 

0%
 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

AbteilungsleiterIn 
= 

LeiterIn 
der 

Stipendienstelle 
8 

1 
7 

88%
 

7 
1 

6 
86%

 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

7 
1 

6 
86%

 
9 

2 
7 

78%
 

3 
1 

2 
67%

 

LeiterIn 
der 

Stipendienstelle 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Psychologischer Studentenberatungsdienst 

LeiterIn  
Beratungsstelle 

6 
4 

2 
33%

 
6 

3 
3 

50%
 

1 
0 

1 
100%

 

Stv. 
LeiterIn 

Beratungsstelle 
6 

1 
5 

83%
 

6 
2 

4 
67%

 
1 

1 
0 

0%
 

Dokum
entationsarchiv des Ö

sterreichischen W
iderstandes 

LeiterIn 
1 

0 
1 

100%
 

0 
0 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Zentraler Hochschulsportausschuss Ö
sterreichs 

AbteilungsleiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

W
issenschaftsrat 

AbteilungsleiterIn 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

R
eferatsleiterIn 

0 
0 

0 
0%

 
0 

0 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 
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Tabelle 243 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des BM
W

FW
 –  

Nachgeordneter Bereich (Bereich W
irtschaft) 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015  

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Bundesw
ettbew

erbsbehörde 

G
eneraldirektorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Bundesam
t für Eich- und Verm

essungsw
esen (BEV) 

PräsidentIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

VizepräsidentIn 
1 

1 
0 

0%
 

0 
0 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn 
einer/s 

G
ruppe/Bereichs 

3 
3 

0 
0%

 
4 

4 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

AbteilungsleiterIn 
(BEV) 

13 
11 

2 
15%

 
14 

12 
2 

14%
 

2 
2 

0 
0%

 

LeiterIn  
Verm

essungsam
t 

33 
29 

4 
12%

 
32 

28 
4 

13%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn Eicham
t 

8 
6 

2 
25%

 
8 

6 
2 

25%
 

- 
- 

- 
- 

Burghauptm
annschaft 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

AbteilungsleiterIn  
20 

13 
7 

35%
 

20 
13 

7 
35%

 
- 

- 
- 

- 

Bundesm
obilienverw

altung 

LeiterIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Beschussäm
ter 

LeiterIn 
2 

2 
0 

0%
 

2 
2 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

2.13.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 244 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des BM

W
FW

 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
- 

- 
- 

- 
- 

64 
31 

48%
 

33 
52%

 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

- 
- 

- 
- 

- 
43 

29 
67%

 
14 

33%
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2.13.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 245 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

W
FW

 
Bereich W

issenschaft und Forschung 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  * 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on 
11 

7 
63,6%

 
4 

36,4%
 

11 
7 

63,6%
 

4 
36,4%

 

D
isziplinarkom

m
ission 

12 
4 

33,3%
 

8 
66,7%

 
10 

4 
40%

 
6 

60%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  ** 
6 

3 
50%

 
3 

50%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

Berufungskom
m

ission  ** 
6 

3 
50%

 
3 

50%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

 * 
Prüfungskom

m
ission: w

ird im
 R

ahm
en des Verw

altungsübereinkom
m

ens m
it dem

 BM
BF w

ahrgenom
m

en 
** 

M
it der Verw

altungsgerichtsnovelle 2012, BG
Bl. I N

r. 51/2012, w
urden die D

isziplinaroberkom
m

ission und 
die Berufungskom

m
ission aufgelöst. An ihre Stelle trat das Bundesverw

altungsgericht. 

Tabelle 246 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/BM

W
FW

 
Bereich W

irtschaft 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  

27 
6 

22,2%
 

21 
77,8%

 
26 

6 
23%

 
20 

77%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
18 

2 
11,1%

 
16 

88,9%
 

7 
2 

29%
 

5 
71%

* 

D
isziplinarkom

m
ission 

12 
5 

41,7%
 

7 
58,3%

 
10 

4 
25%

 
6 

75%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
9 

3 
33,3%

 
6 

66,7%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Berufungskom
m

ission  
10 

2 
20%

 
8 

80%
 

- 
- 

- 
- 

- 

 * 
D

er Ü
berhang an m

ännlichen M
itgliedern resultiert daraus, dass die M

itglieder/-innen jew
eils nur 1x gezählt 

w
urden und die angeführten 2 w

eiblichen M
itglieder in allen 5 Senaten m

it dem
 Vorsitz betraut sind. 
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Tabelle 247 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

W
FW

 
Bereich W

issenschaft und Forschung 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachungs-
kom

m
ission im

 
Einzelfall  

6 
3 

50%
 

3 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission  

9 
5 

55,5%
 

4 
44,5%

 
9 

5 
55,5%

 
4 

44,5%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

14 
7 

50%
 

7 
50%

 
14 

7 
50%

 
7 

50%
 

Tabelle 248 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/BM

W
FW

 
Bereich W

irtschaft 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Begutachungs-
kom

m
ission im

 
Einzelfall  

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

Ständige Be-
gutachtungsko
m

m
ission 

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Aufnahm
ekom

m
ission  

33 
13 

39,4%
 

20 
60,6%

 
33 

13 
39,4%

 
20 

60,6%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 249 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

W
FW

 
Bereich W

issenschaft und Forschung 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beirat für 
M

ediation 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

2 
1 

50%
 

1 
50%
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Tabelle 250 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/BM

W
FW

 
Bereich W

irtschaft 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
92 

27 
29,3%

 
65 

70,7%
 

54 
19 

35,2%
 

35 
64,8%

* 

* 
D

ie M
itglieder w

urden pro M
itgliedschaft des jew

eiligen Beirates gezählt. 

2.13.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 251 Ausbildungen/BM
W

FW
 

Bereich W
issenschaft und Forschung 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
20 

9 
45%

 
11 

55%
 

22 
12 

55%
 

10 
45%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

1.966 
1.313 

67%
 

653 
33%

 
2.201 

1.527 
69%

 
674 

31%
 

Tabelle 252 Ausbildungen/BM
W

FW
 

Bereich W
irtschaft 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
317 

188 
59,3%

 
129 

40,7%
 

96 
58 

60,4%
 

38 
39,6%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 

4.518 
1.654 

36,6%
 

2.864 
63,4%

 
2.346 

1.099 
46,8%

 
1.247 

53,2%
 

2.13.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 253 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

W
FW

 
Bereich W

issenschaft und Forschung 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 
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Tabelle 254 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/BM

W
FW

 
Bereich W

irtschaft 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.13.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 255 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
W

FW
 

Bereich W
issenschaft und Forschung 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
8 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
231 

Tabelle 256 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/BM
W

FW
 

Bereich W
irtschaft 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
4 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
18 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
1.097 

2.13.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

B
ER

EIC
H

 W
ISSEN

SC
H

A
FT U

N
D

 FO
R

SC
H

U
N

G
 

D
as Bundesm

inisterium
 für W

issenschaft, Forschung und W
irtschaft – Verw

altungsbereich 
W

issenschaft 
und 

Forschung 
bekennt 

sich 
zu 

einer 
aktiven 

G
leichbehandlungs- 

und 
Frauenförderungspolitik 

um
 

die 
faktische 

G
leichstellung 

von 
Frauen 

und 
M

ännern 
zu 

gew
ährleisten. 

D
er Frauenförderungsplan des BM

W
FW

 (BG
Bl II N

r. 379/2014), kundgem
acht am

 23. 
D

ezem
ber 

2014, 
ist 

ein 
zentrales 

Instrum
ent 

dazu 
und 

die 
dort 

definierten 
Ziele 

und 
M

aßnahm
en 

gilt 
es 

im
 

Verw
altungsbereich 

W
issenschaft 

und 
Forschung 

schrittw
eise 

um
zusetzen. 
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D
ie Ziele und M

aßnahm
en zum

 A
bbau der B

enachteiligung von Frauen im
 D

etail: 

C
hancengleichheit: 

Förderung der Erw
erbsbeteiligung von Frauen auf allen H

ierarchieebenen in allen Funktionen 
und 

Tätigkeiten 
durch 

flexible 
Arbeitszeiten 

und 
–form

en, 
ein 

darauf 
abgestim

m
tes 

W
eiterbildungsangebot, bedarfsorientierte Kinderbetreuungsangebote und die Erm

utigung von 
Vätern, sich an der Betreuungsarbeit zu beteiligen. 

Personalplanung und -entw
icklung: 

Verstärkte Integration von Frauenförderung in die Personalplanung und -entw
icklung des 

R
essorts, um

 das Potenzial der Frauen zu fördern. 

B
ew

usstseinsbildung: 

Förderung der G
ender- und D

iversitätskom
petenz aller Führungskräfte. Spezifische Förderung 

der beruflichen Identität und des Selbstbew
usstseins von Frauen, um

 ihre Bereitschaft zu 
erhöhen, Einfluss zu nehm

en, m
itzugestalten, Entscheidungen zu treffen und Verantw

ortung 
zu übernehm

en. 

A
usgleich bestehender B

elastungen: 

Erhöhung 
der 

Vereinbarkeit 
beruflicher 

und 
privater 

– 
insbesondere 

fam
iliärer 

– 
Verpflichtungen 

für 
Frauen 

und 
M

änner. 
Schaffung 

eines 
diskrim

inierungsfreien 
Arbeitsum

feldes 
durch 

das 
Anstreben 

von 
Vereinbarkeit 

von 
Beruf 

und 
fam

iliären 
Verpflichtungen für Frauen und M

änner. 

Elternkarenz: 

Förderung 
der 

Akzeptanz 
der 

Inanspruchnahm
e 

von 
Elternkarenzzeiten 

und 
Teilzeitbeschäftigungen gleicherm

aßen durch Frauen als auch durch M
änner im

 R
essort. 

Erhöhung des Frauenanteils: 

U
nter der Berücksichtigung von m

öglichen N
achbesetzungen, Anhebung des Frauenanteils 

gem
äß den Vorgaben der §§ 11 ff B

-G
lBG

 in den Verw
endungs- und Entlohnungsgruppen, in 

denen Frauen unterrepräsentiert sind (w
eniger als 50 %

). 

Eine 
aktive 

G
leichstellungspolitik 

soll 
die 

Förderung 
einer 

positiven 
Einstellung 

zur 
Berufstätigkeit von Frauen auf allen H

ierarchieebenen in allen Funktionen und Tätigkeiten, und 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fam

ilie und Beruf gew
ährleisten. 

Im
 Jahr 2013 w

urde dem
 Bundesm

inisterium
 für W

issenschaft und Forschung (nunm
ehr: 

Bundesm
inisterium

 
für 

W
issenschaft, 

Forschung 
und 

W
irtschaft 

– 
Verw

altungsbereich 
W

issenschaft und Forschung) die Zertifizierung Audit berufundfam
ilie verliehen. Zuerkannt 
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w
urde 

diese 
Zertifizierung 

insbesondere 
w

egen 
der 

Förderung 
der 

Vereinbarkeit 
von 

beruflichen und privaten Aufgaben für alle M
itarbeiterinnen und M

itarbeiter, strategischer 
U

m
setzung von zielgerichteten M

aßnahm
en und Ausbau von Angeboten in den Bereichen 

Inform
ations- und Kom

m
unikationspolitik, Führungskultur, Personalentw

icklung, Service für 
Fam

ilien, Elternschaft, 
Karenz und Berufsrückkehr sow

ie der 
G

esundheitsförderung zur 
O

ptim
ierung einer fam

ilienbew
ussten Personalpolitik. 

B
ER

EIC
H

 W
IR

TSC
H

A
FT 

D
em

 Bundesm
inisterium

 für W
issenschaft, Forschung und W

irtschaft – Verw
altungsbereich 

W
irtschaft ist die Schaffung fairer R

ahm
enbedingungen und die C

hancengleichheit von 
M

ännern und Frauen im
 R

ahm
en der bestehenden dienstrechtlichen M

öglichkeiten ein großes 
Anliegen. D

ie Schaffung eines frauen- und fam
ilienfreundlichen Arbeitsum

feldes ist Teil der 
U

nternehm
enskultur 

des 
BM

W
FW

. 
Ein 

Ziel 
der 

Personalpolitik 
ist 

die 
Anhebung 

des 
Frauenanteils insbesondere in höherw

ertigen Verw
endungen. 

Frauenförderungsplan 

D
ie im

 Frauenförderungsplan (BG
Bl. II N

r. 379/2014) festgeschriebenen und vom
 R

essort 
angestrebten Ziele beinhalten: 

■ 
die Erhöhung des Frauenanteils in allen Verw

endungs-, Entlohnungs-, Bew
ertungs- und 

Funktionsgruppen 
sow

ie 
in 

Führungsfunktionen 
des 

Bundesm
inisterium

s 
und 

nachgeordneter D
ienststellen;  

■ 
die Anhebung des Frauenanteils in allen Entscheidungsstrukturen (Leitungsfunktionen, 
Kom

m
issionen 

und 
G

rem
ien) 

und 
die 

verstärkte 
Einbindung 

von 
Frauen 

in 
Entscheidungsprozesse;  

■ 
die nachhaltige G

ew
ährung von C

hancengleichheit für Frauen durch gezielte Förderung 
einer positiven Einstellung zur Berufstätigkeit von Frauen bei allen Bediensteten im

 
R

essort;  

■ 
durch eine gezielte Personalplanung und -entw

icklung das Potenzial der Frauen zu nutzen, 
insbesondere 

durch 
C

hancengleichheit 
von 

Frauen 
und 

M
ännern 

bei 
Aus- 

und 
W

eiterbildung, Entlohnung und Aufstieg;  

■ 
die aktive M

itgestaltung von M
aßnahm

en zur Stärkung der beruflichen Identität von Frauen 
sow

ie 
zur 

Förderung 
ihrer 

Bereitschaft, 
Einfluss 

zu 
nehm

en, 
m

itzugestalten, 
Entscheidungen zu treffen und Verantw

ortung zu übernehm
en, durch die Führungskräfte 

des R
essorts;  

■ 
die 

Verankerung 
der 

G
ender 

M
ainstream

ing-/ 
G

ender 
Budgeting-Strategie 

in 
allen 

Tätigkeitsbereichen des R
essorts; 

■ 
die Förderung der Inanspruchnahm

e von Elternkarenzurlaub durch M
änner und die 

O
ptim

ierung der Vereinbarkeit von fam
iliären Verpflichtungen und beruflichen Interessen.  
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Zertifikat "A
udit berufundfam

ilie" 

D
as R

essort nim
m

t seit m
ehreren Jahren am

 "Audit berufundfam
ilie" teil und ist m

ittlerw
eile 

seit 2002 im
 R

ahm
en des Audits zertifiziert. Im

 N
ovem

ber 2013 w
urde dem

 nunm
ehrigen 

BM
W

FW
 

– 
Verw

altungsbereich 
W

irtschaft 
letztlich 

das 
Zertifikat 

„Audit 
berufundfam

ilie“ 
verliehen und hierm

it das kontinuierliche Engagem
ent des BM

W
FW

 für die Vereinbarkeit von 
Fam

ilie und Beruf gew
ürdigt. Auch ist das R

ezertifizierungsverfahren für das R
essort im

 
R

ahm
en des Audits derzeit im

 G
ange. 

W
eiterhin 

fördert 
das 

BM
W

FW
 

flexible 
Arbeitszeitgestaltung, 

die 
R

ücksichtnahm
e 

auf 
Teilzeitbeschäftigte 

bei 
der 

Anordnung 
von 

Sitzungsterm
inen, 

das 
Angebot 

eines 
Betriebskindergartnes u.v.m

. und tragen diese Aspekte zur O
ptim

ierung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Fam

ilie bei. Im
 Beobachtungszeitraum

 konnte allen Bediensteten, die aufgrund 
fam

iliärer 
Verpflichtungen 

eine 
Teilzeitbeschäftigung 

angestrebt 
haben, 

diese 
erm

öglicht 
w

erden.  

D
ie 

Bereitstellung 
von 

Inform
ationen 

über 
Entw

icklungen 
und 

gesetzliche 
R

ahm
enbedingungen 

im
 

Bereich 
der 

G
leichbehandlung 

und 
Frauenförderung 

erfolgt 
um

fassend durch das Intranet sow
ie durch entsprechende Inform

ationsveranstaltungen, in die 
auch karenzierte Bedienstete eingebunden w

erden. 

G
ender M

ainstream
ing und W

ork life balance in der A
us- und W

eiterbildung 

D
en M

itarbeiter/innen steht ein um
fassendes Angebot an Aus- und W

eiterbildungsm
aßnahm

en 
zur Verfügung.  

Zu den Them
en "G

ender M
ainstream

ing“ sow
ie "Beruf und Fam

ilie - W
ork life balance" w

erden 
ressortintern Sem

inare angeboten, um
 auf allen H

ierarchieebenen die Bew
usstseinsbildung 

dafür 
zu 

unterstützen 
und 

voranzutreiben. 
Auch 

w
urden 

im
 

R
ahm

en 
einer 

Advanced 
Leadership Ausbildung „G

esundes Führen“ in den Jahren 2014/2015 Führungskräfte im
 

H
inblick auf diese Them

enbereiche sensibilisiert. 

D
urch das Angebot von "Inhouse-Kom

paktsem
inaren", die halbtägig am

 Vorm
ittag stattfinden, 

sow
ie von Sprachkursen am

 Vorm
ittag w

ird insbesondere teilzeitbeschäftigten Frauen die 
Teilnahm

e an Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en erm

öglicht. 

D
as R

essort nim
m

t w
eiters seit m

ehreren Jahren an dem
 Projekt C

ross M
entoring im

 
Bundesdienst teil. 

A
rbeitsgruppe "G

ender M
ainstream

ing/G
ender B

udgeting" 

Ein w
eiterer Schritt zur Förderung der G

leichstellung ist die im
 Jahr 2009 eingerichtete 

Arbeitsgruppe für G
ender M

ainstream
ing, die ein Instrum

ent zur regelm
äßigen Integration der 

G
leichstellungsperspektive in alle Tätigkeitsbereiche des R

essorts darstellt. 
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2.14 Parlam
entsdirektion 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.14.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 257 Alle Beschäftigten der Parl.dion nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
445 

222 
50%

 
223 

50%
 

451 
223 

49%
 

228 
51%

 

Tabelle 258 Alle Beschäftigten der Parl.dion nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
445 

222 
50%

 
223 

50%
 

451 
223 

49%
 

228 
51%

 

G
esam

t 
445 

222 
50%

 
223 

50%
 

451 
223 

49%
 

228 
51%

 

Tabelle 259 Alle Beschäftigten der Parl.dion nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

143 
80 

56%
 

63 
44%

 
156 

87 
56%

 
69 

44%
 

M
aturantInnen * 

64 
40 

62,5%
 

24 
37,5%

 
67 

42 
63%

 
25 

37%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

201 
82 

41%
 

119 
59%

 
193 

76 
39%

 
117 

61%
 

H
ilfsdienst 

37 
20 

54%
 

17 
46%

 
35 

18 
51%

 
17 

49%
 

G
esam

t 
445 

222 
50%

 
223 

50%
 

451 
223 

49%
 

228 
51%
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2.14.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 260 Alle Teilbeschäftigten der Parl.dion nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
57 

44 
77%

 
13 

23%
 

66 
44 

67%
 

22 
33%

 

Tabelle 261 Alle Teilbeschäftigten der Parl.dion nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
57 

44 
77%

 
13 

23%
 

66 
44 

67%
 

22 
33%

 

G
esam

t 
57 

44 
77%

 
13 

23%
 

66 
44 

67%
 

22 
33%

 

Tabelle 262 Alle Teilbeschäftigten der Parl.dion nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

19 
15 

79%
 

4 
21%

 
26 

18 
69%

 
8 

31%
 

M
aturantInnen 

6 
5 

83%
 

1 
17%

 
4 

3 
75%

 
1 

25%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

27 
19 

70%
 

8 
30%

 
31 

19 
61%

 
12 

39%
 

H
ilfsdienst 

5 
5 

100%
 

0 
0%

 
5 

4 
80%

 
1 

20%
 

G
esam

t 
57 

44 
77%

 
13 

23%
 

66 
44 

67%
 

22 
33%
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2.14.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 263 Höchste besoldungsrechtlichen Einstufungen der Parlam
entsdirektion 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

18 
7 

11 
38,9%

 
18 

8 
10 

44,4%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

74 
40 

34 
54,1%

 
87 

49 
38 

56,3%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

25 
14 

11 
56,0%

 
30 

16 
14 

53,3%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

18 
9 

9 
50,0%

 
19 

9 
10 

47,4%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

135 
70 

65 
51,9%

 
154 

82 
72 

53,2%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.14.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 264 Ressortspezifische Leitungsfunktionen der Parlam
entsdirektion 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 bis 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Parlam
ents-

direktorIn 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Parlam
ents-

vizedirektorIn 
2 

1 
1 

50%
 

2 
1 

1 
50%

 
- 

- 
- 

- 

D
ienstleiterIn 

7 
4 

3 
43%

 
7 

4 
3 

43%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn einer 
unterhalb eines  
D

ienstes 
angesiedelten 
O

rganisationseinh
eit  

32 
17 

15 
47%

 
34 

17 
17 

50%
 

4 
1 

3 
  75%
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2.14.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 265 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen der Parlam

entsdirektion 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
3 

1 
33%

 
2 

67%
 

5 
3 

60%
 

2 
40%

 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

3 
2 

67%
 

1 
33%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

2.14.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 266 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/Parlam

entsdirektion 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion 

44 
21 

47,7%
 

23 
52,3%

 
44 

21 
47,7%

 
23 

52,3%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
7 

6 
85,7%

 
1 

14,3%
 

7 
6 

85,7%
 

1 
14,3%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

12 
7 

58,3%
 

5 
41,7%

 
12 

6 
50%

 
6 

50%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

Berufungskom
m

ission  * 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

D
ie 

Zusam
m

ensetzung 
der 

Aufnahm
ekom

m
issionen 

richtet 
sich 

nach 
den 

jew
eiligen 

Ausschreibungen. Selbstverständlich ist gew
ährleistet, dass von D

ienstgeberseite zum
indest 

eine Frau entsandt w
ird. 

* 
D

ie Berufungskom
m

ission w
urde m

it 31.12.2013 aufgelöst. 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: Tabelle 267 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/Parlam

entsdirektion 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%
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2.14.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 268 Ausbildungen/Parlam
entsdirektion 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
61 

39 
64%

 
22 

36%
 

51 
36 

70,5%
 

15 
29,5%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 

504 
247 

49%
 

257 
51%

 
402 

254 
63%

 
148 

37%
 

2.14.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 269 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/Parl.dion 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.14.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 270 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/Parl.dion 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.14.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Zur 
besseren 

Vereinbarkeit 
von 

Berufstätigkeit 
und 

Privatleben 
erm

öglicht 
die 

Parlam
entsdirektion den M

itarbeiterinnen und M
itarbeitern sow

ohl Teilzeitbeschäftigung als 
auch Telearbeit. 
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2.15 Präsidentschaftskanzlei 
D

er G
esam

tpersonalstand w
ies zum

 betreffenden Stichtag folgenden W
ert aus: 

 
 

2.15.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 271 Alle Beschäftigten der Präs.kanzlei nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t* 
74 

37 
50%

 
37 

50%
 

73 
38 

52%
 

35 
48%

 

Tabelle 272 Alle Beschäftigten der Präs.kanzlei nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
72 

37 
51%

 
35 

49%
 

71 
38 

54%
 

33 
46%

 

M
ilitärischer 

D
ienst * 

2 
0 

0%
 

2 
100%

 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

G
esam

t 
74 

37 
50%

 
37 

50%
 

73 
38 

52%
 

35 
48%

 

Tabelle 273 Alle Beschäftigten der Präs.kanzlei nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

16 
5 

31%
 

11 
69%

 
16 

6 
37,5%

 
10 

62,5%
 

M
aturantInnen* 

23 
16 

70%
 

7 
30%

 
24 

17 
71%

 
7 

29%
 

Fachdienst/
M

ittlerer D
ienst 

31 
13 

42%
 

18 
58%

 
29 

12 
41%

 
17 

59%
 

H
ilfsdienst 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 
4 

3 
75%

 
1 

25%
 

G
esam

t 
74 

37 
50%

 
37 

50%
 

73 
38 

52%
 

35 
48%
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2.15.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 274 Alle Teilbeschäftigten der Präs.kanzlei nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

Tabelle 275 Alle Teilbeschäftigten der Präs.kanzlei nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

Tabelle 276 Alle Teilbeschäftigten der Präs.kanzlei nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

M
aturantInnen 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 

2.15.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 277 Höchste besoldungsrechtlichen Einstufungen der Präs.kanzlei 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

5 
1 

4 
20,0%

 
4 

1 
3 

25,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

8 
3 

5 
37,5%

 
8 

3 
5 

37,5%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

14 
8 

6 
57,1%

 
14 

8 
6 

57,1%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

3 
0 

3 
0,0%

 
3 

0 
3 

0,0%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

30 
12 

18 
40,0%

 
29 

12 
17 

41,4%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
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D
ienststellen, R

ichterInnen in Landesgerichten  
*** 

R
eferatsleitung, Leitung m

ittlerer  kleinerer nachgeordneter D
ienststellen, R

eferentInnen in höherer 
Verw

endung 
**** 

SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw
endung 

2.15.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 278 Ressortspezifische Leitungsfunktionen der Präs.kanzlei 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 bis 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

Kabinetts-
direktorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Kabinettsvize-
direktorIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

AbteilungsleiterIn 
10 

8 
2 

20%
 

10 
8 

2 
20%

 
- 

- 
- 

- 

2.15.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 279 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen der Präs.kanzlei 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
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2.15.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 280 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/Präs.kanzlei 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssion  

3 
0 

0%
 

3 
100%

 
3 

0 
0%

 
3 

100%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

4 
4 

100%
 

0 
0%

 

D
isziplinarkom

m
ission 

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Berufungskom
m

ission 
2 

0 
0%

 
2 

100%
 

m
it 31.12.2013 eingestellt 

Tabelle 281 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/Präs.kanzlei 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Kom
m

issionen 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

4 
2 

50%
 

2 
50%

 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 282 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/Präs.kanzlei 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

2 
0 

0%
 

2 
100%
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2.15.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 283 Ausbildungen/Präs.kanzlei 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

3 
2 

67%
 

1 
33%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge) 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

2.15.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 284 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/Präs.kanzlei 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.15.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 285 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/Präs.kanzlei 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
1 

2.15.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Siehe dazu die Entschließung des Bundespräsidenten betreffend den Frauenförderungsplan 
der Präsidentschaftskanzlei, BG

Bl. II N
r. 37/2016. 
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2.16 Rechnungshof 
D

er G
esam

tpersonalstand w
ies zum

 betreffenden Stichtag folgenden W
ert aus: 

 
 

2.16.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 286 Alle Beschäftigten des RH nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
298 

133 
45%

 
165 

55%
 

294 
139 

47%
 

155 
53%

 

Tabelle 287 Alle Beschäftigten des RH nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
298 

133 
45%

 
165 

55%
 

294 
139 

47%
 

155 
53%

 

G
esam

t 
298 

133 
45%

 
165 

55%
 

294 
139 

47%
 

155 
53%

 

Tabelle 288 Alle Beschäftigten des RH nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

213 
78 

37%
 

135 
63%

 
212 

84 
40%

 
128 

60%
 

M
aturantInnen 

30 
14 

47%
 

16 
53%

 
27 

14 
52%

 
13 

48%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

48 
39 

81%
 

9 
19%

 
48 

39 
81%

 
9 

19%
 

H
ilfsdienst 

7 
2 

29%
 

5 
71%

 
7 

2 
29%

 
5 

71%
 

G
esam

t 
298 

133 
45%

 
165 

55%
 

294 
139 

47%
 

155 
53%

 

2.16.2 Teilbeschäftigte 
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Tabelle 289 Alle Teilbeschäftigten des RH nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
34 

28 
82%

 
6 

18%
 

35 
28 

80%
 

7 
20%

 

Tabelle 290 Alle Teilbeschäftigten des RH nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
34 

28 
82%

 
6 

18%
 

35 
28 

80%
 

7 
20%

 

G
esam

t 
34 

28 
82%

 
6 

18%
 

35 
28 

80%
 

7 
20%

 

Tabelle 291 Alle Teilbeschäftigten des RH nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

18 
13 

72%
 

5 
28%

 
20 

15 
75%

 
5 

25%
 

M
aturantInnen 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

12 
12 

100%
 

0 
0%

 
11 

11 
100%

 
0 

100%
 

G
esam

t 
34 

28 
82%

 
6 

18%
 

35 
28 

80%
 

7 
20%
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2.16.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 292 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des RH
 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

10 
4 

6 
40,0%

 
10 

5 
5 

50,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

195 
69 

126 
35,4%

 
191 

72 
119 

37,7%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

29 
13 

16 
44,8%

 
26 

13 
13 

50,0%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

11 
8 

3 
72,7%

 
12 

9 
3 

75,0%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

245 
94 

151 
38,4%

 
239 

99 
140 

41,4%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.16.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 293 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des RH
 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

SektionschefIn 
5 

4 
1 

20%
 

5 
3 

2 
40%

 
2 

1 
1 

50%
 

AL m
it SL-

Stellvertretung 
5 

2 
3 

60%
 

5 
2 

3 
60%

 
1 

0 
1 

100%
 

AbteilungsleiterIn 
26 

18 
8 

31%
 

26 
20 

6 
23%

 
7 

5 
2 

29%
 

AL-Stellver-
tretung, 
PrüfungsleiterIn* 

53 
35 

18 
34%

 
54 

36 
18 

33%
 

8 
5 

3 
38%

 

* 
jeder AL-Stv ist auch PrüfungsleiterIn; 
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2.16.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 294 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen der Präs.kanzlei 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
1 

0 
0%

 
1 

100%
 

2.16.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 295 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/RH

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  

16 
6 

37,5%
 

10 
62,5%

 
18 

7 
38,9%

 
11 

61,1%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
6 

3 
50%

 
3 

50%
 

6 
4 

66,7%
 

2 
33,3%

 

D
isziplinarkom

m
issionen  

13 
5 

38,5%
 

8 
61,5%

 
13 

5 
38,5%

 
8 

61,5%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
4 

1 
25%

 
3 

75%
 

- 
- 

- 
- 

- 

Berufungskom
m

ission  
5 

1 
20 

4 
80%

 
- 

- 
- 

- 
- 

Tabelle 296 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/RH

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Begutachtungsk
om

m
issionen im

 
Einzelfall  

132 
68 

51,5%
 

64 
48,5%

 
28 

10 
35,7%

 
18 

64,3%
 

Aufnahm
ekom

m
ission 

11 
7 

63,6%
 

4 
36,4%

 
11 

8 
72,7%

 
3 

27,3%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 
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Tabelle 297 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/RH

 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Fachbeirat/ 
Stat. 
Zentralkom

m
issi

on 

14 
4 

28,6%
 

10 
71,4%

 
16 

6 
37,5%

 
10 

62,5%
 

N
utzerbeirat/ 

Bundesbeschaff
ung 

2 
2 

100%
 

0 
0%

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

N
utzerbeirat/ 

Buchhaltungsag
entur  

3 
2 

66,7%
 

1 
33,3%

 
3 

3 
100%

 
0 

0%
 

2.16.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 298 Ausbildungen/RH
 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
15 

5 
33,3%

 
10 

66,7%
 

30 
17 

56,7%
 

13 
43,3%

 

Berufsbegleiten
de 
M

anagem
ent- u. 

Führungskräftel
ehrgänge 

40 
20 

50%
 

20 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

2.16.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 299 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/RH

 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.16.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 300 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/RH
 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 
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Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.16.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
er R

echnungshof bekennt sich zum
 G

rundsatz der G
leichw

ertigkeit und G
leichstellung der 

G
eschlechter, zu den Anliegen der Frauenförderung und zur Schaffung von positiven und 

Karriere 
fördernden 

Bedingungen 
für 

Frauen 
und 

sorgt 
für 

die 
C

hancengleichheit 
der 

G
eschlechter. 

An 
der 

Zielerreichung 
der 

G
leichstellung 

der 
G

eschlechter 
haben 

alle 
M

itarbeiterinnen und M
itarbeiter des R

echnungshofes m
itzuw

irken. 

M
aßnahm

en zur Frauenförderung finden im
 R

echnungshof in der Personalplanung und in der 
O

rganisationsentw
icklung 

ihren 
adäquaten 

N
iederschlag. 

D
er 

R
echnungshof 

strebt 
eine 

Ausgew
ogenheit der G

eschlechterverteilung, insbesondere in den Leitungsfunktionen, an. 
Jeder 

Form
 

von 
diskrim

inierendem
 

Vorgehen 
oder 

Verhalten 
gegenüber 

Frauen 
ist 

entgegenzutreten. D
iese M

aßnahm
en sind insbesondere von allen Personen in leitenden 

Funktionen im
 R

echnungshof m
it zu tragen. 

In 
diesem

 
Sinne 

w
erden 

vom
 

R
echnungshof 

folgende 
Vorschläge 

zum
 

Abbau 
von 

Benachteiligungen von Frauen überm
ittelt, die im

 R
echnungshof bereits angew

endet w
erden: 

1. Bei Stellenausschreibungen sollte auf die verm
ehrte Bew

erbung von Frauen geachtet 
w

erden und insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen von höherw
ertigen Funktionen 

sollten Frauen aktiv angesprochen w
erden sich zu bew

erben. 

2. G
endersem

inare 
für 

Führungskräfte 
zur 

Bew
usstseinsschaffung, 

w
eil 

diese 
erste 

Personalentw
ickler sind. 

3. Eine m
öglichst flexible Verw

endung von M
itarbeiterinnen und M

itarbeitern (auch im
 

Prüfdienst), 
um

 
Voll- 

und 
Teilzeitbeschäftigten 

die 
effiziente 

Erfüllung 
ihres 

Aufgabenbereiches sow
ohl im

 Sinne einer W
ahrnehm

ung fam
iliärer Verpflichtungen als 

auch einer ausgew
ogenen W

ork-Life-Balance zu erm
öglichen. 

4. D
ie aktive Förderung des W

iedereinstieges von M
itarbeiterinnen in den Beruf nach 

Beendigung 
eines 

Karenzurlaubes 
durch 

die 
M

öglichkeit 
zur 

Teilnahm
e 

an 
Integrationsm

odulen. 

5. D
er berufliche Aufstieg von M

itarbeiterinnen ist durch vorrangige Zulassung zu externen 
Bildungsveranstaltungen, insbesondere zur Führungskräfteausbildung, zu fördern. 
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2.17 Verfassungsgerichtshof 
D

er G
esam

tpersonalstand w
ies zum

 betreffenden Stichtag folgenden W
ert aus: 

 
 

2.17.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 301 Alle Beschäftigten des VfG
H nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
95 

64 
67%

 
31 

33%
 

91 
58 

64%
 

33 
36%

 

Tabelle 302 Alle Beschäftigten des VfG
H nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
95 

64 
67%

 
31 

33%
 

91 
58 

64%
 

33 
36%

 

G
esam

t 
95 

64 
67%

 
31 

33%
 

91 
58 

64%
 

33 
36%

 

Tabelle 303 Alle Beschäftigten des VfG
H nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013
2015

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

46 
26 

57%
 

20 
43%

 
45 

23 
51%

 
22 

49%
 

M
aturantInnen 

9 
8 

89%
 

1 
11%

 
8 

7 
87,5%

 
1 

12,5%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

37
27

73%
10

27%
36

26
72%

10
28%

H
ilfsdienst 

3 
3 

100%
 

0 
0%

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
95 

64 
67%

 
31 

33%
 

91 
58 

64%
 

33 
36%
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2.17.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 304 Alle Teilbeschäftigten des VfG
H nach O

rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

11 
9 

82%
 

1 
18%

 

Tabelle 305 Alle Teilbeschäftigten des VfG
H nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

11 
9 

82%
 

1 
18%

 

G
esam

t 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

11 
9 

82%
 

1 
18%

 

Tabelle 306 Alle Teilbeschäftigten des VfG
H nach Q

ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

5 
5 

100%
 

0 
0%

 
8 

6 
75%

 
2 

25%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

5 
5 

100%
 

0 
0%

 
3 

3 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

11 
9 

82%
 

1 
18%

 

2.17.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 307 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des VfG
H

 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

5 
3 

2 
60,0%

 
4 

2 
2 

50,0%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

30 
18 

12 
60,0%

 
27 

13 
14 

48,1%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

1 
1 

0 
100,0%

 
2 

2 
0 

100,0%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

6 
5 

1 
83,3%

 
6 

5 
1 

83,3%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen  

höchste 
besoldungsrechtli
che  
Einstufungen 

42 
27 

15 
64,3%

 
39 

22 
17 

56,4%
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* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.17.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 308 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des VfG
H

 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 bis 31.12.2015  

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
eneralsekretärIn 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Stv. G
eneral-

sekretärIn 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Verfassungsrecht-
liches 
G

rundsatzreferat 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn 
Personalm

anage-
m

ent und 
Personalentwick-
lung  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn Inter-
nationale  
Beziehungen u. 
Protokoll  

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

M
ediensprecherIn 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Inform

ations- und 
Kom

m
unikations-

technologie  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Evidenzbüro  

1 
0 

1 
100%

 
1 

- 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn Bibliothek 
und 
Kom

m
unikation 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn  
O

rganisation, 
Projektm

anage-
m

ent und 
Evidenzbüro 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn 
Präsidialdirektion 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

LeiterIn  
Finanzen und 
W

irtschaft  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 
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Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 bis 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

LeiterIn  
Judizielle 
Angelegenheiten, 
Q

ualitäts - und 
W

issens -
m

anagem
ent 

0 
0 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

2.17.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 309 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des VfG

H
 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungs-
praktikantInnen 

2 
2 

100%
 

0 
0%

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

2.17.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 310 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/VfG

H
 

Kom
m

issionen 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
20 

8 
40%

 
12 

60%
 

19 
7 

36,8%
 

12 
63,2%

 

Tabelle 311 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/VfG

H
 

Kom
m

issionen 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

G
esam

t 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 
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Tabelle 312 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/VfG

H
 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 

2.17.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 313 Ausbildungen/VfG
H

 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
26 

14 
53,8%

 
12 

46,2%
 

14 
6 

42,8%
 

8 
57,2%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

18 
16 

88,9%
 

2 
11,1%

 
25 

14 
56%

 
11 

44%
 

2.17.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 314 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/VfG

H
 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.17.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 315 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/VfG
H

 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 
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2.17.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
er Verfassungsgerichtshof bekennt sich zu einer aktiven G

leichbehandlungspolitik, die die 
C

hancengleichheit für Frauen und M
änner gew

ährleistet. D
ie M

itarbeiterinnen und M
itarbeiter 

des G
erichtshofes erfahren jede U

nterstützung im
 H

inblick auf berufsbegleitende Fortbildung 
bzw. Absolvierung von G

rundausbildungslehrgängen. Auch M
aßnahm

en, die die Vereinbarkeit 
von Berufstätigkeit und Fam

ilie fördern, w
ie beispielsw

eise die M
öglichkeit zur Teilzeit- bzw. 

Telearbeit, w
erden w

eitestgehend um
gesetzt.  
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2.18 Verwaltungsgerichtshof 
D

er G
esam

tpersonalstand w
ies zum

 betreffenden Stichtag folgenden W
ert aus: 

 

 

2.18.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 316 Alle Beschäftigten des Vw
G

H nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
190 

97 
51%

 
93 

49%
 

192 
103 

54%
 

89 
46%

 

Tabelle 317 Alle Beschäftigten des Vw
G

H nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
121 

81 
67%

 
40 

33%
 

126 
87 

69%
 

39 
31%

 

R
ichterInnen, 

Staatsanw.  
69 

16 
23%

 
53 

77%
 

66 
16 

24%
 

50 
76%

 

G
esam

t 
190 

97 
51%

 
93 

49%
 

192 
103 

54%
 

89 
46%

 

Tabelle 318 Alle Beschäftigten des Vw
G

H nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

110 
43 

39%
 

67 
61%

 
110 

47 
43%

 
63 

57%
 

M
aturantInnen 

8 
5 

63%
 

3 
38%

 
10 

5 
50%

 
5 

50%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

61 
40 

66%
 

21 
34%

 
59 

40 
68%

 
19 

32%
 

H
ilfsdienst 

11 
9 

82%
 

2 
18%

 
13 

11 
85%

 
2 

15%
 

G
esam

t
190

97
51%

93
49%

192
103

54%
89

46%
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2.18.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 319 Alle Teilbeschäftigten des Vw
G

H nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

16 
16 

100%
 

0 
0%

 

Tabelle 320 Alle Teilbeschäftigten des Vw
G

H nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

16 
16 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

16 
16 

100%
 

0 
0%

 

Tabelle 321 Alle Teilbeschäftigten des Vw
G

H nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

4 
4 

100%
 

0 
0%

 
4 

4 
100%

 
0 

0%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

5 
5 

100%
 

0 
0%

 
8 

8 
100%

 
0 

0%
 

H
ilfsdienst 

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
4 

4 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
10 

10 
100%

 
0 

0%
 

16 
16 

100%
 

0 
0%
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2.18.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 322 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen des Vw
G

H
 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

69 
16 

53 
23,2%

 
66 

16 
50 

24,2%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

6 
3 

3 
50,0%

 
5 

2 
3 

40,0%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

2 
1 

1 
50,0%

 
2 

1 
1 

50,0%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

7 
5 

2 
71,4%

 
7 

6 
1 

85,7%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

84 
25 

59 
29,8%

 
80 

25 
55 

31,3%
 

* 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.18.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 323 Ressortspezifische Leitungsfunktionen des Vw
G

H
 

Leitungsfunktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
e-

sam
t 

M
 

F 
Frauen- 
anteil 

G
e-

sam
t 

M
 

F 
Frauen- 
anteil 

G
e-

sam
t 

M
 

F 
Frauen- 
anteil 

Präsident/in 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

Vizepräsident/in 
1 

1 
0 

0%
 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

R
ichter/innen des VwG

H
 

der G
ehaltsgruppe R

3  
67 

51 
16 

24%
 

64 
49 

15 
23,4%

 
2 

2 
0 

0%
 

Präsidialvorstand/-
vorständin (R

ichter/in) 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Leiter/in des 
Evidenzbüros 
(R

ichter/in)  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Leiter/in M
edienstelle 

(R
ichter/in)  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 

Leiter/in Bereich 
Personalm

angem
ent, 

Personalentwicklung 
und allgem

eine 
Präsidial-
angelegenheiten  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 
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Leitungsfunktion 
Stichtag  

31.12.2013 
Stichtag  

31.12.2015 
Neubesetzungen  

31.12.2013 – 31.12.2015 

Leiter/in Bereich 
Inform

ations - und 
Kom

m
unikationstechno-

logie, Servicestelle  

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Leiter/in Bereich 
Finanzen, C

ontrolling 
und W

irtschaft  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Leiter/in Bibliothek 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Leiter/in Budget- und 
C

ontrolling  
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

Leiter/in G
eschäftsstelle 

des Evidenzbüros  
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Leiter/in W
irtschaftsstelle 

1 
1 

0 
0%

 
1 

1 
0 

0%
 

- 
- 

- 
- 

Leiter/in Servicestelle 
0 

0 
0 

0%
 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

D
ie 

im
 

G
leichbehandlungsbericht 

2014 
angeführten 

Funktionen 
der 

Präsidialsekretärin/des 
Präsidialsekretärs und der Leiterin/des Leiters der Präsidialkanzlei bestehen nicht m

ehr; w
eiters w

urden 
einzelne Funktionsbezeichnungen angepasst. 

2.18.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 324 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen des Vw

G
H

 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

0 
0 

0%
 

0 
0%

 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%
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2.18.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 325 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/Vw

G
H

 

Kom
m

issionen 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
20 

7 
35%

 
13 

65%
 

23 
10 

43%
 

13 
57%

 

Tabelle 326 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/Vw

G
H

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission  

8 
4 

50%
 

4 
50%

 
8 

4 
50%

 
4 

50%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 327 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/Vw

G
H

 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
5 

2 
40%

 
3 

60%
 

5 
1 

20%
 

4 
80%

 

2.18.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 328 Ausbildungen/Vw
G

H
 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
15 

7 
46,7%

 
8 

53,3%
 

16 
11 

68,8%
 

5 
31,2%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

22 
6 

27,3%
 

16 
72,7%

 
27 

8 
29,6%

 
19 

70,4%
 

Aufstiegskurse 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%
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2.18.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 329 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/Vw

G
H

 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.18.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 330 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/Vw
G

H
 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
1 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.18.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Zu den Vorschlägen zum
 Abbau der Benachteiligungen von Frauen w

ird – im
 Einvernehm

en 
m

it der Arbeitsgruppe für G
leichbehandlungsfragen – auf den Frauenförderungsplan für den 

Verw
altungsgerichtshof, BG

Bl. II N
r. 171/2014, hingew

iesen. 
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2.19 Volksanwaltschaft 
D

er G
esam

tpersonalstand w
ies zum

 betreffenden Stichtag folgenden W
ert aus: 

 
 

2.19.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 331 Alle Beschäftigten der VA nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
80 

54 
67,5%

 
26 

32,5%
 

81 
59 

73%
 

22 
27%

 

Tabelle 332 Alle Beschäftigten der VA nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
80 

54 
67,5%

 
26 

32,5%
 

81 
59 

73%
 

22 
27%

 

G
esam

t 
80 

84 
67,5%

 
26 

32,5%
 

81 
59 

73%
 

22 
27%

 

Tabelle 333 Alle Beschäftigten der VA nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

43 
27 

63%
 

16 
37%

 
46 

32 
70%

 
14 

30%
 

M
aturantInnen 

12 
10 

83%
 

2 
17%

 
11 

10 
91%

 
1 

9%
 

Fachdienst/
M

ittlerer D
ienst 

25 
17 

68%
 

8 
32%

 
24 

17 
71%

 
7 

29%
 

G
esam

t 
80 

54 
67,5%

 
26 

32,5%
 

81 
59 

73%
 

22 
27%
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2.19.2 Teilbeschäftigte 

Tabelle 334 Alle Teilbeschäftigten der VA nach O
rganisationen 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
19 

17 
89%

 
2 

11%
 

20 
20 

100%
 

0 
0%

 

Tabelle 335 Alle Teilbeschäftigten der VA nach Berufsgruppen 

Berufsgruppe 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungsdienst 
19 

17 
89%

 
2 

11%
 

20 
20 

100%
 

0 
0%

 

G
esam

t 
19 

17 
89%

 
2 

11%
 

20 
20 

100%
 

0 
0%

 

Tabelle 336 Alle Teilbeschäftigten der VA nach Q
ualifikationsgruppen 

Q
ualifikation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Akadem
ikerInnen 

11 
11 

100%
 

0 
0%

 
14 

14 
100%

 
0 

0%
 

M
aturantInnen 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 
2 

2 
100%

 
0 

0%
 

Fachdienst/ 
M

ittlerer D
ienst 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 
4 

4 
100%

 
0 

0%
 

G
esam

t 
19 

17 
89%

 
2 

11%
 

20 
20 

100%
 

0 
0%
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2.19.3 Höchste besoldungsrechtliche Einstufungen 

Tabelle 337 Höchste besoldungsrechtlichen Einstufungen der VA
 

Q
ualifikation 

Einstufung 

2013 
2015 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen-
anteil 

G
esam

t 
Frauen 

M
änner 

Frauen- 
anteil 

Akadem
ikerInnen 

A 1/7-9 und 
Vergleichbare *  

7 
2 

5 
28,6%

 
7 

2 
5 

28,6%
 

Akadem
ikerInnen 

A 1/4-6 und 
Vergleichbare ** 

30 
21 

9 
70,0%

 
34 

27 
7 

79,4%
 

M
aturantInnen 

A 2/5-8 und 
Vergleichbare *** 

11 
9 

2 
81,8%

 
10 

9 
1 

90,0%
 

Fachdienst 
A 3/5-8 und 
Vergleichbare **** 

5 
3 

2 
60,0%

 
6 

3 
3 

50,0%
 

alle  
Q

ualifikations-
gruppen 

höchste 
besoldungsrecht-
liche Einstufungen 

53 
35 

18 
66,0%

 
57 

41 
16 

71,9%
 

 * 
zum

 Beispiel: Sektionsleitung, G
ruppenleitung und Leitung großer nachgeordneter D

ienststellen 
** 

zum
 Beispiel Abteilungsleitung und deren Stellvertretung, R

eferatsleitung, Leitung größerer nachgeordneter 
D

ienststellen, R
ichterInnen in Landesgerichten  

*** 
R

eferatsleitung, Leitung m
ittlerer  kleinerer nachgeordneter D

ienststellen, R
eferentInnen in höherer 

Verw
endung 

**** 
SachbearbeiterInnen in entsprechend anspruchsvoller Verw

endung 

2.19.4 Ressortspezifische Leitungsfunktionen 

Tabelle 338 Ressortspezifische Leitungsfunktionen der VA
 

Leitungs-
funktion 

Stichtag  
31.12.2013 

Stichtag  
31.12.2015 

Neubesetzungen  
31.12.2013 – 31.12.2015 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

G
esam

t 
M

 
F 

Frauen- 
anteil 

LeiterIn  
G

eschäftsbereich 
3 

1 
2 

67%
 

3 
1 

2 
67%

 
- 

- 
- 

- 

Stv LeiterIn 
G

eschäftsbereich 
3 

3 
0 

0%
 

3 
3 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn  
Adm

inistration 
1 

1 
0 

0%
 

1 
1 

0 
0%

 
- 

- 
- 

- 

Stv LeiterIn  
Adm

inistration 
1 

0 
1 

100%
 

1 
0 

1 
100%

 
- 

- 
- 

- 

LeiterIn Abt. 
Internationales 
I.O

.I.-G
eneral-

sekretariat*) 

1 
0 

1 
100%

 
1 

0 
1 

100%
 

- 
- 

- 
- 

*) vorm
als LeiterIn Abt. Internationales (IO

I G
eneralsekretariat) und Kom

m
unikation  
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2.19.5 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 339 Alle Lehrlinge und Verw
altungspraktikantInnen der VA

 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Verwaltungs- 
praktikantInnen 

6 
5 

83%
 

1 
17%

 
7 

5 
71%

 
2 

29%
 

2.19.6 Kom
m

issionen und Beiräte 

M
itglieder der K

om
m

issionen 

Tabelle 340 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 BDG
 1979/VA

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Prüfungskom
m

i
ssionen  

14 
7 

50%
 

7 
50%

 
14 

7 
50%

 
7 

50%
 

Leistungsfestste
llungskom

m
issi

on  
6 

3 
50%

 
3 

50%
 

6 
3 

50%
 

3 
50%

 

D
isziplinarkom

m
ission  

6 
2 

33,3%
 

4 
66,7%

 
6 

2 
33,3%

 
4 

66,7%
 

D
isziplinaroberk

om
m

ission  
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

§ 99 BD
G

 trat m
it 31.12.2013 außer Kraft 

Berufungskom
m

ission  
5 

3 
60%

 
2 

40%
 

§ 41a BD
G

 trat m
it 31.12.2013 außer Kraft 

Tabelle 341 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/VA

 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

M
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission  

4 
2 

50%
 

2 
50%

 
4 

2 
50%

 
2 

50%
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M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Tabelle 342 M
itglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte/VA

 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Kom
m

ission zur 
Vorbereitung 
der 
N

euerlassung 
der 
Sozialversicheru
ngsgesetze  

1 
1 

100%
 

0 
0%

 
1 

1 
100%

 
0 

0%
 

N
utzerbeirat 

gem
. § 10 Abs. 

1 BB -G
m

bH
-

G
esetz 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

Beirat der 
Buchhaltungsag
entur gem

. § 18 
Abs. 1 BH

AG
-G

 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

Bundesbeirat in 
der APK 
Vorsorgekasse 
AG

 

2 
1 

50%
 

1 
50%

 
2 

1 
50%

 
1 

50%
 

2.19.7 Erteilte Zulassungen zu Ausbildungen 

Tabelle 343 Ausbildungen/VA
 

Ausbildung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
rundausbildun

gslehrgänge 
9 

4 
44,4%

 
5 

55,6%
 

4 
3 

75%
 

1 
25%

 

Berufsbegleiten
de Fortbildung 
(Führungskräftel
ehrgänge)  

30 
21 

70%
 

9 
30%

 
38 

25 
65,8%

 
13 

34,2%
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2.19.8 Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 344 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/VA

 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.19.9 Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 345 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/VA
 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
0 

2.19.10 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

D
a keine Benachteiligung von Frauen im

 O
bersten O

rgan Volksanw
altschaft vorliegt, w

erden – 
derzeit – auch keine Vorschläge erstattet. 
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2.20 Arbeitsm
arktservice 

D
er G

esam
tpersonalstand w

ies zum
 betreffenden Stichtag folgenden W

ert aus: 

 

2.20.1 Gesam
tes Personal 

Tabelle 346 Alle Beschäftigten des AM
S 

O
rganisation 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
5.439 

3.571 
65,7%

 
1.868 

34,3%
 

5.831 
3.864 

66,3%
 

1.967 
33,7%

 

2.20.2 Vollbeschäftigte Bedienstete 
des 

D
ienststands 

m
it 

Ausnahm
e 

der 
Ersatzkräfte 

für 
Bedienstete 

nach 
Punkt 

4 
des 

Allgem
einen Teils des Stellenplans, Anlage III des für das jew

eilige Finanzjahr geltenden 
Bundesfinanzgesetzes 

Tabelle 347 Alle vollbeschäftigten Bediensteten des AM
S 

Vollbeschäftigte 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
3.856 

2.154
55,9%

 
1.702 

44,1%
 

4.045 
2.281 

56,4%
 

1.764 
43,6%

 

2.20.3 Vollbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewählten 
Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen 

Tabelle 348 Vollbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach ausgew
ählten Verw

endungs- 
bzw

. Entlohnungsgruppen des AM
S 

Verw
endungs-

gruppe  
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beam
t/innen 

657 
325 

49,5%
 

332 
50,5%

 
603 

305 
50,6%

 
298 

49,4%
 

Kv 
3.199 

1.829 
57,2%

 
1.370 

42,8%
 

3.442 
1.976 

57,4%
 

1.466 
42,6%
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2.20.4 Vollbeschäftigte (und teilbeschäftigte) Bedienstete gegliedert nach 
Höherwertigen Verwendungen/Funktionen 

Tabelle 349 Vollbeschäftigte (und teilbeschäftigte) Bedienstete gegliedert nach  
Höherw

ertigen Verw
endungen/Funktionen des AM

S 

Höherw
. Ver- 

w
endung/  

Funktion 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Vorstand u. 
Landesgeschäft
sführung BG

S u. 
LG

S  

11 
3 

27,2%
 

8 
72,8%

 
11 

3 
27,2%

 
8 

72,8%
 

Landesgeschäft
sführung – Stv 
LG

S 
9 

3 
33,3%

 
6 

66,7%
 

9 
3 

33,3%
 

6 
66,7%

 

Abteilungsleitung  
LG

S, BG
S/SEL 

90 
37 

41,1%
 

53 
58,9%

 
102 

48 
47,1%

 
54 

52,9%
 

Ltg-R
G

S 
101 

31 
30,7%

 
70 

69,3%
 

98 
29 

29,6%
 

69 
70,4%

 

Ltg/Stv-R
G

S 
101 

45 
44,5%

 
56 

55,5%
 

98 
42 

42,9%
 

56 
57,1%

 

Abteilungsltg 
R

G
S/Team

ltg. 
SEL  

207 
125 

60,4%
 

82 
39,6%

 
327 

179 
54,7%

 
148 

45,3%
 

G
esam

t 
519 

244 
47%

 
275 

53%
 

525 
250 

47,6%
 

275 
52,4%

 

 BG
S: Bundesgeschäftsstelle 

LG
S: Landesgeschäftsstelle 

R
G

S: R
egionalgeschäftsstelle 

SEL: Serviceline 
 G

esam
t: Sum

m
e aller Führungspositionen im

 AM
S ohne die bestellten O

rgane (Landesgeschäftsführung,  
Vorstand), daher ergibt „gesam

t“ nicht die Sum
m

e der angeführten Positionen 

2.20.5 Teilbeschäftigte Bedienstete 

des 
D

ienststands 
m

it 
Ausnahm

e 
der 

Ersatzkräfte 
für 

Bedienstete 
nach 

Punkt 
4 

des 
Allgem

einen Teils des Stellenplans, Anlage III des für das jew
eilige Finanzjahr geltenden 

Bundesfinanzgesetzes 

Tabelle 350 Alle Teilbeschäftigten des AM
S 

Teil 
beschäftigte 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
1.683 

1.517 
90,1%

 
166 

9,9%
 

1.786 
1.583 

88,6%
 

203 
11,4%
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2.20.6 Teilbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach ausgewählten 
Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen 

Tabelle 351 Teilbeschäftigte Bedienstete gegliedert nach ausgew
ählten Verw

endungs- 
bzw

. Entlohnungsgruppen des AM
S 

Verw
endungs-

gruppe  
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beam
t/innen 

185 
169 

91,3%
 

16 
8,7%

 
187 

166 
88,8%

 
21 

11,2%
 

Kv 
1.498 

1.348 
89,9%

 
150 

10,1%
 

1.599 
1.417 

88,6%
 

182 
11,4%

 

2.20.7 Ausbildungsverhältnisse 

Tabelle 352 Alle Lehrlinge des AM
S 

Ausbildungs-
verhältnis 

2013 
2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Lehrlinge 
48 

38 
79,1%

 
10 

20,9%
 

70 
50 

71%
 

20 
29%

 

G
esam

t 
48 

38 
79,1%

 
10 

20,9%
 

70 
50 

71%
 

20 
29%

 

2.20.8 Kom
m

issionen und Beiräte 

Tabelle 353 M
itglieder der Kom

m
issionen nach dem

 AusG
 1989/AM

S 

Kom
m

ission 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Aufnahm
ekom

m
ission  

94 
47 

50%
 

47 
50%

 
73 

37 
51%

 
36 

49%
 

M
itglieder gesetzlich eingerichteter B

eiräte, 

sow
eit sie als Bedienstete des berichtslegenden R

essorts von diesem
 nom

iniert oder bestellt 
w

urden: 

Beirat 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

Beiräte 
0 

0 
0%

 
0 

0%
 

0 
0 

0%
 

0 
0%
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2.20.9 Zugänge 

Tabelle 354 Zugänge/AM
S 

Zugang 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
456 

292 
64%

 
164 

36%
 

564 
377 

66,8%
 

187 
33,2%

 

2.20.10 
Abgänge 

Tabelle 355 Abgänge/AM
S 

Abgang 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
381 

227 
59,5%

 
154 

40,5%
 

335 
227 

67,8%
 

108 
32,2%

 

2.20.11 
Neubestellungen zu Höherwertigen Verwendungen (Funktionen) 

Tabelle 356 Neubestellungen zu Höherw
ertigen Verw

endungen (Funktionen)/AM
S 

Neubestellung 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
92 

62 
67,3%

 
30 

32,7%
 

82 
40 

49%
 

42 
51%

 

2.20.12 
W

eiterbildungstage 

Tabelle 357 W
eiterbildungstage der M

itarbeiterInnen  
(Jahresdurchschnitt/Tage pro M

A)/AM
S 

W
eiter-

bildungstage 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
5,3 Tage 

5,6 Tage 
4,9 Tage 

5,7 Tage 
5,9 Tage 

5,4 Tage 
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Tabelle 358 W
eiterbildungstage der Führungskräfte  

(Jahresdurchschnitt/Tage pro FK)/AM
S 

W
eiter-

bildungstage 
2013 

2015 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
weiblich 

m
ännlich 

G
esam

t 
8,8 Tage 

10,5 Tage 
7,3 Tage 

8,4 Tage 
9,7 Tage 

7,4 Tage 

2.20.13 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes – Dienstpflichtverletzung 

Tabelle 359 Verletzungen des G
leichbehandlungsgebotes/AM

S 

Dienstverletzung 
G

esam
t 

erstattete D
isziplinaranzeigen 

0 

an die D
isziplinarkom

m
ission weitergeleitete Anzeigen 

0 

rechtskräftige Schuldsprüche 
0 

2.20.14 
Berücksichtigung des Frauenförderungsgebotes 

Tabelle 360 Zugelassene/aufgenom
m

ene Bew
erberinnen unter Berücksichtigung des 

Frauenförderungsgebotes/AM
S 

Bew
erberinnen 

G
esam

t 

bevorzugt aufgenom
m

ene Bewerberinnen 
0 

für höherwertige Verwendungen (Funktionen) bestellte Bewerberinnen 
0 

zu Aus- und W
eiterbildungsm

aßnahm
en, auf die kein R

echtsanspruch besteht, zugelassene Bewerberinnen 
44 

2.20.15 
Vorschläge zum

 Abbau der Benachteiligungen von Frauen 

Aktive 
Förderung 

von 
geteilter 

Führung 
bzw. 

individuelle 
Arbeitszeitvereinbarung 

für 
Führungskräfte. 

Förderung 
der 

Väterkarenz 
(rechtliche 

Absicherung 
Fam

ilienzeit) 
und 

individueller 
Arbeitszeitvereinbarung für M

änner. 
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3 
Technischer Annex 

D
ieses Kapitel bietet einen kurzen Ü

berblick über die Abgrenzung der D
aten, über verw

endete 
D

atenquellen, Berechnungsm
ethoden und Bezugszeiträum

e.  

B
ezugszeitraum

 

D
aten zum

 Bundespersonal w
erden im

 R
egelfall stichtagsbezogen dargestellt und beziehen 

sich auf den 31. D
ezem

ber 2013 bzw. 31. D
ezem

ber 2015.  

H
insichtlich 

der 
ressortspezifischen 

Leitungsfunktionen 
und 

sonstigen 
hervorgehobenen 

Funktionen w
erden N

euaufnahm
en zeitraum

bezogen, d. h. vom
 31. D

ezem
ber 2013 bis 

31. D
ezem

ber 2015, ausgew
iesen. 

K
om

m
issionen/B

eiräte 

D
ie M

itglieder der Kom
m

issionen w
erden 

1. nach dem
 Beam

ten-D
ienstrechtsgesetz 1979 (BD

G
 1979) BG

Bl. N
r. 333/1979, in der 

jew
eils geltenden Fassung (Prüfungskom

m
issionen, Leistungsfeststellungskom

m
issionen, 

D
isziplinarkom

m
issionen, D

isziplinaroberkom
m

ission, Berufungskom
m

ission) 

2. nach dem
 Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG

 1989), BG
Bl. N

r. 85/1989, in der jew
eils 

geltenden 
Fassung 

(Begutachtungskom
m

issionen 
im

 
Einzelfall 

und 
ständige 

Begutachtungskom
m

issionen, W
eiterbestellungskom

m
issionen, Aufnahm

ekom
m

issionen) 

dargestellt. 

D
atenabgrenzung 

Angaben zum
 Bundespersonal beziehen sich üblicherw

eise auf das ausgabenw
irksam

e 
Personal, 

das 
in 

einem
 

D
ienstverhältnis 

zum
 

Bund 
steht 

und 
dessen 

Aufw
and 

im
 

Bundesvoranschlag 
in 

der 
„U

nterteilung 
0“ 

(Personalausgaben) 
verrechnet 

w
ird. 

D
ie 

Bezeichnung „ausgabenw
irksam

“ bezieht M
itarbeiterInnen in Vorruhestandskarenz m

it ein, 
schließt jedoch karenzierte M

itarbeiterInnen aus. 

Zusätzlich zum
 Personalaufw

and in der U
nterteilung 0 w

erden Ausbildungsverhältnisse, d. h. 
Lehrlinge 

und 
Verw

altungspraktikantInnen 
ausgew

iesen. 
D

er 
Aufw

and 
für 

diese 
Personengruppe w

ird in der „U
nterteilung 7“ (Sachausgaben) verrechnet. 

Ausgegliederte Einrichtungen sind bei den G
esam

tberechnungen nicht einbezogen. 
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M
essgröße 

Für 
die 

Errechnung 
der 

Frauen- 
bzw. 

M
änneranteile 

w
erden 

grundsätzlich 
Köpfe 

herangezogen. D
as heißt, dass Personen nicht entsprechend des Beschäftigungsausm

aßes 
dargestellt w

erden. 

B
erufsgruppe 

D
ie G

ruppe „sonstige Berufsgruppe“ um
fasst fast ausschließlich Ärzte. 

W
as w

ird unter „höchste besoldungsrechtliche Einstufungen“ verstanden? 

Zur D
efinition des Begriffs „Führungsverantw

ortung“ w
urde auf entsprechende besoldungs-

rechtliche Einstufungen zurückgegriffen. U
m

 der unterschiedlichen Vorbildung von M
itarbeit-

erInnen m
it Führungsverantw

ortung R
echnung zu tragen, w

urden dabei 4 Ebenen von 
Führungsverantw

ortung erarbeitet.  

Zur ersten Ebene (Akadem
ikerInnen I) zählen: v1/5-7, D

KL IX, E1/12, M
 B0 1/7-9, SV-

lph/R
ektorInnen, PH

/R
ektorInnen, R

 3, R
 III, StA 3, StA III, PräsidentIn O

G
H

, Vw
G

H
, O

LG
, 

BVw
G

 und BFinG
 sow

ie VizepräsidentIn O
G

H
 und Vw

G
H

, LeiterIn G
eneralprokuratur, Vors. 

Kom
m

.Austria. 

D
ie zw

eite Ebene (Akadem
ikerInnen II) beinhaltet: v1/3-4, AD

V-SV/1-2, E1/9-11, M
 B0 1/4-6, 

SI1, S1, SI2, S2, SV-lph/VizerektorInnen, PH
/VizerektorInnen, LPH

/D
ir., lph/D

ir., L1/D
ir., l1/D

ir., 
R

 2, R
 II, StA 2, StA II, VizepräsidentIn BVw

G
 und BFinG

 sow
ie R

ichterInnen BVw
G

 und 
BFinG

, Vors. Stv. Kom
m

.Austria, M
itgl. Kom

m
.Austria. 

Zur dritten Ebene (M
aturantInnen) gehören A2/5-8, v2/4-6, AD

V-SV3, E1/5-8, M
BO

2/5-9. 

D
ie vierte Ebene (Fachdienst) beinhaltet A3/5-8, v3/4-5, h1/4, AD

V-SV6, E2a/5-7, M
BU

O
1/5-7. 

Q
ualifikation 

U
m

 die Anzahl der M
itarbeiterInnen m

it den höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen je 
Ebene (Akadem

ikerInnen I, Akadem
ikerInnen II, M

aturantInnen, Fachdienst) in R
elation m

it 
den gesam

ten Bediensteten je Q
ualifikation setzen zu können, w

urden bei der Q
ualifikation die 

Einstufungen E1/9-12, SI1, SI2, S1 und S2 von den M
aturantInnen aufgrund der Ähnlichkeit 

m
it 

Akadem
ikerInnen 

zu 
den 

Akadem
ikerInnen 

übergeleitet. 
D

ie 
G

ruppe 
„sonstige 

Q
ualifikation“ um

fasst fast ausschließlich die Kräfte für inter nationale O
perationen (KIO

P) und 
M

ilitärpilotInnen m
it einem

 besonders hohen M
änneranteil.  

R
essortspezifische Leitungsfunktionen inklusive sonstige hervorgehobene 

Funktionen 

N
achdem

 sich die höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen nicht unbedingt m
it den 

tatsächlichen Leitungsfunktionen decken, ist es auch notw
endig, neben der rein m

onetären 
Analyse 

nach 
G

eschlechteraspekten, 
auch 

die 
Leitungsfunktionen 

per 
se 

näher 
zu 

durchleuchten.  
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Im
 Falle von D

oppelfunktionen w
erden die M

itarbeiterInnen jew
eils bei der höheren Funktion 

gezählt. Vorübergehend betraute Bedienstete w
erden im

 N
orm

alfall nicht ausgew
iesen. 

D
aten- und Inform

ationsquellen 

D
aten 

zu 
M

itarbeiterInnen 
des 

Bundes 
w

urden 
zum

 
G

roßteil 
dem

 
bundesinternen 

M
anagem

entinform
ationssystem

 (M
IS) entnom

m
en.  

Angaben 
hinsichtlich 

der 
ressortspezifischen 

Leitungsfunktionen 
inklusive 

sonstiger 
hervorgehobener Funktionen w

urden von den FachexpertInnen der R
essorts und sonstigen 

O
bersten O

rganen überm
ittelt. 
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1 
Tätigkeitsbericht der Senate I und II der 
Bundes-Gleichbehandlungskom

m
ission 

1.1 Aufgaben/Zuständigkeit der B-GBK 

1.1.1 
Aufgaben 

D
ie Aufgaben der Bundes-G

leichbehandlungskom
m

ission (B-G
BK) sind gesetzlich klar im

 
Bundes-G

leichbehandlungsgesetz (B-G
lBG

) geregelt – §§ 22 ff. 

D
er vorliegende Bericht bezieht sich auf die Tätigkeit der gesam

ten B-G
BK.  

1.1.2 
Zuständigkeit 

Zuständigkeit: 

Senat I ist 
für die G

leichbehandlung von Frauen und 
M

ännern im
 Bundesdienst (I. Teil, 

1. H
auptstück B-G

lBG
), sow

ie M
ehrfachdiskrim

inierung zuständig. 

Senat II ist für die G
leichbehandlung ohne U

nterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der R
eligi-

on oder der W
eltanschauung, des Alters oder der sexuellen O

rientierung zuständig (I. Teil, 
2. H

auptstück B-G
lBG

). 

D
ie Senate der Kom

m
ission haben sich in ihrem

 Zuständigkeitsbereich m
it allen die G

leichbe-
handlung von Frauen und M

ännern, die Frauenförderung und die G
leichbehandlung ohne 

U
nterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der R

eligion oder der W
eltanschauung, des Alters 

oder der sexuellen O
rientierung im

 Bundesdienst betreffenden Fragen im
 Sinne des B-G

lBG
 

zu befassen. 

Auf Antrag oder von Am
ts w

egen hat der jew
eilige Senat ein G

utachten zu erstatten, ob durch 
eine gesetzte M

aßnahm
e bzw. H

andlung oder U
nterlassung das G

leichbehandlungs- und/oder 
Frauenförderungsgebot verletzt w

urde. 
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Alle G
utachten sind auf der H

om
epage des Bundesm

inisterium
s für G

esundheit und Frauen (in 
vollem

 W
ortlaut, in anonym

isierter W
eise) veröffentlicht. 1  

Auch im
 R

IS (R
echtsinform

ationssystem
 des B

undes) sind die Entscheidungen der B-G
BK zu 

finden. 
Seit 

1. 
Jänner 

2014 
gibt 

es 
für 

die 
Entscheidungen 

der 
Bundes-

G
leichbehandlungskom

m
ission (Senat I und II) und der G

leichbehandlungskom
m

ission für die 
Privatw

irtschaft (Senat I, II und III) eine eigene Suchapplikation. 

N
eu: eigene D

om
ain: w

w
w.gleichbehandlungskom

m
ission.gv.at  

1.2 Verfahren vor der B-GBK 

1.2.1 
Sitz der B-GBK 

Bundesm
inisterium

 für G
esundheit und Frauen, M

inoritenplatz 3, 1010 W
ien 

1.2.2 
Verfahrensablauf 

D
er Verfahrensablauf ist im

 Bundes-G
leichbehandlungsgesetz und der entsprechenden G

e-
schäftsordnung geregelt und erfolgt in m

ehreren Schritten: 

■ 
Einbringung des Antrages (form

los; Achtung: Fristen sind zu beachten) 

■ 
Eventuell Aufforderung an die Antragstellerin/den Antragsteller zur Beibringung w

eiterer 
U

nterlagen oder zur näheren Konkretisierung des Antrages 

■ 
Verständigung der Antragstellerin/des Antragstellers vom

 Einlangen des Antrages 

■ 
Verständigung der Vertreterin/des Vertreters des D

ienstgebers vom
 Einlangen eines Antra-

ges (in Fällen von (sexueller) Belästigung auch des/der verm
eintlichen Belästigers/in) 

■ 
Aufforderung an die Vertreterin/den Vertreter des D

ienstgebers zur Stellungnahm
e und zur 

Beibringung von U
nterlagen (in Fällen von (sexueller) Belästigung auch des/der verm

eintli-
chen Belästigers/in) 

■ 
Ladungen zur Sitzung (ergeht im

m
er auch an die/den zuständige/n G

leichbehandlungsbe-
auftragte/n) 

                                                 
1 G

utachten S
enat I: 

http://w
w

w.bm
gf.gv.at/hom

e/Frauen_G
leichstellung/G

leichbehandlung/G
leichbehandlung_s_kom

m
issionen/Bunde

s_G
leichbehandlungs_kom

m
ission/G

utachten_Senat_I/ 
 

G
utachten S

enat II:  
http://w

w
w.bm

gf.gv.at/hom
e/Frauen_G

leichstellung/G
leichbehandlung/G

leichbehandlung_s_kom
m

issionen/Bunde
s_G

leichbehandlungs_kom
m

ission/G
utachten_Senat_II/ 
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■ 
D

urchführung der Sitzungen, an denen auch im
m

er die/der zuständige G
leichbehand-

lungsbeauftragte/r teilnehm
en kann (R

echt auf Teilnahm
e) 

■ 
Beschlussfassung über die Erledigung 

■ 
Ausfertigung der Erledigung 

■ 
Zustellung der Erledigung 

■ 
Veröffentlichung der G

utachten auf der H
om

epage des Bundesm
inisterium

s für G
esundheit 

und Frauen – sofern keine R
ückschlüsse auf Einzelfälle gezogen w

erden können (im
 vol-

len W
ortlaut, jedoch in anonym

isierter Form
) 

■ 
Anfrage an die Vertreterin/den Vertreter des D

ienstgebers, ob den Em
pfehlungen der 

B-G
BK nachgekom

m
en w

urde 

■ 
Aufnahm

e der R
eaktion des D

ienstgebers in den Bundes-G
leichbehandlungsbericht 

1.2.3 
Behandelte Anträge im

 Berichtszeitraum
 

D
er Berichtszeitraum

 w
ird dem

 Zeitraum
 der sonstigen D

aten des Berichtes angeglichen. D
as 

heißt es w
ird der Zeitraum

 1. M
ärz 2014 bis 31. D

ezem
ber 2015 erfasst. (D

er Bericht 2018 
w

ird sodann den Zeitraum
 1. Jänner 2016 bis 31. D

ezem
ber 2017 dokum

entieren.) 

Im
 Berichtszeitraum

 1. M
ärz 2014 bis 31. D

ezem
ber 2015 sind 96 Anträge behandelt w

orden.  

Von den 96 Antragsfällen w
urden 29 von/für w

eibliche/n Bedienstete/n eingebracht; die Anträ-
ge w

urden entw
eder von den Betroffenen oder von der jew

eiligen Arbeitsgruppe für G
leichbe-

handlungsfragen des R
essorts eingebracht. Ein Teil der Anträge w

ird w
egen U

nzuständigkeit, 
Verspätung der Antragseinreichung, R

ückziehung des Antrags, beendet und nicht durch ein 
G

utachten. 

Tabelle 1 B
ehandelte A

nträge im
 B

erichtszeitraum
 

Senat 
A

nträge 
w

eiblich 
m

ännlich 
A

rbeitskreis 

B-G
B

K
 Senat I 

37 
23 

62,2%
 

13 
35,1%

 
1 

2,7%
 

B-G
B

K
 Senat II 

59 
6 

10,2%
 

53 
89,8%

 
- 

- 

G
esam

t 
96 

29 
30,2%

 
66 

68,8%
 

1 
1%
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1.2.4 
Anzahl/Ort der Sitzungen 

Im
 Berichtszeitraum

 fanden 22 Sitzungen statt: 

Tabelle 2 A
nzahl der Sitzungen 

Jahr 
B

-G
B

K
 Senat I 

B
-G

B
K

 Senat II 

2014 
7 

5 

2015 
6 

4 

G
esam

t 
13 

9 

D
ie Sitzungen finden in W

ien am
 Sitz der B-G

BK statt. 
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2 
Anonym

isierte Gutachten des Senates I 
D

ie vorgelegten Beschw
erdefälle, die m

it einer G
utachtenserstellung endeten, sind nach R

es-
sorts bzw. U

niversitäten/Pädagogischen H
ochschulen und ausgegliederten U

nternehm
en, die 

das Bundes-G
leichbehandlungsgesetz anzuw

enden haben, geordnet und zusam
m

engefasst. 
Seit 1. Juli 2004 sind alle G

utachten im
 vollen W

ortlaut in anonym
isierter Form

 auf der H
om

e-
page des Bundesm

inisterium
s für G

esundheit und Frauen veröffentlicht und können kostenlos 
abgerufen 

w
erden 

– 
http://w

w
w.bm

gf.gv.at/hom
e/Frauen_G

leichstellung/G
leichbehandlung/G

leichbehandlung_s_ko
m

m
issionen/Bundes_G

leichbehandlungs_kom
m

ission/G
utachten_Senat_I/ 

– 
G

leichbehand-
lungskom

m
issionen. 

Tabelle 3 G
utachten des Senates I der B

-G
B

K
 

R
essort 

G
utachten 

B
M

 für E
uropa, Integration und Ä

ußeres 
3 

B
M

 für A
rbeit, S

oziales und K
onsum

entenschutz 
1 

B
M

 für B
ildung und Frauen 

1 

B
M

 für Finanzen 
1 

B
M

 für Inneres 
15 (1 offen) 

B
M

 für Justiz 
12 (1 offen) 

B
M

 für Landesverteidigung und Sport 
8 

B
M

 für Land- und Forstw
irtschaft, U

m
w

elt u. W
asserw

irtschaft 
1 

B
M

 für Verkehr, Innovation und Technologie 
2 

U
niversitätsbereich 

1 (2 offen) 

B
undesm

useen 
   (1 offen) 

B
undestheater 

   (3 offen) 

Telekom
 A

ustria A
G

 
1 

U
nternehm

ensbereich P
ost A

G
 

   (2 offen) 

Insgesam
t 

46 (10 offen) 

 D
ie R

essortbezeichnungen richten sich nach dem
 im

 Berichtszeitraum
 geltenden Bundesm

ini-
steriengesetz. 
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2.1 Bundesm
inisterium

 für Europa, Integration und Äußeres 

2.1.1 
Fall 1:  

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet durch die N

ichtberücksichtigung ihrer Bew
er-

bung um
 eine Leitungsfunktion aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert w

orden zu sein. D
a 

das gegenständliche G
utachten w

egen m
öglicher R

ückschlüsse auf den Einzelfall nicht veröf-
fentlicht w

erden kann, kann auch der „Sachverhalt“ nicht näher um
schrieben w

erden. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung von A bei der Besetzung der Funktion stellt keine D
iskri-

m
inierung aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 dar. 

A
llgem

eine Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
EIA w

ird em
pfohlen, 

1. 
den jew

eiligen Begutachtungskom
m

issionen aufzutragen im
 G

utachten nachvollziehbare 
Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M
aß der jew

eiligen 
Eignung sachlich zu begründen, 

2. 
eine G

ew
ichtung für die in der Ausschreibung verlangten Voraussetzungen vorzunehm

en 
oder im

 Ausw
ahlverfahren die verlangten „Spezialkenntnisse“ genauer zu begründen. 

Verfahrensdauer: 30. O
ktober 2014 bis 15. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 175 

2.1.2 
Fall 2:  

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptet, dass er bei der Besetzung einer Abteilungslei-

tung aufgrund des G
eschlechtes und der W

eltanschauung (A w
ar Spitzenkandidat einer be-

stim
m

ten Liste bei den PV-W
ahlen) diskrim

iniert w
orden sei. M

it Ausnahm
e des G

eschlechtes 
erfülle er alle Kriterien in höchstem

 M
aße und sei dennoch nur in hohem

 Ausm
aß geeignet 

bew
ertet w

orden. W
enngleich er aus politischer Ü

berzeugung die Förderung von Frauen als 
unterstützensw

ert erachte, so habe dies im
 R

ahm
en der G

esetze zu erfolgen. H
ier könne 

jedoch von gleicher Q
ualifikation keine R

ede sein. 

D
ie M

itbew
erberin habe sich im

 R
ahm

en einer Veranstaltung selbst als „relativ neu in der 
ganzen Them

atik" bezeichnet.  
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D
ie D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung rühre aus seiner Kandidatur bei der PV-
W

ahl. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, W

eltanschauung 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A bei der Besetzung der Abteilungs-

leitung im
 BM

EIA stellt eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes und der W

eltanschau-
ung des Antragstellers gem

äß §§ 4 Z 5 bzw. 13 Abs. 1 Z 5 B-G
lBG

 dar. 

U
m

 dem
 Erfordernis der N

achvollziehbarkeit zu entsprechen, sind in G
utachten von Begutach-

tungskom
m

issionen die jew
eiligen konkreten Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die 

in R
ede stehende Funktion und das Ergebnis der Eignungsprüfung klar und sachlich nachvoll-

ziehbar darzustellen. M
it den Ausführungen w

iederholte die Begutachtungskom
m

ission zu-
sam

m
engefasst die berufliche Laufbahn der Bew

erberin w
ie sie aus dem

 tabellarischen 
Lebenslauf ersichtlich ist und form

ulierte m
it einer bloß kursorischen Begründung das R

ei-
hungsergebnis. Auf die Q

ualifikationen der übrigen Bew
erber und deren konkrete „D

efizite“ im
 

Vergleich zu B ging die Begutachtungskom
m

ission nicht ein. Zusam
m

engefasst hält der Senat 
fest, dass aus dem

 G
utachten der Begutachtungskom

m
ission der entscheidungsrelevante 

Q
ualifikationsunterschied nicht erkennbar ist. 

Em
pfehlung: D

em
 BM

EIA w
ird em

pfohlen,  

a) 
objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insbesondere die fachliche 
und persönliche Eignung der Bew

erber/innen anhand der in der A
usschreibung angege-

benen Kriterien zu beurteilen, 

b) 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M
aß 

der jew
eiligen Eignung sachlich zu begründen. 

Verfahrensdauer: 23. M
ärz 2015 bis 18. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 176 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.1.1 Fall 1: 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 eine Leitungsfunktion aufgrund des G

eschlechtes, des Alters und der W
eltan-

schauung diskrim
iniert w

urde. D
a das gegenständliche G

utachten w
egen m

öglicher R
ück-

schlüsse auf den Einzelfall nicht veröffentlicht w
erden kann, kann auch der „Sachverhalt“ nicht 

näher um
schrieben w

erden. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter und W

eltanschauung 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung bei der Besetzung der Leitungsfunktion 

stellt eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes dar. Eine D

iskrim
inierung aufgrund der 

W
eltanschauung oder des Alters w

urde nicht festgestellt. 

D
as gegenständliche G

utachten, m
it dem

 im
 H

inblick auf den beruflichen Aufstieg eine D
iskri-

m
inierung aufgrund des G

eschlechtes festgestellt w
urde, kann gem

äß § 23a Z 10 B-G
lBG

 
nicht im

 vollen W
ortlaut in anonym

isierter Form
 veröffentlicht w

erden, da R
ückschlüsse auf den 

Einzelfall gezogen w
erden könnten. 

A
llgem

eine Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
EIA w

ird em
pfohlen, 

1. 
objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insb. die fachliche und per-
sönliche Eignung der Bew

erber/innen anhand der in der Ausschreibung angegebenen Kri-
terien zu beurteilen, 

2. 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Festlegung über das M
aß 

der jew
eiligen Eignung sachlich zu begründen,  

3. 
die an Ausw

ahlverfahren beteiligten Bediensteten/Personen/G
rem

ien m
it den Bestim

m
un-

gen des B-G
lBG

 vertraut zu m
achen und som

it auch beim
 Vorschlag für die Besetzung 

von Leitungsfunktionen auf die Einhaltung des Frauenförderungsgebotes zu achten, 

4. 
die M

itarbeit in politischen Kabinetten, die zunehm
end Bedeutung bei der Ausw

ahl von 
höchsten Leitungsfunktionen gew

innt, entw
eder schon in den Ausschreibungstexten als 

„erw
ünscht“ zu benennen oder im

 Ausw
ahlverfahren die verlangten „Spezialkenntnisse“ 

genauer zu begründen. 

Verfahrensdauer: 11. Juni 2013 bis 29. April 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 157 
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2.2 Bundesm
inisterium

 für Arbeit, Soziales und 
Konsum

entenschutz 

2.2.1 
Fall 1: Nachgeordneter Bereich 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Leitung der Abteilung X und Stellvertretung der Y aufgrund des G

eschlech-
tes und des Alters gem

äß §§ 4 Z 5 bzw. 13 (1) Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sei. 

A arbeitet seit Jahrzehnten im
 gegenständlichen Bereich, w

ährend die zum
 Zuge gekom

m
ene 

Bew
erberin erst seit relativ kurzer Zeit ihre Tätigkeit aufgenom

m
en hatte und daher in keinster 

W
eise seine Q

ualifikationen aufw
eisen könne. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A um

 die Leitung der Abteilung X 
und Stellvertretung der Y stellt eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes und des Alters 
des Antragstellers gem

äß §§ 4 Z 5 bzw. 13 (1) Z 5 B-G
lBG

 dar.  

D
ie Feststellung in der Stellungnahm

e des BM
ASK, näm

lich „die R
eihung der Bew

erberinnen 
und Bew

erber erfolgte auf der Basis eines objektiven und nachvollziehbaren Begutachtungs-
verfahrens“ ist für den Senat anhand des vorliegenden G

utachtens nicht nachvollziehbar, da es 
in keiner W

eise eine vergleichende Prüfung der jew
eils für den konkreten Arbeitsplatz vorhan-

denen fachlichen und persönlichen Q
ualifikationen erkennen lässt. 

Zur Andeutung der D
ienstgebervertreterin in der Sitzung des Senates, näm

lich es bestünden 
Zw

eifel an A´s sozialer Kom
petenz, hält der Senat fest, dass w

eder im
 G

utachten der Begut-
achtungskom

m
ission noch in der Stellungnahm

e des BM
ASK auf ein diesbezügliches D

efizit 
eingegangen w

urde. 

Em
pfehlung: D

em
 BM

ASK w
ird em

pfohlen, objektive Ausw
ahlverfahren durchzuführen, die 

Eignungsbeurteilungen nach rein sachlichen G
esichtspunkten vorzunehm

en und Ausw
ahlent-

scheidungen nachvollziehbar zu begründen. 

Verfahrensdauer: 11. M
ärz 2014 bis 29. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 177 
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2.3 Bundesm
inisterium

 für Bildung und Frauen 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.6.1 Fall 1: LSR
/SSR

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet durch die N

ichtaufnahm
e in den D

reiervor-
schlag zur Besetzung der Stelle einer Fachinspektorin/eines Fachinspektors im

 Bereich des 
LSR

 …
aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert w

orden zu sein, jedenfalls sei das Frauenför-
derungsgebot verletzt.  

D
ie Antragstellerin führte aus, sie habe sich für die am

 …
 in der W

iener Zeitung ausgeschrie-
bene Planstelle einer Fachinspektorin/eines Fachinspektors (FI) für X im

 Am
tsbereich des LSR

 
für X bew

orben. Im
 …

 habe sie zufällig Kenntnis davon erlangt, dass die Stelle zu Schulbeginn 
m

it einem
 m

ännlichen Kollegen besetzt w
orden sei. Zuvor sei die Stelle m

it einer Frau besetzt 
gew

esen. Sie sei der M
einung, dass sie alle erforderlichen Q

ualifikationen bei w
eitem

 erfülle. 

Für die schulübergreifende fachbezogene Leitungs-, Planungs-, und Koordinationsfunktion 
einer FI qualifiziere sie ihre M

itgliedschaft in der bundesw
eiten Arbeitsgruppen des BM

U
KK zur 

Sem
estrierung des O

berstufenlehrplans X sow
ie zur Adaptierung der Leistungsbeurteilungs-

verordnung. Außerdem
 sei sie M

itglied bundesw
eiter Arbeitsgruppen des BM

U
KK zur Erstel-

lung von „G
rundkom

petenzen in X am
 Ende der 8. Schulstufe“ (Broschüre …

) sow
ie von 

„Kom
petenzen im

 X 12. Schulstufe“ (Broschüre …
) gew

esen. An ihrer Schule sei sie zudem
 im

 
R

ahm
en des M

ittleren M
anagem

ents für Bildungsstandards und standardisierte kom
petenzori-

entierte R
eifeprüfung zuständig. Zur M

itw
irkung an der fachpädagogischen O

rganisations- und 
Personalentw

icklung sei sie qualifiziert, w
eil sie gew

ählte Vertreterin für …
 im

 Vorstand der 
Bundesarbeitsgem

einschaft für X (…
) sow

ie gew
ählte …

 Landesobfrau der Arbeitsgem
ein-

schaft X Ö
sterreich (…

) sei und eine Ausbildung in Projektm
anagem

ent absolviert habe. Ihre 
Q

ualifikation zur M
itw

irkung am
 fachunterrichtsbezogenen Q

ualitätsm
anagem

ent liege in ihrer 
Arbeitserfahrung als M

itglied in allen w
ichtigen Arbeitsgruppen, die sich m

it der W
eiterentw

ick-
lung und dam

it Q
ualität von X beschäftigen. W

eiters sei sie an ihrer Schule Beauftragte für 
Schulqualität und Allgem

einbildung (SQ
A). Auch für die Beratung in fachunterrichtsbezogenen 

Fragen und fachbezogenen inhaltlichen Aspekten sei sie aus m
ehreren G

ründen qualifiziert. 
So habe sie das Studium

 für das Lehram
t X absolviert, ein D

oktoratsstudium
 sow

ie ein …
 

Studium
 (…

) abgeschlossen, sie unterrichte X seit nunm
ehr …

 Jahren am
 G

R
g …

 in …
. Seit 

m
ehr als …

 Jahren organisiere sie jährlich m
ehrere Fortbildungsveranstaltungen in ihrer Funk-

tion als Leiterin der Arbeitsgem
einschaft X in …

 und bilde StudentInnen sow
ie U

nterrichtsprak-
tikantInnen für X und …

 aus. Seit …
/…

 leite sie jährlich einen Kurs zur „Allgem
einen …

“ an der 
Pädagogischen H

ochschule …
 und gebe in einem

 M
odul des Lehrgangs für „…

“ in …
 spezielle 

M
ethodik des X w

eiter. Seit …
 unterrichte sie auch an der Pädagogischen H

ochschule in …
 …

, 
…

, …
 und …

. Abschließend seien noch ihre allgem
einen Führungsqualitäten zu betonen, die 

sie sich im
 R

ahm
en eines 4-sem

estrigen Führungskräfte-Lehrgangs, der Leadership Academ
y 
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(7. G
eneration) sow

ie in unzähligen Sem
inaren in den Bereichen Kom

m
unikation, Präsentation 

und Konfliktm
anagem

ent angeeignet habe. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtaufnahm
e von A in den D

reiervorschlag zur Besetzung der Stelle einer 
Fachinspektorin/eines Fachinspektors des Landesschulrates für X (LSR

) stellt eine D
iskrim

inie-
rung aufgrund des G

eschlechtes der Antragstellerin gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 dar. 

A
llgem

eine Em
pfehlungen:  

D
em

 LSR
/SSR

 w
ird em

pfohlen, 

1. 
objektive und transparente Ausw

ahlverfahren durchzuführen, 
2. 

nachvollziehbare Q
ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M

aß 
der jew

eiligen Eignung sachlich zu begründen, 
3. 

die an Ausw
ahlverfahren beteiligten Bediensteten/Personen/G

rem
ien m

it den Bestim
m

un-
gen und dem

 G
eltungsbereich des B

-G
lBG

 vertraut zu m
achen, 

4. 
die zuständige G

leichbehandlungsbeauftragte in das Ausw
ahlverfahren (beratend) m

itein-
zubeziehen. 

Verfahrensdauer: 15. Jänner 2013 bis 5. N
ovem

ber 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e des LSR

 X: 

„Zu 1.) D
er LSR

 vollzieht das Ausw
ahlverfahren nach w

ie vor gem
äß den, vom

 w
ei-

sungsfreien Kollegium
 des LSR

 …
 beschlossenen, R

ichtlinien über das Verfahren bei 
der Bew

erbung um
 eine schulische Leitungsfunktion im

 bundeskom
petenzlichen Bereich 

in …
 Ein anderes Ausw

ahlverfahren w
urde bisher vom

 w
eisungsfreien Kollegium

 des 
LSR

 nicht beschlossen. 

Zu 2.) D
er LSR

 bem
üht sich, im

 R
ahm

en des genannten Ausw
ahlverfahrens, nachvoll-

ziehbare Q
ualifikationsvergleiche festzustellen und das Ausm

aß der jew
eiligen Eignung 

sachlich zu begründen. D
a es sich beim

 Kollegium
 des LSR

 um
 ein w

eisungsfreies Kol-
legorgan handelt, kom

m
en dessen Entscheidungen jedoch m

it M
ehrheitsbeschluss zu-

stande. 

Zu 3.) D
er Präsident des LSR

 w
eist die M

itglieder des Kollegium
s im

 Zuge des Aus-
w

ahlverfahrens stets darauf hin, dass die Bestim
m

ungen des G
leichbehandlungsgeset-

zes bei der Ausw
ahlentscheidung anzuw

enden sind. 

Zu 4.) D
ie zuständige G

leichbehandlungsbeauftragte des LSR
 ist beratendes M

itglied 
des beim

 Ausw
ahlverfahren entscheidenden Kollegium

s des LSR
.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 143 
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2.4 Bundesm
inisterium

 für Finanzen 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.2.1 Fall 1 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) hat sich durch die N

ichtberücksichtigung ihrer Bew
erbung 

um
 eine Abteilungsleitung aufgrund des G

eschlechtes, des Alter und der W
eltanschauung 

diskrim
iniert erachtet. 

N
ach Ausschreibung der Funktion ist A m

itgeteilt w
orden, sie m

öge von einer Bew
erbung 

Abstand nehm
en. Sie hat sich dennoch bew

orben und auch eine Einladung zu einem
 „struktu-

rierten Interview
“ erhalten. Für das „H

earing“ hat sie eine Präsentation zu ihrer Person und zu 
ihrem

 R
ollenverständnis erstellt. D

ie an sie gestellten Fragen hat sie ausführlich beantw
ortet. 

In Zusam
m

enhang m
it dem

 Ausschreibungsverfahren gebe es einige bem
erkensw

erte U
m

-
stände, die darauf schließen lassen, dass kein objektives Verfahren durchgeführt w

erden 
sollte. D

ie Ausschreibung ist sehr „plötzlich“ erfolgt, der Ausschreibungstext w
ar sehr allgem

ein 
gehalten und „H

earings“ im
 BM

F gehören nicht zum
 Standard bei Funktionsbetrauungen. 

W
ährend des „H

earings“, das ca. 30 M
inuten gedauert hat, hat sie das G

efühl gehabt, dass 
m

an kram
pfhaft nach Fragen gesucht hat. Letztendlich hat sich der externe M

itbew
erber gegen 

drei Bew
erberInnen aus dem

 BM
F durchgesetzt, w

obei A’s Fähigkeiten und Leistungen nicht 
ordnungsgem

äß berücksichtigt w
orden sind. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter 

Ergebnis: D
ie Ernennung von B (M

itbew
erber) zum

 Leiter der Abteilung X im
 BM

F stellt eine 
D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes und des Alters von A gem
äß §§ 4 Z 5 und 13 (1) 

Z 5 B-G
lBG

 dar. Eine D
iskrim

inierung aufgrund der W
eltanschauung w

ird nicht festgestellt. 

Verfahrensdauer: 26. N
ovem

ber 2012 bis 21. Juli 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 140 
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2.5 Bundesm
inisterium

 für Inneres 

2.5.1 
Fall 1: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) hat sich um

 eine Leitungsfunktion bew
orben und behaup-

tet aufgrund des G
eschlechtes beim

 beruflichen Aufstieg diskrim
iniert w

orden zu sein, jeden-
falls liege eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes vor. 

A übt bereits eine Leitungsfunktion aus und hat sich fristgerecht bew
orben. In ihrer Bew

erbung 
listet sie ihren bisherigen Lebenslauf auf und behauptet über die geforderten Q

ualifikationen zu 
verfügen. 

D
ie Vertreter der D

ienstbehörde w
eisen sow

ohl in der schriftlichen Stellungnahm
e als auch in 

der m
ündlichen Befragung auf die höhere Q

ualifikation des M
itbew

erbers hin. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung von A stellt keine D
iskrim

inierung aufgrund des G
e-

schlechtes dar. Es liegt auch keine Verletzung des Frauenförderungsgebotes vor. 

Verfahrensdauer: 29. Juni 2015 bis 3. Juni 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 179 

2.5.2 
Fall 2: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg, Benachteiligungsverbot 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 20. Juli 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

2.5.3 
Fall 3: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptet durch die R

eihung der Bew
erberin B (M

itbew
er-

berin) an die erste Stelle des Vorschlages der Landespolizeidirektion X zur Besetzung der 
Funktion der 3. Stellvertreterin/des 3. Stellvertreters des Kom

m
andanten der Polizeiinspektion 

X aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sei. 
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D
urch die Landespolizeidirektion X (LPD

 X) sei am
 ... eine Interessentensuche für die Funktion 

„3. Stellvertreter/in des Kom
m

andanten auf der PI X“ eingeleitet w
orden. Für diese Planstelle 

haben sich neben ihm
 auch B und ein w

eiterer Kollege bew
orben. Vom

 Bezirkspolizeikom
-

m
ando (BPK) X sei B an 1. Stelle gereiht und der LPD

 für die Besetzung der Planstelle vorge-
schlagen w

orden. Er gehe davon aus, dass ihm
 gleiche Eignung m

it B attestiert und ihr 
aufgrund des Frauenförderungsgebotes der Vorzug gegeben w

orden sei. D
ie LPD

 habe aber 
bei der Beurteilung seiner fachlichen Q

ualifikation u. a. die von ihm
 bereits w

ahrgenom
m

enen 
Führungsfunktionen und -aufgaben bei der ... nicht ausreichend berücksichtigt. Aufgrund seiner 
persönlichen und fachlichen Q

ualifikationen sei er der bestgeeignetste Bew
erber.  

Zur Begründung für seine bessere Q
ualifikation führte der Antragsteller zunächst seine Lauf-

bahndaten an. D
ie Tätigkeiten im

 Zusam
m

enhang m
it Personalführung, D

ienst- und Fachauf-
sicht seien zum

indest m
it jenen eines Stellvertretenden PI-Leiters vergleichbar und er w

ürde 
diese heute noch w

ahrnehm
en, w

enn er nicht w
egen der Auflösung der ... zu einer beruflichen 

Veränderung gezw
ungen gew

esen w
äre. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie R

eihung von B an die erste Stelle des Vorschlages der Landespolizeidirektion X 
zur Besetzung der Funktion der 3. Stellvertreterin/des 3. Stellvertreters des Kom

m
andanten 

der Polizeiinspektion X stellt keine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes von A gem

äß 
§ 4 Z 5 B-G

lBG
 dar. 

Verfahrensdauer: 15. O
ktober 2014 bis 7. April 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 155 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.3.5 Fall 5a bis 5d: B
PK

 – Vier B
elästigungen an einer D

ienststelle durch einen 
Vorgesetzten 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet von ihrem

 direkten Vorgesetzten (Kom
m

andant 
einer PI) über einen langen Zeitraum

 sexuell belästigt w
orden zu sein.  

Folgende Vorfälle w
urden im

 Antrag genannt (zum
 besseren Verständnis w

erden auch jene 
w

iedergegeben, die länger als 3 Jahre zurückliegen und daher gem
äß der Frist für die A

n-
tragseinbringung (§ 23a Abs. 5 B-G

lBG
) nicht m

ehr in den Beurteilungszeitraum
 fallen):  

Im
 Zuge einer Sektorstreife (N

achtdienst) im
 Jahr …

 habe B, der gefahren sei, gesagt, extrem
 

m
üde zu sein und er habe daher den Streifenw

agen in einem
 W

aldw
eg abgestellt, um

 angeb-
lich ein paar M

inuten schlafen zu können. Er habe dann seine rechte H
and auf den linken 

O
berschenkel von A gelegt, sei in R

ichtung O
berschenkelinnenseite und w

eiter in R
ichtung 

Intim
bereich gefahren.  

Kurze Zeit später, w
ährend eines w

eiteren Sektorstreifendienstes habe B seinen O
berkörper 

(Brust und Bauch) gegen den R
ücken und das G

esäß von A gedrückt. D
ieser Vorfall habe sich 

bei der letzten Türe zur polizeilichen Tiefgarage ereignet, als A eine H
and an der Türklinke und 

in der anderen H
and den Aktenkoffer gehabt habe, sodass sie sich lediglich verbal zur W

ehr 
setzen habe können. 

…
 sei A im

 W
affenraum

 gew
esen, um

 ihre D
ienstw

affe zu holen. G
rinsend habe ihr B den W

eg 
aus dem

 sehr engen, fensterlosen R
aum

 versperrt und gesagt, er w
erde sie jetzt einsperren 

und den FI-Schalter um
legen. A sei daraufhin in Panik geraten.  

Kurze Zeit später habe B A zu einem
 dienstlichen Erfolg gratuliert, ihr die H

and gereicht, sich 
zu ihr hinuntergebeugt und versucht, ihr einen Kuss auf den M

und zu geben. Im
 letzten A

u-
genblick habe A ihr G

esicht zur Seite drehen können. 

N
achdem

 A B ersucht habe, den „Frauenkalender“ m
it Abbildungen von nackten Frauen im

 
Bereithalteraum

 von der W
and zu nehm

en, habe er für das Kalenderjahr …
 einen „M

ännerka-
lender“ für den hinteren Bereithalteraum

 besorgt. M
it „forschem

 Ton“ habe er A vom
 Entfernen 

der Kalender abgehalten. 

Etw
a im

 Jahr …
 habe B A die pornografische D

arstellung einer Frau auf seinem
 dienstlichen 

C
om

puterbildschirm
 gezeigt.  

Bei fast jedem
 D

ienst sei es zu sexuellen Anspielungen und Belästigungen gekom
m

en. Teils in 
Form

 von verbalen Äußerungen w
ie z. B.: „D

ie w
äre geil zu ficken …

, die hat a geiles G
e-

stell...“, teils durch Fragen m
it sexistischem

 Inhalt, z. B. zu sexuellen Vorlieben von Freundin-
nen 

und 
Kolleginnen. 

Auch 
direkte 

Fragen 
nach 

sexuellen 
Vorlieben, 

Sexualpraktiken, 
Intim

rasur und ähnlichem
 habe er A gestellt. M

ehrm
als habe B von A w

issen w
ollen, w

arum
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sich ihre O
berw

eite verringert habe. Eine Bem
erkung von B zum

 Them
a „Zu- und Abnehm

en“ 
habe gelautet: „Ich habe abgenom

m
en, ich sehe m

einen Schw
anz w

ieder! W
enn dir die H

ose 
zu eng ist, zieh' sie halt aus!“ Bei der W

eihnachtsfeier im
 …

 beim
 …

 habe B gesagt: „D
ie 

(=Kollegin …
) hat einen geilen Arsch, da w

ird m
ir ganz anders!“ 

M
ehrm

als habe B unter verschiedenen Vorw
änden (z. B. ein Fleck auf der Bluse) versucht, A 

auf die Brust zu greifen Es sei ständig zu unerw
ünschten körperlichen Kontakten gekom

m
en, 

und zw
ar dadurch, dass B w

ie zufällig m
it seinem

 O
berkörper an A angestreift sei. Am

 G
ang 

der PI X habe er sich oft und grinsend so hingestellt, dass ein berührungsloses Vorbeigehen 
unm

öglich gew
esen sei. Ein „Piksen“ m

it jew
eils einem

 Finger links und rechts in der Taille sei 
des Ö

fteren vorgekom
m

en, w
enn A am

 C
om

puter gearbeitet habe.  

Bei einem
 Betriebsausflug habe B versucht, gem

einsam
 m

it A ein H
otelzim

m
er zu bekom

m
en. 

Als dieser Versuch gescheitert sei, habe er gegenüber der R
ezeptionistin angegeben, m

it 
Kollegin …

 nächtigen zu w
ollen. D

ieser Vorfall sei für die gesam
te Belegschaft peinlich gew

e-
sen. 

N
achdem

 B bei A Interesse für ein bestim
m

tes Sem
inar erw

eckt habe, habe er bekanntgege-
ben, dieses Sem

inar selbst auch besuchen und m
it ihr in einem

 Zim
m

er nächtigen zu w
ollen.  

A sei w
iederholt zu 24-stündigen D

iensten oder auch zu gem
einsam

en D
iensten m

it ihrem
 

Ehem
ann (der ebenfalls D

ienst an der PI X versah) eingeteilt w
orden. D

ies habe der …
fachen 

M
utter Koordinations- und Betreuungsproblem

e verursacht. Auf die H
erabsetzung der W

o-
chendienstzeit habe B keine R

ücksicht genom
m

en, das H
öchstausm

aß der Tagesdienstzeit 
von 13 Stunden sei von ihm

 ebenfalls ignoriert w
orden. 

D
ie psychische Belastung sei bei A im

m
er größer gew

orden, sodass verschiedene „Lösungs-
m

öglichkeiten“ durchdacht w
orden seien (Austritt aus der Bundespolizei, D

ienststellenw
echsel, 

Ausw
anderung m

it der Fam
ilie). D

as Privatleben der Fam
ilie …

 habe sehr unter diesen U
m

-
ständen gelitten. 

B habe seine M
acht auch durch seine (angeblich) guten Beziehungen bis in das BM

.I. unter-
strichen. So habe er bem

erkt, ein „W
eib von der G

leichbehandlung“ w
ürde sofort aus der 

D
ienststelle fliegen. D

ie seien sow
ieso um

sonst, w
as sollen die W

eiber aus W
ien schon m

a-
chen? Er w

erde jede Frau und jede Person, die versuche ihm
 „ans Bein zu pinkeln, vernich-

ten“. 

Im
 Antrag w

ar w
eiters ausgeführt, dass B w

ortgew
andt sei und seine rhetorischen Fähigkeiten 

geschickt einzusetzen w
isse. M

it dem
 M

achtm
ittel „D

ienstplan" habe er auch die m
ännliche 

M
annschaft in Schach gehalten.  

D
ie große N

otdurft habe B auf der D
am

entoilette verrichtet. D
as R

auchverbot habe für ihn nur 
auf dem

 Papier bestanden. 

W
eibliche Parteien seien respektlos nach ihrem

 Aussehen beurteilt w
orden. Im

 Falle einer 
positiven Beurteilung seien sie öfter bevorzugt behandelt w

orden. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 
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Ergebnis: D
er Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse Äuße-

rungen und Verhaltensw
eisen gem

äß § 8 B-G
lBG

 sexuell belästigte.  

Zeitgleich haben sich 3 w
eitere w

eibliche Bedienstete der gegenständlichen PI an die B-G
BK

 
w

egen anhaltender sex. Belästigungen durch den Vorgesetzen gew
andt. D

er m
utm

aßliche 
Belästiger hat sich trotz m

ehrm
aliger Aufforderungen nie geäußert. D

ie D
ienstbehörde hat 

durch das Einschreiten der G
leichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert. 

Em
pfehlungen:  

D
er D

ienstbehörde w
ird dringend em

pfohlen, 

1. 
ihre Fürsorgepflicht um

gehend w
ahrzunehm

en und dem
 Verdacht einer (sexuellen) Beläs-

tigung unverzüglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
chen 

Schritte 
nicht 

erst 
nach 

dem
 

Einschreiten 
der 

G
leichbehandlungsbeauftragten 

und/oder aufgrund eines Antrages bei der B-G
BK zu setzen. 

2. 
die 

Kosten 
von 

(sexuell) 
belästigten 

Bediensteten 
für 

private 
psychologi-

sche/therapeutische Behandlungen, zum
indest dann zu übernehm

en, w
enn die W

ahrung 
der Verschw

iegenheit von der vom
 D

ienstgeber zur Verfügung gestellten O
rganisation 

(z. B. Peer-Support) nicht gew
ährleistet ist. 

3. 
an den D

ienststellen zu gew
ährleisten, dass w

eibliche Bedienstete Straßenkleidung in 
U

niform
 nicht in Anw

esenheit von Kollegen oder m
ännlichen Vorgesetzten w

echseln m
üs-

sen. 

Verfahrensdauer: 22. O
ktober 2012 bis 8. April 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X: 

„Zu Ihrer gegenständlichen Anfrage darf m
itgeteilt w

erden, dass die Em
pfehlungen um

-
gesetzt w

urden, bzw. die diesbezüglichen bereits bestehenden Strukturen und M
echa-

nism
en geschärft w

urden. 

ad 1. D
ie diesbezüglich organisatorisch vorgegebenen Abläufe und die besondere Sen-

sibilität solcher Fälle, w
erden im

 R
ahm

en der regelm
äßig stattfindenden Führungskräf-

tebesprechungen 
them

atisiert 
und 

w
urde 

dadurch 
jedenfalls 

eine 
Schärfung 

der 
Verantw

ortlichkeit hinsichtlich der W
ahrnehm

ung der Fürsorgepflicht erreicht. 

ad 2. G
rundsätzlich leisten in solchen Fällen die behördeninternen O

rganisationsteile 
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung/Betreuung und w

ird dabei die Vertraulichkeit 
jedenfalls gew

ährleistet sein. Bei diesen Erstberatungen w
erden Betroffene auch auf die 

zur Verfügung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, w
ie Pro-

M
ente, hingew

iesen. D
ie Ü

bernahm
e der Kosten für eine w

eiterführende private psycho-
logische/therapeutische Behandlung durch den D

ienstgeber, kann nur im
 R

ahm
en einer 

Einzelfallprüfung entschieden w
erden.“ 
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H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 138a 

2.3.6 Fall 5b: B
PK

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet von ihrem

 direkten Vorgesetzten (Kom
m

andant 
einer PI) über einen langen Zeitraum

 sexuell belästigt w
orden zu sein. 

Vier Polizistinnen der PI X haben sich w
egen sexueller Belästigungen durch ihren Vorgesetz-

ten und Kom
m

andanten der PI X B (m
ittlerw

eile seit …
 suspendiert) an die stellvertretende 

G
BB gew

andt. Er habe sie über einen längeren Zeitraum
 sexuell belästigt und dadurch eine 

einschüchternde, beleidigende, entw
ürdigende und dem

ütigende Arbeitsum
w

elt geschaffen. 

A sei von …
 bis …

 der PI X dienstzugeteilt gew
esen. Eine der ersten Bem

erkungen von B sei 
gew

esen: „Fesch bist, dich kann m
an herzeigen!" Bereits bei ihren ersten D

iensten habe (w
ie 

sich später herausgestellt habe) B von seinem
 M

obiltelefon Kurzm
itteilungen geschickt, und 

zw
ar m

it einem
 „einen Flirt aufbauenden Inhalt“, näm

lich w
as sie so m

ache, w
ie es ihr gehe.  

Im
 Laufe der Zeit habe B A öfter, von hinten kom

m
end, im

 Bereich der H
üfte gekitzelt. D

ie 
Berührungen seien A m

it der Zeit im
m

er unangenehm
er gew

orden, und sie habe B m
ehrm

als 
aufgefordert, diese sexistischen, unangenehm

en H
andlungen zu unterlassen. O

bw
ohl B w

ahr-
genom

m
en habe, dass sie auf seine Berührungen em

pfindlich (kitzlig) und angew
idert reagie-

re, habe er diese fortgesetzt. 

Einm
al sei (u. a.) B im

 Sozialraum
 der PI am

 Tisch gesessen und A rechts daneben. Plötzlich 
habe B unter dem

 Tisch m
it seiner rechten H

and auf den linken O
berschenkel von A gefasst. 

Sie sei sofort erschrocken nach rechts zur Seite gerutscht. 

Sexistische Bem
erkungen habe B ständig von sich gegeben, an den genauen W

ortlaut könne 
sich A nicht m

ehr erinnern. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse Äuße-

rungen und Verhaltensw
eisen gem

äß § 8 B-G
lBG

 sexuell belästigte.  

Zeitgleich haben sich 3 w
eitere w

eibliche Bedienstete der gegenständlichen PI an die B
-G

BK
 

w
egen anhaltender sex. Belästigungen durch den Vorgesetzen gew

andt. D
er m

utm
aßliche 

Belästiger hat sich trotz m
ehrm

aliger Aufforderungen nie geäußert. D
ie D

ienstbehörde hat 
durch das Einschreiten der G

leichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert. 

Em
pfehlungen:  

D
er D

ienstbehörde w
ird dringend em

pfohlen, 

1. 
ihre Fürsorgepflicht um

gehend w
ahrzunehm

en und dem
 Verdacht einer (sexuellen) Beläs-

tigung unverzüglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
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chen 
Schritte 

nicht 
erst 

nach 
dem

 
Einschreiten 

der 
G

leichbehandlungsbeauftragten 
und/oder aufgrund eines Antrages bei der B-G

BK zu setzen. 

2. 
die 

Kosten 
von 

(sexuell) 
belästigten 

Bediensteten 
für 

private 
psychologi-

sche/therapeutische Behandlungen, zum
indest dann zu übernehm

en, w
enn die W

ahrung 
der Verschw

iegenheit von der vom
 D

ienstgeber zur Verfügung gestellten O
rganisation 

(z. B. Peer-Support) nicht gew
ährleistet ist. 

3. 
an den D

ienststellen zu gew
ährleisten, dass w

eibliche Bedienstete Straßenkleidung in 
U

niform
 nicht in Anw

esenheit von Kollegen oder m
ännlichen Vorgesetzten w

echseln m
üs-

sen. 

Verfahrensdauer: 22. O
ktober 2012 bis 8. April 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X:  

„Zu Ihrer gegenständlichen Anfrage darf m
itgeteilt w

erden, dass die Em
pfehlungen um

-
gesetzt w

urden, bzw. die diesbezüglichen bereits bestehenden Strukturen und M
echa-

nism
en geschärft w

urden. 

ad 1. D
ie diesbezüglich organisatorisch vorgegebenen Abläufe und die besondere Sen-

sibilität solcher Fälle, w
erden im

 R
ahm

en der regelm
äßig stattfindenden Führungskräf-

tebesprechungen 
them

atisiert 
und 

w
urde 

dadurch 
jedenfalls 

eine 
Schärfung 

der 
Verantw

ortlichkeit hinsichtlich der W
ahrnehm

ung der Fürsorgepflicht erreicht. 

ad 2. G
rundsätzlich leisten in solchen Fällen die behördeninternen O

rganisationsteile 
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung/Betreuung und w

ird dabei die Vertraulichkeit 
jedenfalls gew

ährleistet sein. Bei diesen Erstberatungen w
erden Betroffene auch auf die 

zur Verfügung stehenden professionellen und kostenlosen B
etrauungsstellen, w

ie Pro-
M

ente, hingew
iesen. D

ie Ü
bernahm

e der Kosten für eine w
eiterführende private psycho-

logische/therapeutische Behandlung durch den D
ienstgeber, kann nur im

 R
ahm

en einer 
Einzelfallprüfung entschieden w

erden.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 138b 

2.3.7 Fall 5c: B
PK

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet von ihrem

 direkten Vorgesetzten (Kom
m

andant 
einer PI) über einen langen Zeitraum

 sexuell belästigt w
orden zu sein. 

Vier Polizistinnen der PI X haben sich w
egen sexueller Belästigungen durch ihren Vorgesetz-

ten und Kom
m

andanten der PI X B (m
ittlerw

eile seit …
 suspendiert) an die stellvertretende 
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G
BB gew

andt. Er habe sie über einen längeren Zeitraum
 sexuell belästigt und dadurch eine 

einschüchternde, beleidigende, entw
ürdigende und dem

ütigende Arbeitsum
w

elt geschaffen.  

A sei im
 …

 als erste Frau zur PI X versetzt w
orden. N

ach der G
eburt ihrer …

 Kinder in den 
Jahren …

 und …
 sei sie nach der Karenzzeit am

 …
 w

ieder in das Berufsleben zurückgekehrt, 
w

obei die W
ochendienstzeit herabgesetzt w

orden sei. 

D
ie sexistischen Anspielungen und Ü

bergriffe haben im
 Jahr …

 begonnen und seien bei ge-
m

einsam
en D

iensten an der Tagesordnung gestanden. 

Folgende Vorfälle w
urden im

 Antrag genannt (zum
 besseren Verständnis w

erden auch jene 
w

iedergegeben, die länger als 3 Jahre zurückliegen und daher gem
äß der Frist für die A

n-
tragseinbringung (§ 23a Abs. 5 B-G

lBG
) nicht m

ehr in den Beurteilungszeitraum
 fallen):  

A sei von B an den Schultern und H
üften berührt w

orden (m
eist m

it beiden H
änden und von 

hinten).  

W
eiters seien sexistische und sehr in die Intim

sphäre eingreifende Fragen w
ährend des D

iens-
tes gestellt w

orden, beispielsw
eise, ob A "unten" rasiert sei, w

ie sie aussehe? W
elche Stellun-

gen sie beim
 Sex bevorzuge? O

b sie Selbstbefriedigung betreibe und w
ie sie „es“ m

ache? 

Am
 …

 habe A von B eine SM
S m

it folgendem
 Inhalt erhalten: „Allerliebste …

! M
eine Begierde 

nach dir ist enorm
. Kannst du m

ich vielleicht einm
al anrufen? Innigster Kuss, dein C

hef.“ 

Im
 Zeitraum

 …
-…

 habe B einm
al A vom

 D
isplay einer Fotokam

era pornographische D
arstel-

lungen gezeigt. Es habe sich um
 N

ahaufnahm
en vom

 Intim
- und Brustbereich einer Frau 

gehandelt. 

Im
 Zuge eines Sektortreifendienstes im

 Jahr …
 oder …

, auf H
öhe …

, habe B, der im
 stehen-

den Fahrzeug auf dem
 Fahrersitz gesessen sei und A rechts daneben, plötzlich den O

ber-
schenkel von A gestreichelt. A sei daraufhin aus dem

 Fahrzeug gesprungen.  

Am
 …

 habe B A m
it seinen Fingern an ihrer Taille „gestupst“. Am

 …
 habe er in der Kanzlei der 

PI X m
it einem

 Finger auf die Brust von A getippt und gefragt, w
as sie da habe. An diesem

 Tag 
habe B auch die Schultern von A „m

assiert“, w
ährend sie vor dem

 C
om

puterbildschirm
 geses-

sen sei. 

Im
 …

 habe B im
 Aufenthaltsraum

 der PI X zu A gesagt, ihr Busen ist kleiner gew
orden, „das“ 

sei früher schon schöner zum
 Anschauen gew

esen.  

A habe trotz H
erabsetzung der W

ochendienstzeit auf 15%
 größte M

ühe gehabt, Fam
ilie und 

Beruf zu koordinieren, da B bei der D
ienstplanung auf den U

m
stand, dass sie M

utter von …
 

Kleinkindern sei keine R
ücksicht genom

m
en. Ihr D

ienst sei im
 D

ienstplan öfter anders als 
m

ündlich zugesagt eingeteilt w
orden.  

D
es Ö

fteren habe B auf dem
 D

ienstplan keine R
eisezeiten eingeplant, vorgeschriebene Aus-

bildungstage seien bei der D
ienstplanung nicht berücksichtigt w

orden, sodass sie nicht teil-
nehm

en habe können. Beispielsw
eise habe B im

 …
 einen …

-Einsatz (…
) von A abgelehnt, 

obw
ohl ein diesbezüglicher Befehl vorgelegen sei.  
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A habe ständig versucht, besonders w
achsam

 zu sein, den Ü
bergriffen ihres Vorgesetzten 

nach M
öglichkeit aus dem

 W
eg zu gehen und sie habe sich in w

eiterer Folge im
m

er m
ehr 

zurückgezogen. Auch das Privatleben habe unter dieser psychischen D
auerbelastung enorm

 
gelitten.  

B habe einige M
ale geäußert, er w

ürde Vorgesetzte oder die G
leichbehandlungsbeauftragte 

hochkantig aus der D
ienststelle w

erfen. Er habe seiner M
itarbeiterin m

itunter Faulheit unter-
stellt. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse Äuße-

rungen und Verhaltensw
eisen gem

äß § 8 B-G
lBG

 sexuell belästigte.  

Zeitgleich haben sich 3 w
eitere w

eibliche Bedienstete der gegenständlichen PI an die B
-G

BK
 

w
egen anhaltender sex. Belästigungen durch den Vorgesetzen gew

andt. D
er m

utm
aßliche 

Belästiger hat sich trotz m
ehrm

aliger Aufforderungen nie geäußert. D
ie D

ienstbehörde hat 
durch das Einschreiten der G

leichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert. 

Em
pfehlungen:  

D
er D

ienstbehörde w
ird dringend em

pfohlen, 

1. 
ihre Fürsorgepflicht um

gehend w
ahrzunehm

en und dem
 Verdacht einer (sexuellen) Beläs-

tigung unverzüglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
chen 

Schritte 
nicht 

erst 
nach 

dem
 

Einschreiten 
der 

G
leichbehandlungsbeauftragten 

und/oder aufgrund eines Antrages bei der B-G
BK zu setzen. 

2. 
die 

Kosten 
von 

(sexuell) 
belästigten 

Bediensteten 
für 

private 
psychologi-

sche/therapeutische Behandlungen, zum
indest dann zu übernehm

en, w
enn die W

ahrung 
der Verschw

iegenheit von der vom
 D

ienstgeber zur Verfügung gestellten O
rganisation 

(z. B. Peer-Support) nicht gew
ährleistet ist. 

3. 
an den D

ienststellen zu gew
ährleisten, dass w

eibliche Bedienstete Straßenkleidung in 
U

niform
 nicht in Anw

esenheit von Kollegen oder m
ännlichen Vorgesetzten w

echseln m
üs-

sen. 

Verfahrensdauer: 22. O
ktober 2012 bis 8. April 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X: 

„Zu Ihrer gegenständlichen Anfrage darf m
itgeteilt w

erden, dass die Em
pfehlungen um

-
gesetzt w

urden, bzw. die diesbezüglichen bereits bestehenden Strukturen und M
echa-

nism
en geschärft w

urden. 

ad 1. D
ie diesbezüglich organisatorisch vorgegebenen Abläufe und die besondere Sen-

sibilität solcher Fälle, w
erden im

 R
ahm

en der regelm
äßig stattfindenden Führungskräf-
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tebesprechungen them
atisiert und w

urde dadurch jedenfalls eine Schärfung der Verant-
w

ortlichkeit hinsichtlich der W
ahrnehm

ung der Fürsorgepflicht erreicht. 

ad 2. G
rundsätzlich leisten in solchen Fällen die behördeninternen O

rganisationsteile 
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung/Betreuung und w

ird dabei die Vertraulichkeit 
jedenfalls gew

ährleistet sein. Bei diesen Erstberatungen w
erden Betroffene auch auf die 

zur Verfügung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, w
ie Pro-

M
ente, hingew

iesen. D
ie Ü

bernahm
e der Kosten für eine w

eiterführende private psycho-
logische/therapeutische Behandlung durch den D

ienstgeber, kann nur im
 R

ahm
en einer 

Einzelfallprüfung entschieden w
erden.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 138c 

2.3.8 Fall 5d: B
PK

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet von ihrem

 direkten Vorgesetzten (Kom
m

andant 
einer PI) über einen langen Zeitraum

 sexuell belästigt w
orden zu sein. 

Vier Polizistinnen der PI X haben sich w
egen sexueller Belästigungen durch ihren Vorgesetz-

ten und Kom
m

andanten der PI X B (m
ittlerw

eile seit …
 suspendiert) an die stellvertretende 

G
BB gew

andt. Er habe sie über einen längeren Zeitraum
 sexuell belästigt und dadurch eine 

einschüchternde, beleidigende, entw
ürdigende und dem

ütigende Arbeitsum
w

elt geschaffen.  

A habe im
 R

ahm
en der polizeilichen G

rundausbildung ihre Praxisphase im
 ... und …

 auf der PI 
X absolviert. Zu sexuellen Ü

bergriffen sei es in diesem
 Zeitraum

 nicht gekom
m

en. Sie sei 
allerdings bereits dam

als von ihren Kolleginnen und einem
 Kollegen gew

arnt w
orden, bei B 

vorsichtig zu sein. Auch habe sie das G
efühl gehabt, dass auf sie „aufgepasst" w

erde. 

Seit …
 versehe A ihren D

ienst durchgehend auf der PI A. B habe sich sofort verm
ehrt für ihr 

Privatleben interessiert. Auch habe er ständig Anspielungen m
it sexuellem

 H
intergrund ge-

m
acht, zw

eideutige und niveaulose Bem
erkungen seien auf der Tagesordnung gestanden. An 

einem
 M

ontagm
orgen habe B sie gefragt, ob ihr Freund am

 W
ochenende „nicht gut genug“ 

gew
esen sei. Einm

al habe er die Bem
erkung gem

acht, dass seine Kreuzschm
erzen sogar „in 

den G
enitalbereich ausstrahlen“.  

W
ährend eines Betriebsausflugs im

 …
 in die Therm

e …
 habe B im

 Therm
enbereich auf einer 

Liege zw
ischen Kollegin …

 und A Platz genom
m

en und unpassende Kom
m

entare über w
eibli-

che Badegäste abgegeben. D
ie restliche m

ännliche M
annschaft sei zu dieser Zeit in der Sau-

na gew
esen. 

Am
 M

orgen des …
 habe sich A vor ihrem

 Kasten auf der PI um
gezogen. Anstatt räum

lichen 
Abstand zu halten, habe B A in ein G

espräch verw
ickelt. Lachend habe er m

it der rechten 
H

and ausgeholt und einen Klaps auf das H
interteil von A angedeutet. W

eiters habe er ver-
sucht, m

it einem
 Finger auf ihren Bauch zu tippen, sodass sie sich stark bedrängt gefühlt habe. 
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M
ehrm

als habe A ihren Vorgesetzten scharf zurechtgew
iesen, w

eshalb er sie als „Kratzbürste“ 
bezeichnet habe. Im

m
er w

ieder habe B versucht, Körperkontakt durch sich in den W
eg stellen, 

kitzeln, N
ichtw

ahren der Intim
sphäre, herzustellen. 

Im
 Zuge eines M

itarbeitergespräches (im
 …

) habe B A als „freche G
öre", als fehl am

 Platz und 
als für den Polizeiberuf ungeeignet bezeichnet. Er habe ihr m

it dem
 H

inw
eis, dass das D

ienst-
verhältnis noch nicht definitiv sei, geraten aufzupassen. Im

 Kollegenkreis und bei Vorgesetzten 
habe B gegen A interveniert. Aufgrund der entw

ürdigenden U
m

stände und der sexuellen B
e-

lästigungen, verbunden m
it starken D

ruckm
itteln, sei A m

assiv unter psychischen D
ruck gera-

ten. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat stellt fest, dass der Vorgesetzte die Antragstellerin durch diverse Äuße-

rungen und Verhaltensw
eisen gem

äß § 8 B-G
lBG

 sexuell belästigte.  

Zeitgleich haben sich 3 w
eitere w

eibliche Bedienstete der gegenständlichen PI an die B-G
BK

 
w

egen anhaltender sex. Belästigungen durch den Vorgesetzen gew
andt. D

er m
utm

aßliche 
Belästiger hat sich trotz m

ehrm
aliger Aufforderungen nie geäußert. D

ie D
ienstbehörde hat 

durch das Einschreiten der G
leichbehandlungsbeauftragten den Vorgesetzten suspendiert. 

Em
pfehlungen:  

D
er D

ienstbehörde w
ird dringend em

pfohlen, 

1. 
ihre Fürsorgepflicht um

gehend w
ahrzunehm

en und dem
 Verdacht einer (sexuellen) Beläs-

tigung unverzüglich nachzugehen und die entsprechenden dienst- und disziplinarrechtli-
chen 

Schritte 
nicht 

erst 
nach 

dem
 

Einschreiten 
der 

G
leichbehandlungsbeauftragten 

und/oder aufgrund eines Antrages bei der B-G
BK zu setzen. 

2. 
die 

Kosten 
von 

(sexuell) 
belästigten 

Bediensteten 
für 

private 
psychologi-

sche/therapeutische Behandlungen, zum
indest dann zu übernehm

en, w
enn die W

ahrung 
der Verschw

iegenheit von der vom
 D

ienstgeber zur Verfügung gestellten O
rganisation 

(z. B. Peer-Support) nicht gew
ährleistet ist. 

3. 
an den D

ienststellen zu gew
ährleisten, dass w

eibliche Bedienstete Straßenkleidung in 
U

niform
 nicht in Anw

esenheit von Kollegen oder m
ännlichen Vorgesetzten w

echseln m
üs-

sen. 

Verfahrensdauer: 22. O
ktober 2012 bis 8. April 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e des LPD

 X: 

„Zu Ihrer gegenständlichen Anfrage darf m
itgeteilt w

erden, dass die Em
pfehlungen um

-
gesetzt w

urden, bzw. die diesbezüglichen bereits bestehenden Strukturen und M
echa-

nism
en geschärft w

urden. 
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ad 1. D
ie diesbezüglich organisatorisch vorgegebenen Abläufe und die besondere Sen-

sibilität solcher Fälle, w
erden im

 R
ahm

en der regelm
äßig stattfindenden Führungskräf-

tebesprechungen 
them

atisiert 
und 

w
urde 

dadurch 
jedenfalls 

eine 
Schärfung 

der 
Verantw

ortlichkeit hinsichtlich der W
ahrnehm

ung der Fürsorgepflicht erreicht. 

ad 2. G
rundsätzlich leisten in solchen Fällen die behördeninternen O

rganisationsteile 
(Peer-Support) lediglich eine Erstberatung/Betreuung und w

ird dabei die Vertraulichkeit 
jedenfalls gew

ährleistet sein. Bei diesen Erstberatungen w
erden Betroffene auch auf die 

zur Verfügung stehenden professionellen und kostenlosen Betrauungsstellen, w
ie Pro-

M
ente, hingew

iesen. D
ie Ü

bernahm
e der Kosten für eine w

eiterführende private psycho-
logische/therapeutische Behandlung durch den D

ienstgeber, kann nur im
 R

ahm
en einer 

Einzelfallprüfung entschieden w
erden.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 138d 

2.3.9 Fall 9: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Belästigung, beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet durch das Verhalten zunächst eines Kollegen 

(B), der später ihr Vorgesetzter w
ird, sei sie einerseits als „Frau“ schikaniert, beleidigt, gedem

ü-
tigt w

orden und durch dieses Verhalten auch im
 Zusam

m
enhang bei einem

 beruflichen Auf-
stieg diskrim

iniert w
orden. 

A und B w
aren zum

 Zeitpunkt der Antragstellung Bedienstete im
 Landeskrim

inalam
t (LKA) der 

Landespolizeidirektion (LPD
) X, Erm

ittlungsbereich (EB) X.  

Im
 Antrag w

urde Folgendes ausgeführt:  

Es sei in der Vergangenheit m
it B im

m
er w

ieder zu D
ifferenzen gekom

m
en. B habe es ver-

standen, A m
it Ignoranz und bew

usster Verzerrung von Tatsachen in ihrer Ehre und W
ürde 

em
pfindlich zu verletzen, und er habe sie auch in ihrem

 w
irtschaftlichen Fortkom

m
en erheblich 

beeinträchtigt. N
icht nur, dass er sie m

it unsachlicher und dem
ütigender Kritik vor Kollegen und 

Kolleginnen im
m

er w
ieder herablassend behandelt habe, er habe auch ein schikanöses Ver-

halten an den Tag gelegt und durch Verdrehen von Tatsachen und „gegeneinander Ausspielen" 
in der gesam

ten Kollegenschaft U
nm

ut herbeigeführt, sodass letztlich das Arbeitsklim
a em

p-
findlich gelitten habe. Aufgrund der „Bossing- und M

obbingattacken“ sehe sich A gezw
ungen, 

rechtliche Schritte einzuleiten.  

Bis Ende …
 sei B stellvertretender H

auptsachbearbeiter, A sei „lediglich“ Sachbearbeiterin 
gew

esen. M
it …

 sei B stellvertretender Leiter des EB X gew
orden. Er habe in diesen Positio-

nen A seine „Vorm
achtstellung“, w

elche er hierarchisch gesehen gehabt habe, spüren lassen. 

A habe sich um
 die im

 EB X ausgeschriebene Stelle des Stellvertreters/der Stellvertreterin 
eines H

auptsachbearbeiters bew
orben. Am

 …
 seien ihr eine Stellungnahm

e zu ihrer Bew
er-
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bung und eine Erm
ahnung im

 Sinne des § 109 BD
G

 ausgehändigt w
orden. In der Stellung-

nahm
e zur Bew

erbung habe B u. a. festgehalten, dass A sich kaum
 auf die Eigenheiten der 

D
eliktsfälle einzustellen verm

ocht habe, sie habe m
ittelm

äßiges Interesse an der Arbeit gehabt 
und sich für Anregungen zur Verbesserung ihrer Arbeitsw

eise und ihres W
issensstandes w

enig 
zugänglich gezeigt. W

eiters scheine sie sich m
it der herrschenden H

ierarchie sow
ie im

 U
m

-
gang m

it Vorgesetzten eher schw
er zu tun. D

iese Ausführungen w
ürden zeigen, dass B ver-

sucht 
habe, 

m
it 

haltlosen 
Behauptungen 

A 
in 

ihrem
 

beruflichen 
bzw. 

w
irtschaftlichen 

Fortkom
m

en zu schädigen. Bereits im
 …

 habe A C
, dam

als noch stellvertretender Leiter des 
EB, m

itgeteilt, dass sie aufgrund der Beleidigungen und Anschuldigungen durch B den D
ienst 

nicht entsprechend auszuüben verm
öge und sich gezw

ungen sehe, den EB zu verlassen. C
 

habe das bedauert und beteuert, dass sie im
m

er sehr gute Arbeit geleistet habe.  

Im
 Antrag w

ar w
eiters ausgeführt, dass die Zeit vom

 …
 bis …

 von tagtäglicher unsachlicher 
Kritik, insbesondere an der Aktenführung und der „D

ienstaustragung“ und aus der Luft gegrif-
fenen Vorhalten geprägt gew

esen sei. D
er U

m
gangston sei herablassend und schulm

eisterlich 
gew

esen, auch im
 Beisein von Kollegen. D

ie D
etails seien dem

 beiliegenden „M
obbing-

Tagebuch" zu entnehm
en.  

In der Vergangenheit sei die Antragstellerin generell von B beleidigt w
orden. Er habe sie un-

zählige M
ale als „‘falsch‘, als ‘dum

m
e Sau‘, ‘D

um
m

fut‘, ‘Fickschlitten‘", u.w.m
. tituliert, Bezeich-

nungen die er auch für Staatsanw
ältinnen verw

endet habe.  

In der Ausbildungs- und Einarbeitungsphase von A habe es B verstanden, die fachliche U
nter-

stützung der Antragstellerin zu verhindern, er sei „darauf aus“ gew
esen, dass sie einen Fehler 

m
ache. Er habe keine Zw

eifel daran gelassen, dass er nichts von den „‘W
eibern‘" im

 Polizei-
dienst halte, und schon gar nicht, w

enn diese Kinder haben. A habe im
 EB „nichts verloren“ 

und solle „sich schleichen“, sie sei „‘zu blöd‘", irgendetw
as zu verstehen, und dass sie einen 

„Balg" habe sei sow
ieso „der G

ipfel“. Beispielhaft w
urden folgende Vorfälle angeführt: A sei im

 
…

 unterw
egs nach …

 gew
esen und habe sich in der Adresse geirrt. B habe sich dazu geäu-

ßert: „‘D
u bist für alles zu blöd! D

u host do nix verloren, blödes Sauw
eib.‘" In der N

acht vom
 …

 
auf den …

 im
 Zuge eines …

treffens in der …
 habe B anzügliche Bem

erkungen gem
acht und A 

gefragt, „‘ob sie w
ohl gut zu ficken w

äre‘", er könne sich vorstellen, dass sie ein „‘guter Fick-
schlitten‘" sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis:  

1. 
D

as Verhalten von B gegenüber A stellt eine Belästigung aufgrund des G
eschlechtes 

gem
äß § 8a B-G

lBG
 dar.  

2. 
B‘s D

ienstbeschreibung und die Erm
ahnung von A im

 zeitlichen Kontext zu ihrer Bew
er-

bung um
 die Stellvertretung eines H

auptsachbearbeiters stellen eine D
iskrim

inierung auf-
grund des G

eschlechtes gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 beim

 beruflichen Aufstieg dar. 

Em
pfehlungen:  

D
er LPD

 X w
ird dringend em

pfohlen, 
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1. 
die bekannterm

aßen negative Einstellung von m
ännlichen Bediensteten w

eiblichen B
e-

diensteten gegenüber nicht zu ignorieren und die Lösung dieses Problem
s nicht der je-

w
eils betroffenen Bediensteten zu überlassen, 

2. 
B`s D

ienstbeschreibung von A und ihre Erm
ahnung als unbeachtlich zu betrachten und sie 

bei zukünftigen Bew
erbungen nicht heranzuziehen. 

Verfahrensdauer: 2. Jänner 2013 bis 4. N
ovem

ber 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X: 

„Ad 1) Aufgrund dieser Ereignisse w
urde vom

 Leiter der betroffenen Abteilung im
 Zuge 

einer D
ienstbeschreibung allen Assistenz- und Erm

ittlungsbereichsleitern eindringlich 
nahe gebracht, negative Einstellungen m

ännlicher Bediensteten w
eiblichen Bedienste-

ten gegenüber auf keinen Fall m
it Toleranz zu begegnen, geschw

eige denn zu ignorie-
ren. 

Ad 2) B w
urde rechtskräftig vom

 D
isziplinarsenat …

 w
egen seines Verhaltens zu einer 

G
eldstrafe verurteilt. 

Ad 3) Kollegin A hat gem
äß ihrer Bew

erbung den Erm
ittlungsbereich gew

echselt und 
versieht nun – ich gehe davon aus zur vollsten Zufriedenheit – ihren D

ienst im
 Erm

itt-
lungsbereich „…

“. D
ies zeigt schon, dass M

aßnahm
en von B als unbeachtlich betrachtet 

w
urden und A dem

entsprechend neue Vorgesetzte erhalten hat.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 142 

2.3.10 Fall 10: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten eines Kollegen (B) eine 

Belästigung aufgrund des G
eschlechtes (§ 8a B-G

lBG
) darstellt und der gem

einsam
e Vorge-

setzte (C
) es unterlässt die angem

essene Abhilfe zu schaffen. 

A und B w
aren zum

 Zeitpunkt der Antragstellung Bedienstete im
 Landeskrim

inalam
t (LKA) der 

Landespolizeidirektion (LPD
) X, Assistenzdienst (AD

), Assistenzbereich X. Im
 X

-Bereich gab 
es vier G

ruppen. A gehörte der G
ruppe 1 und B der G

ruppe 3 an, beide w
aren in der jew

eiligen 
…

gruppe der/die stellvertretende/r G
ruppenleiter/in. C

 w
ar Leiter des AD

 im
 LKA.  

Im
 Antrag führte A Folgendes aus:  

Seit …
 gebe es fortgesetzte herabw

ürdigende und verletzende M
obbingangriffe auf ihre Per-

son. Begonnen habe es m
it Belästigungen von D

, der …
 Leiter des AB X und dam

it ihr unm
it-

telbar 
Vorgesetzter 

gew
orden 

sei. 
Im

 
…

 
habe 

sie 
sich 

um
 

die 
Funktion 

als 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

230 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates I: BM

I 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

231 

G
ruppenführerstellvertreterin bew

orben. D
 habe ihre Bew

erbung m
it den W

orten „eine Frau zu 
sein ist zu w

enig“ kom
m

entiert und ihr in seiner Stellungnahm
e – völlig unbegründet – m

an-
gelnde em

otionale Belastbarkeit bei der …
arbeit attestiert. Ihre Ausbildungen, u. a. die zur „…

-
Betreuerin“, habe D

 abw
ertend als „Blüm

chenpflücker-Sem
inare“ bezeichnet. N

ach Prüfung 
der Bew

erbungen, u. a. im
 R

ahm
en eines H

earings, sei sie als Bestgeeignetste zur G
ruppen-

führerstellvertreterin der …
gruppe 1 ernannt w

orden, w
as D

 nie akzeptiert habe. Er habe ihr 
fortan den G

ruß per H
andschlag verw

eigert, sie im
 Kollegenkreis als „Q

uotenfrau“ vorgestellt 
und in dienstlichen Schreiben stets die Bezeichnung „Frau …

“ verw
endet, obw

ohl sonst die 
Verw

endung von Am
tstiteln und N

am
en, oder die Ansprache als Kollegin üblich sei. Am

 …
 

habe sie gegen D
 bei der D

ienstbehörde Beschw
erde w

egen Belästigung aufgrund des G
e-

schlechtes erhoben, Konsequenzen habe das keine gehabt. D
ie offene Ablehnung ihrer Per-

son durch D
 habe auch andere dazu anim

iert, sie respektlos zu behandeln, und aufgrund ihrer 
Beschw

erde sei sie im
 Kollegenkreis als „übertrieben em

pfindlich/psychisch auffällig“ abge-
stem

pelt w
orden. N

achdem
 D

 sein Pensionierungsgesuch vorgelegt habe, sei die N
achfolge-

diskussion 
entbrannt. Auch 

sie 
habe 

sich 
für 

die 
allfällig 

neu 
zu 

besetzende 
Position 

interessiert, w
oraufhin besonders das Verhältnis zu B, ihrem

 potentiellen M
itbew

erber, sehr 
schlecht gew

orden sei: Am
 …

 habe B sie in einem
 persönlichen G

espräch m
it ihrem

 G
ruppen-

leiter E schlecht gem
acht, indem

 er gesagt habe, sie hätte es „faustdick hinter den O
hren“, täte 

aber im
m

er so arm
 und w

ürde nur „Blüm
chenpflücker-Sem

inare“ m
achen, die nichts m

it der 
…

arbeit zu tun hätten. E habe am
 …

 C
 persönlich in ihrem

 Beisein über die Verbalattacken 
des B inform

iert und seine Befürchtung geäußert, dass die nächste M
obbingw

elle gegen A 
erfolgen w

erde. D
iese Befürchtung habe E am

 …
 w

iederholt, dennoch habe C
 w

enig Interesse 
gezeigt.  

Am
 …

 habe sich im
 Zusam

m
enhang m

it einer „…
ausfahrt“ Folgendes zugetragen: Sie habe B 

– die „G
egengruppe“ im

 Journaldienst – über eine Ausfahrt in den …
 Bezirk inform

iert. D
a ein 

G
espräch am

 H
andy eingegangen sei, habe sie m

it dieser Inform
ation das G

espräch beendet. 
B habe sie dann in der Außenstelle …

 angerufen und sie in flegelhaftem
 Ton gefragt, ob sie 

nun ausgefahren seien und gesagt, dass sie das gefälligst zu m
elden hätten. Sie habe ihn 

höflich darauf hingew
iesen, dass die Ausfahrt bekannt gegeben w

orden sei. Ihren Einw
and 

ignorierend habe er ihr – w
eiterhin in schlechtem

 U
m

gangston – vorgew
orfen, dass sie auf 

seine M
ail nicht gleich geantw

ortet habe. N
achdem

 der Anruf aufgrund der Lautstärke und 
„U

nprofessionalität“ unangenehm
 gew

esen sei, habe sie B um
 höfliche U

m
gangsform

en er-
sucht. Er habe daraufhin gesagt, dass er gerade ihr gegenüber nicht höflich zu sein brauche, 
dass er „das“ nicht notw

endig hätte und sie ihn „am
 Arsch lecken“ könne. D

araufhin habe sie 
das G

espräch beendet. Ü
ber das Telefonat habe sie noch am

 selben Tag einen Aktenverm
erk 

angelegt (w
urde der B

-G
BK vorgelegt), der C

 überm
ittelt w

orden sei. In R
eaktion sei am

 …
 in 

einer Besprechung zw
ischen C

, der Kontaktfrau …
, dem

 Personalvertreter …
 und ihr verein-

bart w
orden, dass C

 zunächst m
it B ein G

espräch führen w
erde und es dann zu einer Aus-

sprache zw
ischen B und ihr im

 Beisein von C
 kom

m
en solle. U

m
 B die G

elegenheit zu geben, 
sein Fehlverhalten einzugestehen und sich für das „G

ötz-Zitat“ zu entschuldigen, habe sie ihm
 

am
 …

, nach dem
 G

espräch m
it C

, folgende E
-M

ail geschrieben: „Kollege B, bezugnehm
end 

auf unser G
espräch vom

 …
, gebe ich dir nun die M

öglichkeit, dich für dein inakzeptables, 
ungebührliches und unangem

essenes Verhalten entsprechend adäquat bei m
ir zu entschuldi-

gen. A“ Als R
eaktion habe sie am

 …
 per m

ail folgende Antw
ort erhalten: „A! W

ieder einm
al 

kann die übertriebene Selbsteinschätzung dem
 beschränkten G

ehirn nicht folgen. Eine Ent-
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schuldigung zu fordern für ein Fehlverhalten D
EIN

ER
SEITS bestätigt nur D

einen seichten 
C

harakter, aber vielleicht kannst D
u nichts dafür. Ich verzeihe D

ir! Ich erw
arte keine Entschul-

digung von D
ir. Ich w

ünsche D
ir noch viel G

lück in D
einem

 Leben, …
 M

it freundlichen G
rüßen 

B“. D
iese verletzende und herabw

ürdigende Antw
ort habe sie als Beleidigung em

pfunden, und 
sie habe die M

ail C
 überm

ittelt.  

D
urch die w

iederholten diskrim
inierenden und beleidigenden Äußerungen von B fühle sie sich 

herabgesetzt und in ihrer W
ürde verletzt.  

D
ie Antragstellerin führte w

eiters aus, es gebe G
erüchte, sie habe ein Verhältnis m

it E, und C
 

habe gegenüber der Kontaktfrau …
 bereits erw

ähnt, er denke an, sie in eine andere G
ruppe zu 

versetzen.  

W
eil sie sich keine U

nterstützung seitens des D
ienstgebers erw

artet habe, habe sie am
 …

 eine 
offizielle M

obbingbeschw
erde an die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungsfra-
gen im

 Bundesm
inisterium

 für Inneres, ..., geschrieben. In w
eiterer Folge habe C

 am
 …

 B zu 
einer schriftlichen Stellungnahm

e aufgefordert, die dieser aber nicht abgegeben habe. Am
 …

 
habe die G

leichbehandlungsbeauftragte (G
BB) der LPD

 X, …
, C

 aufgefordert, unverzüglich 
eine Sachverhaltsdarstellung an die Personalabteilung w

eiterzuleiten, w
as dieser einige Tage 

später auch gem
acht habe. Laut C

 habe B sein Fehlverhalten eingesehen und habe sich 
gebessert. Ihr gegenüber habe C

 m
ehrm

als betont, ihm
 w

äre am
 liebsten, w

enn sich B ent-
schuldigen w

ürde, dam
it die Sache intern geregelt und vom

 Tisch w
äre. Laut C

 sei B w
egen …

 
nervlich angegriffen, w

as zu der „Verbalentgleisung“ geführt habe. G
egenüber der Kontaktfrau 

…
 habe B allerdings erklärt, die E

-M
ail sei nach reiflicher Ü

berlegung entstanden, denn die 
„U

rfassung“ w
äre w

esentlich deftiger gew
esen, für ihn kom

m
e eine Entschuldigung nicht in 

Betracht.  

C
 habe trotz w

iederholter Interventionen erst offizielle Schritte gesetzt, nachdem
 sie ihre M

ob-
bingbeschw

erde vorgelegt habe. Ihrem
 Em

pfinden nach habe der D
ienstgeber seine Fürsor-

gepflicht ihr gegenüber nur sehr eingeschränkt w
ahrgenom

m
en, w

ohingegen von ihrer Seite 
nachw

eislich alles M
ögliche versucht w

orden sei, um
 das Problem

 konstruktiv zu lösen. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis:  

1. 
D

as Verhalten von B gegenüber A stellt eine Belästigung aufgrund des G
eschlechtes 

gem
äß § 8a B-G

lBG
 dar.  

2. 
C

 hat es schuldhaft unterlassen, angem
essene Abhilfe gegen die geschlechtsbezogene 

Belästigung zu schaffen, und dam
it gegen § 8a B-G

lBG
 verstoßen. 

Em
pfehlungen:  

D
er LPD

 X w
ird dringend em

pfohlen, 

1. 
Sem

inare für Führungskräfte zum
 Them

a Verhalten von Vorgesetzten im
 Fall von M

obbing 
bzw. Belästigungen anzubieten, 
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2. 
generell M

aßnahm
en für eine belästigungsfreie Arbeitsatm

osphäre zu setzen, etw
a B

e-
dienstete, die keine Vorgesetztenfunktion haben, für das Them

a (geschlechtsbezogene) 
Belästigung zu sensibilisieren, 

3. 
Beschw

erden über unangebrachtes Verhalten, Belästigungen usw. nicht zu bagatellisieren 
und die Lösung von derartigen Konflikten nicht der jew

eils betroffenen Bediensteten zu 
überlassen. 

Verfahrensdauer: 11. Februar 2013 bis 4. D
ezem

ber 2014 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X: 

„Zu Punkt 1.) Es w
erden zum

 Them
a „Verhalten von Vorgesetzten im

 Fall von M
obbing 

bzw. Belästigungen“ im
 R

ahm
en der Bedarfs- und Entw

icklungsplanung entsprechende 
Sem

inare geplant; da die Planung für das Jahr 2015 allerdings bei Einlangen Ihres 
Schreibens bereits abgeschlossen w

ar, w
erden entsprechende Veranstaltungen im

 Jah-
re 2016 angeboten und durchgeführt.  

Zu Punkt 2.) Bedienstete, die keine Vorgesetztenfunktion haben, w
erden für das Them

a 
„geschlechtsbezogene Belästigung“ im

 R
ahm

en geeignet erscheinender interner Publi-
kationen durch das R

eferat Interne Ö
ffentlichkeitsarbeit des Büros Ö

ffentlichkeitsarbeit 
sensibilisiert. D

am
it soll ein Beitrag dazu geleistet w

erden, generelle M
aßnahm

en für ei-
ne belästigungsfreie Arbeitsatm

osphäre zu setzen. 

Zu Punkt 3.) D
ie unter diesem

 Punkt angeführte Em
pfehlung, die im

 Kontext zur Em
p-

fehlung unter Punkt 1 zu sehen ist, w
ird als w

ichtiger Teil der zukünftig gem
. Punkt 1 

vorgesehenen Fortbildungsveranstaltungen integriert.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 145 

2.3.11 Fall 11: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Leitung des Büro C

. der Landespolizeidirektion (LPD
) X aufgrund des 

G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 und aufgrund des Alters gem
äß § 13 (1) Z 5 B-G

lBG
 

diskrim
iniert w

orden sei.  

A‘s Antrag langte am
 ... bei der B-G

BK ein. Er lautete:  

„Ich habe m
ich im

 Zuge der N
euorganisation der Landespolizeidirektion um

 4 Planstellen 
bew

orben und w
urde in keiner W

eise berücksichtigt, obw
ohl m

ir die Kom
petenz von entschei-

denden Stellen zugesprochen w
urde. 
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Aufgrund der Ausschreibung der LPD
 X vom

 ... habe ich m
ich für die …

 Funktion des Lei-
ters/der Leiterin des Büro C

., ausgeschrieben für E1/7 oder A1/2 bew
orben. M

eine Bew
erbung 

bezog sich nur auf die Verw
endungsgruppe A1/2, da m

it dieser Einstufung aufgrund m
eines 

D
ienstalters ein beruflicher Aufstieg und ein deutlich höheres Einkom

m
en verbunden w

ären. 

D
ie Begründung m

einer Bew
erbung ergibt sich aus dem

 beiliegenden Bew
erbungsschreiben 

und aus dem
 Laufbahndatenblatt. 

Am
 ... w

urde m
ir von den beiden stellvertretenden Landespolizeidirektoren …

 m
itgeteilt, dass 

die Entscheidung …
 auf B (M

itbew
erberin) gefallen sei. 

Ich fühle m
ich durch dieses …

 N
ichtberücksichtigen …

 sow
ohl aufgrund m

eines G
eschlechtes 

als auch aufgrund m
eines Alters diskrim

iniert. Am
 besten beschreibt das G

efühl die nicht zu 
bestätigende und nicht zu bew

eisende inform
elle Aussage eines Entscheidungsträgers: „Ich 

brauche in dieser Funktion eine junge Frau". 

Ausgehend von den fachspezifischen Aufgaben und dem
 Anforderungsprofil erfülle ich alle 

Erfordernisse, außer jene Berichte und Statistiken zu denen ich in der Ü
bergangszeit keinen 

Zugang hatte, in einem
 durch m

ein Studium
 der B. und durch die Sem

inargestaltung zum
 

Them
a C

. im
 Bundesm

inisterium
 für Inneres über Jahre hindurch in einem

 w
esentlich höheren 

Ausm
aß als dies bei allen M

itbew
erbern um

 die Planstelle der Fall ist. D
ie Kenntnisse auf dem

 
G

ebiet der B. …
 blieben ebenso unbeachtet w

ie die vielschichtige berufliche Erfahrung, das 
lange D

ienstalter und die stets äußerst positive D
ienstbeschreibung und die stets vorbildliche 

D
ienstleistung. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung von As Bew
erbung um

 die Leitung des Büro C
. der LPD

 
X stellt keine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes und des Alters gem
äß §§ 4 Z 5 bzw. 

§ 13 (1) Z 5 B-G
lBG

 dar. 

Verfahrensdauer: 17. April 2013 bis 13. Februar 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 149 

2.3.12 Fall 12: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 die Funktion „Leiter/in des Verkehrsreferats“ beim

 Bezirkspolizeikom
m

ando 
(BPK) X aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 diskrim

iniert w
orden sei. 

Für diese Planstelle haben sich neben A fünf w
eitere dienstführende (m

ännliche) Beam
te vom

 
Bezirk X bew

orben. D
er Bezirkskom

m
andant (BPKdt) habe A gem

einsam
 m

it B als bestens 
geeignet an die 1. Stelle gereiht. 

A hat in der Bew
erbung ihre Laufbahn und ihre bisherigen Tätigkeiten dargestellt. 
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D
er BPKdt für X führte in seiner Stellungnahm

e vom
 ... aus, dass von den Bew

erberInnen aus 
seinem

 BPK-Bereich sow
ohl A als auch B bestens für die ausgeschriebene Planstelle geeignet 

seien und begründet. 

Im
 ... gab der PKdt – „gem

äß Auftrag vom
 ...“ – eine 2. Stellungnahm

e ab und führte aus, dass 
„die bisherigen Führungsfunktionen und die dienstrechtliche Stellung beachtend“, B vor A 
gereiht und ersucht w

erde, B die Planstelle aufgrund „seiner bisherigen Funktionen und Erfah-
rungen zu verleihen.“ 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis:  

1. 
D

ie Besetzung der Planstelle „Leiter/in des Verkehrsreferats“ beim
 BPK X m

it C
 stellt keine 

D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes von A gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 dar. 

2. 
D

ie Bew
erberin A w

urde im
 Ausw

ahlverfahren in Bezug auf den Bew
erber B aufgrund des 

G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert. 

Em
pfehlungen:  

D
er Senat em

pfiehlt der LPD
 X, 

1. 
ein G

espräch m
it A über ihren w

eiteren beruflichen W
erdegang zu führen (innerhalb von 2 

M
onaten),  

2. 
im

 Ausw
ahlverfahren auf die Einhaltung des Frauenförderungsgebotes zu achten und 

gegenüber (Zw
ischen-)Vorgesetzten klarzustellen, w

ie bei gleicher Eignung von Bew
erbe-

rinnen und Bew
erbern ein dem

 Frauenförderungsgebot entsprechender Einteilungsvor-
schlag zu erstellen ist, 

3. 
die/den G

leichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Ausw
ahlverfahren einzu-

binden.“ 

Verfahrensdauer: 10. M
ai 2013 bis 14. April 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X:  

„Zu Ihrem
 S

chreiben vom
 …

, G
Z …

, darf ich Ihnen m
itteilen, dass alle drei im

 G
utachten 

angeführten Em
pfehlungen um

gesetzt w
urden. 

1. 
M

it A w
urde am

 …
 ein G

espräch über ihren beruflichen W
erdegang geführt. 

2. 
D

ie Zw
ischenvorgesetzten (…

, …
 sow

ie …
) w

urden am
 …

 nochm
als darüber aufge-

klärt, w
ie bei gleicher Eignung von Bew

erberinnen und Bew
erbern ein dem

 Frauen-
förderungsangebot entsprechender Einteilungsvorschlag zu erstellen ist. 

3. 
D

ie G
leichbehandlungsbeauftragte ist bei allen Ausw

ahlverfahren ab der Ausschrei-
bung bzw. InteressentInnen-Suche eingebunden. 
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Ich hoffe, Ihnen m
it dieser Auskunft gedient zu haben und verbleibe“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 156 

2.3.13 Fall 13: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Stellvertreter/in der Leitung des Erm

ittlungsbereiches LKA X – 
...“ im

 Landeskrim
inalam

t (LKA) der Landespolizeidirektion (LPD
) X aufgrund des G

eschlech-
tes, aufgrund der W

eltanschauung sow
ie als R

eaktion auf die Einleitung eines Verfahrens vor 
der B-G

BK diskrim
iniert w

orden sei. 

A hat sich um
 die am

 ... ausgeschriebene Planstelle „Stellvertreter/in der Leitung des EB LKA X 
– ...“ bew

orben, zum
 Zug gekom

m
en sei B. Bereits im

 Vorfeld ihrer Bew
erbung, näm

lich am
 ... 

sei ihr vom
 Leiter des LKA ... und seinem

 Stellvertreter ... m
itgeteilt w

orden, dass sie für diese 
Stelle nicht „vorgesehen“ sei, B w

ürde m
it dieser Planstelle betraut w

erden, w
as auch im

 Sinne 
der Beam

ten der G
ruppe X (bestehend aus dem

 Leiter ... und seinem
 M

itarbeiter B) sei. 

N
ach ihrer Bew

erbung um
 die Leitung des EB X habe über ihr Betreiben ein G

espräch m
it dem

 
Landespolizeidirektor ... stattgefunden, bei dem

 dieser m
itgeteilt habe, dass ihr B vorgezogen 

w
erde. 

Zusam
m

engefasst erachtet A sich aus folgenden G
ründen diskrim

iniert: 

 
G

eschlecht: D
ie bereits im

 vorangegangenen Verfahren aufgezeigten D
iskrim

inierungen 
gegen sie als Bew

erberin auf eine Führungsposition im
 LKA w

ürden fortgesetzt.  

 
Benachteiligungsverbot: Ihre erste Beschw

erde an die B
-G

BK w
erde ihr als Vertrauens-

bruch, C
harakterschw

äche und m
angelnde Loyalität vorgehalten und nunm

ehr als m
aß-

gebliches Argum
ent gegen sie herangezogen. D

ies w
erde vom

 D
ienstgeber aber hinter 

der Allgem
einfloskel „Vertrauensverlust aufgrund m

ehrerer Vorfälle in der letzten Zeit“ ver-
schleiert, obw

ohl sie bis ... offensichtlich hohes Vertrauen des D
ienstgebers genossen ha-

be, denn sie sei von ... bis ... m
it der Leitung des EB Y betraut gew

esen. 

 
W

eltanschauung: D
er Leiter des EB X habe „kräftig“ für B „interveniert“, die beide politisch 

der im
 FA vertretenen M

ehrheitsfraktion angehören („Parteiw
irtschaft“). Sie w

erde einer 
anderen Partei zugerechnet (obw

ohl sie kein Parteim
itglied sei), verm

utlich w
eil ihr ehe-

m
aliger Vorgesetzter im

 EB Y Personalvertreter „einer gew
issen Fraktion“ gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 
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1. 
D

ie N
ichtberücksichtigung der Bew

erbung von A um
 die Planstelle „Stellvertreter/in der 

Leitung des Erm
ittlungsbereiches LKA X – ...“ der LPD

 X stellt eine Benachteiligung im
 

Sinne des § 20b B-G
lBG

 dar. 

2. 
Eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 kann nicht aus-

geschlossen w
erden. 

3. 
Eine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung gem
äß § 13 Abs. 1 Z 5 B-G

lBG
 w

ird 
nicht festgestellt. 

Verfahrensdauer: 28. August 2013 bis 3. Juni 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X: 

„Zum
 G

utachten der Bundes-G
leichbehandlungskom

m
ission ergeht seitens der belang-

ten Behörde im
 W

issen, dass gegen ein solches G
utachten kein R

echtsm
ittel ergriffen 

w
erden kann, über die m

angelhafte Befundung und falsche Auslegung des B
-G

IBG, fol-
gende Entgegnung. D

ies insbesondere auf G
rund der U

m
stände, dass m

it einer Veröf-
fentlichung des G

utachtens gerechnet w
ird und verschiedene Verfahren anhängig sind. 

Voreingenom
m

enheit 
N

eben der bereits in den ho Schreiben / Anträgen vom
 .., …

 und …
 vorgebrachten 

Kernkritik an der U
nvollständigkeit des verschrifteten Protokolls über die getroffene Aus-

sage (dass in diesem
 Verfahren schon w

ieder eine D
iskrim

inierung stattfinde) der offen-
sichtlich voreingenom

m
enen Vorsitzenden, m

uss nunm
ehr um

so erstaunter festgestellt 
w

erden, dass die Entgegnung der LPD
 auch im

 G
utachten m

it keiner Silbe erw
ähnt w

ird. 
In der Befundung (Sachverhaltserhebung) des G

utachtens sind w
eder die augenschein-

liche Voreingenom
m

enheit der Vorsitzenden, die m
ehrm

als vorgebrachte Kritik an der 
fehlenden R

ichtigstellung des Protokolls, noch die N
ichtausfolgung der offensichtlich un-

ter Verschluss gehaltenen elektronischen Tonaufzeichnung erw
ähnt. D

as G
utachten 

verschw
eigt diese Kritikpunkte gänzlich. 

Aber auch in w
eiteren Teilen ist das G

utachten falsch. 

Einzelne K
ritikpunkte im

 G
utachten 

Auf Seite …
 des G

utachtens w
ird sinngem

äß erw
ähnt, dass der Versuch des Behörden-

vertreters ins Leere ginge, die behauptete Verletzung des Benachteiligungsverbotes m
it 

dem
 H

inw
eis zu entkräften, dass noch gar kein G

utachten vorliege. D
ie Aussage des 

Behördenvertreters w
ird hier falsch w

idergegeben. Korrekterw
eise hat der Behördenver-

treter auf den Vorw
urf der Beschw

erdeführerin, sie w
erde w

egen des G
utachtens im

 ers-
ten Verfahren diskrim

iniert, zu treffenderw
eise repliziert, dass ein solches noch gar nicht 

bestehe. D
ies kann dem

 unter Verschluss gehaltenen elektronischen Tonbandprotokoll 
entnom

m
en w

erden. 

Auf Seite …
 des G

utachtens w
ird sinngem

äß angeführt, dass der Beschw
erdeführerin 

genau w
ie im

 ersten Verfahren die Vorgehensw
eise ihres ehem

aligen Vorgesetzten und 
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dessen Konflikt m
it der Leitung des Landeskrim

inalam
tes auf den Kopf fallen w

ürde. 
D

ies w
urde und w

ird neuerlich bestritten. Ü
berdies ist festzuhalten, dass auch bei Vor-

liegen eines solchen Sachverhaltes keine Benachteiligung nach dem
 B

-G
IBG

 (w
egen 

des G
eschlechtes) abgeleitet w

erden könnte. D
ass die Kom

m
ission diesen behaupteten 

Konflikt, der auf die Beschw
erdeführerin als Stellvertreterin abgestrahlt haben soll, als 

D
iskrim

inierung des G
eschlechtes auslegt, ist m

it dem
 B

-G
IBG

 nicht vereinbar. 

Auf S
eite …

 führt das G
utachten sinngem

äß aus, dass durch die m
assive Ablehnung 

der Beschw
erdeführerin durch X sow

ie ein gespeichertes sexualisiertes E-M
ail auf der 

D
ienststelle Stim

m
ung gegen die Beschw

erdeführerin gem
acht w

erden hätte sollen. D
a-

zu ist zu ergänzen, dass das Schreiben von X ungeachtet der em
otionalen D

iskrepan-
zen sachlich gehalten ist und auf konkrete Vorfälle eingeht. D

eshalb w
ar es von der ho 

D
ienstbehörde sehr w

ohl in der Entscheidung zu berücksichtigen. D
aneben ist zu er-

gänzen, dass es nicht nachvollziehbar ist, w
ie m

it einem
 in einem

 persönlichen O
rdner 

ohne Ö
ffentlichkeitscharakter abgespeicherten M

ail Stim
m

ung gegen die Beschw
erde-

führerin gem
acht w

erden hätte sollen -– m
ag der Zugriff für die Beschw

erdeführerin 
auch technisch m

öglich gew
esen sein. D

iesbezüglich w
urde seitens des Behördenver-

treters bei der m
ündlichen Verhandlung ausführlich Stellung genom

m
en, w

as dem
 Ton-

bandprotokoll entnom
m

en w
erden kann. 

D
as G

utachten führt auf Seite ... sinngem
äß aus, es sei nachvollziehbar, dass es positi-

ve Synergieeffekte aus der bestehenden Zusam
m

enarbeit zw
ischen X und dem

 M
itbe-

w
erber gebe, jedoch sei diese em

otionale Verbundenheit aus Sicht des Senates auch 
deshalb (von der D

ienstbehörde) hervorgehoben w
orden, um

 die im
 Vergleich zur B

e-
schw

erdeführerin geringere Krim
inaldienst- und Führungserfahrung auszugleichen. D

ies 
ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Tatsache ist, dass beide Bew

erber eine langjährige 
Erfahrung im

 Krim
inaldienst und im

 Führungsbereich aufw
eisen. E

ine rein auf Zeiträum
e 

beschränkte R
eihung verbietet sich bereits aus D

iskrim
inierungsgründen. D

er Behör-
denvertreter hat aber sehr w

ohl die herausragende und bessere Eignung des M
itbew

er-
bers m

ehr als deutlich bei der Verhandlung dargestellt. 

D
ie folgende Feststellung, w

onach für die Kom
m

ission nicht erkennbar sei, dass das 
Spannungsverhältnis zw

ischen X und der Beschw
erdeführerin unüberbrückbar sei, ent-

behrt jeglicher Lebenserfahrung. Beide Beam
ten sind seit über einem

 Jahrzehnt beim
 

Landeskrim
inalam

t beschäftigt und kennen sich seitdem
. D

ie von X zu Papier gebrach-
ten Vorbehalte sind m

it Vorfällen hinterlegt. D
araus den Schluss zu ziehen, dieser Kon-

flikt sei „nicht unüberbrückbar", ist w
eltfrem

d. Alleine die unzähligen und erfolglos 
verlaufenen, von allen Seiten geführten G

espräche, haben zu keiner em
otionalen Beru-

higung der Situation geführt. 

W
ie die Kom

m
ission schließlich zur Feststellung (Seite …

) gelangt, w
onach die Arbeit in 

der ...gruppe gut funktioniert habe, ist schleierhaft. Sow
ohl den Angaben des Behörden-

vertreters, als auch den Angaben der G
leichbehandlungsbeauftragten sow

ie den schrift-
lichen Stellungnahm

en ist unm
issverständlich zu entnehm

en, dass die Leitung des 
Landeskrim

inalam
tes und die dam

alige Sicherheitsbehörde m
it der Arbeit der G

ruppe 
keinesw

egs zufrieden w
aren. Es fand eine Abschottung gegenüber anderen Erm

itt-
lungsbereichen statt. D

ie nötige Zusam
m

enarbeit in einem
 „..." Landeskrim

inalam
t w

ie in 
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..., insbesondere bei größeren A
m

tshandlungen, w
ar nicht gegeben. Zuletzt w

ar der er-
forderliche Inform

ationsfluss zu vorgesetzten Stellen nicht vorhanden. D
ie vorgenannten 

Problem
e w

urden auch von der bei der Verhandlung anw
esenden G

leichbehandlungs-
beauftragten bestätigt. Im

 G
utachten w

ird aber das G
egenteil davon abgeleitet. Seit der 

N
euorganisation des Erm

ittlungsbereiches ... sind diese oftm
als m

onierten Problem
e im

 
Ü

brigen nicht m
ehr gegeben. 

Abschließend sieht sich die Landespolizeidirektion ... als belangte Behörde in ihrer Kritik 
an der Verhandlungsführung, der offensichtlichen Voreingenom

m
enheit der Vorsitzen-

den, der U
nvollständigkeit des Protokolls, der W

eigerung der R
ichtigstellung des Proto-

kolls, 
der 

W
eigerung 

der 
H

erausgabe 
des 

elektronischen 
D

atenträgers, 
der 

N
ichterw

ähnung relevanter Aussagen im
 G

utachten, der unrichtigen faktischen w
ie 

rechtlichen Schlussfolgerungen bei Anw
endung des B-G

IBG
 und der Verletzung funda-

m
entaler rechtsstaatlicher G

rundsätze bei der G
utachtenserstellung bestätigt. 

Aus G
ründen der R

echtsstaatlichkeit darf die Bundesgleichbehandlungskom
m

ission er-
sucht w

erden, die gegenständliche Entgegnung in anonym
isierter Form

 m
it dem

 G
ut-

achten zu veröffentlichen.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 159 

2.3.14 Fall 14: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 die Planstelle „1. Stellvertretende/r Kom

m
andant/in der Polizeiinspektion (PI) 

X“ durch die Landespolizeidirektion (LPD
) X aufgrund des G

eschlechtes bzw. aufgrund des 
Alters und der W

eltanschauung diskrim
iniert w

orden sei. 

A ist seit ... als Exekutivbeam
tin und 3. Stellvertretende PI-Kom

m
andantin bei der LPD

 X be-
schäftigt. In den Jahren ... bis ... habe sie sich zahlreich um

 ausgeschriebene Planstellen 
bew

orben, zuletzt am
 ... um

 die Planstelle „1. Stv. Kom
m

andant/in der PI X“. N
euerlich sei ein 

m
ännlicher M

itbew
erber zum

 Zug gekom
m

en. Aufgrund ihrer negativen Erfahrungen bei vorhe-
rigen Besetzungsverfahren habe sie sich um

 ein Bew
erbungsgespräch beim

 Kom
m

andanten 
des Stadtpolizeikom

m
andos (SPK) X, ..., bem

üht. D
ieser habe m

it ihr in Anw
esenheit der 

Kontaktfrau, ..., am
 ... (gem

eint ...) ein 6-Augengespräch geführt, in dem
 es ihr m

öglich gew
e-

sen sei, die G
ründe für ihre Bew

erbung darzulegen und die Aufgabenstellungen der ausge-
schriebenen Position aus ihrer Sicht zu schildern. In der Folge sei sie von der (dam

aligen) 
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungsfragen (AG
G

) im
 BM

I, ..., inform
iert 

w
orden, vom

 D
ienstgeber nicht an 1. Stelle gereiht w

orden zu sein. In einem
 G

espräch M
itte ... 

habe ihr auch der Kom
m

andant des SPK X ihre Platzierung im
 R

anking der Bew
erber/innen 

m
itgeteilt. Sie gehe davon aus, dass sie aufgrund ihres G

eschlechtes diskrim
iniert w

orden sei, 
denn in Anbetracht ihres dienstlichen W

erdeganges, ihrer bisher erbrachten Leistungen, Fort-
bildungen, ihres um

fangreichen W
issens, ihrer M

otivation, Belastbarkeit sow
ie ihrer Fähigkeit, 
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Kolleginnen und Kollegen zu m
otivieren, sei sie besser geeignet als die ihr vorgereihten M

it-
bew

erber. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter, W

eltanschauung 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A um

 die Planstelle „1. Stellvertre-
tende/r Kom

m
andant/in der PI X“ stellt keine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes 
gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 oder aufgrund des Alter oder der W
eltanschauung gem

äß § 13 Abs. 1 
Z 5 B-G

lBG
 durch die LPD

 X dar. 

Em
pfehlungen:  

D
er LPD

 X w
ird em

pfohlen, 

1. 
ein G

espräch m
it A über ihren w

eiteren beruflichen W
erdegang und Entw

icklungsm
öglich-

keiten zu führen (innerhalb von 2 M
onaten), 

2. 
Führungskräfte 

dahingehend 
zu 

schulen, 
potentiellen 

Bew
erberinnen/Bew

erbern 
das 

Vorliegen von D
efiziten im

 fachlichen oder persönlichen Bereich offen zu kom
m

unizieren 
(insbesondere in regelm

äßigen M
itarbeiter/innengesprächen) und Frauen zur Teilnahm

e 
an Frauenförderungsprogram

m
en zu erm

utigen. 

Verfahrensdauer: 5. Septem
ber 2013 bis 9. Juni 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e der LPD

 X: 

„In Bezug auf das do. Schreiben vom
 …

, w
orin um

 Berichterstattung zu den im
 G

utach-
ten vom

 …
 ausgesprochenen Em

pfehlungen ersucht w
ird, erlaubt sich die LPD

 X N
ach-

stehendes m
itzuteilen: 

A
d 1. G

esprächsführung m
it A

 

D
as am

 …
 geführte G

espräch hatte den w
eiteren beruflichen W

erdegang von A, sow
ie 

entsprechende Entw
icklungsm

öglichkeiten zum
 G

egenstand. Laut M
itteilung des G

e-
sprächsführenden w

urde das G
espräch sehr w

ohlw
ollend von der Beam

tin aufgenom
-

m
en 

und 
konnte 

im
 

Sinne 
der 

im
 

G
utachten 

angeführten 
Em

pfehlung 
ein 

Perspektivenw
echsel erzielt und eine Zufriedenheit der M

itarbeiterin festgestellt w
erden. 

A
d 2. Schulungsm

aßnahm
en für Führungskräfte 

D
er do. Em

pfehlung Führungskräfte dahingehend zu schulen, potentiellen Bew
erberIn-

nen das Vorliegen von D
efiziten im

 fachlichen und persönlichen Bereich offen zu kom
-

m
unizieren (insbesondere in regelm

äßigen M
itarbeiter/innengesprächen bzw. Leistungs- 

und Entw
icklungsdialogen) und Frauen zur Teilnahm

e an Frauenförderungsprogram
m

en 
zu erm

utigen, w
ird im

 R
ahm

en der für 2016 geplanten Führungskräfteschulungen (M
ob-

bing Sem
inar und Schulung für Polizeiinspektionskom

m
andanten) entsprochen. 
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An dieser Stelle darf bem
erkt w

erden, dass den Vorgaben des § 7 Abs 3 B
-G

lB
G

 seitens 
der LPD

 X bereits im
 R

ahm
en des Bekanntm

achungsprocederes durch die Form
ulie-

rung im
 Bekanntm

achungstext „Es w
ird darauf hingew

iesen, dass Bew
erbungen von 

Frauen um
 die bezeichnete Funktion besonders erw

ünscht sind und besonders berück-
sichtigt w

erden“ entsprochen w
ird.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 161 

2.3.15 Fall 15:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet durch einen Form

alausschluss aus dem
 Be-

w
erber/innenkreis beim

 beruflichen Aufstieg um
 die Funktion „Leiter/in der Abteilung X“ des X 

im
 Bundesm

inisterium
 für Inneres (BM

I) aufgrund des G
eschlechtes, des Alters und der W

elt-
anschauung diskrim

iniert w
orden zu sein. 

Sie habe sich fristgerecht um
 die Leitung der Abteilung X im

 BM
I bew

orben. Auf der H
om

epa-
ge des BM

I sei dann die M
itteilung der Begutachtungskom

m
ission gem

äß § 10 Abs. 2 AusG
 

veröffentlicht w
orden, w

onach es keine geeignete (w
eibliche) Bew

erberin gegeben habe. 
D

araus habe sie entnom
m

en, dass ihre Bew
erbung aus form

alen G
ründen ausgeschieden sei. 

D
enn im

 Ausschreibungstext sei ein H
ochschulstudium

 der R
echtsw

issenschaften gefordert 
gew

esen, sie habe aber „nur“ den Aufstiegskurs gem
äß Anlage 1 Z 1.13 BD

G
 absolviert. 

Außerdem
 w

erden nach einem
 Erlass des BM

I vom
 21. Februar 2013 nur A1-Bedienstete m

it 
Aufstiegskurs gem

äß Anlage 1 Z 1.13 BD
G

 neben den AbsolventInnen eines rechtsw
issen-

schaftlichen Studium
s an einer U

niversität auch w
eiterhin als „rechtskundig“ qualifiziert. D

iese 
R

egelung treffe auch auf sie zu, sie übe den rechtskundigen D
ienst in ihrem

 Fachbereich seit 
2006 aus. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter und W

eltanschauung 

Ergebnis: D
ie N

ichtzulassung der Bew
erbung von A um

 die Funktion „Leiter/in der Abteilung 
X“ im

 BM
I stellt eine D

iskrim
inierung dar, w

obei nicht ausgeschlossen w
erden kann, dass dies 

aus den glaubhaft gem
achten G

ründen G
eschlecht, Alter und W

eltanschauung iSd §§ 4 Z 5, 
13 Abs. 1 Z 5 B-G

lBG
 erfolgte. 

Zum
 Argum

ent des D
ienstgebers, dass zw

ischen Ernennungs- und Anforderungserfordernis-
sen unterschieden w

erde m
üsse und der Aufstiegskurs nur das Ernennungserfordernis, nicht 

aber die laut Arbeitsplatzbeschreibung zusätzlich erforderliche Vorbildung ersetze, ist zu sa-
gen, dass diese U

nterscheidung aus dem
 Ausschreibungstext keinesfalls hervorgeht. Aus der 

Ausschreibung geht hervor, dass ein „abgeschlossenes H
ochschulstudium

, bevorzugt R
echts-

w
issenschaften“, erforderlich w

ar. In der Arbeitsplatzbeschreibung w
ar als Anforderung des 

Arbeitsplatzes u. a. angeführt: „Erfüllung der Ernennungserfordernisse für die Verw
endungs-

gruppe A1, abgeschlossenes H
ochschulstudium

, bevorzugt R
echtsw

issenschaften“. Som
it w

ar 
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kein m
it der Verw

endung verbundenes, spezifisches H
ochschulstudium

 erforderlich. Im
 Ent-

w
urf der Ausschreibung w

ar ein abgeschlossenes Studium
 der R

echtsw
issenschaften als 

Erfordernis genannt. 

Anlage 1 Z 1.13 BD
G

 ordnet unm
issverständlich an, dass das Ernennungserfordernis des 

Abschlusses eines H
ochschulstudium

s der R
echtsw

issenschaften durch die erfolgreiche A
b-

solvierung eines vom
 BKA veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt w

ird. D
em

nach erlaubt es der 
von der Antragstellerin absolvierte Aufstiegskurs Beam

tinnen/Beam
ten, das Ernennungserfor-

dernis eines (Fach)H
ochschulabschlusses zu erfüllen, spezifisch jenes der R

echtsw
issen-

schaften. Es w
äre paradox, w

enn der Aufstiegskurs nur dann als Ernennungserfordernis gilt, 
w

enn ausdrücklich der Abschluss des rechtsw
issenschaftlichen Studium

s erforderlich ist, beim
 

Abschluss irgendeines H
ochschulstudium

s, „bevorzugt R
echtsw

issenschaften“, aber nicht. 

Es ist bekannt, dass die Aufstiegskurse als interne Fortbildungsm
aßnahm

en von den „reiferen“ 
D

ienstnehm
er/innen gem

acht w
urden, um

 überhaupt die M
öglichkeit zum

 beruflichen Aufstieg 
im

 Bundesdienst zu haben, denn nicht alle G
eburtsjahrgänge, vor allem

 Frauen, haben die 
C

hance gehabt zu studieren. 

W
enn ein H

ochschulstudium
 kein Ernennungserfordernis, sondern ein spezifisches „Anforde-

rungserfordernis“ gew
esen sein soll, hätte dies in der Ausschreibung präzise form

uliert w
erden 

m
üssen. Außerdem

 geht w
eder aus der Beschreibung der Aufgaben in der Ausschreibung, 

noch aus der Arbeitsplatzbeschreibung hervor, dass w
issenschaftliches Arbeiten m

it der ge-
genständlichen Funktion verbunden w

äre. Eine nachvollziehbare Begründung für das Erfor-
dernis w

issenschaftlicher Kenntnisse w
urde auch nicht vom

 D
ienstgebervertreter in der 

Sitzung des Senates dargelegt. Vielm
ehr erscheint w

ahrscheinlicher, dass sich die Begutach-
tungskom

m
ission inhaltlich nicht m

it der Bew
erbung von A auseinandersetzen w

ollte, w
eil sie 

aufgrund ihrer Q
ualifikationen eine Konkurrentin für den zum

 Zug gekom
m

enen B gew
esen 

w
äre. A erfüllte die form

alen Erfordernisse der Ausschreibung, ihre Bew
erbung hätte daher 

zum
indest zugelassen w

erden m
üssen. 

Verfahrensdauer: 24. Septem
ber 2013 bis 3. August 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 163 

2.3.16 Fall 16: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet durch die N

ichtberücksichtigung ihrer Bew
er-

bung um
 die Funktion „2. Stellvertreter/in des Kom

m
andanten der Polizeiinspektion (PI) X“ in 

der Landespolizeidirektion (LPD
) X das Frauenförderungsgebot des § 11c B-G

lBG
 verletzt 

bzw. sie aufgrund des Alters gem
äß § 13 Abs. 1 Z 5 B-G

lBG
 diskrim

iniert w
orden zu sein.  

N
eben A haben sich drei (m

ännliche) Bew
erber für die Planstelle bew

orben. D
er D

ienstälteste, 
und som

it m
it der m

eisten Berufserfahrung, ist m
it der Funktion betraut w

orden.  
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A ist zu einem
 für Frauen frühestm

öglichen Zeitpunkt in den Exekutivdienst eingetreten. Zu-
nächst w

ar die alleinige Argum
entation auf die längere D

ienstzeit und som
it die längere Be-

rufserfahrung 
ausgerichtet. 

Erst 
in 

der 
schriftlichen 

Stellungnahm
e 

w
urden 

die 
unterschiedlichen Tätigkeiten und Aufgaben aufgelistet. Ein sachlich nachvollziehbarer Q

ualifi-
kationsvergleich w

urde allerdings nicht aufgestellt. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, Alter 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A um

 die Funktion „2. Stellvertreter/in 
des Kom

m
andanten der PI X“ in der LPD

 X stellt eine Verletzung des Frauenförderungsgebo-
tes des § 11c B-G

lBG
 dar. D

ie Prüfung einer Altersdiskrim
inierung erübrigte sich daher.  

D
er Senat kom

m
t m

angels einer sachlich nachvollziehbaren Begründung für die behauptete 
bessere Eignung von B daher zu dem

 Ergebnis, dass A für die Ausübung der Funktion m
indes-

tens gleich geeignet ist. Es gelang w
eder der LPD

 X noch dem
 BM

I den Vorw
urf der D

iskrim
i-

nierung m
it dem

 Argum
ent auszuräum

en, dass B w
egen besserer Eignung zu R

echt ernannt 
w

orden sei. W
eil der Anteil von Frauen im

 Bereich der LPD
 X in der betreffenden Funktions-

gruppe (E2a/3) unter 50 Prozent lag, hätte in Anw
endung des Frauenförderungsgebotes A m

it 
der Funktion betraut w

erden m
üssen. 

A
llgem

eine Em
pfehlungen: 

D
er LPD

 X bzw. dem
 BM

I w
ird em

pfohlen, 

1. 
auf die Einhaltung des Frauenförderungsgebotes zu achten, 

2. 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen, Feststellungen über das M
aß der 

jew
eiligen Eignung der Bew

erber/innen zu treffen und sachlich zu begründen. 

3. 
die/den zuständige/n G

leichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Ausw
ahlver-

fahren (beratend) einzubinden (beginnend m
it der Erstellung des Ausschreibungstextes). 

Verfahrensdauer: 28. O
ktober 2013 bis 6. August 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 164 

2.3.17 Fall 17: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptete durch die N

ichtberücksichtigung ihrer Bew
er-

bung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des Kom

m
andanten der 

Polizeiinspektion (PI) X“ aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert bzw. 

das Frauenförderungsgebot des § 11c B-G
lBG

 w
orden sei. 

A glaubt, aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer dienstlichen Erfahrung m
indestens gleich geeig-

net zu sein w
ie ihr M

itbew
erber, und da das Frauenförderungsgebot anzuw

enden gew
esen sei, 

hätte sie die Planstelle bekom
m

en m
üssen.  
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D
er Kom

m
andant der PI Y führte in seiner Stellungnahm

e zur Bew
erbung von A aus, dass sie 

nach der R
ückkehr aus der Karenz sofort w

ieder für alle polizeilichen Tätigkeiten herangezo-
gen w

orden sei, offensichtlich habe sie sich „professionell für den W
iedereinstieg ins Berufsle-

ben 
vorbereitet“. 

D
erzeit 

seien 
ihr 

die 
Sachgebiete 

... 
zugew

iesen. 
Sie 

erledige 
diese 

Angelegenheiten zu vollsten Zufriedenheit. Ihr U
m

gang m
it Behörden und Parteien sei höflich, 

korrekt und professionell, bei den M
itarbeiterinnen und M

itarbeitern sei sie sehr beliebt. Auf-
grund ihres Fachw

issens genieße sie hohe „dienstliche Akzeptanz“, m
an könne A für alle 

dienstlichen Belange heranziehen, sie „erfüllt das Anforderungsprofil der …
 Planstelle“.  

Zu B führte der PI-Kom
m

andant aus, dass diesem
 die Sachbereiche ... zugew

iesen seien. Er 
erledige diese Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit. Er sei ein „junger engagierter EB“, der 
unter Kollegen hohes Ansehen genieße. Er verfüge über ausgezeichnetes Fachw

issen und sei 
in der Lage, dieses an die M

itarbeiter w
eiterzugeben. Zudem

 besitze er ausgezeichnete Füh-
rungseigenschaften. Sein U

m
gang m

it Behörden und Parteien sei höflich, korrekt und profes-
sionell, er sei unter den Kollegen sehr beliebt. B „erfüllt das Anforderungsprofil der …

 
Planstelle und w

äre dafür bestens geeignet“.  

D
er Stadtpolizeikom

m
andant von …

 schlug B für die Besetzung der Planstelle vor, reihte A an 
2. Stelle und begründete dies w

ie folgt: B fungiere als „…
“ für die PI Y. Er verfüge über eine 

sehr gute Allgem
einbildung und sei vielseitig interessiert und besitze ein hohes M

aß an Pflicht- 
und Verantw

ortungsbew
usstsein. Sein „Selbstm

anagem
ent“ und seine O

rganisationsfähigkeit 
habe er bereits unter Bew

eis gestellt, selbst unter Leistungsdruck arbeite er schnell und kon-
zentriert und unter Beibehaltung des Q

ualitätsstandards. Er verfüge über ausgezeichnete 
R

echtskenntnisse, sei team
fähig und m

otivierend. D
ie persönliche und fachliche Eignung hebe 

sich gegenüber den anderen „M
itbew

erbern“ hervor.  

D
ie G

leichbehandlungsbeauftragte (G
BB) ... w

ies in ihrer Stellungnahm
e darauf hin, dass die 

Bew
erberin die längste Tätigkeit als dienstführende Beam

tin vorw
eisen könne (nach einem

 
w

eiteren M
itbew

erber), auch über dienstliche Erfahrungen im
 …

 verfüge und eine zusätzliche 
Ausbildung an der Verw

altungsakadem
ie für die „Verw

endungsgruppe A2 plus ‚R
essortfach 

Inneres‘“ absolviert habe. D
ie Bew

erberin sei zum
indest gleich geeignet w

ie ihre M
itbew

erber. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A um

 die Planstelle „Sachbereichs-
leiter/in und 3. Stellvertreter/in des Kom

m
andanten der PI X stellt eine Verletzung des Frauen-

förderungsgebotes gem
äß § 11c B-G

lBG
 dar. 

Em
pfehlung: D

er Senat em
pfiehlt der LPD

 X, ihre Führungskräfte m
it dem

 Frauenförderungs-
gebot des B

-G
lBG

 vertraut zu m
achen. 

Verfahrensdauer: 16. D
ezem

ber 2013 bis 25. Jänner 2016 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e des B

M
I:  
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„Zu Ihrem
 Schreiben vom

 …
 w

egen der U
m

setzung der Em
pfehlung im

 G
utachten der 

Bundes-G
leichbehandlungskom

m
ission von A vom

 …
 - „D

er Senat em
pfiehlt der LPD

 X, 
ihre Führungskräfte m

it dem
 Frauenförderungsgebot des B

-G
lBG

 vertraut zu m
achen“ – 

w
ird von der LPD

 X folgende R
ückm

eldung überm
ittelt: 

D
er Em

pfehlung im
 G

utachten der Bundes-G
leichbehandlungskom

m
ission w

urde und 
w

ird im
 Bereich der LPD

 X entsprochen. 

N
ach Ansicht der LPD

 w
urde sehr w

ohl den gesetzlichen Anforderungen entsprochen. 
G

erade in diesem
 Fall, w

urde sow
ohl m

it dem
 Kom

m
andanten der betroffenen Polizeiin-

spektion als auch m
it dem

 dam
aligen Stadtpolizeikom

m
andanten diese Personalbeset-

zung unter Beachtung des Them
as des Frauenförderungsgebotes besprochen. 

Auch bei jeder anderen Personalbesetzung – w
o dies von R

elevanz ist – w
ird das Frau-

enförderungsgebot des Bundesgleichbehandlungsgesetzes diskutiert und beachtet. 

D
er LPD

 X ist dieses Them
a ein großes Anliegen, sodass sie auch im

 Zuge der Füh-
rungskräftebesprechung ausdrücklich darauf hingew

iesen hat.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 172 
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2.6 Bundesm
inisterium

 für Justiz 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.4.3 Fall 3:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A), die bereits Abteilungsleiterin ist, behauptet bei der Beset-

zung der gegenständlichen Abteilungsleitung und der Funktion der Stellvertretung der Sekti-
onsleitung aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert w

orden zu sein. Kern der Beschw
erde ist 

die Verknüpfung der Sektionsleitung-Stellvertretung m
it der gegenständlichen Abteilungslei-

tung. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
as gegenständliche G

utachten, m
it dem

 eine D
iskrim

inierung beim
 beruflichen 

Aufstieg festgestellt w
urde, kann gem

äß § 23a Z 10 B-G
lBG

 nicht im
 vollen W

ortlaut in anony-
m

isierter Form
 veröffentlicht w

erden, da R
ückschlüsse auf den Einzelfall gezogen w

erden 
könnten. 

Verfahrensdauer: 8. O
ktober 2012 bis 3. Juni 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 139 

2.4.4 Fall 4: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 eine Planstelle aufgrund des G

eschlechtes und der W
eltanschauung beim

 
beruflichen Aufstieg diskrim

iniert w
urde. 

D
ie Antragstellerin führte aus, sie habe ihre Bew

erbung um
 die in der Justizanstalt (JA) X am

 
…

 intern ausgeschriebene Planstelle „D
irektionsstelle - H

auptsachbearbeiter", Bew
ertung 

E2a/3, am
 Tag der Ausschreibung abgegeben. Am

 …
 habe ihre Kollegin „den Verlust“ der 

Bew
erbung aus dem

 verschlossenen Aktenschrank der D
irektionsstelle bem

erkt. D
araufhin 

habe sie der Anstaltsleitung eine Kopie der Bew
erbung vorgelegt, w

as der dam
alige Anstalts-

leiter …
 auch entsprechend verm

erkt habe.  

D
ie Tätigkeit der H

auptsachbearbeiterin habe sie bereits seit …
 provisorisch ausgeübt, es 

seien ihr zw
ei Sachbearbeiterinnen unterstellt gew

esen. D
avor, seit …

, habe sie den Projekt-
arbeitsplatz „D

irektionsstelle - Sachbearbeiter" innegehabt.  

Ihr M
itbew

erber um
 die Planstelle sei B gew

esen. Anstaltsleiter …
 habe B und sie als für die 

Planstelle „im
 höchsten Ausm

aß" geeignet beurteilt und sie zur Besetzung vorgeschlagen 
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(Besetzungsvorschlag vom
 …

 an die Vollzugsdirektion), da sie die Tätigkeit der H
auptsachbe-

arbeiterin bereits seit 17 M
onaten „m

it bestem
 Erfolg“ ausgeführt habe. D

er D
ienststellenaus-

schuss (D
A) habe aber für B votiert. M

it dem
 D

A
-Vorsitzenden …

 habe sie im
 Jahr …

 
„m

assive“ Problem
e gehabt. Er habe sie sexuell belästigt, der Vorfall sei auch im

 …
 in der 

Vollzugsdirektion besprochen w
orden. 

D
ie Antragstellerin führte w

eiters aus, sie habe bem
erkt, dass w

ährend eines W
ochenend-

dienstes ihr verschlossener Schreibtisch-R
ollcontainer aufgebrochen w

orden sei. Sie habe 
diesbezüglich m

ündlich M
eldung an …

, und an das Justizw
achkom

m
ando erstattet. In diesem

 
R

ollcontainer haben sich U
nterlagen für die D

ienstplanung befunden, die sie von …
 bis …

 
aufgrund Personalm

angels neben den Aufgaben der H
auptsachbearbeiterin alleine erledigt 

habe. 

Am
 …

 sei …
 AL (=neue Anstaltsleitung) ernannt w

orden. AL sei vom
 zuständigen Abteilungslei-

ter im
 Bundesm

inisterium
 für Justiz (BM

J), …
, …

 über die Q
ualität ihrer Tätigkeit als H

aupt-
sachbearbeiterin befragt w

orden. AL habe in der Stellungnahm
e vom

 …
 sow

ohl sie als auch B 
„in vernichtender W

eise“ beurteilt. AL habe ihr den Inhalt m
ündlich zur Kenntnis gebracht, 

näm
lich dass sie keine Führungskom

petenzen, w
enig Fachkenntnisse, keine D

urchsetzungs-
kraft u. ä. vorzuw

eisen hätte. D
ies sei auch für ihre übrigen Vorgesetzten (Anstaltsleiterstellver-

treter, Justizw
achkom

m
ando), die sie seit 17 Jahren kennen, nicht nachvollziehbar gew

esen. 

Am
 …

 sei im
 Auftrag der Vollzugsdirektion von der Anstaltsleitung eine „zusätzliche Interessen-

tensuche“ für die Planstelle durchgeführt w
orden. Aufgrund dieser Interessentensuche haben 

sich neben ihr (w
ieder) B und (erstm

als) C
 bew

orben. M
it W

irksam
keit ... sei C

, „nach 18 M
o-

naten und einem
 nervenaufreibenden Bew

erbungsprocedere“ m
it der Planstelle betraut w

or-
den. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, W

eltanschauung 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A um

 die Planstelle einer H
aupt-

sachbearbeiterin/eines H
auptsachbearbeiters in der D

irektionsstelle stellt eine D
iskrim

inierung 
aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 und aufgrund der W

eltanschauung gem
äß 

§ 13 Abs. 1 Z 5 B-G
lBG

 dar. 

Verfahrensdauer: 20. M
ärz 2013 bis 26. Jänner 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 146 

2.4.5 Fall 5: LG
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Benachteiligungsverbot 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B, Vorsteher des 

Bezirksgerichtes X, und die U
ntätigkeit des D

ienstvorgesetzten C
, Präsident des Landesge-

richtes X, nach der Antragstellung an die B
-G

BK eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
e-

schlechtes gem
äß § 4 Z 6 B-G

lBG
 (sonstige Arbeitsbedingungen) und eine Verletzung des 

§ 20b B-G
lBG

 (Benachteiligungsverbot) darstellen. 
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Einleitend w
urde auf das G

utachten des Senates I der B-G
BK vom

 ... hingew
iesen, in w

elchem
 

festgestellt w
urde, dass A durch die Ernennung von B zum

 Vorsteher des Bezirksgerichts (BG
) 

X aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
IBG

 diskrim
iniert w

orden sei.  

Seit B`s D
ienstantritt als Vorsteher des BG

 X m
it ... erachte sich A aufgrund dessen bis jetzt 

andauernder Vorgangsw
eise und später, nach Antragstellung an die B-G

BK, auch aufgrund 
der U

ntätigkeit ihres D
ienstvorgesetzten, des Präsidenten des Landesgerichts (LG

) X, C
, 

gem
äß §§ 4 Z 6 sow

ie 4a Abs. 1 B
-G

IBG
 aufgrund ihres G

eschlechtes und in Verletzung des 
Benachteiligungsverbots des § 20b B-G

IBG
 diskrim

iniert und durch unerw
ünschtes, unange-

brachtes und beleidigendes Verhalten des Vorstehers des BG
 X in ihrer W

ürde beeinträchtigt 
und verletzt. A w

erde in dienstlichen und außerdienstlichen Belangen ausgegrenzt und be-
nachteiligend behandelt, w

odurch sich ihre Arbeitsbedingungen bis heute m
assiv verschlech-

tert hätten. D
iese Vorgangsw

eise habe jedenfalls Sanktionscharakter und stelle sich sow
ohl als 

M
obbing als auch als Verletzung des Benachteiligungsverbots nach § 20b B-G

IBG
 dar, w

eil sie 
im

 unm
ittelbar zeitnahen und persönlichen Zusam

m
enhang m

it dem
 vorangegangenen B

e-
w

erbungsverfahren und dem
 Verfahren vor der B

-G
BK stehe. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis:  

1. 
Verschiedene Verhaltensw

eisen von B gegenüber A stellen eine Verletzung des § 20b 
B-G

lBG
 und eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes der Antragstellerin gem
äß 

§ 4 Z 6 B-G
lBG

 dar.  

2. 
C

`s Vorgehensw
eise in gegenständlicher Angelegenheit stellt eine Verletzung des § 20b 

B-G
lBG

 dar. 

Em
pfehlung: D

em
 BM

J w
ird em

pfohlen, den Fortgang der M
ediation zu beobachten, und es 

w
ird ersucht, der B-G

BK binnen zw
ei M

onaten über den Stand der „Verm
ittlungsversuche“ 

Auskunft zu geben. 

Verfahrensdauer: 13. M
ai 2013 bis 4. M

ai 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e des B

M
I: 

„M
it 

Beziehung 
auf 

das 
am

 
…

 
überm

ittelte 
G

utachten 
gem

äß 
§ 23a 

Bundes-
G

leichbehandlungsgesetz und das Ersuchen, über den Stand der „Verm
ittlungsversu-

che“ Auskunft zu geben, w
ird N

achstehendes m
itgeteilt: 

D
er M

ediationsprozess, der zw
ischen B …

.A …
 im

 Beisein des D
…

. durchgeführt w
ur-

de, w
urde am

 …
 m

it der Vereinbarung, dass N
achfolgebesprechungen im

 Beisein des D
 

durchgeführt w
erden, beendet. In einer gem

einsam
en Besprechung am

 …
 haben beide 

Proponenten die M
itarbeiter/innen …

 über die Beilegung ihrer D
ifferenzen inform

iert.  
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D
ie m

it D
…

 am
 …

 und …
 geführten N

achfolgebesprechungen haben bestätigt, dass 
sich die G

esprächssituation zw
ischen B…

 und A…
 nachhaltig verbessert und das Kon-

fliktpotenzial zw
ischen den beiden erheblich verringert hat, sodass insow

eit von einer 
Bereinigung ausgegangen hätte w

erden können. …
.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 158 

2.4.6 Fall 6:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 eine Leitungsfunktion im

 BM
J aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert, jeden-

falls das Frauenförderungsgebot verletzt w
orden sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung um

 die gegenständliche Leitungsfunktion 
stellt jedenfalls einen Verstoß gegen das Frauenförderungsgebot dar. 

D
as gegenständliche G

utachten, m
it dem

 im
 H

inblick auf den beruflichen Aufstieg eine Verlet-
zung des Frauenförderungsgebotes (§ 11c B-G

lBG
) festgestellt w

urde, kann gem
äß § 23a 

Z 10 B-G
lBG

 nicht im
 vollen W

ortlaut in anonym
isierter Form

 veröffentlicht w
erden, da R

ück-
schlüsse auf den Einzelfall gezogen w

erden könnten. 

Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
J w

ird em
pfohlen, 

1. 
objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insbesondere die fachliche 
und persönliche Eignung der Bew

erber/innen anhand der in der Ausschreibung angege-
benen Kriterien zu beurteilen, 

2. 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M
aß 

der jew
eiligen Eignung sachlich zu begründen, 

3. 
auch bei Führungspositionen auf die Einhaltung des Frauenförderungsgebotes zu achten. 

Verfahrensdauer: 28. M
ai 2013 bis 30. M

ärz 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 153 

2.4.7 Fall 7a: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 
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Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet in ihrem

 Antrag, dass sie durch die N
ichtbe-

rücksichtigung ihrer Bew
erbung um

 die gegenständliche Funktion deshalb aufgrund des G
e-

schlechtes diskrim
iniert w

urde, da der erfolgreiche M
itbew

erber ihr schon einm
al bei einer 

Funktionsbetrauung vorgezogen w
urde (der Senat I der B

-G
BK hatte dam

als eine D
iskrim

inie-
rung beim

 beruflichen Aufstieg festgestellt) und er daher nun einen Eignungsvorsprung hatte, 
der nicht berücksichtigt hätte w

erden dürfen. O
hne diesen „Eignungsvorsprung“ w

äre zum
in-

dest von einer gleichen Eignung auszugehen gew
esen und daher hätte das Frauenförde-

rungsgebot zur Anw
endung kom

m
en m

üssen. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung um

 die gegenständliche Leitungsfunktion 
stellt keine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes von A beim
 beruflichen Aufstieg dar. 

Eine „fortgesetzte“ D
iskrim

inierung kennt das B-G
lBG

 nicht. D
ie D

ienstbehörden konnten 
darlegen, dass der erfolgreiche M

itbew
erber seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erfüllt 

habe und daher nunm
ehr im

 Vergleich zu A über die bessere Q
ualifikation für die Besetzung 

der Leitungsfunktion verfüge.  

Als R
echtsfolge der Feststellung einer D

iskrim
inierung beim

 beruflichen Aufstieg sieht das 
B-G

lBG
 – bei entsprechendem

 Antrag und Anerkennung des Anspruches durch die D
ienstbe-

hörde – eine Schadenersatzleistung vor. (D
er Antrag von A auf Schadenersatzleistung in Folge 

des ersten G
utachtens des Senates I der B-G

BK w
urde allerdings m

it Bescheid abgew
iesen).  

D
as B-G

lBG
 sieht nicht vor, dass in einem

 späteren Verfahren zur Besetzung der in der H
ie-

rarchie nächsthöheren Planstelle bzw. Funktion die in der Zw
ischenzeit vom

 zum
 Zug gekom

-
m

enen 
Bew

erber/von 
der 

zum
 

Zug 
gekom

m
enen 

Bew
erberin 

erw
orbenen 

Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen außer Acht zu lassen sind. 

Verfahrensdauer: 31. M
ai 2013 bis 21. O

ktober 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 166 

2.4.7 Fall 7b: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: (Sexuelle) Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) führte aus, dass sie im

 Zusam
m

enhang m
it ihrer Bew

er-
bung um

 die gegenständliche Planstelle von M
itarbeitern der JA „m

assiv belästigt und unter 
D

ruck gesetzt“ w
orden sei. B (und ein w

eiterer Kollege) sei im
 Besitz einer Kopie eines Schrift-

stückes aus ihrem
 Personalakt gew

esen, w
elches ihr „Fehlverhalten vor nunm

ehr x Jahren“ 
zum

 Inhalt gehabt habe. D
ieses Schriftstück sei einigen Kollegen gezeigt w

orden, offenbar in 
der Absicht ihren R

uf zu schädigen. W
eiters habe sie ein Kollege darauf aufm

erksam
 gem

acht, 
dass am

 Arbeitsplatz von B, ein Foto von ihr hänge, und tatsächlich habe sie bei ihrer N
ach-

schau ein ausgedrucktes Bild von ihr vorgefunden. N
achdem

 sie diese Vorfälle gem
eldet habe, 

habe die JA X D
isziplinaranzeige gegen B erstattet. N

ach ihrer M
eldung habe sie im

 Postfach 
einen Ausdruck des § 111 StG

B gefunden, in w
elchem

 der Absatz 3 – „D
er Täter ist nicht zu 
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bestrafen, w
enn die Behauptung als w

ahr erw
iesen w

ird“ – m
it Textliner m

arkiert gew
esen sei. 

D
ie (sexuelle) Belästigung im

 Sinne des B-G
lBG

 bestehe darin, dass B im
 R

ahm
en einer 

D
iskussion unter Bediensteten der JA X (die Antragstellerin w

ar nicht anw
esend) über die 

bevorstehende Funktionsbesetzung die Bem
erkung „die A, die blöde Fut“ gem

acht habe. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie in R

ede stehende Äußerung von B stellt ein der sexuellen Sphäre zugehöriges, 
entw

ürdigendes und beleidigendes Verhalten dar. Eine einschüchternde, feindselige und de-
m

ütigende Arbeitsum
w

elt für die Antragstellerin w
urde dadurch (ab der bevorstehenden Beset-

zung der Planstelle „Stellvertreter/in Justizw
achkom

m
andant/in“) allerdings nicht zusätzlich 

geschaffen. Eine (sexuelle) Belästigung gem
äß § 8 bzw. 8a B-G

lBG
 liegt daher nicht vor, 

sondern ein disziplinär zu ahndendes Verhalten. 

Verfahrensdauer: 31. M
ai 2013 bis 21. O

ktober 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 167 

2.4.7 Fall 7c: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: (Sexuelle) Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) brachte einen Antrag auf Erstellung eines G

utachtens 
w

egen D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes bei der Besetzung der Funktion „Stellver-

treter/in Justizw
achkom

m
andant/in“ der JA X und w

egen (sexueller) Belästigung durch B ein.  

Bezüglich der D
iskrim

inierung beim
 beruflichen Aufstieg erstellte der Senat I der B

-G
BK ein 

gesondertes G
utachten.  

A führte aus, dass sie im
 Zusam

m
enhang m

it ihrer Bew
erbung um

 die gegenständliche Plan-
stelle von M

itarbeitern der JA „m
assiv belästigt und unter D

ruck gesetzt“ w
orden sei. B habe 

als G
ew

erkschaftsfunktionär im
 Zusam

m
enhang m

it der gegenständlichen Planstellenbeset-
zung gegenüber einem

 Printm
edium

 folgende Bem
erkung gem

acht: “D
iese D

am
e hätte schon 

vor Jahren suspendiert w
erden m

üssen, denn sie hatte ein Verhältnis m
it einem

 G
efangenen“. 

D
iese Aussage habe dazu gedient, ihren R

uf zu schädigen und sie am
 beruflichen Fortkom

-
m

en zu behindern, sie sei schikanös und belästigend, denn in der Folge sei sie von Kollegen, 
Bekannten und sogar von Insassen darauf angesprochen w

orden. Seitens der Vollzugsdirekti-
on sei ihr m

itgeteilt w
orden, dass keine dienstaufsichtsbehördlichen M

aßnahm
en gegen B 

ergriffen w
erden könnten, da er in dieser Angelegenheit als G

ew
erkschaftsfunktionär agiert 

hätte. G
egenüber einem

 Bediensteten der JA habe B geäußert: „D
ie A, die ist ja für alles zu 

blöd. M
an kann keine W

eiber ins Kom
m

ando lassen, die w
erden w

ir nie w
ieder los.“ Auf die 

Frage des Bediensteten, w
as w

äre, w
enn sie sich bei der B-G

BK beschw
eren w

ürde, habe B
 

geantw
ortet: „D

a kann sie sich ruhig beschw
eren, da kriegt ja sow

ieso alles R
echt, w

as einen 
Schlitz hat“. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 
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Ergebnis: G
eringschätzige, geschlechtsspezifisch konnotierte Äußerungen stellen – je nach 

konkreter W
ortw

ahl – eine geschlechtsbezogene Verhaltensw
eise im

 Sinne des § 8a B-G
lBG, 

oder ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten im
 Sinne des § 8 B-G

lBG
 dar, das die 

W
ürde einer Person beeinträchtigt oder dies bezw

eckt, für die betroffene Person unerw
ünscht, 

unangebracht, entw
ürdigend, beleidigend oder anstößig ist. D

a im
 konkreten Fall B keine 

einschüchternde, feindselige und dem
ütigende Arbeitsum

w
elt (ab der bevorstehenden Beset-

zung der Planstelle „Stellvertreter/in Justizw
achkom

m
andant/in“) für die Antragstellerin schuf, 

liegt eine (sexuelle) Belästigung im
 Sinne der §§ 8 bzw. 8a B-G

lBG
 nicht vor. 

Verfahrensdauer: 31. M
ai 2013 bis 21. O

ktober 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 168 

2.4.8 Fall 8: O
StA

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg, Belästigung, Verletzung des Benachteiligungsverbotes 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet von ihrer Vorgesetzten (B) beim

 beruflichen 
Aufstieg diskrim

iniert w
orden zu sein; ebenso habe die Vorgesetze das Benachteiligungsverbot 

verletzt und das Verhalten stelle eine Belästigung aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 8a 
B-G

lBG
 dar. 

Sie erfahre sow
ohl in dienstlichen als auch in außerdienstlichen Belangen eine Ausgrenzung 

und w
erde benachteiligend behandelt, w

odurch sich ihre Arbeitsbedingungen bis heute m
assiv 

verschlechtert hätten. B habe w
eiters m

it ihrem
 unerw

ünschten, unangebrachten und beleidi-
genden Verhalten ein feindseliges Arbeitsum

feld geschaffen, das die W
ürde der Antragstellerin 

beeinträchtige. D
iese Vorgangsw

eise habe Sanktionscharakter und stelle sich sow
ohl als 

geschlechtsbezogenes M
obbing gem

äß § 8a B-G
lBG

 als auch als Verletzung des Benachteili-
gungsverbotes nach § 20b B-G

IBG
 dar, w

as sich aus dem
 unm

ittelbaren und zeitnahen Zu-
sam

m
enhang m

it As Bew
erbungsverfahren, in Ansehung derer sie U

nterstützung durch 
G

leichbehandlungsbeauftragte in Anspruch genom
m

en und ihre Ansprüche auf N
ichtdiskrim

i-
nierung dem

 D
ienstgeber gegenüber geltend gem

acht habe, ergebe.  

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: Auf der G
rundlage des gesam

ten Vorbringens kam
 der Senat zu dem

 Ergebnis, 
dass keine Benachteiligung von A durch B in den vorgebrachten Punkten erfolgte. Zum

 einen 
w

ar das als diskrim
inierend em

pfundene Verhalten von B nicht hinreichend konkretisiert, zum
 

anderen konnte B ihre Vorgehensw
eise sachlich begründen. 

Verfahrensdauer: 12. Juli 2013 bis 21. Jänner 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 169 
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2.4.9 Fall 9:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 die Funktion der Leitung der Abteilung X im

 Bundesm
inisterium

 für Justiz 
(BM

J) aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 und Z 6 B-G
lBG

 diskrim
iniert, jedenfalls aber 

das Frauenförderungsgebot des § 11c B-G
lBG

 verletzt w
orden sei. 

M
it ... sei die Planstelle der Leitung der Abt. X im

 BM
J ausgeschrieben w

orden. Es haben sich 
eine Frau und vier M

änner bew
orben, darunter A und B. Von der Personalkom

m
ission für 

Staatsanw
ältinnen und Staatsanw

älten im
 BM

J sei A vor B und einem
 w

eiteren Bew
erber 

gereiht und als bestgeeignet zur Ernennung vorgeschlagen w
orden. D

essen ungeachtet sei B 
m

it ... auf diese Planstelle ernannt w
orden. D

urch die Ernennung des um
 18 Jahre dienstjün-

geren und in allen Bereichen w
eit w

eniger berufs- und leitungserfahrenen M
itbew

erbers erach-
te sich A, die seit über 12 Jahren äußerst erfolgreich unterschiedliche Abteilungen im

 BM
J 

geleitet habe bzw. leite, aufgrund ihres G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 und Z 6 B-G
lBG

 diskrim
i-

niert. A erw
eise sich bei einem

 Q
uervergleich als bestgeeignet. Im

 BM
J liege der Frauenanteil 

bei den Abteilungsleitungsfunktionen bei 28,57 Prozent, w
eshalb im

 Anlassfall durch die Er-
nennung eines m

ännlichen, nicht besser geeigneten M
itbew

erbers auch das Frauenförde-
rungsgebot des § 11c B-G

lBG
 verletzt w

erde. 

D
ie Zw

eitantragstellerin beantrage w
eiters festzustellen, dass „auch ein (angestrebter) nicht zu 

besoldungsrechtlichen U
nterschieden führender W

echsel des Arbeitsplatzes (einer auszu-
schreibenden Planstelle) sow

ie das diesem
 zugrundeliegende Besetzungsverfahren (oder 

Verfahren zur Betrauung m
it diesem

 Arbeitsplatz nach interner Interessentensuche) dem
 A

n-
w

endungsbereich sow
ie dem

 D
iskrim

inierungsverbot der §§ 4 und 4a B
-G

lBG
 unterliegen“ 

sow
ie dass „bei entsprechender U

nterrepräsentation von Frauen das Frauenförderungsgebot 
des § 11c B-G

lBG
 auch dann zum

 Tragen kom
m

t, w
enn die Bew

erberin bereits in einer besol-
dungsrechtlich gleichw

ertigen hervorgehobenen Verw
endung (Funktion) w

ie der angestrebten 
tätig ist (Q

uerbew
erbung), insbesondere w

enn die von ihr angestrebte hervorgehobene Ver-
w

endung (Funktion) unm
ittelbar oder m

ittelbar aufstiegsrelevant, aber jedenfalls zum
indest 

m
ittelbar zur Erhöhung des Frauenanteils bei Leitungsfunktionen m

it U
nterrepräsentation von 

Frauen geeignet ist.“ 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie Ernennung von B (M

itbew
erber) zum

 Leiter der Abteilung X im
 BM

J stellt eine 
D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes von A gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 dar. 

Verfahrensdauer: 18. N
ovem

ber 2013 bis 30. M
ärz 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 154 
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2.4.10 Fall 10: O
StA

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Benachteiligungsverbot 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie von ihrer Vorgesetzten (B) gem

äß § 4 
Z 6 B-G

lBG
 aufgrund des G

eschlechtes bei den sonstigen Arbeitsbedingungen diskrim
iniert 

w
orden sei, sow

ie dass B das Benachteiligungsverbot verletzt habe und ihr Verhalten eine 
Belästigung aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 8a B-G

lBG
 darstelle. 

B`s unerw
ünschtes, unangebrachtes und beleidigendes Verhalten habe ihre W

ürde verletzt 
und ein feindliches Arbeitsum

feld bew
irkt. D

ie Verschlechterung ihres Arbeitsum
feldes sei auch 

für die Zeit ihrer R
ückkehr in den D

ienst zu befürchten. D
ie andauernde Benachteiligung habe 

ihre W
urzel in der Tätigkeit von A als G

leichbehandlungsbeauftragte (G
BB) und stellvertreten-

de Vorsitzende der AG
G

 ... und sei im
 R

ahm
en ihrer D

ienstbeurteilung sogar in der Zeit ihrer 
Elternkarenz fortgesetzt w

orden. D
iese Vorgangsw

eise habe Sanktionscharakter und stelle 
sich als geschlechtsbezogenes M

obbing in Verletzung des Benachteiligungsverbotes nach 
§ 20b B-G

IBG
 dar. D

ies ergebe sich aus dem
 unm

ittelbaren und zeitnahen Zusam
m

enhang 
m

it der Tätigkeit als G
BB bzw. stellvertretende Vorsitzende der AG

G
 z. B. bei der U

nterstüt-
zung von Frau X.  

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: Eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes von A gem

äß §§ 4 Z 6 und 8a 
B-G

lBG
 durch B sow

ie eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes gem
äß des § 20b 

B-G
lBG

 konnte nicht festgestellt w
erden. 

Zusam
m

enfassend w
ird festgehalten, dass offenbar irgendw

ann eine Verschlechterung im
 

Verhältnis von A und B eintrat, der Senat aber auf der G
rundlage des gesam

ten Vorbringens – 
B konnte auf die allgem

ein gehaltenen Vorw
ürfe sachlich nachvollziehbar replizieren – nicht 

erkennen konnte, dass A aus geschlechtsspezifischen G
ründen oder aufgrund ihrer Tätigkeit 

als G
BB von B benachteiligt w

urde. 

Verfahrensdauer: 18. D
ezem

ber 2013 bis 21. Jänner 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 170 

2.4.11 Fall 11: O
StA

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Benachteiligungsverbot 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie von ihrer Vorgesetzten (B), gem

äß 
§ 4 Z 6 B-G

lBG
 aufgrund des G

eschlechtes bei den sonstigen Arbeitsbedingungen diskrim
i-

niert w
orden sei, sow

ie dass B das Benachteiligungsverbot verletzt habe und ihr Verhalten eine 
Belästigung aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 8a B-G

lBG
 darstelle. 

A erfahre sow
ohl in dienstlichen als auch in außerdienstlichen Belangen eine Ausgrenzung und 

w
erde benachteiligend behandelt, w

odurch sich ihre sonstigen Arbeitsbedingungen bis heute 
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m
assiv verschlechtert hätten. B habe w

eiters m
it ihrem

 unerw
ünschten, unangebrachten und 

beleidigenden Verhalten ein feindseliges Arbeitsum
feld geschaffen, das die W

ürde der Antrag-
stellerin beeinträchtige. D

iese Vorgangsw
eise habe Sanktionscharakter und stelle sich sow

ohl 
als geschlechtsbezogenes M

obbing gem
äß § 8a B-G

lBG
 als auch als Verletzung des Benach-

teiligungsverbotes nach § 20b B-G
IBG

 dar. D
ies ergebe sich aus dem

 unm
ittelbaren und zeit-

nahen 
Zusam

m
enhang 

m
it 

Bew
erbungsverfahren 

von 
A 

und 
ihrer 

Beschw
erde 

im
 

Zusam
m

enhang m
it einer versuchten H

erabsetzung ihrer D
ienstbeurteilung, in Ansehung derer 

sie U
nterstützung durch G

leichbehandlungsbeauftragte in Anspruch genom
m

en und über 
diese auch Ansprüche nach dem

 B
-G

lBG
 dem

 D
iensteber gegenüber geltend gem

acht habe. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: Eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes von A gem

äß §§ 4 Z 6 und 8a 
B-G

lBG
 durch B sow

ie eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes des § 20b B-G
lBG

 
konnte nicht festgestellt w

erden. 

Zusam
m

enfassend hält der Senat fest, dass er im
 R

ahm
en der Sitzung am

 ... aufgrund von As 
Ausführungen den Eindruck gew

ann, dass sich A bereits seit längerem
 benachteiligt fühlte. Als 

sie sich im
 Jahr ... zum

 ersten M
al um

 eine G
ruppenleitung bew

arb und „nicht gereiht“ w
urde 

(B w
ar dam

als noch nicht die Leiterin der …
 X), soll der Leiter der Y geäußert haben, „m

an“ 
habe vielleicht gedacht, sie sei als M

utter von …
 Kindern zu w

enig flexibel, und dies habe A 
„sehr zu denken gegeben“. In der Folge, bis ins Jahr ..., kam

en jüngere Kolleginnen und Kolle-
gen zum

 Zug und der Leiter der Y habe (laut der Antragstellerin) geraten zu w
arten. A ging zu 

Beginn der Sitzung relativ ausführlich auf ihre schw
ierige Situation als berufstätige M

utter …
 

Kinder in ... ein. M
angels eines Zusam

m
enhanges m

it den Vorw
ürfen gegenüber B überrasch-

te dies zunächst. N
achdem

 A im
 Verlauf der Sitzung auf die Besonderheit zw

eier Fälle die sie 
zu bearbeiten hatte einging (w

eil sie m
ediales Interesse hervorriefen) und ein gegen sie ange-

strengtes G
erichtsverfahren erw

ähnte, stellte sich für den Senat die Situation so dar, dass A 
w

ohl schon über Jahre unter D
ruck stand und in der angespannten Situation einzelne Verhal-

tensw
eisen von B dann „das Fass zum

 Ü
berlaufen“ brachten. D

as subjektive G
efühl, von B 

benachteiligt zu w
erden, dürfte durch das Verhalten des Leiters der Y verstärkt w

orden sein. 
D

er Senat konnte jedenfalls auf der G
rundlage des gesam

ten Vorbringens keine Benachteili-
gung von A durch B erkennen. Zum

 einen w
ar das als diskrim

inierend em
pfundene Verhalten 

von B nicht hinreichend konkretisiert, zum
 anderen konnte B ihre Vorgehensw

eise sachlich 
begründen. M

angels Vorliegen eine Benachteiligung/D
iskrim

inierung erübrigt sich ein Einge-
hen auf die Behauptungen, die Antragstellerin sei anders behandelt w

orden als Bew
erber in 

einer vergleichbaren Situation und som
it aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert w

orden 
sow

ie B habe das Benachteiligungsverbot verletzt. 

Verfahrensdauer: 7. Jänner 2014 bis 21. Jänner 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 171 
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2.4.12 Fall 12: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die A
usfertigung des 

G
utachtens ist zum

 Zeitpunkt der Erstellung des B
erichts noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht, ethnische H

erkunft 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 10. Jänner 2014 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

2.4.13 Fall 13: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet von ihrem

 Kollegen B gem
äß § 8 B-G

lBG
 

sexuell belästigt w
orden sei. 

D
ie Antragstellerin führte Folgendes aus: Sie habe am

 ... um
 ... U

hr ihren N
achtdienst in der 

Justizanstalt X beendet und den Posten gem
einsam

 m
it ... verlassen. Am

 Eingang seien sie B 
begegnet und hätten ihn m

it „G
uten M

orgen“ gegrüßt. Als er sie (die Antragstellerin) w
ahrge-

nom
m

en habe, habe er zu ihr gesagt: „‘Ich an deiner Stelle w
ürde aufpassen, w

as ich bei 
Sem

inaren erzähle. Von w
egen, der bringt G

ift in die Anstalt und es w
ird nichts unternom

m
en. 

Sprich nicht über Sachen von denen du keine Ahnung hast. Ich habe überall m
eine Leute! 

M
erk dir das‘“. D

ann habe er ihr m
it einer Anzeige gedroht. Zu bem

erken sei, dass sie im
 ... ein 

Sem
inar m

it dem
 Titel „...“ besucht habe und in der W

artezeit bis zum
 Beginn einer U

nter-
richtseinheit m

it anderen Sem
inarteilnehm

erinnen und Sem
inarteilnehm

ern über belastende 
Erlebnisse gesprochen habe. D

ie Erlebnisse seien in anonym
isierter Form

 dargestellt w
orden, 

alle hätten „peinlichst“ darauf geachtet keine N
am

en zu nennen. Es sei nicht um
 Tratsch ge-

gangen, sondern um
 die Verarbeitung von Erlebnissen. In der Justizanstalt X habe es einen 

Fall gegeben, der sie sehr beschäftigt habe und sie habe daher darüber gesprochen. Es sei 
tatsächlich um

 B gegangen, aber sie habe den N
am

en zu keinem
 Zeitpunkt erw

ähnt. B habe 
gesagt, seine beste Freundin habe ihm

 erzählt, dass m
an aus den Ausführungen auf seine 

Person schließen habe können. Sie (der Antragstellerin) habe den Fall erklären w
ollen, und da 

sei B im
m

er ausfälliger gew
orden: „‘ D

eine depperte R
ederei geht m

ir am
 O

asch, du depate 
Fotzn‘“. Kollegin ... könne diese Aussage bestätigen, und es sei eine w

eitere Kollegin Zeugin 
dieses Vorfalls gew

orden. B habe sich bis heute m
it keinem

 W
ort entschuldigt. Sie em

pfinde 
die Beschim

pfung als beleidigend und erniedrigend, insbesondere auch w
eil ihr B in der H

ie-
rarchie übergeordnet sei. Sie habe den Vorfall der Anstaltsleitung gem

eldet und in der Folge 
sei die Angelegenheit an die übergeordnete D

ienstbehörde, die (dam
alige) Vollzugsdirektion, 

w
eitergeleitet w

orden, es w
erde geprüft, ob ein disziplinär zu ahndendes Verhalten vorliege. 

Sie (die Antragstellerin) habe sich auch an die zuständige G
leichbehandlungsbeauftragte ... 

gew
andt.  
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In der schriftlichen Stellungnahm
e führt B aus, dass es richtig sei, dass es am

 ... zu einem
 

„Streitgespräch“ gekom
m

en sei. D
er G

rund dafür sei die „Behauptung von Tatsachen“ gew
e-

sen, die „m
aßgeblich dazu geeignet sind, das D

ienstverhältnis zu verlieren sow
ie sogar straf-

rechtlichen 
Verurteilungen 

ausgesetzt 
zu 

sein“. 
D

er 
G

rad 
der 

Provokation 
seitens 

der 
„Anzeigerin“ sei bei w

eitem
 überschritten w

orden. Sie habe in aller Ö
ffentlichkeit nicht nur die 

Ehre und das Ansehen des „Angezeigten“ verletzt, sondern U
nterstellungen als Tatsachen 

dargestellt, die „ausschließlich zu einem
 D

ienstverlust führen m
üssen“. In w

eiterer Folge des 
Streitgespräches sei „auch auf die sexuelle N

eigung des Angezeigten Anstoß genom
m

en“ 
w

orden. A habe bereits vielfach Äußerungen über ihn und seinen Lebensgefährten getätigt, es 
liege ein Verstoß gegen § 8 B-G

lBG
 durch sie vor. Eine Anzeige bei der G

leichbehandlungs-
kom

m
ission sei bis dato unterblieben, da das D

ienstverhältnis dadurch m
assiv belastet w

äre, 
jetzt w

erde aber der Antrag auf Erstellung eines G
utachtens gem

äß § 23a Abs. 1 Z 1 und 2 
B-G

lBG
 gestellt. Im

 Zuge des Streitgespräches seien viele „sexuell belästigende W
orte seitens 

der Anzeigerin gegenüber dem
 Angezeigten“ gefallen. Es sei m

öglich, dass als „reflexbedingte 
U

nm
utsäußerung“ die Aussage „du depate Fotzn“ gefallen sei, aufgrund des „m

assiven Streit-
gespräches“ könne er sich nicht daran erinnern. Es seien zahlreiche Beleidigungen zw

ischen 
„den Parteien“ gefallen, jedoch „keine m

it dem
 subjektiven W

illen, die Anzeigerin sexuell zu 
belästigen“. Jedenfalls entschuldige er sich hierm

it, sollte eine solche Äußerung gefallen sein. 
A sei auch bew

usst gew
esen, dass eine sexuelle Belästigung durch ihn schon alleine aus dem

 
G

rund nicht erfolgen könne, w
eil er „sich aus Frauen im

 Allgem
einen nichts m

acht“.  

D
ie Vollzugsdirektion teilte der B-G

BK auf N
achfrage m

it, dass gegen B D
isziplinaranzeige 

erstattet und m
it ... ein D

isziplinarverfahren eingeleitet, dieses aber bis zur Beendigung eines 
Strafverfahrens (w

egen anderer D
elikte) unterbrochen w

orden sei 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie Beschim

pfung von A durch B stellt eine sexuelle Belästigung im
 Sinne des § 8 

B-G
lBG

 dar. 

Verfahrensdauer: 21. Jänner 2014 bis 1. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 173 
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2.7 Bundesm
inisterium

 für Landesverteidigung und Sport 

2.7.1 
Fall 1:  

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Leitung der Personalabteilung X aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 4 

Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sei. 

Er sei seit ... beim
 X in der ...kaserne ... beschäftigt und habe sich um

 die Leitung der Perso-
nalabteilung bew

orben. Zum
 Zug gekom

m
en sei B

 (M
itbew

erberin). D
ieser U

m
stand stelle 

eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes dar, w

eil seine Q
ualifikationen nicht entspre-

chend berücksichtigt w
orden seien. U

rsprünglich sei C
 Erstgereihter gew

esen, aber nachdem
 

sich B an die Arbeitsgruppe für G
leichbehandlungsfragen (AG

) gew
andt habe, sei eine neuerli-

che Beurteilung der Q
ualifikationen von B

 vorgenom
m

en und B an erster Stelle gereiht w
or-

den. D
ies stelle eine B

evorzugung der Bew
erberin dar, es hätten alle Bew

erbungen nochm
als 

geprüft und bew
ertet w

erden m
üssen. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: A w
urde im

 Verfahren zur Besetzung der Leitung der Personalabteilung X aufgrund 
des G

eschlechtes gem
äß § 4 Z 5 B-G

lBG
 diskrim

iniert.  

D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass die Beurteilung der einzelnen Eignungskriterien und der 

U
m

stand, dass die zw
eite Bew

ertung nur im
 Vergleich zw

ischen der Bew
erberin und dem

 
ursprünglich erstgereihten Bew

erber erfolgte, eine D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes 

von A gem
äß § 4 B-G

lBG
 darstellt. 

Zum
 Vorbringen betreffend das Frauenförderungsgebot ist festzuhalten, dass es im

 gegen-
ständlichen Verfahren (vor der B

-G
BK) insofern irrelevant w

ar, als (nach der zw
eiten Beurtei-

lung) 
nur 

B 
das 

Kalkül 
„in 

höchstem
 

Ausm
aß 

geeignet“ 
erreichte 

und 
eine 

etw
aige 

Bevorzugung der Bew
erberin gegenüber A (in hohem

 Ausm
aß geeignet) in Anw

endung des 
Frauenförderungsgebotes ohnehin nicht zur D

ebatte stand.  

Zum
 Frauenförderungsgebot im

 Allgem
einen hält der Senat fest, dass dessen Anw

endung 
nicht in Frage kom

m
t, w

enn nur eine (1) „hervorgehobene Verw
endung (Funktion)“ „in der 

betreffenden Funktionsgruppe im
 W

irkungsbereich der jew
eiligen D

ienstbehörde“ vorhanden 
ist. D

as Ersuchen der AG
 für G

leichbehandlungsfragen um
 Ü

berprüfung der Bew
ertungen ist 

dennoch grundsätzlich als positiv zu w
erten, da der Verdacht bestand, dass die Q

ualifikationen 
einer Bew

erberin aufgrund ihres G
eschlechtes unterbew

ertet w
orden w

aren und also die 
Prüfung einer etw

aigen Verletzung des G
leichbehandlungsgebotes gem

äß § 4 B-G
lBG

 gebo-
ten w

ar. 

A
llgem

eine Em
pfehlungen: D

em
 BM

LVS w
ird em

pfohlen, künftighin im
 Vorhinein die Punk-

teanzahl für die einzelnen Ausschreibungskriterien und für die Eignungskalküle festzulegen. 
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Verfahrensdauer: 1. Septem
ber 2014 bis 9. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 174 

2.7.2 
Fall 2:  

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtzuw
eisung eines 

system
isierten Arbeitsplatzes im

 Zuge einer großen O
rganisationsänderung aufgrund des 

G
eschlechtes diskrim

iniert w
urde. Sie habe alle Anforderungen, auch die „Speziellen“ erfüllt; 

die Arbeitsplätze seien aber an m
ännliche Kollegen vergeben w

orden. 

D
as BM

LVS hat die Personalentscheidung m
it der Vorgabe des BKA und den verfassungs-

rechtlich vorgegebenen Prinzipien der Sparsam
keit, W

irtschaftlichkeit und Zw
eckm

äßigkeit 
begründet („m

öglichst budgetschonende U
m

setzung der O
rganisationsänderung“). 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtzuw
eisung eines Arbeitsplatzes stellt eine Verletzung des Frauenförde-

rungsgebotes und des G
leichbehandlungsgebotes gem

äß § 11c und § 4 B-G
lBG

 dar. 

D
ie „Ü

bergangsregelung“ für die Einteilung auf system
isierte Arbeitsplätze ist ausschließlich 

w
irtschaftlicher, budgetärer N

atur. D
ie Vorgaben und Prioritäten, näm

lich Einteilung gem
äß der 

dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung, Einteilung von Bediensteten „oberhalb des A
l-

terskorridors“, Einteilung von Bediensteten m
it der „voraussichtlich“ kürzeren D

ienstzeit bis zu 
Ausscheiden aus dieser Funktion“ stellen einzig auf die Verm

eidung zusätzlicher Kosten ab. 
D

as G
leichbehandlungs- und das Frauenförderungsgebot des B-G

lBG
 w

urden in keiner W
eise 

in die Ü
berlegungen m

iteinbezogen, eine Prüfung der fachlichen und persönlichen Eignung der 
Bediensteten w

urde nicht vorgenom
m

en. 

Em
pfehlung: D

er Senat I der B-G
BK em

pfiehlt dem
 BM

LVS gerade im
 H

inblick auf den oh-
nedies geringen Frauenanteil bei Arbeitsplatzvergaben auf die Q

ualifikationen der Bedienste-
ten abzustellen und bei gleicher Q

ualifikation das Frauenförderungsgebot zur Anw
endung zu 

bringen und nicht die „W
irtschaftlichkeit“ der Personalm

aßnahm
e im

 Einzelfall heranzuziehen. 

Verfahrensdauer: 23. D
ezem

ber 2014 bis 12. April 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 178 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.5.1 Fall 1a: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten des Bediensteten B ihr 

gegenüber eine sexuelle Belästigung darstelle. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat stellt fest, dass B durch diverse Äußerungen und Verhaltensw

eisen A 
gem

äß § 8 B-G
lBG

 sexuell belästigte. 

D
as gegenständliche G

utachten, m
it dem

 eine sexuelle Belästigung festgestellt w
urde, kann 

gem
äß § 23a Z 10 B-G

lBG
 nicht im

 vollen W
ortlaut in anonym

isierter Form
 veröffentlicht w

er-
den, da R

ückschlüsse auf den Einzelfall gezogen w
erden könnten. 

Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
LVS w

ird dringend em
pfohlen, 

1. 
im

 Zuge der nächsten O
rganisationsänderungen klare H

ierarchien (Vorgesetztenfunktio-
nen) zu schaffen, die auch allen Bediensteten kom

m
uniziert w

erden; 

2. 
im

 R
ahm

en von Führungskräftesem
inaren oder –ausbildungen das Them

a „Sexuelle 
Belästigung und M

obbing“ anzusprechen, 

3. 
dafür Sorge zu tragen, dass die Antragstellerin und B nicht m

ehr zusam
m

enarbeiten 
m

üssen und 

4. 
in derart „m

ännerdom
inierten“ O

rganisationseinheiten speziell auf w
ertschätzende U

m
-

gangsform
en im

 Sinne einer gedeihlichen Zusam
m

enarbeit zu achten. 

Verfahrensdauer: 18. M
ärz 2013 bis 6. Februar 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

„Zum
 oa. Bezug darf folgende Stellungnahm

e abgegeben w
erden. 

Em
pfehlung 1: 

Im
 Zuge der R

eorganisation der …
 im

 BM
LVS w

urde auch das …
 m

it ... neu aufgestellt. 
Im

 Zuge dieser O
rganisationsänderung w

urde eine neue G
eschäftsordnung für …

 erlas-
sen. …

. D
ie G

eschäftsordnung (hier sind auch die Zuständigkeiten und H
ierarchien fest-

gelegt) w
ird den Bediensteten nachw

eislich zur Kenntnis gebracht. 

Em
pfehlung 2: 
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D
as Them

a „Sexuelle Belästigung und M
obbing“ w

urde innerhalb der D
ienststelle durch 

Psychologen und Juristen m
it den M

itarbeitern im
 R

ahm
en von Kaderfortbildungen erör-

tert und besprochen. Insgesam
t ist das Them

a „M
obbing“ auch in der Führungskräf-

teausbildung 
ein 

im
m

anenter 
Bestandteil 

(Landesverteidigungsakadem
ie, 

M
ilitärakadem

ie). D
as Them

a „S
exuelle Belästigung“ w

ird im
 Bereich der Fortbildung in 

D
isziplinarangelegenheiten behandelt. D

ie Fortbildung ist auch an Führungskräfte ge-
richtet. 

Em
pfehlung 3: 

…
. D

ie Beiden m
üssen nicht zusam

m
enarbeiten. 

Em
pfehlung 4: 

D
er …

 legt auf w
ertschätzende U

m
gangsform

en einen großen W
ert und übernim

m
t al-

les um
 dies auch um

zusetzen. Im
 gesam

ten Bereich des ... w
ird auf die U

m
gangsfor-

m
en geachtet und in diversen Fort- W

eiterbildungen, Stabsbesprechungen usw. darauf 
hingew

iesen. Es zählt zu den D
ienstpflichten jedes M

itarbeiters, unabhängig vom
 G

e-
schlecht, gegenüber anderen eine w

ertschätzende U
m

gangsform
 an den Tag zu legen. 

Eine „m
ännerdom

inierte“ O
rganisationseinheit kann niem

als ein G
rund für das Vernach-

lässigen eines entsprechenden U
m

gangs m
iteinander sein. Es w

ird dies auch bei den 
Kom

m
andantentagungen im

 ... über die jew
eiligen Kom

m
andanten an die M

itarbeiter 
verm

ittelt. In diesem
 Bereich sind auch die Erfahrungen der G

leichbehandlungsbeauf-
tragten des BM

LVS ein w
ichtiger Bestandteil und sie w

ird daher bei diesen Tagungen 
im

m
er w

ieder eingeladen entsprechendes an die ngd. D
ienststellen zu berichten. D

as ... 
verfolgt das Ziel der Frauenförderung und sieht ebenfalls im

 U
m

gang m
iteinander eine 

nicht w
egzudiskutierende Voraussetzung zur U

m
setzung.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 147 

2.5.1 Fall 1b: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenüber eine 

D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 8a B-G
lBG

 darstelle. 

A führte in ihrem
 Antrag Folgendes aus: Sie sei seit ... beim

 Ö
sterreichischen Bundesheer im

 
... X als Vertragsbedienstete (VB) beschäftigt. Zunächst sei sie als ...assistentin im

 Bereich der 
X tätig gew

esen. D
ie dortige Abteilungsleitung B, habe ... begonnen, sie zu m

obben und zu 
diskrim

inieren. Im
 ... habe sie daher eine D

ienstaufsichtsbeschw
erde über B erhoben. D

ie 
D

ienstbehörde habe zw
ar die Existenz „m

assiver und langandauernder D
efizite im

 Bereich des 
Betriebsklim

as” erkannt, jedoch keine D
ienstpflichtverletzung von B festgestellt, w

as für sie bis 
heute nicht nachvollziehbar sei. D

as Verhalten von B ihr gegenüber habe sich bis heute nicht 
verändert. B grüße sie nicht und verm

ittle ihr durch verschiedene Verhaltensw
eisen beim

 
Zusam

m
entreffen ein G

efühl der U
nerw

ünschtheit. M
ehrm

als habe ihr B die Türe absichtlich 
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vor der N
ase zugeschlagen, breche jedes G

espräch ab, w
enn sie (die Antragstellerin) den 

R
aum

 betrete u. Ä.  

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat konnte eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes von A gem
äß 

§ 8a B-G
lBG

 durch B nicht feststellen. 

Verfahrensdauer: 18. M
ärz 2013 bis 16. Februar 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 150 

2.5.1 Fall 1c: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenüber eine 

D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 8a B-G
lBG

 darstelle. 

A führte in ihrem
 Antrag Folgendes aus: Sie sei seit ... beim

 Ö
sterreichischen Bundesheer im

 
... X als Vertragsbedienstete (VB) beschäftigt. Im

 ... sei in der D
ienststelle bekannt gew

orden, 
dass C

 sie und zw
ei Kolleginnen sexuell belästigt habe. Seit Bekanntw

erden dieser Vorw
ürfe 

w
erde sie von B nicht m

ehr gegrüßt und verm
ittle ihr diese durch verschiedene Verhaltensw

ei-
sen ein G

efühl der U
nerw

ünschtheit. B behindere außerdem
 ihre Arbeitsabläufe, indem

 sie ihr 
notw

endige Arbeitsunterlagen vorenthalte, und lasse ihr von Kollegen ausrichten, dass sie sie 
„fertig m

achen“ w
erde. D

urch das Verhalten von B fühle sie sich als …
und w

egen ihres G
e-

schlechtes diskrim
iniert, erniedrigt und gekränkt. 

M
it Schreiben vom

 ... ergänzte A, es habe sich bereits ... im
 Zuge ihrer Einschulung gezeigt, 

dass B sie „als Frau“ nicht akzeptiere und es ihr schw
er m

achen w
erde. B habe sie gleich zu 

Beginn gefragt, w
as sie „als Frau“ beim

 Bundesheer m
ache und zu ihr gesagt, dass sie ihren 

Busen ordentlich zu verstecken habe und sie ein geschm
inktes G

esicht nicht sehen w
olle. 

N
achdem

 sie bei ihrer polizeilichen Einvernahm
e zu den Vorw

ürfen gegen C
 auch eine sexuel-

le Beziehung zw
ischen B und C

 angedeutet habe, habe ihr B über Kollegen ausrichten lassen, 
dass sie sie anzeigen und bei ihrer polizeilichen Einvernahm

e „ankratzen“ w
erde, w

as B dann 
auch gem

acht habe. Einm
al habe sie B sagen gehört: „D

as sind nur W
eiber, die sich w

ichtig-
m

achen w
ollen. D

ie Bediensteten haben eh schon die Schnauze voll und w
erden sicher nichts 

m
ehr sagen.“ Für sie (A) sei klar gew

esen, dass m
it „W

eibern“ sie und zw
ei Kolleginnen, w

el-
che ebenfalls Vorw

ürfe gegen C
 erhoben haben, gem

eint seien. O
hne eine Zeitangabe zu 

m
achen, führte A noch aus, dass B ihr den Zugang zum

 …
buch verw

eigere und sie abfällig 
behandle, w

enn sie dieses von B verlange. Im
 …

buch w
ürden die …

daten dokum
entiert, die 

sie für die Abrechnung der …
kostenrechnungen benötige. D

urch Bs Verhalten w
erde sie daher 

in ihrer D
ienstausübung behindert. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat konnte eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes von A durch B 
gem

äß § 8a B-G
lBG

 nicht feststellen. 
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Verfahrensdauer: 18. M
ärz 2013 bis 16. Februar 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 151 

2.5.1 Fall 1d: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenüber eine 

D
iskrim

inierung aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 8a B-G
lBG

 darstelle. 

A führte in ihrem
 Antrag Folgendes aus: Sie sei seit ... beim

 Ö
sterreichischen Bundesheer im

…
 

X als Vertragsbedienstete (VB) beschäftigt. B sei im
 Zeitraum

 von ... bis ... als Personalaushilfe 
dem

 ... dienstzugeteilt und auch …
 gew

esen. Er habe die w
ichtige Funktion des D

ienstführen-
den U

nteroffiziers w
ahrgenom

m
en. Im

 ... habe sie folgende Situation zw
ischen B und Frau X 

(N
am

e der B-G
BK bekannt) w

ahrgenom
m

en bzw. m
itgehört, als sie Bs Büro betreten habe 

w
ollen: Er habe sinngem

äß zu Frau X gesagt, er stelle sich gerade vor, w
ie sich Frau X nackt 

auf einem
 Bärenfell kuschle und dass er sich gerne dazukuscheln w

ürde. Frau X habe darauf-
hin fluchtartig das Büro verlassen, und sie (A) habe B zur R

ede gestellt, indem
 sie ihn gefragt 

habe, ob er sich der R
espektlosigkeit seiner Aussage bew

usst sei. Er habe darauf nur herab-
lassend gem

eint, er habe für solche „Blödheiten“ keine Zeit und sie solle aus einem
 Büro 

verschw
inden. Seit diesem

 Vorfall schikaniere und diskrim
iniere er sie bei jeder sich ihm

 bie-
tenden G

elegenheit. 

M
it Schreiben vom

 ... ergänzte A, sie habe sich zunächst sehr gut m
it B verstanden und m

it 
ihm

 viel über die D
ienstaufsichtsbeschw

erde, die sie gegen D
 erhoben habe, gesprochen, w

eil 
seine Einschätzung als …

 für sie w
ichtig gew

esen sei. Längere Zeit habe sie dann keinen 
Kontakt m

it ihm
 gehabt und dann sei er kom

plett verändert gew
esen, w

eil er sich inzw
ischen 

m
it D

 angefreundet habe. Er habe ihr als einziger Bediensteten angeordnet, ihm
 über ihre An- 

und Abw
esenheiten Bericht zu erstatten. Einm

al habe er gesagt: „Sie tragen m
ir zu enge 

Jeans und sind m
ir zu w

eiblich.“ D
a habe sie gew

usst, dass er sich m
it D

 „verbündet“ habe. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
er Senat konnte eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes von A durch B 
gem

äß § 8a B-G
lBG

 nicht feststellen. 

Verfahrensdauer: 18. M
ärz 2013 bis 16. Februar 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 152 

2.5.2 Fall 2: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass das Verhalten von B ihr gegenüber eine 

sexuelle Belästigung gem
äß § 8 B-G

lBG
 darstelle. 
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D
ie Antragstellerin sei seit ... Vertragsbedienstete beim

 Ö
sterreichischen Bundesheer und im

 ... 
... X als ... tätig. Ihr Vorgesetzter B habe sie in ihrer D

ienststelle jahrelang sexuell belästigt und 
genötigt. Seit ... sei sie in regelm

äßiger psychotherapeutischer Behandlung und habe die über 
lange Zeit andauernden Vorfälle noch im

m
er nicht zur G

änze verarbeiten können. D
ie D

etails 
der einzelnen Belästigungshandlungen w

olle sie nicht noch einm
al schildern, w

eil sie sonst die 
Vorfälle noch einm

al durchleben m
üsste und so ihr Therapieerfolg großteils zunichte gem

acht 
w

erden w
ürde. Sie verw

ies daher auf einen Aktenverm
erk vom

 ..., das Protokoll ihrer polizeili-
chen Vernehm

ung vom
 ... sow

ie das Protokoll ihrer Zeugenvernehm
ung vorm

 LG
 für Strafsa-

chen ... vom
 ..., die dem

 Antrag angeschlossen w
aren.  

D
araus gehen im

 W
esentlichen folgende Vorw

ürfe hervor: 

B habe sie seit Beginn ihres D
ienstverhältnisses verbal durch Bem

erkungen „übers Ficken 
oder über rasierte M

uschis“ und durch das Zeigen von pornografischen H
eften/D

arstellungen 
sexuell belästigt. Es habe w

eiters ein „ständiges H
interntätscheln und Ankom

m
en am

 Busen“ 
gegeben. Sie habe B ständig aufgefordert, die Belästigungen zu unterlassen. Ende ... habe B 
ihr und ihrer Kollegin Frau Z (N

am
e w

urde gegenüber der B
-G

BK gekannt) „angeboten“, ihnen 
sein „rasiertes G

eschlechtsteil zu zeigen“. Im
 ... (Ende ... oder A

nfang ...) habe sich B ihr in 
ihrem

 Arbeitszim
m

er von hinten genähert, sich an sie gedrückt, dabei ihr G
eschlechtsteil und 

ihre Brust berührt und zu ihr sinngem
äß gesagt, sie solle „zum

 Ficken“ m
it in sein Kam

m
erl 

kom
m

en. Sie sei kom
plett erstarrt gew

esen und habe sich nicht m
ehr bew

egen können, ehe 
sie sich nach 2 bis 3 M

inuten durch einen Stoß m
it dem

 linken Ellbogen nach hinten befreien 
konnte. Sie könne sich gesundheitsbedingt nicht m

ehr an jedes D
etail erinnern. Ü

ber diesen 
Vorfall habe sie zunächst m

it niem
andem

 geredet und auch in der D
ienststelle habe sie es 

niem
andem

 gem
eldet, w

eil ihr das niem
and geglaubt hätte. D

as sei einer dieser Vorfälle ge-
w

esen, die m
an in die Schublade stecke und verdränge. D

aher habe sie auch bei ihrer polizei-
lichen Einvernahm

e im
 ... nichts von diesem

 Vorfall im
 Som

m
er gesagt. Im

 R
ahm

en ihrer 
Therapie habe sie ca. im

 ... erstm
als m

it ihrer Therapeutin darüber gesprochen und diesen 
dann im

 ... zur Anzeige gebracht. Im
 Vorfeld der Anzeige habe es keine G

espräche oder A
b-

sprachen m
it C

 oder Frau X über die sexuellen Belästigungen gegeben. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
as Verhalten von B gegenüber A stellt eine sexuelle Belästigung gem

äß § 8 
B-G

lBG
 dar. 

Em
pfehlungen:  

1. 
D

em
 BM

LVS w
ird dringend em

pfohlen, B und A nicht m
ehr an derselben D

ienststelle 
einzusetzen. 

2. 
Von (sexuellen) Belästigungen betroffenen Personen sollte um

gehend psychologische 
U

nterstützung angeboten w
erden. Es sollte im

 Einzelfall m
it der betroffenen Person per-

sönlich abgeklärt w
erden, ob für sie eine externe psychologische Betreuung oder eine B

e-
treuung vor O

rt besser geeignet ist. 

3. 
Es ist in derart „m

ännerdom
inierten“ O

rganisationseinheiten speziell auf w
ertschätzende 

U
m

gangsform
en im

 Sinne einer gedeihlichen Zusam
m

enarbeit zu achten. 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

264 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates I: BM

LVS 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

265 

Verfahrensdauer: 14. M
ai 2013 bis 6. Februar 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

„Zum
 oa. Bezug darf folgende Stellungnahm

e abgegeben w
erden. 

Em
pfehlung 1:  

…
 D

ie Beiden m
üssen nicht zusam

m
enarbeiten. 

Em
pfehlung 2: 

U
nm

ittelbar nach Bekanntw
erden des Verdachtes einer sexuellen Belästigung w

urde 
durch das ... psychologische H

ilfe angeboten. Auch der Psychologe vom
 Streitkräftefüh-

rungskom
m

ando hat die H
ilfe angeboten. D

ie betroffenen Personen haben jedoch im
 zi-

vilen Bereich entsprechende H
ilfe angenom

m
en. 

D
er hauseigene Psychologe kam

 zum
 Ergebnis, dass eine Betreuung vor O

rt durch ihn 
nicht zielführend ist. Es sollten Psychologen außerhalb des ... bei Bedarf eingebunden 
w

erden. D
en Bediensteten w

urde klar kom
m

uniziert, dass Sie beim
 H

elpline Service des 
H

eerespsychologischen D
ienstes U

nterstützung verlangen können. D
iese w

ird zurzeit 
nicht in Anspruch genom

m
en.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 148 

2.5.3 Fall 3:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass die R

eihung der Bew
erber/innen für die 

Besetzung des Arbeitsplatzes „...sleiterIn X“ im
 Bundesm

inisterium
 für Landesverteidigung und 

Sport (BM
LVS) einen Verstoß gegen das Frauenförderungsgebot des § 11c B-G

lBG
 darstelle. 

A w
urde gem

einsam
 m

it B (M
itbew

erber) und einem
 w

eiteren m
ännlichen Bew

erber m
it dem

 
G

esam
tkalkül „im

 höchsten Ausm
aß“ geeignet eingestuft; die D

ienstbehörde habe aber B an 
erste Stelle gereiht. D

urch die Beschw
erde von A hat die Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungs-
fragen „Einspruch“ erhoben. Es w

urde darauf hingew
iesen, dass es eine G

rundsatzentschei-
dung des Senates I der B

-G
BK gibt, w

onach innerhalb eines Kalküls keine Abstufung m
ehr 

vorzunehm
en ist, und daher A laut Frauenförderungsplan m

it dem
 Arbeitsplatz hätte betraut 

w
erden m

üssen. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie R

eihung von A an die zw
eite Stelle des Vorschlages zur Besetzung des Arbeits-

platzes „...sleiterIn X“ im
 BM

LVS stellt eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes des § 11c 
B-G

lBG
 dar. 

D
ie Eignung der Bew

erber/innen w
urde anhand einer Bew

ertungsm
atrix und anhand von 

Bew
erbungsgesprächen (verbale Beurteilung) festgestellt m

it dem
 Ergebnis, dass sow

ohl die 
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Bew
erberin als auch der Bew

erber im
 G

esam
tkalkül „in höchstem

 Ausm
aß“ für den betreffen-

den Arbeitsplatz qualifiziert seien, w
obei B von allen Bew

erberInnen die m
eisten Punkte er-

reichte. D
er „Abstand“ von A zu B betrug insgesam

t „m
inus 10 Punkte“, w

eil er beim
 Kriterium

 
„Besondere Kenntnisse der einschlägigen dienst-, besoldungs- und w

ehrrechtlichen Vorschrif-
ten“ aufgrund seiner Vorverw

endung im
 Zusam

m
enhang m

it D
ienstrechtsangelegenheiten und 

Arbeitsplatzbew
ertungen 50 Punkte erhielt, w

ährend A in diesem
 Kriterium

 m
it 40 von m

axim
al 

60 Punkten bew
ertet w

urde. In allen anderen Kriterien w
urden beide punktegleich bew

ertet. 
D

er Besetzungsvorschlag lautete letztlich auf B, w
obei um

 Einteilung von A ersucht w
urde, 

sofern B nicht zum
 Zug kom

m
e. 

D
ie Vorsitzende der Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungsfragen des BM
LVS führte aus, dass 

alle Bew
erber/innen, die in der Kategorie „in höchstem

 Ausm
aß geeignet“ eingestuft w

erden, 
als bestgeeignet anzusehen seien und die „Punkteanzahl“ nicht entscheidend sei, sondern nur 
m

ehr der „Abstufungsbildung“ diene. D
a die B

ew
erberin also als gleich geeignet anzusehen 

sei w
ie der nach Punkten vorne liegende M

itbew
erber, sei ihr in Anw

endung des § 11c B-G
lB

G
 

der Vorrang zu geben. 

W
ie dies bereits von der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungsfragen des 
BM

LVS in der Sitzung des Senates dargelegt w
urde, ist anlässlich eines anderen Falles vor 

dem
 Senat I der B

-G
BK bekannt, dass die für das Ausschreibungsgesetz (AusG

) legistisch 
zuständige Abteilung III/4 im

 BKA die R
echtsansicht vertritt, dass eine Bew

erberin innerhalb 
des Kalküls „im

 höchsten Ausm
aß geeignet“ als im

 Sinne des § 11c B-G
lBG

 gleich geeignet 
w

ie der „bestgeeignete“ M
itbew

erber anzusehen ist und die „G
ew

ichtung“ (nach Punkten oder 
Prozenten) der Transparenz und N

achvollziehbarkeit des „Entscheidungspfades“ dient. Sofern 
also m

ehrere Bew
erber/innen einem

 der drei Kalküle zugeordnet w
urden, sind alle ein und 

dem
selben Kalkül zugeordneten Bew

erber/innen als gleich geeignet einzustufen (vgl. 10. 
G

leichbehandlungsbericht des Bundes 2014, Teil 2, Seite 236f). 

Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
LVS w

ird em
pfohlen, 

1. 
A m

it dem
 Arbeitsplatz „…

“ zu betrauen, 
2. 

das G
leichbehandlungs- und Frauenförderungsgebot zu beachten, um

 in der H
ierarchie-

ebene „…
“ der 50%

-Q
uote näher zu kom

m
en, 

3. 
die/den zuständige/n G

leichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Ausw
ahlver-

fahren (beratend) einzubinden. 

Verfahrensdauer: 14. Jänner 2014 bis 2. Septem
ber 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

„Zu do. G
Z …

, vom
 …

, beehrt sich das BM
LVS m

itzuteilen, dass der do Em
pfehlung auf 

Einteilung der Fr. A auf den Arbeitsplatz „…
“, im

 BM
LVS/…

 bereits m
it …

 nachgekom
-

m
en w

urde.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 165 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

266 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates I: BM

LFU
W

 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

267 

2.8 Bundesm
inisterium

 für Land- und Forstwirtschaft, Um
welt 

und W
asserwirtschaft 

2.8.1 
Fall 1: Nachgeordneter Bereich 

Tatbestand: Begründung des D
ienstverhältnisses 

Sachverhalt: A (= Antragstellerin) behauptet in ihrem
 Antrag, dass sie durch die N

ichtberück-
sichtigung ihrer Bew

erbung um
 die Planstelle einer …

/eines …
 aufgrund des G

eschlechtes 
gem

äß § 4 Z 1 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sei. Ausgeführt w
urde, dass A als …

lehrling bei …
 

beschäftigt gew
esen sei und …

prüfung m
it ausgezeichnetem

 Erfolg und m
it „Sehr gut“ in allen 

Prüfungsgegenständen abgeschlossen habe. W
eiters habe sie beim

 „…
“den 2. R

ang erreicht 
und auch erfolgreich am

 …
 teilgenom

m
en. N

achdem
  bekannt gew

orden sei, dass eine Plan-
stelle nachbesetzt w

erde, habe sich A um
 diese Stelle bew

orben. N
achdem

 sie keine Antw
ort 

auf ihre Bew
erbung erhalten habe und auch keine Ausschreibung der Stelle erfolgt sei, habe 

sie B, auf ihre Bew
erbung angesprochen. B habe m

itgeteilt, die Stelle sei bereits besetzt und 
zw

ar m
it einem

 M
ann, der zeitgleich m

it A die …
lehre absolviert habe. A habe daraufhin B, C

 
und D

 (Frauenbeauftragte) schriftlich ihre Bedenken gegen diese Besetzung geäußert. In der 
Folge sei die Planstelle von …

 ausgeschrieben w
orden und A habe sich noch einm

al bew
or-

ben. Es sei eine Aufnahm
ekom

m
ission eingesetzt w

orden, und letztlich habe der Bew
erber die 

Planstelle erhalten. D
ies stelle eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes von A dar, da 
der Bew

erber keine bessere fachliche Q
ualifikation haben könne. Selbst w

enn nur gleiche 
Eignung vorliegen sollte, hätte A aufgrund des Frauenförderungsgebotes die Stelle bekom

m
en 

m
üssen. Ü

berdies habe alles darauf hingedeutet, dass die Stelle bereits vor der Ausschreibung 
an den Bew

erber vergeben gew
esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung um

 die Planstelle einer …
/eines …

stellt 
eine D

iskrim
inierung auf G

rund des G
eschlechtes von A gem

äß § 4 Z 1 B
-G

lBG
 dar. 

Zusam
m

engefasst kann festgehalten w
erden, dass die einzige Erklärung der …

 und des …
 für 

die Ablehnung der Bew
erbung von A die w

ar, dass für den Arbeitsplatz …
 spezifische Arbeits-

anforderungen bestünden, die m
it …

 um
schrieben w

urden. Ein Vergleich der Q
ualifikationen 

der Bew
erberin und des Bew

erbers w
urde nicht einm

al ansatzw
eise angestellt.  

Eine derartige Begründung für eine Arbeitsplatzbesetzung stellt eindeutig kein auf sachlichen 
G

esichtspunkten beruhendes Argum
ent dar, sondern zeugt von einer Personalentscheidung, 

die auf G
eschlechterstereotypen beruht. 

Em
pfehlungen: 

D
em

 BM
LFU

W
 w

ird em
pfohlen, 
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1. 
die Besetzung von Arbeitsplätzen entsprechend dem

 Anforderungsprofil vorzunehm
en und 

Q
ualifikationsvergleiche zw

ischen den Bew
erberinnen und Bew

erbern anzustellen, 

2. 
den eigenen Frauenförderungsplan ernst zu nehm

en und die D
ienststellenleitungen auf 

dessen Einhaltung aufm
erksam

 zu m
achen. 

Verfahrensdauer: 3. O
ktober 2014 bis 1. August 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 180 
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2.9 Bundesm
inisterium

 für Verkehr, Innovation und Technologie 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.7.2 Fall 2: N
achgeordnete D

ienststelle 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) beantragt festzustellen, dass sie durch die N

ichtaus-
schreibung der Funktion einer …

/eines …
 des X durch das Bundesm

inisterium
 für Verkehr, 

Innovation und Technik (BM
VIT) aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert w

orden sei. 

Am
 …

 habe die G
leichbehandlungsbeauftragte die zur Veranlassung der Ausschreibung bzw. 

W
eiterbestellung berufene D

ienststelle rechtzeitig schriftlich darauf hingew
iesen, dass eine 

Ausschreibung der genannten Funktion zu erfolgen habe. D
em

 Vernehm
en nach sei inzw

i-
schen B per …

 w
eiterbestellt w

orden, eine Ausschreibung sei nicht erfolgt. D
er U

m
stand der 

N
ichtausschreibung stelle eine w

eitere D
iskrim

inierung von A dar. D
ie B

-G
BK m

öge daher 
feststellen, dass die Antragstellerin aufgrund dieses U

m
standes erneut aufgrund des G

e-
schlechtes diskrim

iniert w
orden sei, dass ihr Schadenersatz zustehe, w

obei im
 H

inblick auf die 
w

iederholte D
iskrim

inierung auch die Bestim
m

ungen der §§ 19a und 19b B-G
lBG

 (Bem
essung 

der Entschädigung bei M
ehrfachdiskrim

inierung und bei erlittener persönlicher Beeinträchti-
gung) Berücksichtigung zu finden haben und dass hinkünftig in gleichgelagerten Fällen eine 
Ausschreibung zu erfolgen habe. 

Zur näheren Begründung verw
ies die Antragstellerin auf nachstehendes – von der G

leichbe-
handlungsbeauftragten generell für derartige Fälle eingeholtes – R

echtsgutachten von U
niv.-

Prof. …
 vom

 …
: 

„…
 W

urde eine D
ienstnehm

erin oder ein D
ienstnehm

er bei einer befristeten Funktionsübertra-
gung diskrim

iniert, so führt eine W
eiterbestellung nach Fristablauf ohne neuerliche Ausschrei-

bung zu einer neuerlichen D
iskrim

inierung; der D
ienstgeber hat von seinem

 Erm
essen, eine 

W
eiterbestellung vorzunehm

en oder eine Ausschreibung durchzuführen, in dem
 Sinne des 

G
esetzes G

ebrauch zu m
achen und ist zu rechtm

äßiger Vorgangsw
eise verpflichtet, Er hat 

daher eine W
eiterbestellung zu unterlassen, w

eil eine solche die zunächst begangene D
iskri-

m
inierung zeitlich verlängern w

ürde und daher rechtsw
idrig ist. D

er D
ienstgeber hat daher in 

einem
 solchen Fall eine Ausschreibung vorzunehm

en. D
ie ursprünglich diskrim

inierte D
ienst-

nehm
erin kann eine solche N

euausschreibung nicht unm
ittelbar erzw

ingen; w
ohl aber besteht 

die M
öglichkeit sich neuerlich an die Bundes-G

leichbehandlungskom
m

ission zu w
enden. Es 

liegt näm
lich insofern ein neuer Sachverhalt vor, als die erste Feststellung der Bundes-

G
leichbehandlungskom

m
ission nur auf die befristete Funktion bezogen w

ar und daher den 
Tatbestand der Verlängerung der D

iskrim
inierung durch die W

eiterbestellung nicht erfassen 
konnte.“ 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 
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Ergebnis: D
ie N

ichtausschreibung der Funktion einer …
/eines …

 des X, sondern die W
eiter-

bestellung des …
 B in dieser Funktion, stellt keine D

iskrim
inierung der Antragstellerin aufgrund 

des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 dar. 

Verfahrensdauer: 6. M
ai 2013 bis 17. N

ovem
ber 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 144 

2.7.3 Fall 3: N
achgeordnete D

ienststelle 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Aus- und W
eiterbildung 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptet, dass er durch die Ablehnung seines Antrags auf 

Teilnahm
e an drei Fortbildungssem

inaren durch die V. des X aufgrund des G
eschlechtes bei 

M
aßnahm

en der ressortinternen Aus- und W
eiterbildung gem

äß § 4 Z 4 B-G
lBG

 sow
ie beim

 
beruflichen Aufstieg gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sei. 

A sei ... R
eferent (...) und M

itarbeiter des ... Auskunftsdienstes im
 X. Aufgrund einer N

ebenbe-
schäftigung als ... sei ihm

 für den Zeitraum
 von ... bis ... eine H

erabsetzung der W
ochendienst-

zeit auf 60 Prozent genehm
igt w

orden. 

Am
 ... habe er sich zu drei Fortbildungssem

inaren angem
eldet, die von seiner unm

ittelbaren 
D

ienst- und Fachvorgesetzten, ..., sow
ie dem

 für den ... Bereich zuständigen V des X, ..., 
sofort bew

illigt w
orden seien. Am

 ... habe die für den ... Bereich des X zuständige V., ..., als 
D

ienstbehörde 1. Instanz die G
enehm

igung seiner Fortbildungsanträge jedoch „im
 H

inblick auf 
die H

erabsetzung der Arbeitszeit und Bildungskonzept“ abgelehnt. Bei m
indestens zw

ei Kolle-
ginnen, die ebenfalls aufgrund einer N

ebenbeschäftigung ihre D
ienstzeit reduziert haben, 

seien beantragte W
eiterbildungsm

aßnahm
en jedoch genehm

igt w
orden, w

as ihm
 von der 

Personalvertretung (PV) bestätigt w
orden sei. Als einziger U

nterschied für die Ablehnung 
seiner Fortbildungen sei das unterschiedliche G

eschlecht festzum
achen, w

eshalb er sich 
aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert erachte. 

Er teile die M
einung seiner Fachvorgesetzten, dass die beantragten Kurse m

it den für ihn 
festgelegten Bildungszielen und dem

 Bildungskonzept des X übereinstim
m

en. D
ie Kurse seien 

von seiner unm
ittelbaren Vorgesetzten den festgelegten Bildungszielen („Skills“) des für ihn als 

... M
itglied gültigen „Skills-Profils“ und den noch offenen Punkten seines Bildungskonzeptes 

(Team
fähigkeit, Konfliktm

anagem
ent, Projektm

anagem
ent) zugeordnet w

orden. 

D
ie N

ichtbew
illigung seiner Fortbildungen benachteilige ihn auch in seiner längerfristigen 

beruflichen Entw
icklung. H

ierdurch w
erde er etw

a im
 H

inblick auf die zu erw
artende N

achbe-
setzung der Vorstandsposition seiner Abteilung (... gehe m

it Jahresende in Pension) hinsicht-
lich einer m

öglichen Bew
erbung benachteiligt, w

eil es ihm
 verunm

öglicht w
erde, zeitgerecht 

die Vorgaben des Bildungskonzeptes zu erfüllen. D
aher erachte er sich auch beim

 beruflichen 
Aufstieg aufgrund des G

eschlechtes diskrim
iniert. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 
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Ergebnis: Eine D
iskrim

inierung von A aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 4 und Z 5 
B-G

lBG
 liegt nicht vor. 

Em
pfehlung: D

em
 X w

ird dringend em
pfohlen, klare R

egelungen für die Anm
eldung zu Aus- 

und Fortbildungen und deren G
enehm

igung sow
ohl für M

itarbeiter/innen als auch für Vorge-
setzte zu treffen und diese unm

issverständlich zu kom
m

unizieren. 

Verfahrensdauer: 27. August 2013 bis 5. Juni 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

„Entsprechend der N
achfrage der U

m
setzung der Em

pfehlung zum
 G

utachten G
Z …

 
darf ich w

ie folgt antw
orten: 

D
er Em

pfehlung des G
utachtens w

urde nachgekom
m

en und zw
ar w

ie folgt: 

D
as Aus- und W

eiterbildungskonzept w
urde in Absprache m

it den M
itarbeiter/innen so-

w
ie m

it Zustim
m

ung der Belegschaftsvertretungen überarbeitet und im
 Intranet zu B

e-
ginn des Jahres 2015 veröffentlicht. 

Zugleich w
urde der Anm

eldeprozess standardisiert in den elektronischen Akt integriert, 
w

as ebenfalls via Intranet den M
itarbeiter/innen kom

m
uniziert w

urde. 

In diesem
 Standardprozess erfolgt lt. gültigem

 Bildungskonzept (Punkt …
 A

ntragstellung 
und Anm

eldung) die G
enehm

igung durch den/die direkte/n Vorgesetzte/n.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 160 
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2.10 Universitätsbereich 

2.10.1 Fall 1: Universität X 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 20. O
ktober 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

2.10.2 Fall 2: Universität Y 

Tatbestand: angem
essene Abhilfe 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 6. N
ovem

ber 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.11.2 Fall 2: U
niversität Y 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbungen um
 eine, in eventu zw

ei Professuren, aufgrund des G
eschlechtes diskrim

iniert 
w

urde. D
ie gesetzliche „Frauenquote“ von m

indestens 40 Prozent der M
itglieder der Beru-

fungskom
m

ission ist w
ährend des Verfahrens nicht eingehalten w

orden. 

N
ach Ansicht der Antragstellerin w

ird aber – die Kom
m

issionsitzungen w
erden …

 laufend ohne 
Einhaltung der vierzigprozentigen Frauenquote abgehalten – durch diese Praxis …

 nicht nur 
die Antragstellerin, sondern Frauen überhaupt bei Bew

erbungen system
atisch diskrim

iniert. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis:  

1. 
D

ie gesetzlich festgelegte Frauenquote von 40 Prozent in Kollegialorganen gem
äß U

ni-
versitätsgesetz 2002 (U

G
 2002) ist bei allen Sitzungen des Kollegialorgans einzuhalten.  

2. 
D

ie N
ichtberücksichtigung der Bew

erbungen von A um
 eine der beiden ausgeschriebenen 

Professuren stellt im
 Kontext der Vorgänge des gesam

ten Ausw
ahlverfahrens eine D

is-
krim

inierung der Antragstellerin aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 dar. 

Verfahrensdauer: 7. D
ezem

ber 2012 bis 15. Septem
ber 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 141 
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2.11 
Bundesm

useen 

2.11.1 Fall 1:  

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 24. N
ovem

ber 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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2.12 Bundestheater 

2.12.1 Fall 1: 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 7. Jänner 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

2.12.2 Fall 2: 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 12. Jänner 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

2.12.3 Fall 3:  

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 31. Juli 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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2.13 Telekom
 Austria AG 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

2.14.1 Fall 1:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) behauptet, dass sie durch die N

ichtberücksichtigung ihrer 
Bew

erbung um
 die Planstelle „C

ustom
er D

elivery Senior M
anagerIn/X“ der A1 Telekom

 Austria 
AG

 aufgrund des G
eschlechtes gem

äß § 4 Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sei. 

A sei seit 1980 bei der nunm
ehrigen A1 TA in ... beschäftigt. N

ach diversen TA
-internen Abtei-

lungen sei sie vor ca. 5 Jahren in ihre jetzige D
ienststelle gew

echselt, w
o sie in der Abteilung 

„C
ustom

er D
elivery M

anagem
ent X“ als „A. M

.“ tätig sei. Sie habe sich in dieser Abteilung um
 

die Stelle als „Senior M
anager/in“ bew

orben und an einem
 H

earing teilgenom
m

en, zum
 Zug 

gekom
m

en sei jedoch der (m
ännliche) M

itbew
erber B. D

urch ihre jahrelange Erfahrung und 
ihrer Tätigkeit als „A. M

.“ in dieser Abteilung erfülle sie die in der Arbeitsplatzausschreibung 
angeführten Anforderungen zur G

änze. B kom
m

e aus einem
 anderen Arbeitsbereich und 

erfülle w
eder in technischer noch in repräsentativer H

insicht die geforderten Q
ualifikationen. 

Sie erachte sich aufgrund des G
eschlechtes diskrim

iniert, w
eil sie im

 Vergleich zu ihm
 besser 

geeignet sei. Für die D
iskrim

inierung verantw
ortlich seien ihr Team

leiter E., ..., und ihr G
rup-

penleiter F., ..., der letztlich über die Besetzung der Stelle entschieden habe. D
ie Personalent-

scheidung stehe auch im
 W

iderspruch zu w
iederholten Aussagen ihres Abteilungsleiters zu 

den Entw
icklungsm

öglichkeiten im
 Team

, w
onach der Aufstieg von der Position „D

elivery 
M

anager/in“ über „D
elivery Advanced M

anager/in“ zur Position „D
elivery Senior M

anager/in“ 
vorgesehen sei. 

D
ie Vorsitzende der Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungsfragen der A1 TA, ..., fügte dem
 

Antrag hinzu, sie habe am
 H

earing vom
 ... teilgenom

m
en und dieses habe auf sie den Ein-

druck des „ausgesuchten Bew
erbers“ hinterlassen. So habe eine Person ca. 50 Prozent der an 

den Bew
erber B gestellten Fragen stellvertretend für ihn beantw

ortet. Erst im
 N

achhinein sei 
bekannt gew

orden, dass diese Person offiziell nicht eingeladen gew
esen sei.  

N
eben A`s Antrag brachte sie auch für einen M

itbew
erber einen Antrag bei der B-G

BK ein, der 
aufgrund der behaupteten D

iskrim
inierung aufgrund des Alters in die Zuständigkeit von Senat II 

der B-G
BK fiel. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von A um

 die Planstelle „C
ustom

er D
e-

livery Senior M
anagerIn/X“ stellt eine D

iskrim
inierung aufgrund des G

eschlechtes gem
äß § 4 

Z 5 B-G
lBG

 durch die A1 Telekom
 Austria AG

 dar. Vergleicht m
an die Kenntnisse und Erfah-
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rungen von A und B auf der G
rundlage der Ausschreibung so ergibt sich eindeutig eine höhere 

Q
ualifikation von A. D

ie A1 Telekom
 Austria hat keinen Vergleich vorgenom

m
en. 

Em
pfehlungen:  

D
er AI Telekom

 Austria AG
 w

ird em
pfohlen, 

1. 
objektive und transparente Ausw

ahlverfahren durchzuführen, insbesondere die Zusam
-

m
ensetzung einer H

earing-Kom
m

ission bereits im
 Vorfeld festzulegen, 

2. 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M
aß 

der jew
eiligen Eignung sachlich zu begründen 

3. 
die Bestim

m
ungen des B-G

lBG
 in die Führungskräfte-Ausbildung aufzunehm

en, 

4. 
eine allfällige G

ew
ichtung der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Beurteilung 

der Eignung bereits im
 Ausschreibungstext anzuführen, 

5. 
die/den zuständige/n G

leichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in die Ausw
ahlver-

fahren (beratend) einzubinden (beginnend m
it der Erstellung des Ausschreibungstextes). 

Verfahrensdauer: 10. Septem
ber 2013 bis 29. Juni 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

„danke für Ihr Schreiben vom
 …

. W
ir haben in den letzten M

onaten unsere unterneh-
m

ensinternen A
bläufe betreffend A

usw
ahlverfahren aktualisiert und dürfen die Fragen 

w
ie folgt beantw

orten:  

Zum
 Punkt „1. O

bjektive und transparente Ausw
ahlverfahren durchzuführen, insbeson-

dere die Zusam
m

ensetzung der H
earing-Kom

m
ission bereits im

 Vorfeld festzulegen“ 

U
nsere Zielsetzung ist es, die Ausw

ahlverfahren objektiv und transparent durchzuführen. 
D

as Interview
 führt in der R

egel eine Spezialistin oder ein Spezialist von H
um

an R
e-

sources gem
einsam

 m
it der Führungskraft. Zum

 Interview
 sind in der R

egel Personal-
vertretung 

(in 
Person 

des 
Vorsitzenden 

des 
zuständigen 

Vertrauenspersonenausschusses) und G
leichbehandlungsbeauftragte/r eingeladen. D

er 
Teilnehm

erkreis ist som
it in der R

egel klar festgelegt. 

Zum
 Punkt „2. N

achvollziehbare Q
ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststel-

lung über das M
aß der jew

eiligen Eignung sachlich zu begründen“ 

D
ie Entscheidung über die Besetzung trifft die Führungskraft unter Einziehung der Beur-

teilungen der übrigen Interview
-Teilnehm

er (s. Punkt 1). D
ie Entscheidung erfolgt jeden-

falls sachlich aufgrund der Q
ualifikation bzw. Eignung. D

urch die Einschätzungen der 
übrigen Interview

-Teilnehm
er erfolgt eine Q

ualitätssicherung der Entscheidung der Füh-
rungskraft. 
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Zum
 P

unkt „3. D
ie Bestim

m
ungen des B

-G
lBG

 in die Führungskräfte-Ausbildung aufzu-
nehm

en.“ 

D
ie Them

enstellungen des B
-G

lBG
 (G

leichstellung, G
leichbehandlung, D

iskrim
inie-

rungsverbot) sind Teil unserer Führungskräfteausbildung. D
arüber hinaus verm

itteln w
ir 

in diesem
 Zusam

m
enhang unseren Führungskräften auch Inform

ationen über unseren 
unternehm

ensinternen Frauenförderplan. 

Zum
 Punkt „4. Eine allfällige G

ew
ichtung der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten 

bei der Beurteilung der Eignung bereits im
 Ausschreibungstext anzuführen,“ 

U
nsere Ausschreibungen enthalten neben den Aufgaben der Stelle auch die Anforde-

rungen, die an die Bew
erberin oder den Bew

erber gestellt w
erden.  

Zum
 Punkt „5.D

ie/den zuständigen G
leichbehandlungsbeauftragte/n von Anfang an in 

die Ausw
ahlverfahren (beratend) einzubinden (beginnend m

it der Erstellung des Aus-
schreibungstextes)“ 

Job-Ausschreibungen w
erden objektiv und geschlechtsneutral nach einem

 vorgegebe-
nen Standard form

uliert. G
rundsätzlich w

ird Personalvertretung und G
leichbehand-

lungsbeauftragte/n zu Interview
s eingeladen. Auf die Förderung von Frauen w

ird ein 
besonderes Augenm

erk gelegt.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 162 
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2.14 Unternehm
ensbereich Post AG 

2.14.1 Fall 1:  

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 3. August 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

2.14.2 Fall 2:  

Tatbestand: Sexuelle Belästigung 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: G
eschlecht 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 3. August 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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3 
Anonym

isierte Gutachten des Senates II 
D

ie vorgelegten Beschw
erdefälle, die m

it einer G
utachtenserstellung endeten, sind nach R

es-
sorts bzw. O

bersten O
rganen und U

niversitäten/Pädagogischen H
ochschulen geordnet und 

zusam
m

engefasst. Seit 1. Juli 2004 sind alle G
utachten im

 vollen W
ortlaut in anonym

isierter 
Form

 auf der H
om

epage des Bundesm
inisterium

s für G
esundheit und Frauen veröffentlicht 

und 
können 

kostenlos 
abgerufen 

w
erden 

–
http://w

w
w.bm

gf.gv.at/hom
e/Frauen_G

leichstellung/G
leichbehandlung/G

leichbehandlung_s_ko
m

m
issionen/Bundes_G

leichbehandlungs_kom
m

ission/G
utachten_Senat_II/ 

– 
G

leichbehand-
lungskom

m
issionen. 

Tabelle 4 G
utachten des Senates II der B

-G
B

K
 

R
essort 

G
utachten 

B
M

 für B
ildung und Frauen 

1  (3 offen) 

B
M

 für Finanzen 
3 

B
M

 für Inneres 
30 (7 offen) 

B
M

 für Justiz 
2  (1 offen) 

U
niversitätsbereich 

1 

B
undestheater 

    (2 offen) 

Telekom
 A

ustria A
G

 
1 

insgesam
t 

38 (13 offen) 

 D
ie R

essortbezeichnungen richten sich nach dem
 im

 Berichtszeitraum
 geltenden Bundesm

ini-
steriengesetz. 
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3.1 Bundesm
inisterium

 für Bildung und Frauen 

3.1.1 
Fall 1: SSR/LSR 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung, Alter 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 15. April 2014 bis  

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.1.2 
Fall 2: SSR/LSR 

Tatbestand: Belästigung, Sonstige Arbeitsbedingungen, Beendigung des D
ienstverhältnisses 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: R
eligion 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 13. M
ai 2015 bis  

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.1.3 
Fall 3: SSR/LSR 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen (Belästigung) 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: R
eligion 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 28. Juli 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

3.4.3 Fall 3: LSR
/SSR

 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen, Belästigung 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A), Lehrerin an einer Bundesschule, behauptete, von der 

D
irektorin der Schule aufgrund des Alters gem

äß § 16 B-G
lBG

 diskrim
iniert w

orden sein. D
ies 

dadurch, dass sie nichts gegen „M
obbing-Attacken“ einiger Lehrer und Lehrerinnen der Schule 

unternom
m

en habe. D
araus, dass sich die D

irektorin negativ über das Alter der A geäußert 
habe, sei zu schließen, dass es ihr nicht ungelegen gekom

m
en sei, dass versucht w

orden sei, 
die A aus dem

 Lehrerkollegium
 zu vertreiben. D

ie diskrim
inierenden H

andlungen der D
irektorin 

(D
) hätten darin bestanden, dass diese, als sie noch Lehrerin an der Schule und Klassenvor-

ständin gew
esen sei, es abgelehnt habe, die A in ihrer Klasse unterrichten zu lassen, und zw

ar 
m

it der Begründung, dass sie ein junges Team
 w

olle. Als D
irektorin habe sie dann die A ge-

fragt, ob sie denn noch nicht in Pension gehen könne. In der Folge habe sich die A im
m

er 
w

ieder für ihre Arbeit rechtfertigen m
üssen. D

 habe ihre Arbeit entw
eder selbst kritisiert, oder 

unqualifizierte Angriffe einfach im
 R

aum
 stehen lassen, ohne ihnen als Schulleiterin Einhalt zu 

gebieten. D
ie A beschrieb diverse Konflikte und U

nstim
m

igkeiten m
it und Vorw

ürfe von Kolle-
gen bzw. Kolleginnen, die der Anlass gew

esen seien, die D
irektorin um

 H
ilfestellung bzw. 

Verm
ittlung zu ersuchen. D

iese habe jedoch nicht oder nicht adäquat reagiert. N
achdem

 sich 
die Beschw

erden über die A gehäuft hätten, sei die Frage naheliegend gew
esen, ob es w

o-
m

öglich einen jungen Kollegen oder eine junge Kollegin gebe, dem
/der m

an im
 Fall ihres 

W
egganges ihre Stunden geben könnte. Tatsächlich sei eine U

nterrichtspraktikantin m
it den 

entsprechenden Fächern an der Schule gew
esen und diese habe m

it Beginn des Kranken-
standes der A teilw

eise ihr Stunden übernom
m

en. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, G
eschlecht 

Ergebnis: Zusam
m

engefasst ergab sich aus dem
 Vorbringen der A kein Zusam

m
enhang 

zw
ischen den (behaupteten) „Angriffen“ und ihrem

 Alter, m
it Ausnahm

e der angeblichen Äuße-
rung der D

irektorin als diese noch Lehrerin w
ar, näm

lich sie w
olle ein junges Team

. D
ies be-

stritt die D
irektorin insofern glaubw

ürdig, als sie ausführte, m
it der dam

aligen D
irektorin über 

Team
zusam

m
ensetzungen nicht gesprochen und als Lehrerin auch keinen Einfluss auf Perso-

nalangelegenheiten gehabt zu haben. Im
 Zuge des Verfahrens stellte sich auch heraus, dass 

die besagten Konflikte schon lange vor Ü
bernahm

e der Schulleitung durch die jetzige D
irekto-

rin bestanden. Insgesam
t konnte die D

irektorin nachvollziehbar darlegen, w
eshalb sie sich im

 
Zusam

m
enhang m

it einzelnen Vorfällen für eine bestim
m

te Vorgehensw
eise entschieden 

hatte. D
as Verhalten der D

irektorin gegenüber der A stellt daher keine D
iskrim

inierung auf-
grund des Alters im

 Sinne des § 16 (Belästigung) B-G
lBG

 dar. 

Verfahrensdauer: 15. M
ai 2013 bis 23. Juli 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 45 
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3.2 Bundesm
inisterium

 für Finanzen 

3.2.1 
Fall 1: Nachgeordneter Bereich 

D
ie A

usfertigung des G
utachtens ist zum

 Zeitpunkt der Erstellung des B
erichts bereits erfolgt. D

ie 
Veröffentlichung auf der H

om
epage w

ird zeitnah erfolgen. N
achzulesen im

 nächsten B
undes-

G
leichbehandlungsbericht 2018. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis:  

Verfahrensdauer: 13. O
ktober 2014 bis 13. Juli 2016 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

3.1.1 Fall 1: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich bei der Besetzung der Funktion des/der 

Vorsitzenden eines Berufungssenates im
 U

nabhängigen Finanzsenat (U
FS) aufgrund der 

W
eltanschauung diskrim

iniert. N
achdem

 er nicht zum
 Zug gekom

m
en sei, obw

ohl ihn die 
Begutachtungskom

m
ission an erster und die letztlich erfolgreiche Bew

erberin an zw
eiter Stelle 

gereiht habe, m
üsse er davon ausgehen, dass seine N

ähe zur FSG
 bzw. die N

ichtzugehörig-
keit zu einer Ö

VP-nahen O
rganisation ausschlaggebend für die Ablehnung seiner Bew

erbun-
gen gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat stellte eine D

iskrim
inierung des A aufgrund der W

eltanschauung fest. 
D

as G
utachten der Begutachtungskom

m
ission w

ar für den Senat insofern schlüssig, als die 
Erstreihung des A dam

it begründet w
urde, dass er bereits M

itglied des U
FS gew

esen sei, 
w

ährend die Bew
erberin bisher in w

eisungsabhängigen Institutionen tätig gew
esen sei. W

ei-
ters w

urden nach Ansicht des Senates die Kom
petenzen des A im

 Vergleich zu jenen der 
Bew

erberin unterbew
ertet bzw. w

urde das Expertenw
issen der Bew

erberin überbew
ertet. 

Em
pfehlungen:  

D
er Senat em

pfiehlt, 
1. 

im
 Falle eines w

iederholt m
angelhaften G

utachtens, der Begutachtungskom
m

ission Er-
gänzungen aufzutragen; 

2. 
im

 Entscheidungsverfahren das Prüfungsergebnis der Begutachtungskom
m

ission nicht 
auszuschalten. 

Verfahrensdauer: 29. O
ktober 2013 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 56 

3.1.2 Fall 2: 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die A

usfertigung des 
G

utachtens ist zum
 Zeitpunkt der Erstellung des B

erichts bereits erfolgt. D
ie Veröffentlichung auf 

der H
om

epage w
ird zeitnah erfolgen. N

achzulesen im
 nächsten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 

2018. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis:  

Verfahrensdauer: 20. D
ezem

ber 2013 bis 13. Juli 2016 
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3.3 Bundesm
inisterium

 für Inneres 

3.3.1 
Fall 1a bis 1b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um

 
höherwertige Verwendungen 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 2. Stellvertreter/in des/der Kom

m
an-

danten/in der Polizeiinspektion X“ aufgrund der W
eltanschauung und/oder des Alters diskrim

i-
niert. Er sei jedenfalls fachlich besser qualifiziert als der zum

 Zug gekom
m

ene, w
esentlich 

jüngere Bew
erber B. Es sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) frühere Tätigkeit als 

Personalvertreter der FSG
 und/oder sein Alter ausschlaggebend für die Ausw

ahlentscheidung 
gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung, Alter 

Ergebnis: D
er Senat stellte fest, dass der A nicht aufgrund der W

eltanschauung und/oder 
aufgrund des Alters diskrim

iniert w
urde. Zu diesem

 Ergebnis kam
 der Senat, w

eil die D
ienst-

behörde darlegte, dass B bereits m
ehrere Jahre auf der PI X (=die gegenständliche PI) qualifi-

zierter Sachbearbeiter w
ar, w

ährend der A seit einigen Jahren als Sachbearbeiter und 
3. Stellvertreter des PI-Kom

m
andanten am

 Bezirkspolizeikom
m

ando X D
ienst versah. W

eiters 
sei B bereits bei der Besetzung der Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in 
des/der Inspektionskom

m
andanten/in der PI X“ vor dem

 A gereiht w
orden. Som

it w
ar für den 

Senat die bessere Eignung des B nachvollziehbar. 

Verfahrensdauer: 2. April 2014 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 63 

3.3.2 
Fall 1b: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des/der Kom

m
an-

danten/in der Polizeiinspektion X“ aufgrund der W
eltanschauung diskrim

iniert. Er sei jedenfalls 
besser qualifiziert als der zum

 Zug gekom
m

ene Bew
erber B. Es sei daher davon auszugehen, 

dass seine (des A) frühere Tätigkeit als Personalvertreter der FSG
 ausschlaggebend für die 

Ausw
ahlentscheidung gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 
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Ergebnis: D
er Senat stellte fest, dass der A nicht aufgrund der W

eltanschauung diskrim
iniert 

w
urde. Zu diesem

 Ergebnis kam
 der Senat, w

eil die D
ienstbehörde darlegte, dass B bereits 

m
ehrere Jahre auf der PI X (=die gegenständliche PI) qualifizierter Sachbearbeiter und Leiter 

der Krim
inaldienstgruppe w

ar, w
ährend der A seit ca. 8 Jahren als Sachbearbeiter am

 Bezirks-
polizeikom

m
ando X D

ienst versah. B hatte som
it im

 Bereich Führung einen Vorteil gegenüber 
dem

 A, der lediglich führungsunterstützend tätig w
ar. Som

it w
ar das Vorliegen eines w

eltan-
schaulichen M

otivs für die Ausw
ahlentscheidung auszuschließen. 

Verfahrensdauer: 2. April 2014 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 64 

3.3.3 
Fall 3: Nachgeordneter Bereich 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 23. April 2014 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.3.4 
Fall 4: LPD 

D
ie A

usfertigung des G
utachtens ist zum

 Zeitpunkt der Erstellung des B
erichts bereits erfolgt. D

ie 
Veröffentlichung auf der H

om
epage w

ird zeitnah erfolgen. N
achzulesen im

 nächsten B
undes-

G
leichbehandlungsbericht 2018. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis:  

Verfahrensdauer: 30. Juni 2014 bis 3. August 2016 

3.3.5 
Fall 5: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: R
eligion, W

eltanschauung, Alter 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 25. Februar 2015 bis 
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Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.3.6 
Fall 6a bis 6b: LPD – Zwei Bewerbungen eines Bediensteten um

 
höherwertige Verwendungen 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 15. April 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.3.7 
Fall 6b: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 15. April 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.3.8 
Fall 8: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 10. Juni 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.3.9 
Fall 9: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: offen 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

288 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates II: BM

I 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

289 

Verfahrensdauer: 27. Juni 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.3.10 Fall 10: LPD 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 22. Juli 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

3.2.4 Fall 4: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, er sei aufgrund der W

eltanschauung nicht zum
 

Leiter des Verkehrs- und Einsatzreferates beim
 Bezirkspolizeikom

m
ando X ernannt w

orden 
und begründete dies dam

it, dass er nie M
itglied einer politischen Partei, jedoch über m

ehrere 
Jahre hinw

eg für die FSG
 Personalvertreter im

 D
ienststellenausschuss tätig gew

esen sei. D
er 

zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber (B) sei im
 D

ienststellenausschuss für die FC
G

 tätig. B
 sei A 

bereits in einem
 anderen Besetzungsverfahren vorgezogen w

orden, und habe die B
-G

BK 
diesbezüglich eine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung festgestellt. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass die Entscheidung des BM

I sachlich gerecht-
fertigt w

ar und daher keine D
iskrim

inierung vorliegt, da B bereits Führungsfunktionen w
ahrge-

nom
m

en hatte, und das an einer relativ großen D
ienststelle und nicht „nur“ als Stellvertreter 

(w
ie A), w

eshalb die Argum
entation der Behörden, dass B über m

ehr Führungserfahrungen 
verfüge, nachvollziehbar w

ar. D
er U

m
stand, dass A Jahre zuvor bei der Besetzung einer Füh-

rungsfunktion aus parteipolitischen/w
eltanschaulichen G

ründen nicht berücksichtigt w
urde und 

in der Folge auch keine entsprechenden Führungserfahrungen sam
m

eln konnte, w
ar in die 

Prüfung der gegenständlichen D
iskrim

inierungsbehauptung nicht m
it einzubeziehen. 

Verfahrensdauer: 14. M
ärz 2013 bis 27. August 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 38 

3.2.5 Fall 5: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
erbung 

um
 die Leitung des Krim

inalreferates beim
 Bezirkspolizeikom

m
ando X stelle eine D

iskrim
inie-

rung aufgrund des Alters dar. O
bw

ohl er alle geforderten Kriterien erfülle, sei sein um
 12 Jahre 

jüngerer M
itbew

erber B zum
 Zug gekom

m
en. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters 

vorliegt. D
ie D

ienstbehörden (LPD
 und BM

I) argum
entierten nachvollziehbar, dass B bereits 

eine Führungsfunktion w
ahrgenom

m
en und Erfahrungen im

 Krim
inaldienst hatte. A konnte 

dem
 Senat w

eder im
 Antrag noch in der Sitzung des Senates darlegen, inw

iefern er im
 Ver-

gleich zu B besser für die in R
ede stehende Funktion qualifiziert ist. Allein aus dem

 U
m

stand, 
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dass A älter als B ist, kann keinesfalls abgeleitet w
erden, dass er die m

it dem
 gegenständli-

chen Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben besser erfüllen kann als B.  

Verfahrensdauer: 9. April 2013 bis 12. N
ovem

ber 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 40 

3.2.6 Fall 6: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
erbung 

um
 die Planstelle des/der stellvertretenden Fachbereichsleiters/Fachbereichsleiterin für Assis-

tenzdienste im
 Krim

inalreferat des Stadtpolizeikom
m

andos X stelle eine D
iskrim

inierung auf-
grund der W

eltanschauung dar und begründete dies im
 W

esentlichen dam
it, dass er im

 
G

egensatz zu seinem
 M

itbew
erber B bereits Erfahrungen im

 Krim
inaldienst und auch die 

entsprechende krim
inalpolizeiliche Fachausbildung habe und sow

ohl von seinen Vorgesetzen 
als auch vom

 Fachausschuss (FA) für die Besetzung der Planstelle vorgeschlagen w
orden sei. 

O
ffensichtlich habe den Ausschlag gegeben, dass er ideologisch der FSG

 nahestehe, w
ährend 

B als FC
G

-M
itglied im

 D
ienststellenausschuss tätig sei. D

ie Personalentscheidung w
urde 

m
angels Einigung von D

ienstbehörde und FA im
 BM

I getroffen. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat stellte eine D

iskrim
inierung von A aufgrund der W

eltanschauung gem
äß 

fest. D
er Leiter des Krim

inalreferates reihte A von allen Bew
erbern aus dem

 operativen Krim
i-

naldienst an die 1. Stelle, und der Stadtpolizeikom
m

andant erachtete B w
egen seiner fehlen-

den Praxiserfahrungen im
 Fachbereich als nicht geeignet für die Stellvertretungsfunktion. 

Zusam
m

engefasst reichen die Q
ualifikationen von B in den Aufgabengebieten des ausge-

schriebenen Fachbereiches nicht im
 M

indesten an die Q
ualifikationen von A heran. D

ie Fest-
stellung des BM

I, B sei der Bew
erber von dem

 angenom
m

en w
erde, dass er die m

it der 
Funktion verbundenen Aufgaben in „bestm

öglicher“ W
eise erfüllen w

erde w
ar für den Senat 

absolut nicht nachvollziehbar. M
angels einer sachlich nachvollziehbaren Beurteilung von B

 
kam

 der Senat zu dem
 Ergebnis, dass eben das sachfrem

de vom
 Antragsteller glaubhaft 

gem
achte M

otiv der W
eltanschauung für die Ausw

ahlentscheidung ausschlaggebend w
ar.  

Verfahrensdauer: 17. April 2013 bis 19. Septem
ber 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 39 

3.2.7 Fall 7: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, aufgrund des Alters und der W

eltanschauung 
nicht zum

 Leiter des Krim
inalreferates beim

 Bezirkspolizeikom
m

ando X bestellt w
orden zu 
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sein. Er begründete seine Behauptung dam
it, dass er derzeit den Erm

ittlungsbereich (EB) 
R

aum
 im

 Landeskrim
inalam

t (LKA) X leite und fachbezogen die Zusam
m

enarbeit der Exeku-
tivorgane auf Bezirks- und Stadtebene koordiniere. Im

 Laufe seiner Tätigkeit als Krim
inalbeam

-
ter habe er erfolgreich zahlreiche Erm

ittlungen in G
ew

altstrafsachen geleitet, er verfüge über 
beste Kontakte zu anderen Behörden w

ie Staatsanw
altschaft und G

ericht. Bei internationalen 
facheinschlägigen Treffen habe er auch Vorträge gehalten. D

a die Behörde einen ca. zehn 
Jahre jüngeren, vergleichsw

eise geringer qualifizierten Bew
erber (B) präferiert habe, erachte 

er sich aufgrund des Alters diskrim
iniert. D

ie D
iskrim

inierung aufgrund der W
eltanschauung 

leitete A daraus ab, dass er die Sprache der …
 M

inderheit beherrscht und daher offenbar als 
Sym

pathisant dieser M
inderheit angesehen w

erde.  

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat bestätigte die D

iskrim
inierung aufgrund des Alters aus folgenden G

rün-
den: D

ie LPD
 X und das BM

I begründeten die Entscheidung zu G
unsten von B im

 W
esentli-

chen 
dam

it, 
dass 

dieser 
eine 

„große 
D

ienststelle“ 
interim

istisch 
geleitet 

und 
daher 

um
fangreiche Erfahrung im

 U
m

gang m
it M

enschen habe. Er habe als Leiter einer PI Erfahrung 
im

 Krim
inaldienst, er habe eine Krim

inaldienstgruppe aufgebaut. D
ie Eignung von Bew

er-
ber/innen ist allerdings anhand der Aufgaben des Arbeitsplatzes zu m

essen, und es sind nur 
jene Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beurteilung heranzuziehen, die auch für den zu beset-
zenden Arbeitsplatz relevant sind. Für den Senat w

ar nicht nachvollziehbar, inw
iefern Erfah-

rungen in der dienstführenden Tätigkeit auf einer PI für die Leitung eines Krim
inalreferates 

w
esentlich sein sollen. Ein Vergleich der fachlichen Kenntnisse von B und A auf der G

rundlage 
der „Interessentensuche“ ergab nach Ansicht des Senates eindeutig eine höhere Q

ualifikation 
von A, zum

al dies von D
ienstgeberseite auch nicht bestritten w

urde. Für die Behauptung der 
D

ienstgeberseite, A verfüge im
 Vergleich zu B über die geringeren Führungs- und M

anage-
m

entqualitäten gab es keine Anhaltspunkte, A stellte im
 Laufe seines Berufslebens im

m
er 

w
ieder unter Bew

eis, dass er in der Lage ist, Bedienstete im
 Krim

inaldienst zu koordinieren 
und zu leiten. M

angels einer sachlich nicht nachvollziehbaren Beurteilung der Eignung der 
Bew

erber bzw. aufgrund der sachlich nicht nachvollziehbaren H
ervorhebung der Vorzüge des 

B kam
 der Senat zu dem

 Ergebnis, dass das sachfrem
de M

otiv des Alters für die Ausw
ahlent-

scheidung ausschlaggebend w
ar.  

Eine D
iskrim

inierung aufgrund der W
eltanschauung konnte der Senat nicht feststellen, da A 

diese nicht glaubhaft m
achen konnte. A brachte vor, dass, w

enn m
an aus dem

 Bezirk X kom
-

m
e und …

 spreche, autom
atisch als Sym

pathisant oder als Angehöriger dieser M
inderheit 

gelte und deshalb „abgestuft w
erde“. D

iese U
m

stände können aber nicht unter den Begriff 
„W

eltanschauung“ subsum
iert w

erden. Ü
berdies haben die D

ienstgebervertreter glaubhaft 
dargelegt, dass diese U

m
stände keine R

olle im
 Ausw

ahlverfahren gespielt haben. 

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 26. N
ovem

ber 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 41 
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3.2.8 Fall 8a bis 8d: LPD
 – Vier B

ew
erbungen eines B

ediensteten um
 höherw

ertige 
Verw

endungen  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Funktion „Leitung des Büros für Ö

ffentlichkeitsarbeit und interner Betrieb“ der 
LPD

 X“ aufgrund des Alters und der W
eltanschauung diskrim

iniert. Er begründete seine B
e-

hauptung dam
it, dass er seit 30 Jahren leitender Beam

ter sei und m
ehr als 10 Jahre die 

Stabsabteilung der LPD
 geleitet habe. D

ie Stabsabteilung habe vor der Behördenreform
 die 

Aufgaben des neu installierten Büros für Ö
ffentlichkeitsarbeit und interner Betrieb erfüllt. M

it 
Inkrafttreten der Behördenreform

 habe er seine Leitungsfunktion verloren und sich daher um
 

m
ehrere Funktionen bew

orben. D
er zum

 Zug gekom
m

ene Bew
erber sei ca. ein Jahr vor Instal-

lierung des Büros für Ö
ffentlichkeitsarbeit m

it dem
 Projektarbeitsplatz eines R

eferenten für 
Ö

ffentlichkeitsarbeit in der D
ienststelle des Antragstellers betraut w

orden, dieser sei schrittw
ei-

se von der Pressearbeit ausgegrenzt w
orden. D

er zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber sei ca. 15 
Jahre jünger und Angehöriger der Ö

VP. Seit das Innenressort von der Ö
VP geführt w

erde 
seien alle Bew

erbungen des Antragstellers unberücksichtigt geblieben, da er für einen „R
oten“ 

gehalten w
erde, obw

ohl er nie M
itglied einer politischen Partei gew

esen sei. D
ie zum

 Zug 
gekom

m
enen Bew

erber seien alle derselben konservativen politischen G
esinnung zuzurech-

nen und jünger gew
esen. D

er Landespolizeidirektor habe im
 Zusam

m
enhang m

it den jüngsten 
Bew

erbungen des Antragstellers geäußert, dass nun eine andere Zeit und für ihn kein Platz 
m

ehr im
 H

aus sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: Es w
urde eine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters festgestellt, da die D

ienstbehör-
de den Senat nicht von der höheren Eignung des zum

 Zug gekom
m

enen Bew
erbers überzeu-

gen konnte. D
as Vorbringen des Antragstellers, näm

lich ihm
 sei kom

m
uniziert w

orden, dass 
nun eine andere Zeit und für ihn kein Platz m

ehr sei, w
ar hingegen glaubw

ürdig. Eine D
iskrim

i-
nierung aufgrund der W

eltanschauung konnte nicht ausgeschlossen w
erden. 

Em
pfehlung: D

er LPD
 X und dem

 BM
I w

urde em
pfohlen, sachlich nachvollziehbare Q

uerver-
gleiche zw

ischen den Bew
erber/innen anzustellen. 

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. Septem
ber 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 49 

3.2.9 Fall 8b: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Funktion „Leitung des Büros für Q

ualitäts- und W
issensm

anagem
ent“ der LPD

 X 
aufgrund des Alters und der W

eltanschauung diskrim
iniert. Er begründete seine Behauptung 
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dam
it, dass er seit 30 Jahren leitender Beam

ter sei und m
ehr als 10 Jahre die Stabsabteilung 

der LPD
 geleitet habe. N

ach erfolgter Behördenreform
 habe er seine Leitungsfunktion verloren 

und sich daher um
 m

ehrere Funktionen bew
orben. D

er zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber sei ca. 
15 Jahre jünger und Angehöriger der Ö

VP, und er verfüge nicht über die Q
ualifikationen, die 

der Antragsteller vorw
eisen könne. Seit das Innenressort von der Ö

VP geführt w
erde seien alle 

Bew
erbungen des Antragstellers unberücksichtigt geblieben, da er für einen „R

oten“ gehalten 
w

erde, obw
ohl er nie M

itglied einer politischen Partei gew
esen sei. D

ie zum
 Zug gekom

m
enen 

Bew
erber seien alle derselben konservativen politischen G

esinnung zuzurechnen und jünger 
gew

esen. D
er Landespolizeidirektor habe im

 Zusam
m

enhang m
it seinen jüngsten Bew

erbun-
gen geäußert, dass nun eine andere Zeit und für ihn kein Platz m

ehr im
 H

aus sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: Es w
urde eine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters festgestellt, da die D

ienstbehör-
de den Senat nicht von der höheren Eignung des zum

 Zug gekom
m

enen Bew
erbers überzeu-

gen konnte. D
as Vorbringen des Antragstellers, näm

lich ihm
 sei kom

m
uniziert w

orden, dass 
nun eine andere Zeit und für ihn kein Platz m

ehr sei, w
ar hingegen glaubw

ürdig. Eine D
iskrim

i-
nierung aufgrund der W

eltanschauung konnte nicht ausgeschlossen w
erden. 

Em
pfehlungen: D

er LPD
 X und dem

 BM
I w

ird em
pfohlen, sachlich nachvollziehbare Q

uerver-
gleiche zw

ischen den Bew
erber/innen anzustellen. 

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. Septem
ber 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 50 

3.2.10 Fall 8c: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Funktion „Leitung des Büros C

ontrolling“ der LPD
 X aufgrund des Alters und der 

W
eltanschauung diskrim

iniert. Er begründete seine Behauptung dam
it, dass er seit 30 Jahren 

leitender Beam
ter sei und m

ehr als 10 Jahre die Stabsabteilung der LPD
 geleitet habe. N

ach 
erfolgter Behördenreform

 habe er seine Leitungsfunktion verloren und sich daher um
 m

ehrere 
Funktionen bew

orben. D
ie zum

 Zug gekom
m

ene Bew
erberin sei ca. 10 Jahre jünger und 

Angehörige der Ö
VP. Seit das Innenressort von der Ö

VP geführt w
erde seien alle Bew

erbun-
gen des Antragstellers unberücksichtigt geblieben, da er für einen „R

oten“ gehalten w
erde, 

obw
ohl er nie M

itglied einer politischen Partei gew
esen sei. D

ie zum
 Zug gekom

m
enen B

e-
w

erber seien alle derselben konservativen politischen G
esinnung zuzurechnen und jünger 

gew
esen. D

er Landespolizeidirektor habe im
 Zusam

m
enhang m

it seinen jüngsten Bew
erbun-

gen geäußert, dass nun eine andere Zeit und für ihn kein Platz m
ehr im

 H
aus sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: Es w
urde festgestellt, dass die Personalentscheidung keine D

iskrim
inierung auf-

grund des Alters und/oder der W
eltanschauung darstellt, da die D

ienstbehörde gegenüber dem
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Senat die höhere Eignung der zum
 Zug gekom

m
enen Bew

erberin sachlich nachvollziehbar 
darlegen konnte. 

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. Septem
ber 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 51 

3.2.11 Fall 8d: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Funktion „Kom

m
andant/in und Leiter/in des R

eferates O
rganisation und D

ienstbe-
trieb des BPK X“ aufgrund des Alters und der W

eltanschauung diskrim
iniert. Er begründete 

seine Behauptung dam
it, dass er seit 30 Jahren leitender Beam

ter sei und m
ehr als 10 Jahre 

die Stabsabteilung der LPD
 geleitet habe. N

ach erfolgter Behördenreform
 habe er seine Lei-

tungsfunktion verloren und sich daher um
 m

ehrere Funktionen bew
orben. D

ie Funktion des 
Kom

m
andanten habe ein um

 fünf Jahre jüngerer Bew
erber m

it Parteizugehörigkeit zur Ö
VP 

bekom
m

en. Seit das Innenressort von der Ö
VP geführt w

erde seien alle seine Bew
erbungen 

unberücksichtigt geblieben, da er für einen „R
oten“ gehalten w

erde, obw
ohl er nie M

itglied 
einer politischen Partei gew

esen sei. D
ie zum

 Zug gekom
m

enen Bew
erber seien alle dersel-

ben konservativen politischen G
esinnung zuzurechnen und jünger gew

esen. D
er Landespoli-

zeidirektor habe im
 Zusam

m
enhang m

it seinen jüngsten Bew
erbungen geäußert, dass nun 

eine andere Zeit und für ihn kein Platz m
ehr im

 H
aus sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: Es w
urde eine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters festgestellt, da die D

ienstbehör-
de den Senat nicht von der höheren Eignung des zum

 Zug gekom
m

enen Bew
erbers überzeu-

gen konnte, w
obei hinzukam

, dass auch der zw
eite ältere Bew

erber im
 gegenständlichen 

Besetzungsverfahren trotz ausgezeichneter Voraussetzungen das N
achsehen hatte. D

as 
Vorbringen von A, näm

lich ihm
 sei kom

m
uniziert w

orden, dass nun eine andere Zeit und für ihn 
kein Platz m

ehr sei, w
ar hingegen glaubw

ürdig. 

Em
pfehlung: D

er LPD
 X w

ird em
pfohlen, sachlich nachvollziehbare Q

uervergleiche zw
ischen 

den Bew
erber/innen anzustellen. 

Verfahrensdauer: 25. April 2013 bis 11. Septem
ber 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 52 

3.2.12 Fall 12: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 1. Stellvertreter/in des Kom

m
andan-
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ten der Polizeiinspektion (PI) X“ aufgrund der W
eltanschauung diskrim

iniert. Er begründete 
dies dam

it, dass er an dieser D
ienststelle seit m

ehr als 30 Jahren D
ienst versehe und auch 

bereits den Kom
m

andanten vertreten habe. D
er zum

 Zug gekom
m

ene Bew
erber (B) sei m

ehr 
als 20 Jahre ausschließlich im

 Bereich Verkehrsdienst tätig gew
esen. Es habe bei der Perso-

nalausw
ahl also w

ohl seine (des A) Zugehörigkeit zur SPÖ
 eine R

olle gespielt. Er sei bereits in 
den Jahren davor aufgrund seiner politischen Zugehörigkeit bei Ausw

ahlverfahren benachtei-
ligt w

orden. B habe die Funktion aufgrund von persönlichen Kontakten seiner Ehefrau zu einer 
m

aßgeblichen Person in der LPD
 bekom

m
en. D

er A konnte allerdings nicht die politische 
Zugehörigkeit oder die Zuordnung des B zu einer politischen Partei angeben. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass die N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung 

des A um
 die Funktion keine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung darstellt, da dieser 
D

iskrim
inierungsgrund nicht glaubhaft gem

acht w
urde. Eine allfällige Bevorzugung von Bew

er-
ber/innen aufgrund besserer Kontakte stellt keine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschau-
ung dar. D

er Senat m
onierte allerdings, dass B zum

 Zug kam
, obw

ohl der A fast drei 
Jahrzehnte an der D

ienststelle tätig w
ar und auch eine Stellvertreterfunktion ausübte. Es w

urde 
näm

lich in anderen Verfahren vor der B-G
BK von D

ienstgeberseite argum
entiert, dass es für 

einen Bew
erber spreche, w

enn dieser gerade an der ausgeschriebenen Stelle schon eine 
Führungsfunktion w

ahrgenom
m

en habe. 

Verfahrensdauer: 13. Juni 2013 bis 13. Februar 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 42 

3.2.13 Fall 13: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „R

eferatsleiter/in Verkehr und Einsatz“ bei einem
 Bezirkspolizei-

kom
m

ando (BPK) aufgrund des Alters diskrim
iniert, w

eil er viele Erfahrungen und Kenntnisse 
im

 praktischen Exekutivdienst habe, aber ein w
esentlich später in den Exekutivdienst eingetre-

tener Bew
erber (B), der noch nie Kom

m
andant oder Leiter einer D

ienststelle gew
esen sei, m

it 
der Funktion betraut w

orden sei. Im
 R

ahm
en der Beurteilung habe das BPK fälschlich ausge-

führt, dass er (A) beabsichtige, vorzeitig in den R
uhestand zu treten und daher nur noch 2 

Jahre zur Verfügung stehen w
erde. D

ie Behörde (Landespolizeidirektion) argum
entierte, dass 

das Plus des B im
 Bereich der persönlichen Eignung liege, dem

 A fehle die notw
endige Akzep-

tanz. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: D
er Senat kritisierte einige U

nsachlichkeiten im
 Besetzungsverfahren, so z. B., dass 

diverse Tätigkeiten bzw. Erfahrungen des A nicht gew
ertet w

urden, w
ährend sie bei B sehr 

w
ohl als relevante Berufserfahrungen in die Beurteilung einflossen. W

eiters w
urde B bereits 

vor Abschluss des Bew
erbungsverfahrens an die ausgeschriebene Stelle berufen und w

urde 
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argum
entiert, dass er sich bew

ährt habe. D
ies hätte aber nicht in die Beurteilung m

it einfließen 
dürfen, da andere Bew

erber nicht die M
öglichkeit hatten, sich auf der ausgeschriebenen Stelle 

zu bew
ähren. Vom

 Senat w
ar allerdings nicht zu prüfen, ob der A aus irgendeinem

 sachlich 
nicht gerechtfertigten G

rund nicht m
it der Funktion betraut w

urde, sondern ob er konkret auf-
grund seines Alters nicht zum

 Zug kam
. Im

 R
ahm

en der Befragung durch den Senat konnte 
der D

ienstgebervertreter glaubhaft darlegen, dass es sich bei dem
 H

inw
eis auf das Alter des A 

um
 eine „unglückliche Form

ulierung“ handle, das Alter aber keinerlei Einfluss auf die Planstel-
lenbesetzung hatte. W

eiters konnte der Senat davon überzeugt w
erden, dass der bevorzugte 

Bew
erber in persönlicher H

insicht als geeigneter anzusehen w
ar als der A. D

ie Bestellung des 
B zum

 „R
eferatsleiter für Verkehr und Einsatz …

“ stellt daher keine D
iskrim

inierung aufgrund 
des Alters des A dar. 

Em
pfehlungen:  

D
er LPD

 X w
ird em

pfohlen,  

a) 
objektive Ausw

ahlverfahren durchzuführen und Q
ualifikationsvergleiche transparent und 

nachvollziehbar zu gestalten sow
ie M

ängel im
 Bereich der persönlichen Eignung für den 

konkreten Arbeitsplatz, sofern diese bei M
itarbeiterinnen/M

itarbeitern festgestellt w
erden, 

anzuführen und auch zu belegen, 

b) 
Führungskräfte anzuhalten, Form

ulierungen in Beschreibungen/Beurteilungen von Bew
er-

berinnen/Bew
erbern, die eine D

iskrim
inierung verm

uten lassen, nicht zu „ignorieren“, son-
dern die M

itarbeiter/innen darauf hinzuw
eisen und jedenfalls eine sachliche Begründung 

einzufordern. 

c) 
Führungskräfte dahingehend zu schulen, Bew

erberinnen/Bew
erbern das Vorliegen von 

D
efiziten im

 fachlichen oder persönlichen Bereich offen zu kom
m

unizieren (insbesondere 
in regelm

äßigen M
itarbeiter/innengesprächen). 

Verfahrensdauer: 4. Juli 2013 bis 10. Septem
ber 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e des B

M
I: 

D
ie LPD

 X teilt zur N
achfrage m

it: 

„Zu do. Erlass vom
 …

, G
Z und Betreff w

ie oben, w
ird seitens der LPD

 X folgende Stel-
lungnahm

e abgegeben: 

Zu 1.  

D
ie Planstellenbesetzungsverfahren bei der LPD

 X w
erden nach objektiven Ausw

ahlver-
fahren durchgeführt, w

obei sow
ohl den zuständigen Personalvertretungsorganen als 

auch den Beauftragten für G
leichbehandlungsfragen zusätzlich zu dem

 vorgesehenen 
Schriftverkehr uneingeschränkte Akteneinsicht gew

ährt bzw. entsprechende Aktenteile 
(Ablichtungen) bei Bedarf zur Verfügung gestellt w

erden. 
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Q
ualifikationsvergleiche w

erden som
it sow

ohl transparent als auch nachvollziehbar ge-
staltet und es w

ird im
 Bedarfsfall auf M

ängel im
 Bereich der persönlichen und fachlichen 

Eignung eingegangen. 

Zu 2. 

Führungskräfte sind entsprechend geschult und w
enden prinzipiell in Beschreibun-

gen/Beurteilungen von Bew
erberinnen/Bew

erbern keine Form
ulierungen an, die eine 

D
iskrim

inierung verm
uten lassen. 

Allerdings w
ar die W

ortw
ahl bei der gegenständlichen Planstellenbesetzungsangele-

genheit etw
as „unglücklich“ gew

ählt, sollte allerdings nicht diskrim
inieren und fand bei 

der Entscheidung keinesfalls Beachtung. 

Es sollten hierbei die herrschenden R
ahm

enbedingungen berücksichtigt w
erden. X 

(Anm
erkung: angehende Führungskraft) m

usste innerhalb kürzester Zeit die gesam
te 

Verantw
ortung für den Bezirk übernehm

en, w
obei neben dem

 vorherigen D
ienststellen-

leiter w
eitere qualifizierte Kräfte zum

 …
 w

echselten, w
eshalb X gefordert w

ar, ohne ent-
sprechende Vorlaufzeit, ein entsprechendes Team

 aufzubauen, um
 den D

ienstbetrieb zu 
gew

ährleisten. 

D
iese Aufgabe hat X souverän gelöst, allerdings w

ar es für X auch w
ichtig, den …

 bes-
ten M

itarbeiter bereits vor der definitiven Bestellung m
it entsprechenden Aufgaben zu 

betrauen. 

N
ur diesem

 U
m

stand ist es zuzuschreiben, dass die D
ienstzuteilung bereits vor der defi-

nitiven Einteilung erfolgte, allerdings als einm
alige Ausnahm

esituation betrachtet w
erden 

kann. 

Zu 3. 

Führungskräfte sind sich ihren Aufgaben bew
usst und scheuen keinesfalls davor zurück 

im
 Bedarfsfall über D

efizite im
 fachlichen und persönlichen Bereich offen zu kom

m
uni-

zieren. Es finden regelm
äßig entsprechende D

ienstbeschreibungen statt, w
obei auf ak-

tuelle Problem
atiken eingegangen w

ird und entsprechend kolportiert w
erden.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 48 

3.2.14 Fall 14: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle des Inspektionskom

m
andanten/der Inspektionskom

m
andantin 

der Polizeiinspektion (PI) X der LPD
 X aufgrund der W

eltanschauung und des Alters diskrim
i-

niert. Er begründete dies dam
it, dass er an dieser D

ienststelle bereits m
ehr als 20 Jahre tätig 
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sei und über die einschlägigen Kenntnisse und Erfahrungen, die an dieser PI erforderlich 
seien, verfüge. Seit einigen Jahren sei er auch der stellvertretende PI-Kom

m
andant. D

ass er 
trotz seiner ausgezeichneten Eignung nicht ernannt w

orden sei liege w
ohl daran, dass er 

Personalvertreter der FSG
 gew

esen sei, ohne Parteim
itgliedschaft, und er dem

 „Lager" der 
SPÖ

 zugeordnet w
orden sei. Im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 Besetzungsverfahren sei das G
e-

rücht an ihn herangetragen w
orden, dass die Planstelle „schon jem

and versprochen“ sei und 
er überdies zum

 „falschen politischen Lager" gehöre. D
ie Planstelle habe schließlich ein an 

Lebens- und D
ienstjahren jüngerer Bew

erber (B) bekom
m

en, der einige Jahre als Personalver-
treter für die FC

G
 tätig gew

esen sei. Vor allem
 in den letzten Jahren hätten führende Angehö-

rige der FC
G

 – versteckt und auch offen – geäußert, „R
ote w

erden bei uns sow
ieso nichts". 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung, Alter 

Ergebnis: D
ie N

ichtberücksichtigung der Bew
erbung von X um

 die Funktion des Kom
m

andan-
ten/der Kom

m
andantin der PI X stellt eine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung dar. 
Zu diesem

 Ergebnis kam
 der Senat, w

eil seiner M
einung nach die Behörde die Tätigkeiten des 

B überbew
ertete, insbesondere die (angeblich) ausschlaggebende M

itw
irkung an Strukturän-

derungen, und jene des A unterbew
ertete. Insbesondere auch die Feststellung der LPD

, näm
-

lich dass B in den Bereichen M
enschenführung und M

anagem
ent über die höhere Eignung 

verfüge, w
ar für den Senat nicht nachvollziehbar. Eine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters 

konnte angesichts des geringen U
nterschieds im

 Lebens- und D
ienstalter der Bew

erber nicht 
festgestellt w

erden. 

A
llgem

eine Em
pfehlung: D

er LPD
 X w

ird em
pfohlen, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah-

rungen von Bew
erbern und Bew

erberinnen nach einem
 einheitlichen M

aßstab zu beurteilen. 

Verfahrensdauer: 10. Septem
ber 2013 bis 7. Septem

ber 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 47 

3.2.15 Fall 15: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Inspektionskom

m
andant/in auf der Polizeiinspektion (PI) X“ 

aufgrund des Alters diskrim
iniert, w

eil ein um
 zehn Jahre jüngerer Bew

erber (B) ernannt w
urde. 

D
er A m

einte, schon aufgrund seines D
ienstalters über eine w

eitaus um
fangreichere Berufser-

fahrung zu verfügen. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters 

vorliegt, w
eil die D

ienstbehörde glaubw
ürdig darlegte, dass die lange, durchgehende Füh-

rungserfahrung des B auf einer PI ausschlaggebend für die Personalentscheidung w
ar. 
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D
as gegenständliche G

utachten w
urde gem

äß § 23a Z 10 B-G
lBG

 nicht im
 vollen W

ortlaut in 
anonym

isierter Form
 veröffentlicht, da R

ückschlüsse auf den Einzelfall gezogen w
erden könn-

ten. 

Verfahrensdauer: 23. Septem
ber 2013 bis 14. O

ktober 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 53 

3.2.16 Fall 16a bis 16d: LPD
 – Vier B

ew
erbungen eines B

ediensteten um
 höherw

ertige 
Verw

endungen 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Planstelle „Leiter/in des Einsatzreferates beim

 Bezirkspolizeikom
m

ando (BPK) X“ 
aufgrund der W

eltanschauung diskrim
iniert w

orden sei. Er begründete seine Behauptung 
dam

it, dass die Personalvertreter von FC
G

 und AU
F nicht akzeptiert hätten, dass er von der 

Landespolizeidirektion (LPD
) erstgereiht w

orden sei. In der Folge sei die Angelegenheit an den 
Zentralausschuss (ZA) des Bundesm

inisterium
s für Inneres (BM

.I) gegangen, und letztlich sei 
die Entscheidung zu G

unsten des M
itbew

erbers gefallen. D
a dieser keinesfalls besser geeig-

net sei und er (der A) einm
al Personalvertreter der FSG

 gew
esen sei, sei davon auszugehen, 

dass die W
eltanschauung eine R

olle bei der Ausw
ahlentscheidung gespielt habe. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltan-
schauung des A vorliegt. D

ie Begründung des BM
.I w

ar für den Senat nachvollziehbar. B ver-
fügt über sehr gute Kenntnisse im

 Bereich der Einsatzangelegenheiten, er w
ar im

 G
egensatz 

zum
 A auch im

 Außendienst und hat auch Führungsaufgaben w
ahrgenom

m
en. H

inzu kam
, 

dass B aufgrund seiner bisherigen D
ienstausübung den Bezirk bereits kannte. 

Verfahrensdauer: 4. O
ktober 2013 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 57 

3.2.17 Fall 16b: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Planstelle „H

auptsachbearbeiter/in D
ienstbetrieb“ bei der LPD

 X aufgrund der 
W

eltanschauung diskrim
iniert w

orden sei. E
r begründete seine Behauptung dam

it, dass der 
zum

 Zug gekom
m

ene Bew
erber keinesfalls besser geeignet sei. Es sei daher davon auszuge-

hen, dass seine (des A) frühere Tätigkeit als Personalvertreter der FSG
 ausschlaggebend für 

die Ausw
ahlentscheidung gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 
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Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltan-
schauung des A vorliegt, da die Behörde darlegte, dass B im

 G
egensatz zum

 A über spezifi-
sche 

Kenntnisse 
für 

den 
gegenständlichen 

Arbeitsplatz 
verfügt. 

Som
it 

ist 
die 

Ausw
ahlentscheidung sachlich nachvollziehbar. 

Verfahrensdauer: 4. O
ktober 2013 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 58 

3.2.18 Fall 16c: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Planstelle „H

auptsachbearbeiter-Stellvertreter/in D
ienstbetrieb“ bei der LPD

 X 
aufgrund der W

eltanschauung diskrim
iniert w

orden sei. Er begründete seine Behauptung 
dam

it, dass der zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber keinesfalls besser geeignet sei. Es sei daher 
davon auszugehen, dass seine (des A) frühere Tätigkeit als Personalvertreter der FSG

 aus-
schlaggebend für die Ausw

ahlentscheidung gew
esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltan-
schauung des A vorliegt, da die Behörde darlegte, dass B im

 G
egensatz zum

 A über Spezial-
w

issen 
in 

Bezug 
auf 

den 
gegenständlichen 

Arbeitsplatz 
verfügt. 

Som
it 

ist 
die 

Ausw
ahlentscheidung sachlich nachvollziehbar. 

Verfahrensdauer: 4. O
ktober 2013 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 59 

3.2.19 Fall 16d: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Planstelle „G

ruppenkom
m

andant/in (operative Team
s)“ bei der LPD

 X aufgrund 
der W

eltanschauung diskrim
iniert w

orden zu sein. Er begründete seine Behauptung dam
it, 

dass der zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber (B) keinesfalls bessere Q
ualifikationen für die Plan-

stelle vorw
eisen könne. B sei bis zur Bew

erbung D
iensthundeführer gew

esen und habe sonst 
keine Funktion ausgeübt. Er (der A) habe Ende der 1990er-Jahre für 2 Jahre Führungsaufga-
ben w

ahrgenom
m

en. D
ie Begründung der D

ienstbehörde, näm
lich B habe gesundheitliche 

Problem
e und könne daher nicht m

ehr im
 Außendienst tätig sein, sei jedenfalls unsachlich. Es 

sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) frühere Tätigkeit als Personalvertreter der 
FSG

 ausschlaggebend für die Ausw
ahlentscheidung gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 
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Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltan-
schauung des A vorliegt. B w

ar seit 1997 in leitendenden Funktionen tätig, m
ehr als 10 Jahre 

w
ar er 1. stellvertretender Kom

m
andant auf einer D

iensthundeinspektion. Im
 G

egensatz dazu 
w

ar der A lediglich führungsunterstützend tätig, also ohne eigene Führungskom
petenz. D

er 
Senat stim

m
te zw

ar m
it dem

 A überein, dass die Argum
entation der Behörde, näm

lich B könne 
aus gesundheitlichen G

ründen keinen Außendienst w
ahrnehm

en, unsachlich ist, da B aber 
aufgrund seiner Führungserfahrung als besser geeignet anzusehen w

ar, w
ar die Ausw

ahlent-
scheidung nicht unsachlich. 

Verfahrensdauer: 4. O
ktober 2013 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 60 

3.2.20 Fall 20: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Funktion „S

achbereichsleiter/in und 2. Stellvertreter/in des Kom
m

andanten 
der Verkehrsinspektion X“ aufgrund des Alters und der W

eltanschauung beim
 beruflichen 

Aufstieg gem
äß § 13 Abs. 1 Z 5 B-G

lBG
 diskrim

iniert. D
ies deshalb, w

eil er aufgrund seiner 
bisherigen Laufbahn – W

achkom
m

andant bei der Funk- und der M
otorverkehrsstreife und seit 

Jahren 3. stellvertretender Kom
m

andant der Verkehrsinspektion X – für die Funktion im
 Ver-

kehrsdienst besser qualifiziert sei als der um
 11 Jahre jüngere M

itbew
erber B. N

achdem
 sich 

dem
 Vernehm

en nach der Zentralausschuss m
it den Stim

m
en der Fraktion C

hristlicher G
e-

w
erkschafter und der Aktionsgem

einschaft U
nabhängiger und Freiheitlicher für die Besetzung 

der Planstelle m
it B ausgesprochen habe, m

einte A auch aufgrund der W
eltanschauung dis-

krim
iniert w

orden zu sein, da es im
m

er w
ieder zu „parteipolitisch m

otivierten Besetzungen" 
durch die FC

G
 in Zusam

m
enarbeit m

it dem
 BM

.I gekom
m

en sei. In einem
 „Vier-Augen-

G
espräch“ sei ihm

 von einem
 FC

G
-M

itglied in führender Position gesagt w
orden, dass er die 

Stelle bekom
m

en könne, w
enn er zur anderen Fraktion w

echseln w
ürde. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung, Alter 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass A aufgrund des Alters diskrim

iniert w
urde 

und eine D
iskrim

inierung aufgrund der W
eltanschauung nicht ausgeschlossen w

erden kann. 
N

ach M
einung des Senates w

ar A aufgrund seines viel längeren D
ienstes im

 Verkehrsbereich 
und des U

m
standes, dass er sich in seiner achtjährigen Tätigkeit als 3. Stellvertreter des 

Kom
m

andanten der Verkehrsinspektion X auch um
fassende Kenntnisse für die Leitung der 

Inspektion aneignen konnte der höher qualifizierte Bew
erber. Auch konnte das Vorbringen der 

D
ienstbehörde, B sei der in persönlicher H

insicht geeignetere Bew
erber nicht überzeugen, da 

auch A von seinem
 unm

ittelbaren Vorgesetzten eine ausgezeichnete persönliche Eignung 
attestiert w

urde. Aufgrund der glaubw
ürdigen Ausführungen des A zur parteipolitischen Kom

-
ponente im

 Besetzungsverfahren im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 U

m
stand, dass die D

ienstge-
berseite nicht darlegen konnte, dass die Personalentscheidung ausschließlich auf sachlichen 
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und objektiven Erw
ägungen beruhte, stellte der Senat fest, dass eine D

iskrim
inierung von A 

aufgrund der W
eltanschauung jedenfalls nicht ausgeschlossen w

erden kann. 

Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
.I w

ird em
pfohlen, 

a.) 
objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insb. die fachliche und per-
sönliche Eignung der Bew

erber/innen anhand der in der Ausschreibung angegebenen Kri-
terien zu beurteilen, 

b.) 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M
aß 

der jew
eiligen Eignung sachlich zu begründen. 

Verfahrensdauer: 11. O
ktober 2013 bis 1. April 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 66 

3.2.21 Fall 21: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 2. Stellvertreter/in des Kom

m
andan-

ten der Verkehrsinspektion X“ aufgrund des Alters diskrim
iniert. Er begründete dies dam

it, dass 
er seit 15 Jahren im

 Verkehrsdienst sei, seit m
ehr als 20 Jahren sei er dienstführender Beam

-
ter. Er verfüge über die Fachkenntnisse aufgrund der praktischen Arbeit und auch aufgrund 
von Ausbildungen. D

er zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber B sei erst seit 2 Jahren dienstführen-
der Beam

ter, habe also um
 rund 20 Jahre w

eniger D
iensterfahrung und besitze keine Q

ualifi-
kationen, 

die 
nicht 

auch 
er 

(der A) 
vorw

eisen 
könne. 

E
r 

fühle 
sich 

daher 
als 

älterer 
dienstführender Beam

te aufgrund des Alters diskrim
iniert. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: D
ie Entscheidung zu G

unsten des B stellt eine D
iskrim

inierung aufgrund des Alters 
des A dar. Für den Senat w

ar nicht nachvollziehbar, inw
iefern B, der bis(!) 2005 Beam

ter bei 
der Verkehrsabteilung der BPD

 X w
ar, die örtlichen und dienstspezifischen G

egebenheiten 
dieser D

ienststelle besser kennen könnte als der A, w
elcher seit(!) ca. 8 Jahren Sachbearbeiter 

und seit ca. 3. Jahren qualifizierter Sachbearbeiter an dieser D
ienststelle ist. Auch konnte der 

D
ienstgeber nicht glaubhaft m

achen, dass B in persönlicher H
insicht besser geeignet w

äre. 

Verfahrensdauer: 21. O
ktober 2013 bis 25. N

ovem
ber 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 54 
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3.2.22 Fall 22a bis 22b: LPD
 – Zw

ei B
ew

erbungen eines B
ediensteten um

 höherw
ertige 

Verw
endungen 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Leiter/in des Verkehrsreferates beim

 Bezirkspolizeikom
m

ando 
X“ aufgrund der W

eltanschauung gem
äß § 13 Abs. 1 Z 5 B-G

lBG
 diskrim

iniert, da keine seiner 
Bew

erbungen in den letzten 4 Jahren erfolgreich w
ar, es seien im

m
er M

itglieder der Fraktion 
C

hristlicher G
ew

erkschafter bevorzugt w
orden. D

a er keiner Partei angehöre, habe w
eder der 

D
ienststellenausschuss noch der Fachausschuss seine Interessen w

ahrgenom
m

en. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung des A aufgrund der 

W
eltanschauung vorliegt, da die LPD

 X als D
ienstbehörde die Entscheidung zu G

unsten des 
Bew

erbers B nachvollziehbar begründete, und zw
ar m

it dessen längeren Erfahrungen im
 

Exekutivdienst und als dienstführender Beam
ter (m

ehr als 17 Jahre) und m
it dem

 U
m

stand, 
dass B in seiner Laufbahn nie den Bezirk w

echselte, w
as für eine tiefe fachliche und soziale 

Verw
urzelung im

 Bezirk spreche, und dies sei für die Ausübung der Funktion ein w
esentliches 

Kriterium
. N

achdem
 unbestritten beide Bew

erber fachlich sehr gut qualifiziert w
aren, m

usste 
die D

ienstbehörde eine D
ifferenzierung über die fachliche und die persönliche Beurteilung 

hinaus vornehm
en und sie hat das m

it der Berücksichtigung der langjährigen Führungserfah-
rungen im

 Bezirk getan. D
iese W

ertung ist sachlich nachvollziehbar, w
eshalb das Vorliegen 

einer D
iskrim

inierung aufgrund der W
eltanschauung zu verneinen w

ar. 

Verfahrensdauer: 22. O
ktober 2013 bis 18. April 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 67 

3.2.23 Fall 22b: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „1. Stellvertreter/in des Kom

m
andanten der Polizeiinspektion (PI) 

X“ aufgrund des Alters und der W
eltanschauung gem

äß § 13 Abs. 1 Z 5 B-G
lBG

 diskrim
iniert. 

D
ies deshalb, w

eil keine seiner Bew
erbungen in den letzten vier Jahren erfolgreich gew

esen 
sei, es seien im

m
er M

itglieder der Fraktion C
hristlicher G

ew
erkschafter bevorzugt w

orden. D
a 

er keiner Partei angehöre, habe w
eder der D

ienststellenausschuss noch der Fachausschuss 
seine Interessen w

ahrgenom
m

en. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: Betreffend die Behauptung der D
iskrim

inierung aufgrund des Alters kam
 der Senat 

zu dem
 Ergebnis, dass eine solche nicht gegeben ist, da w

eder im
 Lebens- noch im

 D
ienstalter 

der Bew
erber ein gravierender U

nterschied (4 bzw. 6 Jahre) bestand. Auch w
ar die Behaup-

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

304 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates II: BM

I 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

305 

tung des A für eine Prüfung im
 H

inblick auf eine Altersdiskrim
inierung zu w

enig substantiiert 
w

ar. W
as die Eignung für die Planstelle betrifft konnte die D

ienstbehörde nicht eindeutig die 
bessere Eignung des zum

 Zug gekom
m

enen Bew
erbers B argum

entieren. M
angels einer 

ausschließlich auf sachlichen und objektiven Erw
ägungen beruhenden Ausw

ahlentscheidung 
konnte nicht ausgeschlossen w

erden, dass w
eltanschauliche M

otive bei der Personalausw
ahl 

eine R
olle spielten. 

Verfahrensdauer: 22. O
ktober 2013 bis 18. April 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 68 

3.2.26 Fall 26: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Inspektionskom

m
andant/in der Polizeiinspektion (PI) X“ auf-

grund der W
eltanschauung diskrim

iniert. D
a er trotz besserer Q

ualifikationen nicht berücksich-
tigt w

urde, ging er davon aus, dass parteipolitische Erw
ägungen bei der Personalausw

ahl eine 
R

olle spielten. D
er A gab an, bekennender Sozialdem

okrat zu sein, der zum
 Zug gekom

m
ene 

Bew
erber B sei M

itglied der Ö
VP. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat stellte eine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung fest, da die 
D

ienstbehörde (LPD
) nicht von der besseren Eignung des B überzeugen konnte. D

er A hatte 
bereits m

ehr als 10 Jahre eine Stellvertretungsfunktion innegehabt, und zw
ar an der D

ienststel-
le, an der die gegenständliche Planstelle zu besetzen w

ar. D
as Argum

ent, dass B ca. zw
ei 

Jahre Kom
m

andant einer relativ großen Polizeiinspektion (PI) gew
esen sei, überzeugte inso-

fern nicht als die gegenständliche D
ienststelle beinahe dreim

al so viele Bedienstete hat und – 
w

ie gesagt – der A an dieser PI eine Leitungsfunktion bekleidete. M
angels glaubhafter sachli-

cher Erw
ägungen der LPD

 zur Stellenbesetzung schloss sich der Senat dem
 Vorbringen des A 

an. 

Em
pfehlung: D

er LPD
 X w

urde em
pfohlen, im

 Sinne der O
bjektivität und der Transparenz von 

Ausw
ahlverfahren nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und das M
aß der 

Eignung nach sachlichen Kriterien festzustellen.  

Sollte (bei Abschluss des Verfahrens vor der B-G
BK) noch keine Zustim

m
ung des Landes-

hauptm
annes zur Planstellenbesetzung erteilt w

orden sei, em
pfahl der Senat, den D

ienstge-
bervorschlag dahingehend abzuändern, dass der A m

it der Planstelle des Kom
m

andanten der 
PI X betraut w

ird. 

Verfahrensdauer: 13. N
ovem

ber 2013 bis 14. D
ezem

ber 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 
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 „In Entsprechung der N
achfrage vom

 …
, G

Z …
, w

ird m
itgeteilt, dass der Em

pfehlung 
nicht nachgekom

m
en w

urde, da von der Behörde andere Beurteilungskriterien herange-
zogen w

urden und zw
ar w

ie folgt: 

Laut vorliegender Beschreibung des Bezirkspolizeikom
m

andanten erbrachte B (Anm
er-

kung: der zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber) (Inspektionskom
m

andant der PI X seit xx 
2011) in jeder H

insicht die Voraussetzungen für die von ihm
 angestrengte Planstelle des 

Inspektionskom
m

andanten der PI X. D
er Beam

te hat reichliche D
iensterfahrung und gu-

te Führungseigenschaften auch in diffizilen Lagen unter Bew
eis gestellt. Er artikuliert 

im
m

er klare Erw
artungen, zeigt notw

endige Kom
prom

issbereitschaft und geht m
it gutem

 
Beispiel voran. D

abei zeichnen ihn Besonnenheit, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Verant-
w

ortungsbew
usstsein aus. Auch versteht er es, auf die Stärken und Schw

ächen seiner 
M

itarbeiter einzugehen und fördert deren Fähigkeiten. Erforderlichenfalls hat er aber 
auch den M

ut zu Beanstandungen, Vorgesetzten gibt er zu Vorgaben konstruktives 
Feedback. D

ienstliche Interessen w
erden von B im

m
er bestim

m
t und gut begründend 

vertreten. Er ist sehr eloquent, um
 laufende und vielseitige Fortbildung bem

üht und hat 
auch hervorragende didaktische Fähigkeiten. 

A (der Antragsteller) …
 w

urde vom
 D

ienststellenleiter …
 ausgezeichnet beschrieben. Er 

erledigt seine Akte zeitgerecht, um
fassend und genau, erkennt sofort einen dienstlichen 

H
andlungsbedarf, bringt eigene Ideen ein und übernim

m
t Verantw

ortung. In schw
ierigen 

Situationen behält er die R
uhe und hat die nötige Ü

bersicht. Er ist sehr strebsam
, sehr 

korrekt, sehr fleißig und verfügt über eine gute M
enschenführung. Auch sein Auftreten in 

der Ö
ffentlichkeit ist vorbildlich, seine G

esprächs,- und D
iskussionsfähigkeit kann m

an 
als ruhig und sachlich bew

erten, Team
arbeits-, Konsens- und Konfliktfähigkeit sind aus-

geprägt. Er w
ird von den M

itarbeitern akzeptiert, seine Loyalität gegenüber dem
 Bezirk-

spolizeikom
m

andanten w
ird nicht angezw

eifelt. Er bringt durch seine Vorbildung sow
ohl 

die theoretischen als auch die praktischen Voraussetzung im
 vollen U

m
fang m

it. Zu an-
deren Institutionen pflegt er ein zum

 Teil freundschaftliches Verhältnis. 

Laut Beschreibung des Bezirkspolizeikom
m

andanten w
ar A in der M

annschaft im
m

er um
 

einen Ausgleich und guten Zusam
m

enhalt der Bediensteten m
it den unterschiedlichsten 

M
entalitäten bem

üht. W
egen seiner Kam

eradschaftlichkeit und Berücksichtigung sozia-
ler Anliegen w

ird er in der M
annschaft auch geschätzt. Er ist fachlich sehr versiert und 

team
orientiert. 

G
em

. § 4 Abs 3 BD
G

 1976 ist die D
ienstbehörde verpflichtet, in Besetzungsverfahren 

eine Prognose zu erstellen und dabei die fachliche u n d persönliche Eignung der ein-
zelnen Bew

erberInnen zu prüfen. D
er Vergleich der Laufbahndaten zugunsten des A 

von 2x Jahren als D
ienstführender bei 3x D

ienstjahren gegenüber 1x Jahren als D
ienst-

führender und 2x D
ienstjahren des B relativierte sich zunächst durch die Tatsache der 

gem
einsam

en D
ienstverrichtung auf der PI X, jew

eils in einer Stellvertreterfunktion und 
das über m

ehrere Jahre. In der Ausgangslage für die nachfolgende Prognoseentschei-
dung der D

ienstbehörde w
urde B vom

 zw
ischenvorgesetzten Bezirkspolizeikom

m
andan-

ten als Inspektionskom
m

andant einer Polizeidienststelle m
it xx Bediensteten und A als 1. 

Stellvertreter des Inspektionskom
m

andanten der PI X bew
ertet, im

 Laufbahnvergleich 
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daher Inspektionskom
m

andant versus 1. Inspektionskom
m

andant - Stellvertreter. W
äh-

rend also der vorgesetzte Bezirkspolizeikom
m

andant die von ihm
 vorgenom

m
ene R

ei-
hung vornehm

lich auf den Laufbahnvergleich stützte, w
ar für die D

ienstbehörde darüber 
hinaus die zum

 Zeitpunkt der Bew
ertung innehabende Funktion und in diesem

 Zusam
-

m
enhang, die m

it der R
eihung verbundene, fachliche Beschreibung von Bedeutung. Im

 
Vergleich zu jener des A spiegelte die Beschreibung des B dem

 G
runde nach genau je-

nes Anforderungsprofil w
ider, das von einem

 Inspektionskom
m

andanten zu erw
arten ist 

und letztlich zur „U
m

reihung" veranlasste. Eine ideologische Zugehörigkeit w
urde nicht 

ergründet. 

Im
 R

ahm
en der freien Bew

eisw
ürdigung gelangt die erkennende Behörde im

 G
egensatz 

zum
 G

utachten der B
undes-G

leichbehandlungskom
m

ission zur Ü
berzeugung, dass eine 

D
iskrim

inierung nicht vorlag, und der Em
pfehlung in diesem

 G
utachten nicht nachzu-

kom
m

en w
ar. 

Betreffend der Em
pfehlung, im

 Sinne der O
bjektivität und Transparenz von Ausw

ahlver-
fahren nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und das M
aß der Eignung 

nach sachlichen Kriterien festzustellen, darf auf die oben angeführten Ausführungen 
hingew

iesen w
erden.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 55 

3.2.27 Fall 27: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Funktion „Fachbereichsleiter/in in der Logistikabteilung X (Fahrzeugw

esen) 
der Landespolizeidirektion X“ aufgrund der W

eltanschauung gem
äß § 13 Abs. 1 Z 5 B-G

lB
G

 
diskrim

iniert. A begründete seine Behauptung dam
it, dass er als Sachbearbeiter der Logisti-

kabteilung die größere Erfahrung als der zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber B habe, er kenne 
durch seine lange D

ienstzeit im
 Fachbereich auch die Besonderheiten des D

ienstbetriebes. 
Sein „größter Fehler“ sei w

ohl der, dass er für die „Fraktion Sozialdem
okratischer G

ew
erk-

schafterInnen“ (FSG
) im

 D
ienststellenausschuss und bei der Polizeigew

erkschaft tätig sei, 
obw

ohl er nicht Parteim
itglied sei. Kurz nach der Ausschreibung der Planstelle sei im

 H
ause 

auch darüber gesprochen w
orden, dass der stellvertretende Fachausschussvorsitzende von 

der Fraktion C
hristlicher G

ew
erkschafter (FC

G
) B „auf diesen Posten verhelfen“ w

erde. Es sei 
ihm

 (A) in G
esprächen m

it Vertretern der FC
G

 auch kom
m

uniziert w
orden, dass sich viele 

Kolleginnen und Kollegen über ihn beschw
ert hätten und er als FSG

-Vertreter „sicher nichts 
w

ird“. Vom
 Fachausschuss sei er allerdings zur Besetzung der Planstelle vorgeschlagen w

or-
den und der Zentralausschuss habe seine Q

ualifikationen bestätigt. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat stellte fest, dass eine D

iskrim
inierung aufgrund der W

eltanschauung 
vorliegt. Zu diesem

 Ergebnis kam
 er aus folgenden G

ründen: D
ie D

ienstbehörde stellte als das 
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w
esentlichste „Plus“ von B dessen Kfz-Ausbildung dar. D

ie „InteressentInnensuche“ verlangte 
aber nicht, dass das Fachw

issen im
 Fahrzeugw

esen im
 R

ahm
en einer Kfz-Ausbildung erw

or-
ben w

orden sein m
uss, auch der vorherige Fachbereichseiter hatte keine Kfz-Ausbildung. 

N
achdem

 A jahrelang in der Abteilung tätig w
ar, ist davon auszugehen, dass er sich entspre-

chendes W
issen in der Praxis aneignete. Er w

ar es auch, der B – der übrigens zum
 Zeitpunkt 

der Ausschreibung erst rund sechs M
onate im

 Bereich Fahrzeugw
esen tätig w

ar – einschulte. 
D

er Abteilungsleiter hatte jedenfalls A vor B gereiht. M
angels einer sachlich nachvollziehbaren 

Begründung für die Personalentscheidung kam
 der Senat zu dem

 Ergebnis, dass das sach-
frem

de, vom
 Antragsteller glaubhaft gem

achte M
otiv der W

eltanschauung ausschlaggebend 
w

ar. 

Em
pfehlungen:  

D
em

 BM
.I w

ird em
pfohlen, 

a.) 
objektive und sachliche Personalentscheidungen zu treffen, insb. die fachliche und per-
sönliche Eignung der Bew

erber/innen anhand der in der Ausschreibung angegebenen Kri-
terien zu beurteilen, 

b.) 
nachvollziehbare Q

ualifikationsvergleiche anzustellen und die Feststellung über das M
aß 

der jew
eiligen Eignung sachlich zu begründen. 

Verfahrensdauer: 25. N
ovem

ber 2013 bis 11. M
ärz 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 65 

3.2.28 Fall 28a bis 28b: LPD
 – Zw

ei B
ew

erbungen eines B
ediensteten um

 höherw
ertige 

Verw
endungen 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 1. Stellvertreter/in des/der Inspekti-

onskom
m

andanten/in der Autobahninspektion (API) X“ aufgrund der W
eltanschauung diskrim

i-
niert. Er sei jedenfalls fachlich besser qualifiziert als der zum

 Zug gekom
m

ene Bew
erber B und 

er habe auch ein höheres D
ienstalter. Es sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) 

frühere Tätigkeit als Personalvertreter der FSG
 ausschlaggebend für die Ausw

ahlentscheidung 
gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass sachliche und nicht w

eltanschauliche M
otive 

oder das Alter für die Personalentscheidung ausschlaggebend w
aren. B w

ar bereits als 2. 
Stellvertreter des Inspektionskom

m
andanten der PI X eingeteilt und verfügt über Führungser-

fahrung, w
ährend der A bislang „nur“ führungsunterstützend tätig w

ar und keine selbstständige 
Leitung w

ahrnahm
. 

Verfahrensdauer: 9. D
ezem

ber 2013 bis 12. Februar 2016 
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H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 61 

3.2.29 Fall 28b: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) erachtete sich durch die N

ichtberücksichtigung seiner 
Bew

erbung um
 die Planstelle „Sachbereichsleiter/in und 3. Stellvertreter/in des/der Kom

m
an-

danten/in der Polizeiinspektion X“ aufgrund der W
eltanschauung und/oder des Alters diskrim

i-
niert. Er sei jedenfalls fachlich besser qualifiziert als der zum

 Zug gekom
m

ene, w
esentlich 

jüngere Bew
erber B. Es sei daher davon auszugehen, dass seine (des A) frühere Tätigkeit als 

Personalvertreter der FSG
 und/oder sein Alter ausschlaggebend für die Ausw

ahlentscheidung 
gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung, Alter 

Ergebnis: D
er Senat stellte fest, dass der A nicht aufgrund der W

eltanschauung und/oder 
aufgrund des Alters diskrim

iniert w
urde. Zu diesem

 Ergebnis kam
 der Senat, w

eil die D
ienst-

behörde darlegte, dass B bereits m
ehrere Jahre auf der PI X (=die gegenständliche PI) qualifi-

zierter Sachbearbeiter w
ar, w

ährend der A seit ca. acht Jahren als Sachbearbeiter am
 

Bezirkspolizeikom
m

ando X D
ienst versah. Som

it w
ar für den Senat nachvollziehbar, dass B als 

besser geeignet erachtet w
urde. 

Verfahrensdauer: 9. D
ezem

ber 2013 bis 12. Februar 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 62 

3.2.30 Fall 30: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) brachte vor, bei der Besetzung der Planstelle „Kom

m
an-

dant/ Kom
m

andantin der Polizeiinspektion (PI) X“ aufgrund der W
eltanschauung gem

äß § 13 
Abs. 1 Z 5 B-G

lBG
 diskrim

iniert w
orden sein. A begründete seine Behauptung im

 W
esentlichen 

dam
it, dass er seit 34 Jahren auf der PI X D

ienst verrichte und 2008 zum
 1. Stellvertreter des 

Kom
m

andanten dieser PI bestellt w
orden sei, er habe die PI auch w

ährend eines längeren 
Krankenstandes des Kom

m
andanten für ca. ein Jahr geleitet. Er verfüge daher über beste 

Kenntnisse des Aufgabenbereiches dieser D
ienststelle. D

er zum
 Zug gekom

m
ene Bew

erber B 
sei an einer PI m

it 14 Exekutivbediensteten tätig gew
esen. Er m

eine, dass die Personalent-
scheidung w

eltanschaulich m
otiviert gew

esen sei, da er M
itglied der Fraktion der Sozialdem

o-
kratischen G

ew
erkschafter (FSG

) sei, w
ährend B Ö

VP-Bürgerm
eister in Y sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass w

eltanschauliche M
otive bei der Personal-

ausw
ahl m

aßgebend w
aren, da die D

ienstbehörde keine überzeugenden Argum
ente für die 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

309 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates II: BM

I 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

310 

angeblich bessere Eignung des B vorlegen konnte. Bei der Eignungsbeurteilung w
urden Krite-

rien herangezogen und positiv für B gew
ertet (z. B. Lehrtätigkeiten und Fortbildungsw

illen), die 
nicht oder nur in geringem

 M
aß für die m

it dem
 konkreten Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben 

relevant sind. A hatte seit über 12 Jahren eine stellvertretende Leitungsfunktion in der PI X m
it 

m
ehr als 50 Bediensteten inne, w

ährend B ca. 7 Jahre Lehrer im
 Bildungszentrum

 der Sicher-
heitsexekutive und danach 3 Jahre Kom

m
andant der P

I Y, einer PI m
it 14 Bediensteten, w

ar. 
Inw

iefern also B über die bessere Eignung für die Leitung der PI X verfügen soll, konnte ge-
genüber dem

 Senat nicht dargelegt w
erden. 

Verfahrensdauer: 16. D
ezem

ber 2013 bis 22. April 2016 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 69 

3.2.31 Fall 31a bis 31b: LPD
 – Zw

ei B
ew

erbungen eines B
ediensteten um

 höherw
ertige 

Verw
endungen 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die A
usfertigung des 

G
utachtens ist zum

 Zeitpunkt der Erstellung des B
erichts bereits erfolgt. D

ie Veröffentlichung auf 
der H

om
epage w

ird zeitnah erfolgen. N
achzulesen im

 nächsten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 
2018. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis:  

Verfahrensdauer: 24. Jänner 2014 bis 27. Juni 2016 

3.2.31 31b: LPD
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die A
usfertigung des 

G
utachtens ist zum

 Zeitpunkt der Erstellung des B
erichts bereits erfolgt. D

ie Veröffentlichung auf 
der H

om
epage w

ird zeitnah erfolgen. N
achzulesen im

 nächsten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 
2018. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 

Ergebnis:  

Verfahrensdauer: 24. Jänner 2014 bis 27. Juni 2016 

3.2.32 Fall 32: N
achgeordneter B

ereich 
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, die A

usfertigung des 
G

utachtens ist zum
 Zeitpunkt der Erstellung des B

erichts bereits erfolgt. D
ie Veröffentlichung auf 

der H
om

epage w
ird zeitnah erfolgen. N

achzulesen im
 nächsten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 

2018. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: W
eltanschauung 
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Ergebnis:  

Verfahrensdauer: 19. Februar 2014 bis 29. Juni 2016 

 

III-300 der B
eilagen X

X
V

. G
P - B

ericht - H
auptdokum

ent gesam
t (elektr. überm

ittelte V
ersion)

311 von 322

D
ieser T

ext w
urde elektronisch überm

ittelt. A
bw

eichungen vom
 O

riginal sind m
öglich.

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
Anonym

isierte G
utachten des Senates II: BM

J 
 

11. G
leichbehandlungsbericht des Bundes 2016, Teil 2 

312 

3.4 Bundesm
inisterium

 für Justiz  

3.4.1 
Fall 1: JA 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 15. Juli 2014 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

3.3.1 Fall 1: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beendigung des D
ienstverhältnisses 

Sachverhalt: D
ie Antragstellerin (A) hatte einen befristeten D

ienstvertrag als Krankenschw
es-

ter in einer Justizanstalt. Sie behauptete, es habe aufgrund ihrer H
erkunft Problem

e m
it dem

 
neuen Leiter des Pflegedienstes gegeben, und zw

ar w
egen eines bereits von der interim

isti-
schen Leiterin des Pflegedienstes genehm

igten U
rlaubs, w

egen ihrer dienstfreien Sam
stage 

und w
eil sie die Vertauschung von M

edikam
enten an Patienten (Insassen) nicht gem

eldet 
habe, w

eshalb es in der Folge dazu kam
, dass sie vom

 Pflegedienst abgezogen w
urde und 

H
ilfstätigkeiten zu verrichten hatte. Es sei ihr vorgew

orfen w
orden, eine negative Einstellung 

gegenüber den Patienten zu haben und nicht in die Anstalt passen. N
achdem

 der Pflege-
dienstleiter eine negative D

ienstbeschreibung abgegeben und vorgeschlagen habe, ihren 
D

ienstvertrag nicht zu verlängern, sei es zu einem
 G

espräch m
it der übergeordneten Behörde, 

der (dam
aligen) Vollzugsdirektion, gekom

m
en. Im

 Verfahren vor dem
 Senat II der B-G

BK 
stellte sich heraus, dass es von Anfang an eine M

issstim
m

ung zw
ischen der A und anderen 

Bediensteten des Pflegedienstes gab, w
eil sie das R

auchen in den Kaffeepausen kritisierte 
und nicht daran teilnahm

. Ein w
eiteres Problem

 bestand darin, dass das Pflegeteam
 in zw

ei 
G

ruppen gespalten w
ar und die A aufgrund ihres guten Verhältnisses zur interim

istischen 
Leiterin des Pflegedienstes (bis zum

 D
ienstantritt des neuen Pflegedienstleiters) Vorteile bzw. 

Annehm
lichkeiten hatte, w

as der anderen G
ruppe m

issfiel.  

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Ethnische H
erkunft 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass bei der Leistungsbeurteilung und m

it dem
 

Abzug aus dem
 Pflegedienst w

egen einer (1) unterlassenen M
eldung der Vertauschung von 

M
edikam

enten nicht m
it der gebotenen O

bjektivität und Sachlichkeit vorgegangen w
urde. D

er 
Senat bezw

eifelte näm
lich, dass in ähnlich gelagerten Fällen eine so rigorose M

aßnahm
e w

ie 
im

 gegenständlichen Fall gesetzt w
ird. Insgesam

t betrachtet w
urde A durch das Verhalten des 

Pflegedienstleiters (m
öglicherw

eise auch durch das Verhalten oder durch Äußerungen anderer 
Bediensteter, w

as aber im
 Antrag nicht releviert w

urde) in ihrer W
ürde beeinträchtigt und w

urde 
dadurch eine einschüchternde, feindselige und dem

ütigende Arbeitsum
w

elt geschaffen. Eine 
D

iskrim
inierung aufgrund ihrer ethnischen H

erkunft w
urde allerdings verneint, w

eil sich A schon 
kurz nach ihrem

 D
ienstantritt über diverse U

m
stände beschw

erte (ob zu R
echt oder zu U

n-
recht kann dahingestellt bleiben) und von anderen Bediensteten distanzierte und ein derartiges 
Verhalten auch bei einer/einem

 anderen Bediensteten, gleich w
elcher H

erkunft, nicht auf Sym
-

pathien gestoßen w
äre. W

eiters konnte die Vollzugsdirektion glaubhaft m
achen, dass aufgrund 

der m
ultikulturellen Insassenpopulation großes Interesse an M

itarbeiter/innen unterschiedlicher 
N

ationalitäten besteht. Zum
 Pflegeteam

 gehörten (in der Zeit als A in der JA beschäftigt w
ar) 

fünf M
itarbeiterinnen nichtösterreichischer H

erkunft und laut der Leiterin der JA gab es nie 
Klagen über D

iskrim
inierungen aufgrund der ethnischen H

erkunft durch den Leiter des Pflege-
dienstes. Schließlich führte die A selbst aus, sie habe das G

efühl, m
an w

olle sie „als Person“ 
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nicht, m
an w

olle eine bestim
m

te „angepasste“ Schw
ester, die aus dem

 selben Land stam
m

t 
w

ie A.  

Verfahrensdauer: 9. Jänner 2013 bis 4. August 2014 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 37  

3.3.2 Fall 2: JA
 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, aufgrund seiner W

eltanschauung und seines 
Alters nicht zum

 stellvertretenden Justizw
achkom

m
andanten ernannt w

orden zu sein. A be-
gründete dies dam

it, dass er bereits zw
ei M

al trotz Bestreihung der Anstaltsleitung nicht bei der 
Besetzung einer höherw

ertigen Funktion berücksichtigt w
urde. Er sei jahrelang M

itglied im
 

D
ienststellenausschuss (D

A) und als Funktionär der FSG
 tätig gew

esen und der D
A verhinde-

re m
it den Stim

m
en von FC

G
 und AU

F seine Bestellung. Eine D
iskrim

inierung aufgrund des 
Alters verm

ute A, w
eil er der älteste von allen Bew

erbern …
 w

ar.  

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter, W
eltanschauung 

Ergebnis: D
ie D

ienstgeberseite konnte den Senat w
eder m

it den vorgelegten U
nterlagen noch 

m
it dem

 m
ündlichen Vorbringen in der Sitzung des Senates davon überzeugen, dass die Ent-

scheidung zu G
unsten des M

itbew
erbers von A auf rein sachlichen und objektiven Erw

ägun-
gen beruht und eben nicht auf dem

 behaupteten w
eltanschaulichen M

otiv. D
a A der älteste 

Bew
erber w

ar und eben keine sachlichen Argum
ente für seine N

ichtberücksichtigung vorge-
bracht w

urden, konnte eine D
iskrim

inierung (auch) aufgrund des Alters nicht ausgeschlossen 
w

erden. 

Verfahrensdauer: 18. M
ärz 2013 bis 8. M

ai 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 43 
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3.5 Universitätsbereich 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

3.7.1 Fall 1: U
niversität X 

Fall w
ar bereits im

 letzten B
undes-G

leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Begründung des D
ienstverhältnisses 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) hatte sich um

 eine Professur bew
orben, und da trotz seiner 

unbestrittenen ausgezeichneten Q
ualifikationen ein bedeutend jüngerer Bew

erber die Stelle 
bekam

, erachtete sich der A aufgrund des Alters diskrim
iniert. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: D
er Senat kam

 zu dem
 Ergebnis, dass keine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters 

vorliegt. D
ies deshalb, w

eil seitens der U
niversität sachlich nachvollziehbar dargelegt w

urde, 
dass einem

 Teil des Fachbereichs besondere Bedeutung zukom
m

t und der zum
 Zug gekom

-
m

ene Bew
erber der speziellen Anforderung eher gerecht w

ird.  

D
as gegenständliche G

utachten w
urde gem

äß § 23a Z 10 B-G
lBG

 nicht im
 vollen W

ortlaut in 
anonym

isierter Form
 veröffentlicht, da R

ückschlüsse auf den Einzelfall gezogen w
erden könn-

ten. 

Verfahrensdauer: 22. M
ai 2013 bis 26. M

ai 2015 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 44 
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3.6 Bundestheater 

3.6.1 
Fall 1: 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 9. O
ktober 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 

3.6.2 
Fall 2: 

Tatbestand: Sonstige Arbeitsbedingungen 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: offen 

Verfahrensdauer: 12. O
ktober 2015 bis 

Ü
ber diesen Beschw

erdefall w
ird im

 nächsten Bericht Auskunft gegeben. 
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3.7 Telekom
 Austria AG 

Nachtrag zum
 10. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 

3.8.1 Fall 1:  
Fall w

ar bereits im
 letzten B

undes-G
leichbehandlungsbericht 2014 erfasst, allerdings noch offen. 

Tatbestand: Beruflicher Aufstieg 

Sachverhalt: D
er Antragsteller (A) behauptete, durch die N

ichtberücksichtigung seiner Bew
er-

bung um
 die Planstelle „C

ustom
er D

elivery Senior M
anagerIn“ der A1 Telekom

 Austria AG
 

aufgrund des Alters diskrim
iniert w

orden sei. Er begründete seine Behauptung dam
it, dass er 

die Anforderungen der Arbeitsplatzausschreibung zur G
änze erfülle, der zum

 Zug gekom
m

ene 
Bew

erber (B) hingegen w
eder die technischen noch persönlichen Q

ualifikationen habe. D
a der 

A bereits 58 Jahren alt sei, glaube er, dass das Alter bei der Personalentscheidung ausschlag-
gebend gew

esen sei. 

D
iskrim

inierungsm
erkm

al: Alter 

Ergebnis: D
er Senat stellte eine D

iskrim
inierung aufgrund des Alters fest, da zw

ischen den 
Bew

erbern im
m

erhin ein Altersunterschied von 12 Jahren bestand und die A1 Telekom
 Austria 

AG
 nicht überzeugend darlegen konnte, inw

iefern B für die Funktion besser qualifiziert sei als 
der A. Auch ließ das Ausw

ahlverfahren insgesam
t nicht darauf schließen, dass m

an sich m
it 

den Q
ualifikationen der Bew

erber/innen sachlich auseinandergesetzt hätte. 

Em
pfehlungen:  

D
er A1 Telekom

 Austria AG
 w

ird em
pfohlen, 

1. 
transparente Ausw

ahlverfahren durchzuführen, 

2. 
die an Ausw

ahlverfahren beteiligten Personen m
it den Bestim

m
ungen des B

-G
lBG

 ver-
traut zu m

achen und 

3. 
die Bestim

m
ungen des B-G

lBG
 in die Ausbildung von Führungskräften („N

ew
m

anager-
Program

m
“) aufzunehm

en. 

Verfahrensdauer: 10. Septem
ber 2013 bis 28. Juli 2015 

R
eaktion des D

ienstgebers: 

Stellungnahm
e des B

M
I:  

„Zu Pkt. 1.) Ihrer Anfrage m
öchten w

ir bem
erken, dass es bei uns seit jeher transparente 

Ausw
ahlverfahren gibt, w

eil bei jedem
 Verfahren ein M

itglied der Personalvertretung und 
m

eistens auch die O
rgane der G

leichbehandlung m
itw

irken. Zu unserem
 Bedauern ist 
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der Fall „A“ als einer der ganz w
enigen unrund gelaufen, w

eshalb die M
ängel des Ver-

fahrens auch von der Personalvertretung aufgegriffen w
urden. D

ie Teilnahm
e der Per-

sonalvertretung ist som
it G

arantie für die Transparenz der Ausw
ahlverfahren.  

W
as Pkt. 2.) Ihrer Anfrage anbelangt, dürfen w

ir Ihnen versichern, dass die an A
usw

ahl-
verfahren beteiligten Personen hinsichtlich der Einhaltung der Bestim

m
ungen des 

B-G
lBG

 und des Telekom
-Frauenförderungsplanes entsprechend sensibilisiert w

urden. 

Zu Pkt.3.) Ihrer Anfrage teilen w
ir m

it, dass das Them
a in die U

nterlagen für die internen 
Führungskräftesem

inare aufgenom
m

en w
urde und in den Sem

inaren selbst besonderer 
W

ert auf dieses Them
a gelegt w

ird.“ 

H
om

epage: anonym
isiertes G

utachten N
r. 46 
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4 
Mitglieder und Geschäftsführung der B-GBK 

D
ie Bundes-G

leichbehandlungskom
m

ission ist im
 Bundesm

inisterium
 für G

esundheit und 
Frauen, M

inoritenplatz 3, 1010 W
ien, eingerichtet. 

4.1 B-GBK Senat I – Mitglieder 
Vorsitzende: 
M

ag. a Ingrid LÖ
SC

H
ER

-W
EN

IN
G

ER
 

Bundesm
inisterium

 für G
esundheit und Frauen 

 Stellvertretende Vorsitzende: 
M

ag. a D
r. in Anita PLEYER

 
Bundeskanzleram

t 
 D

r. in Brigitte SAN
D

AR
A 

Bundesm
inisterium

 für W
issenschaft, Forschung und W

irtschaft 
 D

r. in Elfriede FR
ITZ 

Interm
inisterielle Arbeitsgruppe für G

leichbehandlungsfragen (IM
AG

); BM
F 

 M
onika G

ABR
IEL 

G
ew

erkschaft Ö
ffentlicher D

ienst 
 Korinna SC

H
U

M
AN

N
 

G
ew

erkschaft Ö
ffentlicher D

ienst 
 Eveline KÖ

BER
L 

G
ew

erkschaft der Post- und Fernm
eldebediensteten 

 U
lrike ER

N
STBR

U
N

N
ER

 
G

ew
erkschaft der Post- und Fernm

eldebediensteten 
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4.2 B-GBK Senat II – Mitglieder 
Vorsitzende: 
D

r. in Silvia BALD
IN

G
ER

 
Interm

inisterielle Arbeitsgruppe für G
leichbehandlungsfragen (IM

AG
); BM

LFU
W

 
 Stellvertretende Vorsitzende: 
M

ag. a Ingrid LÖ
SC

H
ER

-W
EN

IN
G

ER
 

Bundesm
inisterium

 für G
esundheit und Frauen 

 M
ag. a Susanne H

AU
N

O
LD

-TH
IEL 

Bundeskanzleram
t 

 M
ag. a G

erlinde W
EILIN

G
ER

 
Bundesm

inisterium
 für W

issenschaft, Forschung und W
irtschaft 

 M
ag. a U

rsula H
AFN

ER
 

G
ew

erkschaft Ö
ffentlicher D

ienst 
 D

r. in Andrea EISLER
 

G
ew

erkschaft Ö
ffentlicher D

ienst 
 Kerstin KO

SKAR
TI 

G
ew

erkschaft der Post- und Fernm
eldebediensteten 

 Silvia BAU
ER

 
G

ew
erkschaft der Post- und Fernm

eldebediensteten 
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4.3 B-GBK – Geschäftsführung 
 Senat I und II: 

M
ag. a Beatrix G

O
JAKO

VIC
H

 
Bundesm

inisterium
 für G

esundheit und Frauen 
M

inoritenplatz 3 
1010 W

ien 
Tel.: 01 531 20/2433 
Fax: 01 531 20/81/2439 
E-M

ail: beatrix.gojakovich@
bm

gf.gv.at 
  Senat II: 

M
ag. a Sandra U

lrich 
Bundesm

inisterium
 für G

esundheit und Frauen 
M

inoritenplatz 3 
1010 W

ien 
Tel.: 01 531 20/2438 
Fax: 01 531 20/81/2439 
E-M

ail: sandra.ulrich@
bm

gf.gv.at 
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